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Vorwort
In meinem Vorwort zum 9. Sportbericht, der den Zeitraum von 1994 bis 1997 bilanzierte,
habe ich für den 10. Sportbericht angekündigt, dass er die neu gesetzten Akzente dieser
Bundesregierung deutlich werden und ihre klare Handschrift erkennen lassen wird. Der
nachfolgende Bericht über die Sportpolitik der Jahre 1998 bis 2001 macht deutlich, dass
die Bundesregierung diese Ankündigung wahrgemacht hat.

Die Bundesregierung hat in ihrer Sportpolitik folgende neue Akzente gesetzt:

– Verbesserung der finanziellen Rahmenbedingungen für den Sport und Steigerung der
Effizienz der Sportförderung des Bundes, 

– Stabilisierung der Spitzensportförderung auf hohem Niveau,

– Ausbau der Spitzensportförderung bei Bundeswehr und Bundesgrenzschutz,

– Intensivierung der Förderung des Leistungssports behinderter Menschen,

– Verwirklichung des Sonderförderprogramms für Sportstätten nach den Kriterien des
„Goldenen Plans Ost“,

– Verstärkung der Bekämpfung des Dopings,

– Konsequente Nutzung der Möglichkeiten der integrativen Kraft des Sports,

– Intensivierung des Reha- und Breitensports behinderter Menschen,

– Schaffung eines fairen Interessenausgleichs zwischen Sport im Freien und dem Natur-
und Umweltschutz durch Mitwirkung der Sportorganisationen im Rahmen des Natur-
schutz- und Baurechts,

– Berücksichtigung der Möglichkeiten sportlicher Aktivität zur Gesundheitsprävention
im Rahmen der GKV-Gesundheitsreform 2000,

– Unterstützung der Sportorganisationen bei ihrem Bestreben, die Aufnahme des Sports
in das EU-Vertragswerk weiter voranzubringen.

Die Sportpolitik der Bundesregierung hat damit die in der Koalitionsvereinbarung gesetz-
ten neuen Akzente erfolgreich umgesetzt und in den zurückliegenden vier Jahren grundle-
gende Verbesserungen sowohl für den Spitzensport als auch für den Breitensport erreicht.

Ohne das Ziel der gebotenen Haushaltskonsolidierung aus den Augen zu verlieren, hat die
Bundesregierung die Sportförderung konsequent vorangetrieben, auf hohem Niveau sta-
bilisiert und beim Bundesgrenzschutz sowie bei der Bundeswehr weiter ausgebaut. Die 
gesamten Sportfördermittel aller Bundesressorts beliefen sich im Jahr 2001 auf rund 
461,7 Mio. DM, davon allein rund 374,7 Mio. DM für die Spitzensportförderung des Bun-
desinnenministeriums. Damit wurde eine stärkere Förderung des Hochleistungssports von
Behinderten ermöglicht. Ebenso wurden die Fachverbände des deutschen Sports in die
Lage versetzt, ihre Lehrgangs-, Trainings- und Wettkampfmaßnahmen durchzuführen und
die Nachwuchsförderung zu verstärken. 

Die Förderung des Hochleistungssports behinderter Menschen – ein Schwerpunkt der
Sportförderpolitik der Bundesregierung – wurde im Berichtszeitraum kontinuierlich aus-
gebaut, und zwar von 5,0 Mio. DM im Jahr 1998 auf 7,6 Mio. DM im Jahr 2001. Ich freue
mich, dass mein Einsatz gegenüber den Medien Früchte trägt, die jetzt besser und umfas-
sender über den Sport behinderter Menschen berichten. Dies wird den Behindertensport-
verbänden zugleich einen verbesserten Zugang zu Sponsoren erschließen.

Die Erfolge deutscher Athletinnen und Athleten bei den Olympischen Winterspielen und
den Winterparalympics in Salt Lake City haben nicht nur die deutsche Spitzenstellung im
internationalen Sport bestätigt; sie stehen zugleich dafür, dass die Spitzensportförderung
der Bundesregierung greift. 

Auch die Dopingbekämpfung, die für die Glaubwürdigkeit und Zukunft des Sports ebenso
wie für die staatliche Sportförderung von entscheidender Bedeutung ist, hat deutliche Fort-
schritte gemacht. Dank zusätzlicher Mittel konnten die Trainings- und Wettkampfkontrollen
von 6 829 in 1998 auf 7 831 in 2001 erhöht und die Anti-Doping-Forschung ausgeweitet 
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werden. Mit einem Beitrag von 5,1 Mio. Euro zum Stiftungskapital der Nationalen Anti-Do-
ping-Agentur ermöglicht die Bundesregierung deren Gründung und setzt ein weiteres un-
missverständliches Signal für die Ernsthaftigkeit ihres Eintretens gegen Doping im Sport. Für
die weltweite Bekämpfung des Dopings ist mit der Einrichtung und Finanzierung der Welt-
Anti-Doping-Agentur (WADA), für die sich die Bundesregierung während der deutschen
Ratspräsidentschaft im ersten Halbjahr 1999 mit großem Nachdruck eingesetzt hatte, ein ent-
scheidender Schritt gelungen. 

Ein neues Kapitel der Sportförderung hat die Bundesregierung seit 1999 mit dem Sonder-
förderprogramm „Goldener Plan Ost“ aufgeschlagen, das den Bau von Sportstätten für den
Breitensport in den neuen Bundesländern und im ehemaligen Ostteil Berlins unterstützt.
Von 1999 bis 2003 stehen für diesen Zweck insgesamt 52,15 Mio. Euro Bundesmittel zur
Verfügung. Komplementärmittel der Länder, Kommunen und Vereine ermöglichen Ge-
samtinvestitionen von rund 204 Mio. Euro, mit denen bisher 250 Einzelmaßnahmen auf
den Weg gebracht werden konnten, weitere 100 sind geplant. 

Auch die allgemeinen Rahmenbedingungen für den Sport wurden nachhaltig verbessert.
Dies kommt den Sportvereinen und den dort ehrenamtlich Tätigen unmittelbar zugute. So
wurde nicht nur der steuerfreie Übungsleiterfreibetrag um fünfzig Prozent von 1 227 Euro
auf 1 848 Euro (bis 31. Dezember 2001 von 2 400 DM auf 3 600 DM) im Jahr angehoben
und auf Betreuer ausgedehnt. Die Bundesregierung hat es zudem den Sportvereinen er-
möglicht, ihnen zugeflossene Spenden selbst quittieren zu können. Mit dem dadurch weg-
gefallenen so genannten Durchlaufspendenverfahren über die Kommunen werden die Ver-
eine ebenso von Bürokratie entlastet, wie durch die eingeräumte einfache sowie materiell
günstige Möglichkeit einer Pauschalierung des Gewinns aus Werbeeinnahmen.

Die sportliche Betätigung bestimmter gesellschaftlicher Gruppen wie Senioren und Aus-
siedler erhielt durch die Sportpolitik der Bundesregierung umfassende Impulse.

Zwischen dem von vielen Sportbegeisterten gewünschten Sporttreiben im Freien und den
Anliegen des Natur- und Umweltschutzes hat das neue Naturschutzgesetz einen fairen In-
teressenausgleich herbeigeführt. 

Die Gesundheitsreform 2000 hat den gesetzlichen Krankenkassen einen erweiterten Hand-
lungsspielraum für die Gesundheitsprävention eingeräumt und den Grundstein dafür ge-
legt, die Angebote des organisierten Sports wieder für die Gesundheitsvorsorge zu nutzen.

Der hiermit vorgelegte 10. Sportbericht, der die Sportpolitik der Bundesregierung in den
Jahren 1998 bis 2001 erfasst, belegt im Einzelnen, dass der Bund mit Augenmaß seiner Für-
sorgepflicht für diesen gesellschaftlich so wichtigen Bereich in enger partnerschaftlicher
Zusammenarbeit mit dem Sport und seinen Organisationen erfolgreich nachgekommen ist. 

Otto Schily
Bundesminister des Innern
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Aufgabe und Ziel des Berichts
Entsprechend dem Auftrag des Deutschen Bundestages vom 13. Mai 1971 (Bundestags-
drucksache 6/2152) legt die Bundesregierung den 10. Sportbericht vor. Er gibt die für die
Sportpolitik der Bundesregierung maßgeblichen Eckdaten wieder und bilanziert die erfolg-
reiche Sportförderung der Bundesregierung im Bereich des Hochleistungssports sowie zur
Verbesserung der Rahmenbedingungen für den Breitensport in den Jahren 1998 bis 2001. 

Als Sportbericht der Bundesregierung konzentriert er sich auf Fördermaßnahmen des
Bundes. Das hohe Maß der Sportförderung von Ländern und Kommunen, die unver-
zichtbare Voraussetzung für das hohe Niveau des Spitzen- und Breitensports in der Bun-
desrepublik Deutschland ist, kann in diesem Bericht daher nur ansatzweise erfasst werden.
Gleiches gilt auch für den Bereich, in dem der Sport Unterstützung durch nicht öffentliche
Stellen erfährt.

Der Aufbau des 10. Sportberichtes folgt dem bewährten Sachprinzip, das die jeweiligen
Themenkomplexe unabhängig von der Geschäftsverteilung innerhalb der Bundesregierung
zusammenfassend darstellt.
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A. Allgemeine Rahmenbedingungen der
Sportpolitik

1. Sportpolitik der Bundesregierung

Bedeutung des Sports

Kaum etwas bringt Menschen so unkompliziert zusam-
men wie Sport und Spiel, die Grenzen unterschiedlicher
Sprache, Hautfarbe und Religion fast mühelos überwin-
den. Als zentraler Inhalt unserer Alltagskultur erfasst
Sport alle gesellschaftlichen Schichten, Geschlechter und
Altersgruppen und wirkt so als eine verbindende Klam-
mer für Menschen unterschiedlicher gesellschaftlicher
Gruppierungen. Für viele ist er die beliebteste Form der
Freizeitgestaltung, vermittelt Lebensfreude und trägt da-
mit zu mehr Lebensqualität bei.

Sport ist zudem längst ein Wirtschaftsfaktor von hohem
Rang, der einen bedeutsamen Anteil am Bruttoinlands-
produkt moderner Gesellschaften erreicht. Der Sport er-
möglicht regionale, nationale und auch internationale 
Repräsentation. Leistung und Auftreten deutscher Spit-
zensportlerinnen und -sportler tragen viel zum Ansehen
Deutschlands in aller Welt bei.

Wer aktiv Sport treibt, muss eigene Stärken einbringen,
um Erfolg zu erleben und eigene Fähigkeiten zu bewei-
sen. Zugleich geht es immer auch um die Anerkennung
von klaren Regeln, um den Respekt vor der Leistung an-
derer, es geht um das Gewinnenwollen ebenso wie das
Verlierenkönnen. Im Sport zu erfahrende Werte wie
Teamgeist, Fair Play und Toleranz wirken sich positiv auf
das Verhalten im Alltagsleben aus und wirken Gewaltnei-
gungen entgegen. 

Umfassende Sportförderung wichtiges Politikziel 
der Bundesregierung

Mit dieser umfassenden Bandbreite leistet der Sport in un-
serer Gesellschaft einen zentralen Beitrag zur individuel-
len und sozialen Entfaltung der Menschen. Dieser beson-
dere Stellenwert des Sports für die moderne Gesellschaft
bestimmt die Sportpolitik der Bundesregierung, die daher
die Sportförderung erstmals in einer Koalitionsverein-
barung als wichtiges Politikziel ausdrücklich festgelegt
hatte.

Sport wird dabei in seiner umfassenden Bedeutung und
keineswegs eingeschränkt auf den Bereich des Spitzen-
sports verstanden. In dieser ganzheitlichen Betrachtung
gründet sich der Politikansatz der Bundesregierung, glei-
chermaßen auf die Förderung des Breiten- wie des Spit-
zensports zu setzen.

Dabei steht die von der Verfassung vorgegebene Zustän-
digkeitsverteilung zwischen Bund und Ländern als Richt-
schnur für die Sportpolitik der Bundesregierung außer
Frage, nach der grundsätzlich Länder und Kommunen
Verantwortung für die Förderung des Breitensports tra-
gen. Die Sportförderung des Bundes konzentriert sich auf
den Leistungssport sowie solche herausragenden breiten-
sportliche Aktivitäten, an denen ein gesamtstaatliches In-
teresse besteht.

Die Bundesregierung handelt dabei in der Überzeugung,
dass ihre Förderung des Spitzensports nicht nur zu sport-
lichen Höchstleistungen beiträgt, sondern der Gesell-
schaft insgesamt und damit auch dem Breitensport dient.
Sportlicher Erfolg in der Spitze sendet zugleich wertvolle
Impulse für die Verbreitung und Entwicklung des Sports
an der Basis.

Aus gesamtstaatlicher Verantwortung für den Sport be-
kennt sich die Bundesregierung in ihrer Sportpolitik da-
her ebenso zu dem Ziel der Förderung des Breitensports.
Die Legitimation hierzu folgt neben der grundlegenden
Bedeutung des Breitensports als Quelle des Spitzensports,
gerade auch in Würdigung seiner umfassenden Verdienste
für den gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Denn der Breitensport leistet vom Jugend- bis in den Se-
niorenbereich wichtige Arbeit. Aktive sportliche Betäti-
gung dient Gesundheit und Erholung ebenso wie Stress-
abbau und höherer Leistungsfähigkeit. Leistungssport ist
damit ohne den Breitensport nicht denkbar – wie umge-
kehrt auch der Breitensport vom Spitzensport profitiert.
Die Arbeit in den Vereinen ist dabei eine notwendige
Grundlage auch für den Spitzensport.

Neben der von Ländern und Kommunen getragenen 
finanziellen Förderung ist es daher nicht minder wichtig,
dass die Rahmenbedingungen für eine angemessene Ent-
wicklung des Breitensports stimmen. Ansatzpunkte hier-
für liegen insbesondere im Steuer- und Abgabenrecht,
aber auch in der Gesundheits- oder Gleichstellungs-
politik. Die Bundesregierung hat die hier gegebenen
Möglichkeiten konsequent genutzt. Dabei erreichte Ver-
besserungen für den Sport kommen den Sportvereinen
und dort ehrenamtlich Tätigen unmittelbar zugute.

Umsetzung der in der Koalitionsvereinbarung 
gesetzten Ziele

Die Sportpolitik der Bundesregierung hat auch vor dem
Hintergrund der notwendigen Konsolidierung des Bun-
deshaushaltes die Rahmenbedingungen gesichert, die es
dem Sport ermöglichen, seiner gesamtgesellschaftlich
herausragenden Funktion gerecht zu werden. Dabei wur-
den die in der Koalitionsvereinbarung gesetzten neuen
Akzente aufgegriffen und grundlegende Verbesserungen
für den Sport erreicht. 

Dies gilt gleichermaßen für die in der Zuständigkeit des
Bundes liegende Förderung des Spitzensports wie für
die Förderung des Breitensports etwa im Rahmen des
nach den Kriterien des „Goldenen Plan Ost“ von der
Bundesregierung neu geschaffenen Förderprogramms
für Modernisierung und Instandsetzung von Sportanla-
gen für den Breitensport in den neuen Ländern mit ei-
nem Fördervolumen von rund 102 Mio. DM (52,1 Mio.
Euro) allein an Bundesmitteln im Zeitraum von 1999 bis
2003.

Die sportliche Betätigung durch bestimmte gesellschaftli-
che Gruppen wie Senioren und Aussiedler erhielt unter
Berücksichtigung der grundsätzlichen Länderzuständig-
keit umfassende Impulse.
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Spitzensportförderung

Ungeachtet der unabweisbaren Haushaltskonsolidierung
konnte die Spitzensportförderung auf hohem Niveau ge-
festigt werden. Damit wurden die finanziellen Voraus-
setzungen für das von den Spitzenverbänden verfolgte
Ziel geschaffen, ihre Stellung im internationalen Sport als
eine der führenden Sportnationen zu behaupten.

In enger Abstimmung mit dem Sport konnte die Effizienz
des Spitzensportsystems und damit auch der Sportförde-
rung durch konkrete Maßnahmen  im Bereich der Stütz-
punkte, der Verbandsförderung und der Förderung der
sportwissenschaftlichen Forschung gesteigert werden.
Hierzu zählen die Konzentration und bessere Abstim-
mung der Betreuungsaufgaben der Olympiastützpunkte
(OSP), der Ausbau der Systemelemente „Häuser der 
Athleten“, „Eliteschulen des Sports“ und „Trainermisch-
finanzierung“, Überführung der Mehrzahl der Bundes-
leistungszentren in die Standortsicherung, Einführung 
zusätzlicher erfolgsabhängiger Komponenten bei der Ver-
bandsförderung und Umstrukturierung des Bundes-
instituts für Sportwissenschaft mit Umschichtung von 
Effizienzgewinnen zugunsten der Forschungsförderung. 

Ausbau der Spitzensportförderung durch Bundes-
wehr und Bundesgrenzschutz

Die für den deutschen Spitzensport unverzichtbare För-
derung durch die Bundeswehr wurde zum 1. Januar 1999
ausgebaut, indem zur Förderung von Spitzensportlerin-
nen und Spitzensportlern die Plätze für grundwehrdienst-
leistende Spitzensportler von 704 um 40 auf 744 Stellen
angehoben wurden. 

Die erfolgreiche Spitzensportförderung des Bundesgrenz-
schutzes (BGS) konnte um ein Spitzensportförderprojekt
erweitert werden, das im Jahr 1999 beim Olympiastütz-
punkt Cottbus/Frankfurt-Oder eingerichtet wurde. Ergän-
zend zu der seit 1978 betriebenen Spitzensportförderung
für acht Wintersportarten mit derzeit 75 Polizeivoll-
zugsbeamtinnen und -beamten bei der BGS-Sportschule
in Bad Endorf ist dieses Spitzensportförderprojekt mit 
29 Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten auf drei
Sommersportarten (Leichtathletik, Radsport, Judo) kon-
zentriert.

Förderung des Leistungssports behinderter
Menschen

Das Bundesministerium des Innern hat die Förderung des
Leistungssports der Behinderten in den vergangenen Jah-
ren beständig ausgebaut. Es ist mehr als ein Symbol, dass
jetzt alle Olympiastützpunkte behinderten Spitzensportle-
rinnen und -sportlern offen stehen. 

Daneben werden die Veranstaltungen der Sportorganisa-
tionen für behinderte Menschen durch breites persön-
liches Engagement der Mitglieder der Bundesregierung
unterstützt. Darüber hinaus hat sich das BMI national und
international erfolgreich für eine bessere und umfangrei-
chere Darstellung des Sports behinderter Menschen in
den Medien eingesetzt und hierdurch den Sportorganisa-
tionen zugleich besseren Zugang zu Sponsoren eröffnet.

Dopingbekämpfung

Für die Bundesregierung ist die Bekämpfung des Dopings
im Sport ein Kernelement ihrer Sportpolitik, deren unab-
dingbare Voraussetzung ein human gestalteter Leis-
tungssport ist. Die Bundesregierung hat hier deutliche Ak-
zente gesetzt und nachhaltige Erfolge erzielt.

Durch zusätzliche Mittel konnten die Trainings- und
Wettkampfkontrollen von 6 829 in 1998 auf 7 831 in 2001
erhöht und die Anti-Dopingforschung ausgeweitet 
werden.

Mit der Beteiligung des Bundes am Stiftungskapital in
Höhe von rund 5,1 Mio. Euro ermöglichte die Bundesre-
gierung die Gründung der unabhängigen Nationalen Anti-
Doping-Agentur (NADA) und hat damit ein weiteres un-
missverständliches Signal für die Ernsthaftigkeit ihres
Eintretens gegen Doping im Sport gesetzt. Die NADA,
von der neue Impulse und entscheidende Schritte nach
vorn erwartet werden, nimmt ihre Tätigkeit im Juli 2002
mit Sitz in Bonn auf.

Auf internationaler Ebene hat die Bundesregierung insbe-
sondere während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft
im Jahr 1999 maßgeblich zur Einrichtung der Welt-Anti-
Doping-Agentur (WADA) beigetragen, die ein weltweit
einheitliches Kontrollverfahren etablieren soll.

Sportlerinnen und Sportler, die durch das staatliche Do-
pingsystem in der ehemaligen DDR unwissentlich Do-
pingmittel erhielten und dadurch einen Gesundheitsscha-
den erlitten haben, erhalten aus humanitären und sozialen
Gründen finanzielle und moralische Unterstützung. Das
dafür notwendige Gesetz soll noch in dieser Legislaturpe-
riode in Kraft treten. Der Bund hat 2 Mio. Euro für die Er-
richtung eines Hilfefonds bereit gestellt. Erwartet werden
ergänzende  Beiträge von dritter Seite, wie z. B. des Deut-
schen Sportbundes, des Nationalen Olympischen Komi-
tees und der Pharmaindustrie.

Umsetzung BISp – Evaluierung

Die Umsetzung der Evaluierungsergebnisse beim Bun-
desinstitut für Sportwissenschaft (BISp) mit Konzentra-
tion auf Kernaufgaben, die für den deutschen Spitzensport
maßgeblich sind, und der Umzug des Instituts nach Bonn
ermöglichen wesentliche Synergieeffekte und Einsparun-
gen. Diese können zusätzlich für die Förderung der sport-
wissenschaftlichen Forschung im Bundesinteresse 
verwendet werden, deren Ansatz ohne Verschlankung 
und Umzug des BISp bei etwa gleichbleibendem Haus-
haltsvolumen gesunken wäre.

Fußball WM 2006

Die vorbildliche Bewerbung des Deutschen Fußballbun-
des um die Ausrichtung der Fußball-Weltmeisterschaft
2006 wurde von der Bundesregierung nachdrücklich un-
terstützt und mit persönlichem Einsatz von Bundeskanz-
ler Schröder und Bundesinnenminister Schily begleitet.
Mit einem Finanzierungsbeitrag von zusammen
247 Mio. Euro für die Modernisierung des Berliner Olym-
piastadions und den Umbau des Leipziger Zentralstadions



hat der Bund zudem die Voraussetzungen dafür geschaf-
fen, dass Spiele der Fußballweltmeisterschaft auch für die
Fußballfreunde in den ostdeutschen Bundesländern
wohnortnah ausgetragen werden können.

Integration durch Sport

Die Bundesregierung hat die Möglichkeiten des Sports zu
sozialer Integration und Gewaltprävention konsequent für
die Festigung des gesellschaftlichen Zusammenhalts er-
schlossen.

Mit dem neuen Projekt „Integration durch Sport“ beteiligt
sich das BMI an der Kampagne des DSB „Sport tut
Deutschland gut“. Vor dem Hintergrund der
fremdenfeindlichen Übergriffe auf Aussiedler und Aus-
länder wurde hierzu das bewährte Projekt „Sport mit Aus-
siedlern“, das jährlich mehrere hunderttausend Menschen
erreichte, unter dem Motto „Integration durch Sport“
geöffnet. Es bezieht verstärkt jugendliche Ausländer ein
und erweitert die Zielgruppe um benachteiligte deutsche
Jugendliche, um neben den integrativen auch die präven-
tiven Funktionen des Sports zu nutzen. 

Die vom Bundesministerium des Innern gemeinsam mit
den Ländern und dem deutschen Sport herausgegebene
Broschüre „Toleranz und Fair Play – Ausgewählte Pro-
jekte zur Selbstgestaltung“ leistet einen wichtigen Beitrag
zu dem von der Bundesregierung verfolgten Ziel von
mehr Toleranz und Fair Play. Die sich hauptsächlich an
Schulen und Sportvereine richtende Broschüre soll mit
dazu beitragen, Extremismus, Gewalt und Fremdenfeind-
lichkeit wirksam entgegenzuwirken.

Förderung des Ehrenamtlichen Engagements

In Deutschland sind mehr als 2,5 Mio. Bürgerinnen und
Bürger in formalen Ämtern und Funktionen ehrenamtlich
in Sportvereinen tätig und mit ihrem Engagement „die
wahren Sponsoren des Sports“. Ehrenamtliches Engage-
ment gewährleistet Strukturen, ohne die unsere Gesell-
schaft nicht funktionieren würde. Der Staat könnte sie mit
hauptamtlichen Kräften weder organisieren, geschweige
denn finanzieren. 

Deshalb war und ist die Förderung des ehrenamtlichen
Engagements und der gemeinnützigen Vereine für die
Bundesregierung eine wichtige Aufgabe. Die Bundesre-
gierung hat hier seit 1998 insbesondere die steuerlichen
Rahmenbedingungen wie folgt konsequent verbessert:

– Verzicht auf das Durchlaufspendenverfahren als Vo-
raussetzung für den steuerlichen Abzug von Spenden
an Sportvereine (Verordnung zur Änderung der 
Einkommensteuer-Durchführungsverordnung vom
10. Dezember 1999).

– Anhebung der so genannten Übungsleiterpauschale 
(§ 3 Nr. 26 EStG) um 50 v. H. von 2 400 DM auf
3 600 DM unter Umwandlung von einer Aufwands-
pauschale in einen Freibetrag und gleichzeitiger 
Ausweitung des begünstigten Personenkreises auf Be-
treuerinnen und Betreuer durch das Steuerbereini-
gungsgesetz 1999 vom 22. Dezember 1999. 

– Verbesserung der Möglichkeiten, ohne Verlust der Ge-
meinnützigkeit Mittel einer dauerhaften Rücklage zu-
zuführen. Gemeinnützige Vereine dürfen seit dem
Veranlagungszeitraum 2000 jährlich ein Drittel ihres
Überschusses aus der Vermögensverwaltung und da-
rüber hinaus bis zu 10 v. H. ihrer sonstigen zeitnah zu
verwendenden Mittel einer freien Rücklage zuführen
(§ 58 Nr. 7a AO).

– Ausweitung des Abzugsrahmens für Zuwendungen an
gemeinnützige Stiftungen durch das Gesetz zur weite-
ren steuerlichen Förderung von Stiftungen vom 
14. Juli 2000, dessen Verbesserungen auch für Stif-
tungen gelten, die den Sport fördern.

– Der steuerpflichtige Gewinn aus Werbung bei sport-
lichen Veranstaltungen, die ein Zweckbetrieb sind,
wird ab dem Veranlagungszeitraum 2000 auf Antrag
des Vereins pauschal mit 15 v. H. der Werbeeinnah-
men angesetzt (neuer § 64 Abs. 6 AO). Vorher gab es
nur eine Betriebsausgabenpauschale in Höhe von 
25 v. H. der Einnahmen.

– Die gemeinnützigen Vereine mit steuerpflichtigen
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben profitieren von
der Herabsetzung des Körperschaftsteuersatzes von
vorher 40 v. H. auf 25 v. H. durch das Steuersenkungs-
gesetz vom 23. Oktober 2000. 

Bei den aufgeführten Verbesserungen handelt es sich zum
Teil um zentrale Forderungen des Deutschen Sportbun-
des, die dieser zuvor viele Jahre lang erfolglos verfolgt
hat. Sie wirken sich positiv für Sportvereine sowie dort
ehrenamtlich Tätige aus und entlasten zudem von ent-
behrlichem bürokratischem Aufwand.

Weitere Verbesserungen ergeben sich auch aus der künf-
tigen Vereinbarkeit von ehrenamtlicher Tätigkeit mit dem
Bezug von Leistungen für Arbeitslose.

Sport und Gesundheit

Die Gesundheitsreform 2000 hat den Grundstein dafür
gelegt, die Möglichkeiten des organisierten Sports für die
Gesundheitsprävention zu nutzen. Nach § 20 Sozialge-
setzbuch, Fünftes Buch, können die Krankenkassen jetzt
wieder gesundheitliche Präventionsmaßnahmen auch aus
dem Angebot des organisierten Sports nutzen, der unter
dem Qualitätssiegel SPORT PRO GESUNDHEIT von
den Krankenkassen anerkannte gesundheitspräventive
Angebote bereithält.

Stärkung der Rolle von Mädchen und Frauen

Die Bundesregierung hat mit ihrer Sportpolitik auch die
Stärkung der Rolle von Mädchen und Frauen in Sportver-
einen und Sportverbänden gefördert. Mit ihrer Politik des
Gender Mainstreaming greift sie die von ihr durch Kabi-
nettbeschluss als durchgängiges Leitprinzip festgelegte
Gleichstellung von Frauen und Männern auf und berück-
sichtigt ebenso die Gleichstellungsforderung im Amster-
damer Vertrag. 
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Zusammenarbeit mit dem organisierten Sport

Die Bundesregierung hat dem hohen Stellenwert des
Sports in unserer Gesellschaft trotz der gebotenen Konso-
lidierung des Bundeshaushaltes Rechnung getragen. In
den Jahren 1998 bis 2001 förderte die Bundesregierung
den Spitzensport mit insgesamt über 790 Mio. Euro. Die
Bundesregierung ist und bleibt ein verlässlicher Partner
und Förderer des Spitzensports. 

Es steht für die gute Zusammenarbeit zwischen Politik
und Sport, dass der Präsident des Deutschen Sportbundes,
Manfred von Richthofen, in seinem am 1. Dezember 2001
gegenüber dem Hauptausschuss des DSB erstatteten „Be-
richt zur Lage“ „angesichts der permanent angespannten
Haushaltssituation“ insbesondere dem Bundesinnen-
ministerium für gute und faire Zusammenarbeit gedankt
hat, die nach seinen Worten auch in kritischen Phasen
nicht gelitten habe, sondern stets von dem Bemühen ge-
tragen gewesen sei, dem Leistungssport optimale Bedin-
gungen zu sichern.

Der 10. Sportbericht gibt hierüber im Einzelnen Auskunft.  

2. Gesellschaftspolitische Bedeutung 
des Sports

Das Staatswesen in der Bundesrepublik Deutschland
braucht den Sport und die ihn tragenden Sportorganisa-
tionen, da sie für die Stabilisierung und Wohlfahrt der Ge-
sellschaft gerade angesichts eines beschleunigten sozialen
Wandels unverzichtbare Leistungen erbringen. Staatliche
Förderung subventioniert nicht den individuellen Kon-
sum, sondern unterstützt die gesellschaftspolitischen 
Effekte des Sports. Die Bundesregierung richtet ihre 
Politik auf die Entfaltung und Stärkung dieser positiven
Funktionen. Die Erwartungen an die Leistungsfähigkeit
des organisierten Sports sollten dabei aber realistisch blei-
ben und Überforderungen und Übertreibungen vermei-
den. Die gesellschaftspolitische Bedeutung des Sports
lässt sich an einigen Beispielen verdeutlichen:

Beitrag zur Bildung von Sozialkapital

Der organisierte Sport gehört zu den wichtigsten Quellen
sozialen Kapitals in Deutschland. In ihm manifestiert sich
als Element jenes eigenen Bereichs der Zivilgesellschaft,
der zwischen marktwirtschaftlich organisierten Unterneh-
men, staatlichem Entscheidungs- und Verwaltungshan-
deln und informeller Privatsphäre angesiedelt ist, gesell-
schaftliche Selbstorganisation. Sportvereine tragen als
„Kitt“ zum sozialen Zusammenhalt der komplexen, plu-
ralistischen Gesellschaft bei. In ihnen entwickelt sich Ver-
trauen der Menschen zu einander, das für die Funktions-
fähigkeit sozialer Beziehungen in der Gesellschaft
insgesamt unentbehrlich ist. Inzwischen gibt es rund
88 000 Vereine in Deutschland. Sportvereine haben ge-
rade auch in den neuen Ländern, wie empirische Studien
zeigen, in Zeiten politisch-ökonomischer und sozialer
Umbrüche zur Handlungssicherheit und Stabilität beige-
tragen. Die ostdeutschen Sportvereinsmitglieder bieten
eindrucksvolle Beispiele für die zur Selbstorganisation
fähige Zivilgesellschaft in den neuen Ländern. 

Beitrag zur sozialen Integration 

Die Integration unterschiedlichster Gruppen und Schich-
ten in das Gemeinwesen ist eine Aufgabe von größter ge-
sellschaftlicher Bedeutung. Sportvereine sind in Deutsch-
land die freiwilligen Vereinigungen, die mit über 28,5 v. H.
den höchsten Anteil an Mitgliedschaften in der Bevölke-
rung aufweisen. Die Einbindungskraft bei bisher noch un-
terrepräsentierten Gruppen wie etwa Frauen und Senioren
nimmt stetig zu. Insbesondere für Kinder und Jugendliche
leisten Sportvereine einen überragenden Beitrag zur Inte-
gration in die gesellschaftlichen Zusammenhänge. Nur
noch 18 v. H. der Heranwachsenden haben im Verlauf ih-
rer Jugendphase überhaupt keinen Kontakt zu Sportverei-
nen. Angesichts der mit den Mobilitätserfordernissen auf
dem Arbeitsmarkt einhergehenden Problemen des Verlus-
tes an Bindung bietet der Sport gute Möglichkeiten der 
sozialen Wiedereinbindung. Bedeutsame Integrations-
leistungen erbringt er für Aussiedler und Migranten. Be-
hinderte Menschen werden in wachsendem Maße in den
organisierten Sport einbezogen. Generell gelingt Integra-
tion, bei aller notwendigen differenzierten Betrachtung, in
Sportvereinen offenbar problemfreier als in anderen
Handlungsbereichen. Sport ist wegen seiner für alle ge-
meinsamen Sprache auch im Rahmen des europäischen
Integrationsprozesses von Bedeutung.

Beitrag zum bürgerschaftlichen Engagement 

Der organisierte Sport ist in Deutschland mit Abstand der
größte Sektor freiwilligen Engagements. Ehrenamtliche
Mitarbeit im Sinne eines Vorstands- und Leitungsamtes,
formal festgelegter Anleitungs- und Betreuungstätigkeit
wie auch Freiwilligenarbeit in Form informellen aktiven
Mithelfens tragen den Sportverein und sichern nicht zu-
letzt die Unabhängigkeit vom Staat. Das Prinzip der frei-
willigen Mitarbeit der Sportvereinsmitglieder ist lebendig
und zukunftsfähig. Allerdings bedarf es zeitgemäßer und
differenzierter Formen der Mobilisierung und Stabilisie-
rung freiwilligen Engagements, die auch zu einer stärke-
ren Beteiligung von Frauen in Führungsämtern beitragen.
Freiwilliges Engagement stellt aber nicht nur eine Res-
source dar, vielmehr drückt sich in ihm auch solidarisches
Verhalten, gesellschaftliche Anteilnahme und Verantwor-
tungsfreude aus. Die nach innen auf den Erhalt und die
Pflege der Gemeinschaft orientierten Motive werden, so
die Erkenntnisse empirischer Studien, ergänzt durch einen
nach außen gerichteten Bürgersinn. Zu den zentralen
Merkmalen der Sportvereine zählen demokratische Ent-
scheidungsstrukturen mit entsprechenden Partizipations-
und Mitbestimmungsmöglichkeiten gerade auch für ju-
gendliche Vereinsmitglieder. Hier findet sich ein Rahmen
für gelebte Demokratie. Im organisierten Sport  entfaltet
sich bürgerschaftliches Engagement, das dem freiheitlich
demokratischen Gemeinwesen zugute kommt. 

Beitrag zur Identifikation 

Die identitätsstiftende Wirkung des Sports ist unbestrit-
ten. Durch ihn wird regionale, nationale und auch 
internationale Repräsentation ermöglicht. Leistung und
Auftreten unserer Spitzensportlerinnen und -sportler 
– gleichgültig, ob behindert oder nicht behindert – sind



Ausweis des Ansehens Deutschlands in aller Welt. Spit-
zensportliche Erfolge sind nicht nur Motivation zu ver-
stärktem Engagement im Freizeit- und Breitensport, son-
dern schaffen auch lokale und nationale Identität. Durch
die Identifikation mit Sportlerinnen und Sportlern, nicht
zuletzt bei Sportgroßveranstaltungen, entwickeln sich Zu-
sammengehörigkeits- und Selbstwertgefühl. Die Identifi-
kation der Bürger mit dem eigenen Gemeinwesen stabili-
siert und stärkt die Gesellschaft und festigt die Basis einer
freiheitlichen Lebensordnung.

Beitrag zur Einübung sozialen Verhaltens 

Der Sport ermöglicht dem Menschen fundamentale Er-
fahrungen seiner Existenz als Individuum und soziales
Wesen, nämlich Freiheit und Bindung zugleich: die frei-
willige Einordnung in eine Gemeinschaft, die Anerken-
nung von Regeln und die Handhabung von Mechanismen
der kontrollierten Konfliktlösung. Durch den Sport wer-
den Werthaltungen und Fähigkeiten konkret weitergege-
ben, die abstrakt und theoretisch nur unzulänglich gelehrt
werden können. Grundsätzlich eignet sich der Sport, die
Entwicklung norm- und wertkonformer persönlicher 
Charaktermerkmale zu unterstützen. Anpassung und Ein-
ordnung, Team- und Kooperationsfähigkeit, aber auch
Selbstbehauptung und Durchsetzungsvermögen werden
gefördert. Eine besondere Verantwortung kommt den
Übungsleitern, Trainern und Jugendleitern zu, denn über
sie werden die Elemente der Sportmoral wie Fairness, 
Toleranz, Achtung vor dem Gegner,  angemessener Um-
gang mit Sieg und Niederlage vermittelt.

Beitrag zur Anerkennung des Leistungsprinzips

Der Sport trägt das Leistungsprinzip in sich. Die unver-
ändert aktuelle Vorgabe „schneller, höher, weiter“ setzt
Chancengleichheit voraus. Leistung, Ausdauer und Diszi-
plin zu bejahen, gilt nicht nur für sportliche Betätigungen;
diese Bereitschaft entspricht den Erfordernissen der mo-
dernen Gesellschaft generell. Es widerspräche der natür-
lichen menschlichen Veranlagung, persönliche Leistun-
gen nicht zu honorieren, gleichgültig, ob sie auf dem
Sport- oder am Arbeitsplatz erbracht werden. In gleichem
Maße, wie die Leistungen von Spitzensportlerinnen und 
-sportlern die Faszination des Sports bestimmen, ist auch
die moderne Gesellschaft auf die Bereitschaft zu beson-
derem Einsatz angewiesen, wenn sie innovations- und da-
mit zukunftsfähig bleiben will.

Beitrag zur Gesundheit

Die gegenwärtige Gesellschaft ist u. a. dadurch gekenn-
zeichnet, daß körperliche Arbeit zunehmend an Bedeu-
tung verliert, während gleichzeitig verstärkt Bewegungs-
mangel, Überernährung und Zivilisationskrankheiten zu
verzeichnen sind, die das Gesundheitssystem in der Ge-
sellschaft in wachsendem Maße finanziell belasten.
Sportliche Betätigung bedeutet, die Eigenverantwortlich-
keit für das individuelle Wohlbefinden anzunehmen. Sie
steht damit für gesundheitsorientiertes Verhalten ebenso
wie für ein gestiegenes Körper- und Gesundheitsbewusst-
sein der Menschen, das sich in einem entsprechenden Le-

bensstil hinsichtlich Ernährung und medizinischer Vor-
sorge ausdrückt. Der Stellenwert des Sports für Präven-
tion und Rehabilitation kann daher nicht hoch genug be-
wertet werden. 

Beitrag zur Entwicklungsbewältigung und 
Lebenshilfe

Das vom organisierten Sport aufgebaute dichte soziale
Netz dient der Unterstützung bei der Bewältigung der
Fährnisse des Lebens. Für Jugendliche erleichtern die so-
zialen Beziehungen mit den Gleichaltrigen, die sie am
Sportverein besonders schätzen, den Weg zur Identitäts-
bildung. Im Verein integrierte Jugendliche weisen 
deutlich geringere jugendtypische Belastungen und Über-
forderungen auf, zudem verfügen sie über höhere Selbst-
kompetenz und größeres Selbstvertrauen. Auch bei vor-
sichtiger Würdigung der Wirkungen ist unstrittig, dass
vom organisierten Sport pädagogisch wertvolle Unter-
stützungsleistungen für die Entwicklung von Heranwach-
senden ausgehen. Zudem kann der Sport helfen, Isolatio-
nen und Verstrickungen aufzubrechen und damit einen
wertvollen sozialpräventiven Beitrag leisten. Die Kom-
munikationsmöglichkeiten in der sozialen Gruppe wirken
bei Senioren einer möglichen Vereinsamung im Alter ent-
gegen und verbessern die Lebensqualität.

3. Rechtliche Grundsätze und Bedingungen

3.1 Verfassungsrechtliche Aspekte

Schutzgut Sport

Alle sportliche Betätigung findet ihren verfassungsrecht-
lichen Schutz im Grundrecht der freien Entfaltung der
Persönlichkeit (Artikel 2 Abs. 1 Grundgesetz). Darüber
hinaus können sich Sportvereine und Sportverbände, wie
auch die Sportlerinnen und Sportler selbst, auf die im
Grundgesetz verbürgte Vereinigungsfreiheit (Artikel 9
Abs. 1 Grundgesetz) berufen. Der Gestaltungsauftrag, den
das Sozialstaatsprinzip an den Gesetzgeber stellt, umfasst
auch den Bereich des Sports.

Bei der Lösung von Kollisionen mit anderen Verfas-
sungsgütern ist das Verfassungsgut Sport mit dem ande-
ren betroffenen Verfassungsgut nach dem Prinzip des
schonendsten Ausgleichs abzuwägen.

Der Bund besitzt für seine Sportförderung eine aus der
Verfassung abzuleitende Zuständigkeit, die sich aus ge-
schriebenen wie auch aus ungeschriebenen Bundeskom-
petenzen ergibt.

Auch wenn es im Rahmen der ungeschriebenen Kompe-
tenzen naturgemäß zu  Auslegungsfragen kommen kann,
besteht im Wesentlichen ein Konsens zwischen Bund und
Ländern.

3.1.1 Ungeschriebene Bundeskompetenzen
Der Bund besitzt für seine Sportförderung eine aus dem
Verfassungswillen abzuleitende ungeschriebene Finan-
zierungszuständigkeit aus der Natur der Sache und kraft
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Sachzusammenhangs. Danach sind im Hinblick auf 
Finanzierungsbefugnisse des Bundes vor allem folgende
Fallgruppen von Bedeutung:

– gesamtstaatliche Repräsentation (z. B. Olympische
Spiele, Paralympics, Deaflympics, Welt- und Europa-
meisterschaften),

– Auslandsbeziehungen (einschließlich sportlicher Ent-
wicklungshilfe),

– Förderung von Maßnahmen nicht staatlicher zentraler
Organisationen, die für das Bundesgebiet als Ganzes
von Bedeutung sind und durch ein Land allein nicht
wirksam unterstützt werden können (z. B. DSB, NOK,
Bundessportfachverbände),

– ressortzugehörige Funktionen (z. B. ressortakzesso-
rische Forschungsvorhaben).

Darüber hinaus kann der Bund den Sport in seinem eige-
nen Dienstbereich – insbesondere bei Bundeswehr und
Bundesgrenzschutz – fördern. Außerdem kann er Fragen
des Sports im Rahmen seiner weit gefächerten Gesetzge-
bungskompetenz berücksichtigen. Entsprechende gesetz-
liche Regelungen finden sich beispielsweise auf den Ge-
bieten des Steuer- und Sozialwesens, der Raumordnung
und des Städtebaus. Sportrelevante Normen enthalten
auch andere Rechtsgebiete wie etwa das Jugendarbeits-
schutzrecht, das Naturschutz- und Umweltrecht. 

3.1.2 Geschriebene grundgesetzliche 
Zuständigkeiten

Eine ausdrückliche geschriebene Kompetenz für die
Sportförderung des Bundes enthält das Grundgesetz
nicht. Artikel 30 GG weist die Ausübung der staatlichen
Befugnisse und die Erfüllung der staatlichen Aufgaben
den Ländern zu. Danach ist auch der Sport grundsätzlich
Sache der Länder. Zuständigkeiten des Bundes für Teil-
gebiete des Sports ergeben sich jedoch unmittelbar aus
folgenden Kompetenznormen:

– Artikel 32 GG für die Pflege der Beziehungen zu aus-
wärtigen Staaten,

– Artikel 91a GG für den Hochschulbau und die Ver-
besserung der regionalen Wirtschaftsstruktur,

– Artikel 91b GG für die Bildungsplanung und die über-
regionale Forschungsförderung sowie

– Artikel 104a Abs. 4 GG für Finanzhilfen im Zusam-
menhang mit dem Städtebauförderungsgesetz.

3.2 Grundsätze staatlicher Sportpolitik

Die Sportförderung der Bundesregierung setzt auf die be-
währten Grundsätze der

– Autonomie des Sports, 

– Subsidiarität der staatlichen Sportförderung und der

– partnerschaftlichen Zusammenarbeit.

3.2.1 Autonomie des Sports
Autonomie des Sports bedeutet Unabhängigkeit und
Selbstverwaltung des Sports. Sie gewährt den in Vereinen
und Verbänden organisierten Mitbürgerinnen und Mitbür-
gern einen weiten grundrechtlich abgesicherten Freiheits-
raum. Die Stärke des deutschen Sports liegt u. a. auch
darin, dass er sich selbst organisiert und seine Angelegen-
heiten in eigener Verantwortung autonom regelt. Dabei
ergeben sich für den Sport als integrierender Bestandteil
der Gesellschaft insbesondere da Konsequenzen, wo die
Vergabe öffentlicher Mittel an die Einhaltung gesetzlich
normierter Rahmenbedingungen geknüpft ist. 

3.2.2 Subsidiarität der Sportförderung
Subsidiarität der Sportförderung besagt, dass Organisa-
tionen des Sports öffentliche Förderung des Bundes erst
dann als finanzielle Unterstützung in Anspruch nehmen
können, wenn sie zuvor ihre eigenen Finanzierungsmög-
lichkeiten voll ausgeschöpft haben. Dies ist unabdingbare
Voraussetzung für eine Bundesfinanzierung, da staatliche
Sportförderung als Hilfe zur Selbsthilfe konzipiert ist.

3.2.3 Partnerschaftliche Zusammenarbeit 
Vor dem Hintergrund der Autonomie des Sports ist eine
konstruktive, partnerschaftliche Zusammenarbeit von
Sport und Staat grundlegende Voraussetzung für eine ver-
trauensvolle, erfolgreiche Kooperation. Sie reicht von der
Abstimmung in konzeptionellen Fragen über die Erarbei-
tung gemeinsamer Vorstellungen und konkreter Maßnah-
men der Förderung bis hin zur Beteiligung des Sports bei
wichtigen internationalen Konferenzen.

3.3 Gesetzesrecht im Sport
Im Unterschied zu vielen anderen Lebensbereichen, bei
denen staatlicher Gesetzgeber, Rechtsprechung und
Rechtswissenschaft mehr oder weniger geschlossene
Rechtsgebiete normiert und fortentwickelt haben, gibt es
in der Bundesrepublik Deutschland kein in sich geschlos-
senes Sportrecht.

Gleichwohl ist der Sport damit kein rechtsfreier Raum, da
auch für den Sport rechtliche Bindungen aus nahezu allen
Gebieten der Rechtsordnung folgen, denen die Sport-
ausübenden ebenso wie Verbände und Vereine bei ihren
Aktivitäten verpflichtet sind. Eine Vielzahl von Entschei-
dungen der staatlichen Gerichte dokumentiert die Bin-
dung des Sports an staatliche Normen. 

Eine Gesamtschau dieser Entscheidungen belegt, dass
sich ergebende Konfliktstellungen auch ohne spezifisches
geschlossenes staatliches Sportrecht lösbar sind. Überein-
stimmend hat die Rechtsprechung den Innenbereich des
Sports dessen autonomer Selbstregelung überlassen und
sich auf eine Missbrauchskontrolle beschränkt.

4. Organisatorischer Rahmen 

4.1 Sportverwaltung
Öffentliche Sportverwaltung und Selbstverwaltung des
Sports sind die beiden Säulen der Sportverwaltung. 



4.1.1 Öffentliche Sportverwaltung
Bund, Länder und Kommunen sind die Träger der öffent-
lichen Sportverwaltung. Dabei folgt die Zuständigkeit der
jeweiligen Ebene der verfassungsrechtlichen Kompe-
tenzordnung.

Bund

Die Sportförderung des Bundes konzentriert sich auf die
Aufgaben, die für die Bundesrepublik Deutschland als
Ganzes von zentraler Bedeutung sind und die nicht allein
von den Ländern gelöst werden können. Dies sind in ers-
ter Linie Vorhaben gesamtstaatlicher Repräsentation, ins-
besondere die Förderung des Spitzensports. Hierzu gehört
aber auch der Beitrag des Bundes zur Verbesserung der
Rahmenbedingungen für den Breitensport.

Innerhalb der Bundesregierung koordiniert das Bundes-
ministerium des Innern alle sportrelevanten Maßnahmen
der beteiligten Bundesressorts, im Berichtszeitraum ins-
gesamt zehn Ressorts. 

Länder

Artikel 30 Grundgesetz weist mit der Ausübung der staat-
lichen Befugnisse und der Erfüllung der staatlichen Auf-
gaben auch die Sportförderung grundsätzlich den Län-
dern zu. Die Schwerpunktaufgaben liegen dabei vor allem
im Bereich der Förderung des Schulsports, des Breiten-
und Freizeitsports innerhalb und außerhalb der Sport-
verbände sowie im Sportstättenbau. Außerdem füllen die
Länder ihre Kompetenz im Spitzensport (z. B. Unterstüt-
zung der Leistungszentren, Nachwuchsförderung), die
konkurrierend neben der Zuständigkeit des Bundes be-
steht, in unterschiedlicher Weise aus.

In den Ländern gibt es für Angelegenheiten des Sports
keine einheitlichen Ressortzuständigkeiten. Allgemeine
Sportförderung, Sportstättenbau und Förderung der Ver-
bände sind in einigen Ländern gemeinsam mit dem Schul-
und Hochschulsport den Kultusministerien zugeordnet,
während in anderen Ländern Schul- und allgemeiner
Sport in verschiedenen Ministerien ressortieren. 

Gemeinden

Der Schwerpunkt der Sportförderung der Gemeinden und
Landkreise liegt auf dem Gebiet des Freizeit- und Brei-
tensports. Der Bau kommunaler Sportstätten und Frei-
zeitanlagen, die Errichtung von Jugendheimen und deren
Unterhaltung, aber auch die Unterstützung vereinseigener
Übungsstätten sind Aufgaben der Kommunen. In vielen
Fällen werden gemeindeeigene Sportplätze, Sporthallen
und Bäder den Sportvereinen kostenfrei zur Verfügung
gestellt.

Stadt- und Gemeindesportämtern obliegt die Verwaltung,
Pflege und Erneuerung kommunaler Sportanlagen. 

4.1.2 Selbstverwaltung des Sports
Maßgebliche Institutionen der Selbstverwaltung des
Sports auf nationaler Ebene sind neben dem Deutschen
Sportbund als Dachorganisation der von ihm repräsen-

tierten Mitgliedsorganisationen das Nationale Olympi-
sche Komitee für Deutschland und die Stiftung Deutsche
Sporthilfe.

Die einzelnen Ebenen der Selbstverwaltung des Sports
sind wie folgt gekennzeichnet (s. Grafik, Seite 17).

Die größtenteils in der Rechtsform eines eingetragenen
Vereins organisierten Sportvereine sind die wichtigsten
Träger des organisierten Sports. Sie haben in der Regel
den Status einer gemeinnützigen Organisation. Die meis-
ten Vereine sind Mitglieder in Kreis-, Bezirks- und Lan-
desfachverbänden. Für nahezu jede Sportart bestehen
Fachverbände; teilweise werden auch verschiedene
Sportarten zu einem Verband zusammengefasst. Die Bun-
desfachverbände (vom DSB Spitzenverbände genannt)
regeln alle Angelegenheiten ihrer Sportart (z. B. Aufstel-
lung der Nationalmannschaften, Teilnahme an internatio-
nalen Wettkämpfen, Durchführung von deutschen 
Meisterschaften, Länderkämpfen, Europa- und Weltmeis-
terschaften). Ihnen obliegt auch die Vertretung in den in-
ternationalen Föderationen. Die Grundlage ihrer Arbeit ist
ein verbandseigenes Regelwerk.

Diese fachliche Gliederung des Sports wird ergänzt durch
eine regionale, überfachliche Gliederung.

Danach sind die Vereine in einem Land im Allgemeinen
Mitglied eines Landesportbundes, wenn auch häufig in-
direkt über die Zugehörigkeit zu einem Landesfachver-
band, evtl. auch Mitglied eines Bezirks-, Kreis- oder
Stadtsportbundes. Die Landessportbünde nehmen u. a.
mit der Vertretung der Interessen der Sportvereine auf
Landesebene, Ausbildung und Honorierung von Jugend-
und Übungsleitern sowie von Führungs- und Leitungs-
kräften, Förderung des Sportstättenbaus oder Versiche-
rungsschutz der Vereine eine Reihe überfachlicher Auf-
gaben wahr. 

Als Dachorganisation koordiniert der Deutsche Sportbund
überfachliche Aufgaben auf Bundesebene. Er vertritt die
gemeinschaftlichen Interessen seiner Mitgliedsorga-
nisationen gegenüber dem Staat und der Öffentlichkeit. 

Die Mitgliedsorganisationen des Deutschen Sportbundes
besitzen sowohl in fachlicher, als auch in finanzieller und
organisatorischer Hinsicht Selbstständigkeit. Der Deut-
sche Sportbund hat kein unmittelbares Weisungsrecht ge-
genüber den Bundesfachverbänden, Landessportbünden
bzw. -verbänden und den Vereinen. 

4.2 Zuständigkeiten innerhalb der 
Bundesregierung

Innerhalb der Bundesregierung koordiniert das Bundes-
ministerium des Innern die Angelegenheiten des Bundes,
die den Sport betreffen:

Förderung des Hochleistungssports, des Leistungssports
der Behinderten, der Sportmedizin/Sportwissenschaft
und des Sportstättenbaus im Leistungssport sowie
internationaler Angelegenheiten, Sport im Bundesgrenz-
schutz, Integration durch Sport für junge Aussiedler, Aus-
länder und benachteiligte deutsche Jugendliche. Dem
BMI ist das Bundesinstitut für Sportwissenschaft (BISp)
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nachgeordnet, das im Auftrag der Bundesregierung sport-
wissenschaftliche Aktivitäten fördert und koordiniert.

Neben dem Bundesministerium des Innern haben im Be-
richtszeitraum noch zehn weitere Ressorts im Rahmen ih-
rer allgemeinen Aufgabenstellung Teilzuständigkeiten für
den Sport wahrgenommen: 

Auswärtiges Amt (AA)
Sportförderung im Rahmen der auswärtigen Kulturpolitik.

Bundesministerium der Finanzen (BMF)
Steuerliche Fragen des Sports, Sport der Zollverwaltung,
Postsport.

Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung
(BMA)
Förderung des Versehrtensports und des Behindertensports
im Rahmen der Rehabilitation, Sport im Arbeitsleben.

Bundesministerium der Verteidigung (BMVg)
Förderung des Spitzensports in der Bundeswehr; Dienst-
und Ausgleichssport.

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend (BMFSFJ)
Förderung von Jugendsport im Rahmen des Kinder- und
Jugendplanes des Bundes, von Sport für Frauen und
Mädchen, Familiensport sowie von Bewegung, Spiel und
Sport im Alter, Sport im Zivildienst.



Bundesministerium für Gesundheit (BMG)
Sport im Rahmen der Gesundheitsvorsorge.

Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungs-
wesen (BMVBW)
Förderung der Eisenbahnersportvereine.

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit (BMU)
Fragen von Sport und Umwelt sowie Finanzierung von
Projekten im genannten Bereich; rechtliche Regelungen
wie Bundesnaturschutzgesetz.

Bundesministerium für Bildung und Forschung
(BMBF)
Sport im Rahmen des Bildungswesens, Hochschulsport.

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung (BMZ)
Sportförderung im Rahmen der Entwicklungspolitik.

4.3 Koordinierung und Zusammenarbeit
Neben seiner Koordinierungsfunktion innerhalb der Bun-
desregierung hat das Bundesministerium des Innern die
Aufgabe der Zusammenarbeit mit dem Sportausschuss des
Deutschen Bundestages, den Ländern, insbesondere im
Rahmen der Sportministerkonferenz, den kommunalen
Spitzenverbänden sowie der Selbstverwaltung des Sports.

4.3.1 Sportausschuss des Deutschen 
Bundestages

Am Ende der 14. Legislaturperiode kann der Sport-
ausschuss des Deutschen Bundestages, dem in dieser
Wahlperiode 15 ordentliche und stellvertretende Mit-
glieder angehörten, auf ein umfangreiches Arbeitspen-
sum zurückblicken.

Fast wie ein roter Faden zog sich in diesen vier Jahren un-
ter den verschiedensten Blickwinkeln das Thema „Schul-
sport“ durch die Arbeit des Sportausschusses. Genannt
seien der Berliner Modellversuch „Schulen mit sport-
lichem Schwerpunkt“ oder die Reform des Bundeswett-
bewerbes der Schulen „Jugend trainiert für Olympia“,
über die sich der Sportausschuss jeweils ausführlich in-
formieren ließ. Herauszuheben ist die öffentliche An-
hörung zur „Aktuellen Situation im Schulsport“ am 
23. Februar 2000, die auch in den Medien große Auf-
merksamkeit fand. Ein anschließendes Gespräch mit der
Kommission „Sport“ der KMK führte im Dezember 2001
in Karlsruhe zu einer gemeinsamen Fachtagung von
KMK, DSB, SMK und Sportausschuss mit dem Thema
„Perspektiven des Schulsports“. Das gewachsene Pro-
blembewusstsein zum Thema „Schulsport“ ist nicht zu-
letzt mit auf diese kontinuierliche Arbeit des Sportaus-
schusses zurückzuführen.

Ein weiteres Schwerpunktthema der Arbeit des Aus-
schusses war die Dopingbekämpfung mit all ihren Facet-
ten. Die öffentlichen Anhörungen „Zur aktuellen Situa-
tion im Bereich der Dopingbekämpfung“ am 26. Januar
2000 und zum „Doping im Freizeit und Fitnessbereich“
am 14. März 2001 stießen in der Öffentlichkeit ebenso auf
großes Interesse wie die schließlich erfolgreiche Errich-
tung eines Fonds für DDR-Dopingopfer. 

Der Behindertensport fand besondere Aufmerksamkeit im
Rahmen einer öffentlichen Anhörung am 16. Juni 1999
sowie durch den intensiven Einsatz des Sportausschusses
für eine ausreichende Fernsehberichterstattung von den
Paralympics in Sydney im Jahre 2000 und in Salt Lake
City im Jahre 2002. 

Wiederholt beschäftigte sich der Sportausschuss im Rah-
men seiner Arbeit auch mit dem Fortbestand des Bun-
desinstituts für Sportwissenschaft, das im Jahre 2001 sei-
nen Sitz von Köln nach Bonn verlegte.

Im Rahmen der Novellierung des Bundesnaturschutzge-
setzes hat sich der Sportausschuss erfolgreich für die in
die Begründung zum Gesetzestext aufgenommene Klar-
stellung eingesetzt, dass natur- und landschaftsverträgli-
che sportliche Betätigung in der freien Natur nicht als Ein-
griff anzusehen ist, soweit dabei auch die Ziele und
Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege
berücksichtigt werden. Auch die frühzeitige Beteiligung
der Natursportverbände ist durch diesen Gesetzentwurf
zufriedenstellend gelöst worden. 

Die Neuregelung der geringfügigen Beschäftigungsverhält-
nisse (630-DM-Jobs) sowie die auch zugunsten der Sport-
vereine verabschiedeten Gesetzesänderungen wie etwa die
Erhöhung der Übungsleiterpauschale von 2 400 DM auf
3 600 DM und Erweiterung des Kreises der Begünstigten,
Vereinfachungen im Spendenrecht oder die Neuregelung
des Stiftungsrechts beschäftigten den Ausschuss im Be-
richtszeitraum, insbesondere unter dem Blickwinkel Eh-
renamtlichkeit. Am 14. November 2001 kam es zu einer
öffentlichen Anhörung zur „Situation der Sportvereine
und der dort ehrenamtlich Tätigen“.

Die Neuregelung des Waffenrechts war eines der letzten
wichtigen Themen, mit denen sich der Sportausschuss in
der 14. Legislaturperiode befasste. Am Ende konnte eine
Lösung gefunden werden, die auch den Interessen der
Sportschützen Rechnung trug.

Eine Vielzahl weiterer aktueller sportpolitischer Themen
wie die Steuerbefreiung für die Fußball-Weltmeister-
schaft 2006, die „Zusammenarbeit der sportwissenschaft-
lichen Institute“, die „Neuordnung der Leistungszentren
für den Spitzensport im Bereich Wintersport“ usw. be-
schäftigten den Sportausschuss darüber hinaus. 

Als Grundlage einer fachlich fundierten Zusammenarbeit
waren die Vertreter des Deutschen Sportbundes, des Na-
tionalen Olympischen Komitees für Deutschland, des
Deutschen Behinderten-Sportverbandes und weiterer
Spitzenverbände wie auch der fachlich jeweils betroffe-
nen Bundesministerien bei all den Sitzungen des Sport-
ausschusses gern gesehene Gäste und kompetente Ge-
sprächspartner.

4.3.2 Sportministerkonferenz
Die Ständige Konferenz der Sportminister der Länder in
der Bundesrepublik Deutschland (Sportministerkonfe-
renz) behandelt Angelegenheiten des Sports von überre-
gionaler Bedeutung mit dem Ziel einer gemeinsamen
Meinungs- und Willensbildung und der Vertretung 
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eigener Anliegen. Zu den Aufgaben der Sportminister-
konferenz gehören insbesondere die Koordinierung der
Sportförderung in den Ländern und die Wahrung der Län-
derinteressen im Bereich des Sports auf nationaler und in-
ternationaler Ebene.

Der Konferenz, die in der Regel einmal jährlich zusam-
mentritt, gehören die für den allgemeinen Sport oder den
Schulsport zuständigen Länderminister/-senatoren und
als Gäste u. a. der Bundesminister des Innern, die Kultus-
ministerkonferenz, die kommunalen Spitzenverbände so-
wie der Deutsche Sportbund an. Die erste Sportminister-
konferenz hatte am 6. Juni 1977 in Bonn stattgefunden.

Der Vorsitz der SMK lag 1998 beim Land Hamburg, in
1999/2000 in Brandenburg und wird seit dem 1. Januar
2001 vom Saarland wahrgenommen. 

Auf Arbeitsebene besteht die Konferenz der Sportrefe-
renten, die die Sitzungen der Sportministerkonferenz vor-
bereitet und deren Beschlüsse ausführt. Die Sportrefe-
rentenkonferenz, die sich als ein effektiv arbeitendes
Koordinierungsgremium erwiesen hat, tagt durchschnitt-
lich viermal im Jahr. 

4.3.3 Zusammenarbeit mit den kommunalen
Spitzenverbänden

Effektive Koordinierung auf dem Gebiet des Sports be-
darf auch der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit der
kommunalen Ebene, die das BMI durch enge Kontakte
sowohl mit dem Deutschen Städtetag, dem Deutschen
Städte- und Gemeindebund wie dem Deutschen Land-
kreistag pflegt. Dem Sportausschuss des Deutschen
Städtetages gehören neben der Sportministerkonferenz
und dem Deutschen Sportbund auch das Bundesministe-
rium des Innern sowie das Bundesinstitut für Sportwis-
senschaft als ständige Gäste an. Darüber hinaus ist das
Bundesministerium des Innern als ständiger Gast in die
Arbeit des Ausschusses für Kultur, Schule und Sport des
Deutschen Städte- und Gemeindebundes einbezogen.

Die beiden  in der Regel zweimal jährlich tagenden Gre-
mien befassen sich vorrangig mit für Kommunen zentra-
len Themenstellungen aus dem Sportbereich bzw. solchen
Fragen, die eine enge Abstimmung zwischen der kommu-
nalen Ebene und dem Bund erfordern. Dies gilt insbeson-
dere im Zusammenhang mit Fragen des Sportstättenbaues
sowie Fragestellungen aus dem Schnittstellenbereich von
Breitensportförderung sowie Leistungssportförderung
durch die Kommunen.

5. Finanzierung des Sports

5.1 Sport als Wirtschaftsfaktor

5.1.1 Gesamtwirtschaftliche Wirkungen 
des Sports 

Im Auftrag des Bundesinstituts für Sportwissenschaft
(BISp) wurde von der Gesellschaft für Wirtschaftliche
Strukturforschung  (GWS) die ökonomische Bedeutung
des Sports für das Jahr 2000 ermittelt. Die Ergebnisse ba-
sieren auf einer Fortschreibung des auf der Basis der

volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung erstellten Satelli-
tensystems „Sport“, das von Prof. Dr. Bernd Meyer und
Dipl.-Volkswirt Gerd Ahlert von der Universität Osna-
brück im Rahmen eines vom BISp – unter finanzieller Be-
teiligung des Landes Nordrhein-Westfalen – vergebenen
Forschungsauftrags entwickelt und unter dem Titel „Die
ökonomischen Perspektiven des Sports“ veröffentlicht
wurde. Die aktualisierten Berechnungen bestätigen nicht
nur, dass der Sport ein wichtiger Wirtschaftsfaktor und in
vielfältiger Weise mit den unterschiedlichen Bereichen
der Volkswirtschaft verflochten ist, sondern in den ver-
gangenen Jahren weiter an wirtschaftlichem Gewicht ge-
winnen konnte: Im Zeitraum von 1993 bis 2000 ist der
Anteil des Sports am Bruttoinlandsprodukt von 1,4 v. H.
auf 1,5 v. H. gestiegen. Damit wuchs der Wert der im In-
land produzierten Waren und Dienstleistungen des Sport-
bereichs über den genannten Zeitraum real mehr als 
2,5 v. H. jährlich und erreichte im Jahr 2000 eine Gesamt-
höhe von über 59 Mrd. DM. Sport erweist sich als Bran-
che mit überdurchschnittlichem Wachstum. 

Der Gesamtumsatz der im o. a. Satellitensystem ausge-
wiesenen sportspezifischen Produktionsbereiche belief
sich im Jahr 2000 auf 33,5 Mrd. DM. Die Sportbranche
hat somit mittlerweile die heimische Textilindustrie in ih-
rer Bedeutung überholt und steht gleichauf mit dem Luft-
verkehrsgewerbe. Die Verflechtung der Sportbranche mit
den anderen Wirtschaftszweigen der Volkswirtschaft
wird unter anderem auch daran ersichtlich, dass sie Waren
und Dienstleistungen im Wert von etwa 14,5 Mrd. DM als
Vorleistungen dieser Wirtschaftsbranchen bezogen hat.
Das Investitionsvolumen der Sportbranche wies 2000
eine Größenordnung von 8,5 Mrd. DM auf; davon kamen
über 5,5 Mrd. DM direkt der Bauwirtschaft zugute. 

Die privaten Haushalte gaben im Jahr 2000 insgesamt 
ca. 45 Mrd. DM für Sportzwecke aus. Rund 2 v. H. aller
Käufe entfielen damit auf sportbezogene Waren und
Dienstleistungen. Im Vergleich dazu bewegte sich der An-
teil 1993 nur bei 1,8 v. H. Für den Sport verwenden die
Bundesbürger und Bundesbürgerinnen mehr Geld als für
den Kauf von Tabakwaren. Die Höhe des sportbezogenen
Konsums entspricht  in etwa den Ausgaben für Körper-
pflege. Eine detaillierte Analyse der Konsumstrukturen
der sportbezogenen Nachfrage der privaten Haushalte
zeigt, welche Branchen der Volkswirtschaft primär durch
die vielfältigen sportlichen Aktivitäten der Bevölkerung
profitieren. So wendeten die Haushalte mehr als 5 Mrd.
DM für Fahrten zur Sportausübung in den entsprechenden
Sektoren auf, darunter knapp 2,3 Mrd. DM für Kraftstoffe
und über 1,2 Mrd. DM für öffentliche Verkehrsmittel. Die
Nettohandelstätigkeit für sportbezogene Konsumgüter
betrug 6,5 Mrd. DM. Für nahezu 3,3 Mrd. DM wurden
Sportkleidung und -schuhe gekauft. Auf Sportzeitschrif-
ten und -bücher sowie anteilige Zeitungspreise und Fern-
sehgebühren entfielen knapp 2 Mrd. DM, während das
Gastronomiegewerbe mit gut 2,3 Mrd. DM von den auf
den Sport zielenden Konsumaktivitäten der privaten
Haushalte profitiert hat. Fast 0,9 Mrd. DM bezahlten die
Bundesbürger und Bundesbürgerinnen als Benutzungsge-
bühren für kommunale Sporteinrichtungen. 



Den Besuch von erwerbswirtschaftlichen Sportanbietern
ließen sich die Deutschen im Jahr 2000 7,8 Mrd. DM kos-
ten. Damit wuchsen im Zeitraum 1993 bis 2000 für diese
Ausgabenkategorie die jährlichen Aufwendungen real um
über 4 v. H., wohingegen in der gleichen Periode die ent-
sprechenden Ausgaben für Sport in den Sportvereinen mit
real 0,4 v. H. nur leicht angestiegen sind. Dieser Vergleich
zeigt, dass es den erwerbswirtschaftlichen  Sporteinrich-
tungen gelungen ist, im Wettbewerb mit den nicht gewinn-
orientierten Sportorganisationen einen erheblichen Teil
der kaufkräftigen Nachfrage nach Sport auf sich zu zie-
hen. Im Jahr 2000 wurden von den Bundesbürgern und
Bundesbürgerinnen annähernd 7,4 Mrd. DM für Sport in
den Vereinen ausgegeben. Dahinter stehen insbesondere
die innerhalb des Deutschen Sportbundes organisierten
87 717 Sportvereine mit ihren 26,8 Mio. Mitgliedschaf-
ten.  Zwar fallen die Mitgliedszahlen der kommerziellen
Fitnessanlagen – als eine bedeutende Komponente inner-
halb des Produktionsbereichs der erwerbswirtschaftlichen
Sportanbieter – mit ca. 4,6 Mio. Mitgliedern weit gerin-
ger aus, doch verbirgt sich dahinter eine sehr dynamische
Entwicklung. Die Zahl der Mitglieder wuchs im Zeitraum
1993 bis 2000 durchschnittlich um knapp 8 v. H. pro Jahr,
während die der Sportvereine lediglich um 1,8 v. H. stieg. 

An die Sportvereine und -verbände zahlten die privaten
Haushalte 3,3 Mrd. DM an Mitgliedsbeiträgen und Spen-
den. Außerdem gaben sie über 2,7 Mrd. DM für die Nut-
zung von vereinseigenen Sporteinrichtungen – in der Re-
gel in Form von Benutzungsgebühren – aus. Mit 1,4 Mrd.
DM unterstützten die Gebietskörperschaften die Finan-
zierung der Bereitstellung der Leistungen der Sportver-
eine und -verbände. Alles in allem betrug das Haushalts-
volumen der Sportvereine und -verbände 9,6 Mrd. DM.
Berücksichtigt man, dass in diesem Betrag natürlich nicht
die durch ehrenamtliche Tätigkeit und freiwilliges Enga-
gement  der Mitglieder erbrachten Leistungen enthalten
sind, wird die besondere gesamtgesellschaftliche Bedeu-
tung der Sportvereine und -verbände in Deutschland über-
aus deutlich. 

Nicht zu unterschätzen ist der Sport als Feld bezahlter Be-
schäftigung. Vor dem Hintergrund der Entwicklung im-
mer vielfältigerer Freizeit- und Sportaktivitäten können
nach Expertenaussagen künftig noch erhebliche Beschäf-
tigungspotenziale erschlossen werden. 

5.1.2 Sportgroßveranstaltungen 
Eine große Anzahl unterschiedlicher Sportveranstaltun-
gen trägt in vielen Regionen und Städten Deutschlands
zur wirtschaftlichen und strukturellen Entwicklung bei.
Aufgrund der positiven wirtschaftlichen Folgen bemühen
sich sowohl traditionelle als auch neue Veranstaltungsorte
um die Durchführung entsprechender Sportevents, die
teilweise an landschaftliche, klimatische, kulturelle oder
infrastrukturelle Voraussetzungen gebunden sind, zum
Teil – wie z. B. bei Marathonläufen – jedoch auch nur 
organisatorisches Engagement verlangen. 

Anhand der Modellrechnungen zur Fußball-Weltmeister-
schaft 2006, die im Rahmen des vom Bundesinstitut für
Sportwissenschaft und dem seinerzeitigen Ministerium

für Arbeit, Soziales und Stadtentwicklung, Kultur und
Sport des Landes Nordrhein-Westfalen an die Universität
Osnabrück vergebenen Forschungsauftrags „Die ökono-
mischen Perspektiven des Sports“ durchgeführt wurden,
lassen sich Vorstellungen über die Effekte einer solchen
Großveranstaltung gewinnen. Derartige Wirkungen
wären in entsprechender Weise auch von der Ausrichtung
Olympischer Spiele zu erwarten. Die Prognosen machen
– selbst bei sehr restriktiven Annahmen – beachtliche ge-
samtwirtschaftliche Wohlfahrtssteigerungen deutlich.
Von den Investitionen in die Stadioninfrastruktur der Aus-
tragungsorte werden ebenso spürbare Impulse ausgehen,
wie von der zusätzlichen Nachfrage, die sich insbeson-
dere im Jahr des Ereignisses vor allem aufgrund der aus-
ländischen Weltmeisterschaftsbesucher entwickeln wird.
Es wird erwartet, dass die mehr als 1,1 Mio. auslän-
dischen Gäste etwa 0,9 Mrd. Euro im Land lassen werden.
Der auf diese Weise entstehende kräftige Anstieg des
Bruttoinlandsprodukts  um ca. 8 Mrd. Euro über den Zeit-
raum 2003 bis 2010 strahlt auch positiv auf den Arbeits-
markt aus. Im Durchschnitt dieser betrachteten Periode
wird die Austragung der Fußball-Weltmeisterschaft 2006
einen Beschäftigungsanstieg um rund 3 850 Personen 
bewirken. Mit dem ökonometrischen Modell wurden
ebenfalls für die Eishockey-Weltmeisterschaft 2001 in
Deutschland Simulationsrechnungen erstellt, die eine zu-
sätzliche Wertschöpfung von insgesamt etwa 200 Mio. DM
taxierten.

Die Wirkungen einer Großveranstaltung, die im Einzel-
nen natürlich auch davon abhängen, ob es sich bei dem
Veranstaltungsort um eine Großstadt mit vielfältigem kul-
turellem und sportlichem Angebot handelt oder um eine
kleine Stadt im ländlichen Raum, für welche die Veran-
staltung das herausragende Geschehnis darstellt, gehen
weit über monetäre und monetär bewertete Effekte hi-
naus. Neben der wirtschaftlichen Seite rücken zunehmend
auch soziale und ökologische Aspekte von Sportveran-
staltungen in den Mittelpunkt des Interesses. Vor oder bei
der Bewerbung um solche Ereignisse bieten Verfahren zur
Beurteilung künftiger Sportgroßveranstaltungen, wie sie
durch den Forschungsauftrag „Die wirtschaftlichen Wir-
kungen von Sportgroßveranstaltungen“ des Bundesinsti-
tuts für Sportwissenschaft an Prof. Dr. Paul Gans vom
Lehrstuhl für Anthropogeographie des Geographischen
Instituts der Universität Mannheim erarbeitet wurden,
Entscheidungshilfe für Veranstalter und staatliche 
Stellen. Dabei geht es insbesondere auch um die Frage der
Zuordnung von Kosten und Nutzen zu den jeweiligen
Trägern und Empfängern, die durchaus auseinander fallen
können.

5.1.3 Sport und Tourismus
Vom Sport gehen vielfältige touristische Effekte aus. Diese
können in unmittelbarem Zusammenhang etwa mit ge-
sundheitsorientierten Fitness- und Wellnessangeboten im
Hotelgewerbe oder dem Besuch von Sportveranstaltungen
als Zuschauer wie auch – insbesondere bei Massenwett-
kämpfen – als Teilnehmer stehen. Sie können sich aber
auch mittelbar und längerfristig ergeben, indem eine Sport-
veranstaltung zur dauerhaften Erschließung neuer
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Gästepotenziale führt. Laut Marktuntersuchung der Deut-
schen Zentrale für Tourismus wurden im Jahr 2000 rund 
1,6 Mio. Reisen mit mindestens einer Übernachtung zu
Sportveranstaltungen in Deutschland unternommen, davon
kamen 1,3 Mio. Reisende aus dem Inland und 0,3 Mio. aus
dem Ausland. Hinzu tritt eine noch größere Anzahl von Ta-
gesausflügen zu Sportereignissen. Eine im Jahr 1998
durchgeführte Umfrage des Kommunalverbandes Ruhrge-
biet zeigt, dass ein Drittel der Befragten zu Sportveran-
staltungen reist. Durch Sportveranstaltungen wird der 
nationale und internationale Bekanntheitsgrad des Austra-
gungsortes und der Region sowie das Image als attraktives
Tourismusziel deutlich gesteigert. Bei vielen Besuchern
verändert sich die Einstellung zu Ort und Region positiv.
Attraktive sportliche Großveranstaltungen, die häufig in
besonderem Maße Zuschauermassen und Medieninteresse
anziehen, gewinnen im zunehmenden internationalen Wett-
bewerb der Tourismusstandorte an Bedeutung und haben
zweifellos positive Wirkung auf die Gäste- und Übernach-
tungszahlen. Im gemeinsamen Forschungsauftrag des Bun-
desinstituts für Sportwissenschaft und des seinerzeitigen
Ministeriums für Arbeit, Soziales und Stadtentwicklung,
Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen an die
Universität Osnabrück „Die ökonomischen Perspektiven
des Sports“ werden Ausgaben der Besucher bei der Fuß-
ball-Weltmeisterschaft 2006 für Hotel- und Gaststätten in
Höhe von über 0,9 Mrd. Euro prognostiziert. Sportgroß-
veranstaltungen sind ein wichtiger Werbefaktor für den
Tourismusstandort Deutschland. Die Deutsche Zentrale für
Tourismus (DZT) als von der Bundesregierung geförderte
Marketingorganisation für die Außendarstellung Deutsch-
lands als Tourismusstandort hatte schon die Bewerbungs-
phase um die Durchführung der Fußball-Weltmeisterschaft
2006 im Rahmen eines Kooperationsvertrages unterstützt
und dadurch zur positiven Meinungsbildung auf dem Tou-
rismusmarkt beigetragen. Auf diese Weise ist die Fußball-
Weltmeisterschaft 2006 bereits sehr frühzeitig in die
Marketingstrategie der DZT integriert.

5.2 Staatliche Förderung des Sports
Die öffentliche Hand ist der mit Abstand größte Förderer
des Sports. Die Leistungen, die Kommunen, Länder und
der Bund für den Sport aufwenden, übersteigen die auf
diesen Sektor entfallenden Leistungen von Wirtschaft und
Medien beträchtlich. Dabei darf sich eine Gesamtschau
staatlicher Förderleistungen nicht auf die direkten Zuwen-
dungen durch die öffentliche Hand beschränken, sondern
muss auch die aufgrund etwa von Steuermindereinnahmen
durch Ausnahmeregelungen für gemeinnützige Sportver-
eine geleisteten indirekten Zuwendungen einbeziehen. 

Die staatliche Förderung des Sports betrug z. B. im Jahr
2000 insgesamt ca. 12 Mrd. DM. Nicht enthalten sind die
Steuermindereinnahmen als indirekte Zuwendungen auf-
grund der für gemeinnützige Sportvereine bestehenden
Ausnahmeregelungen. Von der Summe entfallen etwa 
10,6 Mrd. DM auf laufende Ausgaben des Staates zur Be-
reitstellung der öffentlichen Infrastruktur. Dabei handelt es
sich insbesondere um Ausgaben für den Schul- und Dienst-
sport in öffentlichen Einrichtungen. Außerdem hat der Staat
den Sportvereinen und -verbänden Zuschüsse in Höhe von
mehr als 1,4 Mrd. DM gewährt, um der gesellschaftspoli-

tischen Bedeutung des Sports für das Gemeinwesen Rech-
nung zu tragen. Staatliche Zuschüsse bilden zwar für die
Sportorganisationen eine wichtige Finanzierungsquelle, sie
stellen aber nur eine Hilfe zur Selbsthilfe dar und unterbin-
den nicht Eigeninitiative und Eigenverantwortung, sondern
unterstützen diese. Bezieht man auch die Investitionsaus-
gaben der Gebietskörperschaften für Sportzwecke mit ein,
so beliefen sich die sportbezogenen Ausgaben des Staates
im Jahr 2000 auf über 14,8 Mrd. DM.

Es entspricht der umfassenden Kompetenz der Länder
und Gemeinden für das umfangreiche Spektrum des Brei-
tensports, dass von ihnen der weitaus überwiegende Teil
aller staatlichen Ausgaben für den Sport getragen werden. 

Es ist der Bundesregierung im Berichtszeitraum gelun-
gen, die Sportförderung konsequent auszubauen und
gleichzeitig der gebotenen Haushaltskonsolidierung
Rechnung zu tragen. Das hat im Bereich des Spitzensports
eine stärkere Förderung des Hochleistungssports der Be-
hinderten ebenso ermöglicht, wie die Bundessportfach-
verbände in die Lage versetzt, ihre Lehrgangs-, Trainings-
und Wettkampfmaßnahmen zielgerichtet durchzuführen
und die Nachwuchsförderung zu verstärken.

Die Tabelle auf Seite 22 zeigt die Sportförderungsmittel
des Bundes. 

Die Vergabe der Bundesmittel wird – abgesehen von den
aus allgemeinem Recht, insbesondere dem Haushalts-
recht folgenden Bedingungen – vom Grundsatz der Auto-
nomie des Sports und seiner Selbststeuerungsfähigkeit
getragen. Die staatlichen Leistungen stehen im Einver-
nehmen mit dem Sport außerdem unter dem aus-
drücklichen Vorbehalt, dass der Sport entschieden alle
Anstrengungen im Kampf gegen Doping unternimmt.

Unter diesen Gesichtspunkten unterliegen die Zuwendun-
gen auch der Prüfung ihrer bestimmungsgemäßen Ver-
wendung.

5.3 Förderung des Sports durch Wirtschaft
und Medien

Lange Zeit war auch für den Sport das Mäzenatentum die
wesentliche Form der Unterstützung durch die Wirtschaft.
Zweifellos bilden Geld- und Sachspenden aus der Wirt-
schaft noch immer eine wichtige Finanzquelle für Ver-
bände, Vereine und die Stiftung Deutsche Sporthilfe. In-
zwischen ist jedoch das Sponsoring, das im Unterschied
zum Mäzenatentum auf einer vertraglichen Vereinbarung
über Leistung und Gegenleistung basiert, zur dominieren-
den Form der Beziehungen zwischen Sport und Wirt-
schaft geworden. Die Bundesregierung unterstützt nach-
haltig die Bemühungen des Sports, die finanzielle
Situation durch Einnahmen aus der Wirtschaft zu verbes-
sern. Ein Erfolg der im Jahr 2001 gegründeten „Olympia-
stützpunkte Deutschland GmbH“ bei der Erschließung
zusätzlicher Finanzierungsquellen für die Olympiastütz-
punkte – namentlich im Bereich des Sponsoring – ent-
spräche ganz dieser Zielsetzung.

Über das Ausmaß des Sportsponsoring liegen bisher nur
verhältnismäßig grobe Schätzungen vor. Für 2001 lässt
sich der einschlägigen Literatur ein Umfang von etwa 



3,2 Mrd. DM entnehmen. Darin ziehen Veranstaltungen
und Verbände den weitaus größten Anteil auf sich. Nach
Expertenmeinung wächst der Sportsponsoringmarkt auch
in Zukunft weiter. Sponsoring wird, wie Umfragen bele-
gen, von den Bundesbürgern und Bundesbürgerinnen ak-
zeptiert. Prognosen gehen für das Jahr 2005 von einem
Volumen von 3,9 Mrd. DM aus. Dabei zeichnen sich zwei
Trends ab. Zum einen werden die Sportarten, die ein be-
sonders hohes Medieninteresse auf sich ziehen, aus der
Sicht von Sponsoring-Fachleuten noch stärker an Bedeu-
tung gewinnen. Zum anderen erhalten Sportarten, mit de-
nen spezielle Zielgruppen angesprochen werden können,
wachsende Aufmerksamkeit bei Sponsoren. Lokales und
regionales Sponsoring spielen insbesondere für mittel-
ständische Unternehmen als Kommunikationsinstrument
eine Rolle, häufig stehen hier Sach- und Dienstleistungen
im Vordergrund. Nur ein relativ kleiner Teil der Sportver-
eine verfügt über Einnahmen aus Sponsoring, wobei der
damit gedeckte Haushaltsanteil im Durchschnitt, wie die
Ergebnisse der Finanz- und Strukturanalyse der Sportver-
eine FISAS 96 zeigen, niedrig bleibt. 

5.4 Sport und Steuern

5.4.1 Gemeinnützigkeitsrecht

Wichtigste Rechtsgrundlage für die steuerliche Behand-
lung der Sportvereine ist das Gemeinnützigkeitsrecht, das
in der Abgabenordnung geregelt ist (§§ 51 bis 68 AO).
Auf ihm fußen die in den Einzelsteuergesetzen geregelten
Steuervergünstigungen für Sportvereine. 

Die Förderung des Sports ist ein gemeinnütziger Zweck.
Ein Sportverein wird aber nur dann als gemeinnützig an-
erkannt, wenn er diesen Zweck nach seiner Satzung und
seiner tatsächlichen Geschäftsführung selbstlos, aus-
schließlich und unmittelbar fördert. Die teilweise Förde-
rung des bezahlten Sports ist aufgrund einer gesetzlichen
Ausnahmeregelung jedoch unschädlich für die Gemein-
nützigkeit.

Wirtschaftliche Geschäftsbetriebe

Ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb ist eine selbststän-
dige nachhaltige Tätigkeit, durch die Einnahmen oder an-
dere wirtschaftliche Vorteile erzielt werden und die 
über den Rahmen einer Vermögensverwaltung hinaus-
geht. Die Absicht, Gewinn zu erzielen, ist nicht erforder-
lich (§ 14 AO). Der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb kann
entweder steuerbegünstigt (Zweckbetrieb) oder steuer-
pflichtig sein.

Die allgemeinen Voraussetzungen für das Vorliegen eines
Zweckbetriebs enthält § 65 AO. Vor allem darf der
Zweckbetrieb nicht in größerem Umfang zu nicht be-
günstigten Betrieben ähnlicher Art in Wettbewerb treten,
als es für die Erfüllung der gemeinnützigen Zwecke un-
vermeidbar ist. Kein Zweckbetrieb liegt vor, wenn der Be-
trieb nur der Beschaffung von Mitteln für die gemeinnüt-
zige Tätigkeit dient.

Für die Zweckbetriebseigenschaft sportlicher Veranstal-
tungen enthält § 67a AO eine Sonderregelung. Danach
sind sportliche Veranstaltungen grundsätzlich als 
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– Tausend DM – 
Tausend Euro 

Ressort 1998 1999 2000 2001 2002 2002

(Epl) Soll Soll 

AA (05) 6 101 6 122 5 159 5 497 5 394 2 758 
BMI*) (06) 242 504 254 055 291 448 374 671 401 835 205 455 
BMF (08) 1 370 4 130 2 388 2 330 2 801 1 432 
BMA (11) 5 527 4 970 4 707 4 127 3 301 1 688 
BMVg (14) 69 228 76 129 72 266 59 322 66 550 34 026 
BMU (16) 203 415 553 1 040 586 300
BMFSFJ (17) 12 072 12 698 13 734 13 892 12 908 6 600 
BMZ (23) 317 511 656 392 246 126
BMBF (31) 213 165 91 400 2 054 1 050 

Summe 337 535 359 195 391 002 461 671 495 675 253 435 
*) BMI 221 388 238 286 272 190 349 373 382 817 195 731 
 BGS 8 475 3 820 6 873 12 579 7 772 3 974 
 BISp 12 641 11 949 12 385 12 719 11 246 5 750 
Summe 242 504 254 055 291 448 374 671 401 835 205 455 
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steuerbegünstigte Zweckbetriebe zu behandeln, wenn die
Einnahmen aus allen sportlichen Veranstaltungen des Ver-
eins einschließlich der Umsatzsteuer den Betrag von
30 678 Euro im Jahr nicht übersteigen (Zweckbetriebs-
grenze – § 67a Abs. 1 AO). Die Sportvereine können aber
auf die Anwendung der Zweckbetriebsgrenze verzichten.
In diesem Fall sind die sportlichen Veranstaltungen ein
Zweckbetrieb, wenn an ihnen keine bezahlten Sportlerin-
nen oder Sportler des Vereins teilnehmen und der Verein
keine vereinsfremden Sportlerinnen oder Sportler selbst
oder im Zusammenwirken mit einem Dritten bezahlt.

Mit wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben, die die Voraus-
setzungen für die Annahme eines Zweckbetriebs nicht 
erfüllen, unterliegen auch gemeinnützige Vereine grund-
sätzlich der normalen Besteuerung. Solche steuerpflichti-
gen wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe sind z. B. Vereins-
gaststätten, gesellige Veranstaltungen, der Verkauf von
Speisen und Getränken bei Sportveranstaltungen und die
Werbung für Wirtschaftsunternehmen.

5.4.2 Steuervergünstigungen
Mit der Gemeinnützigkeit sind zahlreiche Steuervergüns-
tigungen bei allen wichtigen Steuerarten verbunden. Sie
führen dazu, dass die ganz überwiegende Zahl der Sport-
vereine keine Steuern zu zahlen hat.

Körperschaft- und Gewerbesteuer

Gemeinnützige Sportvereine sind grundsätzlich von der
Körperschaft- und Gewerbesteuer befreit, soweit sie kei-
nen steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb
unterhalten.

Körperschaft- und Gewerbesteuer werden von einem ge-
meinnützigen Verein auch dann nicht erhoben, wenn die
Einnahmen der steuerpflichtigen wirtschaftlichen Ge-
schäftsbetriebe einschließlich der Umsatzsteuer insge-
samt 30 678 Euro im Jahr nicht übersteigen (Besteue-
rungsgrenze – § 64 Abs. 3 AO). Sind die Einnahmen
höher, unterliegt der Verein mit dem Gewinn aus den steu-
erpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben der
Körperschaft- und Gewerbesteuer. Seit dem Jahr 2001
kann der Gewinn aus steuerpflichtiger Werbung bei einer
Veranstaltung, die ein Zweckbetrieb ist, auf Antrag des
Vereins statt in tatsächlicher Höhe pauschal mit 15 v. H.
der Einnahmen angesetzt werden. Bei der Ermittlung des
steuerpflichtigen Einkommens bzw. des Gewerbeertrags
werden Freibeträge von jeweils 3 835 Euro abgezogen.

Einkünfte aus der Vermögensverwaltung sind bei ge-
meinnützigen Vereinen nicht steuerpflichtig. Unter be-
stimmten Vorraussetzungen sind auch Sponsoring-Ein-
nahmen steuerfrei (s. den so genannte Sponsoring-Erlass
vom 18. Februar 1998, Bundessteuerblatt Teil I S. 212).

Umsatzsteuer

Auch gemeinnützige Sportvereine sind Unternehmer im
Sinne des Umsatzsteuerrechts und damit grundsätzlich
zur Zahlung von Umsatzsteuer verpflichtet, wenn sie Lie-
ferungen oder Leistungen gegen Entgelt ausführen. Die
Vereine genießen jedoch auch bei der Umsatzsteuer ver-
schiedene Vergünstigungen.

Dazu gehören unter bestimmten Voraussetzungen die An-
wendung der Kleinunternehmerregelung, Erleichterun-
gen bei der Berechnung der abziehbaren Vorsteuerbeträge
sowie Umsatzsteuerbefreiungen für wissenschaftliche
oder belehrende Veranstaltungen – insbesondere die Er-
teilung von Sportunterricht –, die Durchführung sportli-
cher Veranstaltungen insoweit, als das Entgelt hierfür in
Teilnehmergebühren (z. B. Startgelder) besteht, und für
die sportlichen Veranstaltungen der als förderungswürdig
anerkannten Jugendabteilungen der Sportvereine. Für die
im Rahmen eines Zweckbetriebs ausgeführten Leistungen
gilt der ermäßigte Umsatzsteuersatz von 7 v. H.

Spenden an Sportvereine

Spenden an Sportvereine sind beim Geber im Rahmen be-
stimmter Höchstgrenzen steuerlich abziehbar (s. § 10b
Abs. 1 Einkommensteuergesetz (EStG)). Eine Durch-
leitung der Spenden für den Verein über eine juristische
Person des öffentlichen Rechts (so genanntes Durchlauf-
spendenverfahren) ist seit dem 1. Januar 2000 nicht mehr
Voraussetzung für den Spendenabzug. Mitgliedsbeiträge
an Sportvereine sind nach wie vor nicht begünstigt.

Übungsleiter

Soweit Übungsleiter ein Entgelt erhalten, sind sie damit
grundsätzlich steuerpflichtig. § 3 Nr. 26 EStG enthält aber
eine Regelung, nach der u. a. Einnahmen aus nebenbe-
ruflichen Tätigkeiten als Übungsleiter, Ausbilder, Erzie-
her, Betreuer oder aus vergleichbaren nebenberuflichen
Tätigkeiten im gemeinnützigen Bereich seit dem 1. Januar
2000 bis zur Höhe von insgesamt 1 848 Euro im Jahr steu-
erfrei sind. 

5.5 Fernsehlotterie „GlücksSpirale“

Die Fernsehlotterie „GlücksSpirale“ wurde 1971 einge-
führt. Sie diente ursprünglich der Mitfinanzierung der
Olympischen Spiele 1972 sowie der Fußball-Weltmeis-
terschaft 1974. Mit Genehmigung der Innenminister der
Länder wurde sie danach fortgesetzt. 

Der Zweckertrag der Lotterie stand bis 1990 jeweils zur
Hälfte dem Sport und den Wohlfahrtsverbänden zu. Im
Jahre 1991 wurde der Denkmalschutz als dritter Desti-
natär in die GlücksSpirale einbezogen.

In den letzten Jahren wurde in verschiedenen Bundeslän-
dern der Umweltschutz als vierter Destinatär an den
Zweckerträgen beteiligt (Ausnahme Hessen und NRW).

Der auf den Sport entfallende Anteil am Zweckertrag wird
wie folgt (s. Grafik, Seite 24) aufgeteilt. 

Im Berichtszeitraum flossen dem Sport aus dem Reinerlös
zu:

1998 38,490 Mio. DM
1999 45,643 Mio. DM
2000 37,943 Mio. DM
2001 58,786 Mio. DM.



Die dargestellte Entwicklung, die vom BMI mitgestaltet
worden ist, versetzt die Sportorganisationen in die Lage,
einen erheblichen Teil ihres Finanzbedarfs zu decken.

6. Internationale Sportangelegenheiten
Die internationale Sportpolitik wurde im Wesentlichen
geprägt durch 

– die weltweite Einsicht, wirksame Maßnahmen zur
Bekämpfung von Gewalt und Doping im Sport zu ver-
einbaren,

– die erfolgreiche Teilnahme der Staaten Zentral- und
Osteuropas an einer gesamteuropäischen Zusammen-
arbeit,

– die Einbeziehung des Sports in die Integration der 
Europäischen Union,

– die wachsende Teilnahme der Entwicklungsländer am
Weltsport.

Deutschland zählt zu den weltweit führenden Sportnatio-
nen und bringt auch sportpolitisch seine Erfahrungen in-
ternational ein. Damit leistet Deutschland einen wichtigen
Beitrag für die Entwicklung des Sports innerhalb und
außerhalb Europas.

Die Bundesregierung hat die internationale sportpoliti-
sche Zusammenarbeit aktiv mitgestaltet. Ihre Empfehlun-
gen und Vorschläge fanden Eingang in alle bedeutenden
sportpolitischen Vorhaben. Deutsche Vertreter arbeiten in
den wichtigsten Ausschüssen mit. Die Zusammenarbeit
mit den Ländern und dem Sport ist gut.

Das Bundesministerium des Innern erfüllt auf dem Gebiet
der internationalen Sportpolitik wichtige Aufgaben bei
der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit im Europarat,
in der Europäischen Union, in der UNESCO sowie in der
bilateralen sportpolitischen Zusammenarbeit mit auslän-
dischen Staaten. Es wirkt bei der Förderung des Sports in
den Entwicklungsländern mit. 

6.1 Europarat
Die sportpolitische Zusammenarbeit der Bundesrepublik
Deutschland mit anderen Staaten hat im Europarat ihren
wichtigsten politischen und institutionellen Rahmen. Der
„Lenkungsausschuss zur Förderung des Sports“ (CDDS)
umfasst 48 europäische Mitgliedstaaten (Stand: 1. Juni
2002).

Hauptaufgabe des CDDS, der einmal jährlich tagt, ist die
Vorbereitung der Europäischen Sportministerkonferen-
zen (ESMK) und die Erstellung von jährlichen Aktions-
programmen. Er koordiniert außerdem die Aktivitäten des
Ausschusses zum Übereinkommen über „Gewalttätigkeit
und Fehlverhalten von Zuschauern bei Sportveranstaltun-
gen und insbesondere bei Fußballspielen“ vom 1. No-
vember 1985 und der Beobachtenden Begleitgruppe zum
Übereinkommen gegen Doping vom 28. September 1989.
Der Vertreter des BMI ist seit 2001 deutsches Mitglied im
Leitungsorgan (Büro) des CDDS.

In Umsetzung einer Empfehlung der 8. ESMK von 1995
wurde in Abstimmung mit dem deutschen Sport, Frau Rosi
Mittermaier-Neureuther zur „Nationalen Botschafterin für
Sport, Toleranz und Fair Play“ ernannt. Eine ihrer Haupt-
aufgaben ist es, einen vom Bundesminister des Innern seit
November 1998 regelmäßig vergebenen Preis für Toleranz
und Fair Play im Sport zu überreichen. Die Verleihung der
Preise erfolgt seit 2000 im ZDF-Sportstudio. 

In einer 2001 erschienenen Broschüre „Toleranz und Fair
Play im Sport“, die auf Anregung des BMI gemeinsam mit
der Sportministerkonferenz (SMK) und Kultusminister-
konferenz (KMK) der Länder, dem Deutschen Sportbund
(DSB), dem Deutschen Behinderten-Sportverband (DBS),
dem Nationalen Olympischen Komitee für Deutschland
(NOK), der Deutschen Olympischen Gesellschaft (DOG)
und der Nationalen Botschafterin für Sport und Fair Play
erstellt wurde, werden erfolgreich durchgeführte Fair-
Play-Initiativen von Bund, Ländern und Sport beschrie-
ben. Sie wendet sich insbesondere an Schulen und Ver-
eine, um ihnen eine beispielhafte Auswahl an die Hand zu
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geben, die zur Nachahmung animieren soll. Die Bro-
schüre kann im Internet über das Portal des Bundes ab-
gerufen werden: http://www.bmi.bund.de/download/ 3916/
Download.pdf.

Die Broschüre wurde anlässlich des dritten „Runden
Tischs zu Sport, Toleranz und Fair Play“ am 27. April 2001
in Nikosia als besonders gelungenes Projekt zur nationa-
len Umsetzung des Toleranz- und Fair Play-Gedankens im
Sport vorgestellt. Auf deutschen Vorschlag wurde die Ent-
wicklung einer „Europäischen Ausstellung über Sport, To-
leranz und Fair Play“ von den Delegierten angenommen.
Sie wird mit Unterstützung des Europarats unter deut-
schem (BMI) Vorsitz gemeinsam mit Finnland vorbereitet.

Die 9. ESMK über „Sauberen und gesunden Sport für das 
3. Jahrtausend“ vom 29. bis 31. Mai 2000 in Bratislava ver-
abschiedete u. a. einen von Deutschland vorbereiteten und
eingebrachten Umwelt-Kodex „Eine Partnerschaft zwi-
schen Sport und Umwelt“. Eine Arbeitsgruppe des Europa-
rats unter deutschem (BMI) Vorsitz bereitet dessen nationale
und internationale Umsetzung vor. Sie nahm ferner Resolu-
tionen über eine engere Zusammenarbeit bei der Doping-
bekämpfung, über die bessere Nutzung des Sports zur so-
zialen Integration, zur Verhinderung von Rassismus,
Fremdenfeindlichkeit und Intoleranz im Sport sowie zur
Verhinderung von sexueller Belästigung von Frauen und
Kindern im Sport an. Die 10. ESMK ist für 2004 in Buda-
pest vorgesehen.

Die 16. Informelle Sportministerkonferenz findet vom 
12. bis 13. September 2002 in Warschau über „Körper-
erziehung und Sport: Eine neue politische und institutio-
nelle Annäherung“ statt.

Die Begegnungen der Sportminister haben sich als wich-
tiges sportpolitisches Instrument der Abstimmung und
des Meinungsaustausches erwiesen. In den vom Bun-
desinnenminister geleiteten deutschen Delegationen wir-
ken Vertreter der SMK und des DSB mit.

Die Bundesrepublik Deutschland wird sich künftig noch
stärker für die Belange von Sport und Umwelt, für eine
wirkungsvolle Umsetzung der Anti-Doping- und Anti-
Gewalt-Konventionen sowie für gezielte Aktionen zu
mehr Fairness und Toleranz im Sport auch mit Blick auf
die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland ein-
setzen. Unterstützt wird auch eine engere Abstimmung
des Europarats, insbesondere mit EU und UNESCO. 

6.2 UNESCO
Weltweit auf Regierungsebene beschäftigt sich mit Ange-
legenheiten des Sports als einziges Organ der „Zwi-
schenstaatliche Ausschuss für Körpererziehung und Sport
der UNESCO“ (CIGEPS). Im Vordergrund seiner Akti-
vitäten steht der Abbau der Unterschiede im Bereich des
Sports zwischen den Industrie- und Entwicklungsländern. 

Eine der Hauptaufgaben des CIGEPS ist die Vorbereitung
der UNESCO-Weltsportministerkonferenzen (MINEPS).
Die 3. Weltsportministerkonferenz fand vom 30. Novem-
ber bis 3. Dezember 1999 in Uruguay statt. Im Mittel-
punkt der Beratungen standen u. a. die Verabschiedung

von Empfehlungen über den Beitrag von Sport und
Leibeserziehung zu einer nachhaltigen Wirtschaftsent-
wicklung, über Leibeserziehung und Sport als integrie-
rendem Bestandteil und wesentlichem Element für das
Recht auf Erziehung, über die Bekämpfung von Doping
und Gewalt zum Schutz der ethischen Werte des Sports
sowie zur Rolle der UNESCO im Sport. Deutschland hat
sich besonders für eine weltweite präventive Doping-
bekämpfung durch mehr Information und Erziehung so-
wie für eine Förderung und Erhaltung der traditionellen
Spiele in jedem Land ausgesprochen. Ziel wird es u. a.
sein, eine unter Federführung Deutschlands (BMI) erar-
beitete Charta über erhaltenswerte Sportarten und -spiele
von der UNESCO-Generalkonferenz 2003 annehmen zu
lassen. Der vom Bundesinnenminister geleiteten deut-
schen Delegation gehören Vertreter der SMK und des
DSB an. Die Bundesrepublik Deutschland wird sich dafür
einsetzen, dass der Ausschuss insbesondere mit dem Eu-
roparat und mit Verbänden des Sports, der Wissenschaft
und der Wirtschaft verstärkt zusammenarbeitet. 

6.3 Europäische Union
Die Bundesregierung misst dem Thema „Europäische
Union und Sport“, das während der deutschen EU-Rats-
präsidentschaft einen hohen Stellenwert einnahm, eine
besondere Bedeutung zu. Die Bundesregierung lud zu
zwei Informellen Sportministerbegegnungen, am 18. Ja-
nuar 1999 in Bonn-Bad Godesberg und vom 31. Mai bis
2. Juni 1999 in Paderborn, ein. 

Schwerpunkt der Informellen Sportministerbegegnung in
Bonn war das Thema Dopingbekämpfung. Hier sind die
für den Sport zuständigen Ministerinnen und Minister so-
wie Vertreter aller EU-Mitgliedstaaten, gemeinsam mit
der EU-Kommission, zu der übereinstimmenden Über-
zeugung gelangt, dass im Kampf gegen Doping im Sport
ein gemeinsames Vorgehen auf EU-Ebene erforderlich ist
und eine Harmonisierung und Koordinierung nationaler
Maßnahmen angestrebt werden muss. 

Im Mittelpunkt der Beratung der Sportminister der Euro-
päischen Union in Paderborn standen die Themen Do-
pingbekämpfung, Beschäftigung und Sport, die Verbesse-
rung der Darstellung des Behindertensports in den Medien
sowie die Umsetzung und Perspektiven der Gemeinsamen
Erklärung zum Sport. Für die Umsetzung und Erreichung
dieser Ziele hat sich die Bundesregierung auch während
der nachfolgenden Ratspräsidentschaften eingesetzt.

Der Appell an die Kommission und den Rat, die spezifi-
schen Merkmale des Sports in Europa und seine soziale, er-
zieherische und kulturelle Funktion bei der Umsetzung der
gemeinsamen Politiken zu berücksichtigen und sich mit
den Mitgliedstaaten der EU für eine wirksame Doping-
bekämpfung in Europa einzusetzen, stand im Mittelpunkt
der Informellen Sportministerbegegnungen unter portu-
giesischer und französischer EU-Ratspräsidentschaft am 
10. Mai 2000 in Lissabon und am 6. November 2000 in 
Paris.

Auch das besondere Engagement der Bundesregierung in
diesen Fragen hat mit dazu beigetragen, dass in die Schluss-
folgerungen des Europäischen Rats von Feira folgender



Passus aufgenommen wurde: „Der Europäische Rat fordert
die Kommission und den Rat auf, im Rahmen gemeinsamer
Politiken die besonderen Merkmale des Sports in Europa
und seine gesellschaftliche Funktion zu berücksichtigen“.

Die französische EU-Ratspräsidentschaft legte dem Euro-
päischen Rat in Nizza (7. bis 9. Dezember 2000) unter
Berücksichtigung der Vorarbeiten der Sportdirektoren der
Mitgliedstaaten der Europäischen Union und der Ergeb-
nisse der Informellen Sportministerbegegnung am 6. No-
vember 2000 in Paris eine Erklärung über die besonderen
Merkmale des Sports und seine gesellschaftliche Funk-
tion in Europa vor. 

Der Europäische Rat nahm die Erklärung im Dezember
2000 an und betonte als besonderes Anliegen die Wahrung
des Zusammenhalts und der Solidarität zwischen allen
Ebenen der sportlichen Betätigung sowie der Fairness bei
Wettkämpfen, der moralischen und materiellen Werte so-
wie des Schutzes der körperlichen Unversehrtheit der
Sportler, vor allem der Minderjährigen.

Die Bundesregierung hat die Annahme dieser Erklärung
maßgeblich unterstützt.

Schwerpunkte der Erklärung zum Sport von Nizza sind 
u. a.:

– die Anerkennung der Zuständigkeit der sportlichen
Verbände bei der Organisation von Wettkämpfen;

– Erhaltung und Förderung der Ausbildungsfunktion
des Sports;

– Schutz junger Sportler;

– die Feststellung, dass der Besitz/die wirtschaftliche
Kontrolle mehrerer Sportvereine, die an denselben
Wettbewerben teilnehmen, für einen fairen Wettkampf
schädlich sein können;

– Unterstützung des Dialoges zwischen den Instanzen
des Fußballs, den sportlichen Organisatoren, der Ge-
meinschaft und den Mitgliedstaaten hinsichtlich der
Entwicklung der Transferregelungen.

Unter französischer EU-Präsidentschaft wurde darüber
hinaus zu einem Troika-Treffen der Sportminister der EU-
Mitgliedstaaten (Finnland, Frankreich und Schweden) am
5. Juli 2000 in Paris eingeladen. Auf Einladung der Euro-
päischen Kommission und in Zusammenarbeit mit der
französischen EU-Ratspräsidentschaft fand am 26. und
27. Oktober 2000 in Lille das 9. Europäische Sportforum
statt, auf dem als Schwerpunkte die Berücksichtigung der
besonderen Merkmale des Sports, die Dopingbekämp-
fung und der Schutz junger Sportler behandelt wurden.

Die nachfolgende schwedische EU-Ratspräsidentschaft
konzentrierte sich auf die Themen: Doping, Dialog mit
den Sportorganisationen, Behindertensport, die soziale
Dimension des Sports – unter Berücksichtigung sozial-
wirtschaftlicher Aspekte – sowie Überlegungen zu einer
weiteren Umsetzung der „Erklärung zum Sport von 
Nizza“. Im Rahmen der schwedischen EU-Ratspräsident-
schaft wurden in der ersten Hälfte des Jahres 2001 folgende
Termine durchgeführt: Troika-Sitzung am 8. Februar 2001

(Schweden, Frankreich und Belgien); Sitzung der EU-
Sportdirektoren am 18./19. April 2001; Sondersitzung zu
Doping-Fragen und Beteiligung der EU an der Welt-Anti-
Doping-Agentur (WADA) am 19./20. April 2001. Zu 
einem EU-Sportministertreffen wurde seitens der schwe-
dischen Präsidentschaft nicht eingeladen.

Am 12. November 2001 trafen die Sportministerinnen
und -minister der Mitgliedstaaten der Europäischen
Union unter belgischer EU-Ratspräsidentschaft in einem
weiteren Informellen Treffen zusammen. Gegenstand
der Erörterungen waren wiederum die gemeinsame Do-
pingbekämpfung sowie die Themen „Frauen und Sport“
und Folgemaßnahmen zur „Erklärung zum Sport“ von
Nizza. In dem wichtigen Thema „Frauen und Sport“ hat
die EU-Kommission angekündigt, 2002 eine Studie vor-
zulegen. Seitens der EU-Kommission ist vorgesehen,
das Jahr 2003 zum „Europäischen Jahr der Menschen
mit Behinderung“ zu erklären. Für das Jahr 2004 beab-
sichtigt sie, dem Europäischen Rat die Durchführung ei-
nes „Europäischen Jahres der Erziehung durch Sport“
vorzuschlagen.

Im Mittelpunkt der spanischen Ratspräsidentschaft stan-
den insbesondere die Bemühungen um eine Sicherung des
europäischen Finanzierungsanteils an der WADA, einer
angemessenen Repräsentanz der EU-Mitgliedstaaten in
der WADA und die Förderung der Werte und Grundsätze
des Verbandssports in Europa, dem eine besondere soziale
Rolle im Rahmen der Bildung und auch der gesellschaft-
lichen Gewaltprävention zukommt.

Die Bundesregierung hat sich in all diese Aktivitäten auf
europäischer Ebene maßgeblich mit eingebracht und
wichtige zielführende Vorschläge vorgelegt. Sie wird sich
auch in Zukunft mit besonderem Engagement für die
Berücksichtigung der besonderen Belange des Sports auf
EU-Ebene einsetzen.

Für die kommenden Jahre ist eine stärkere Positionierung
des Sports auf europäischer Ebene erstrebenswert. Auf-
grund der vielfältigen Berührungspunkte zwischen dem
Sport und dem Gemeinschaftsrecht hat das Verhältnis
Sport und Europäische Union eine besondere Dynamik
angenommen. Die Bundesregierung setzt sich daher
nachdrücklich für die Belange des Sports auf europä-
ischer Ebene ein.

Bereits auf dem Treffen der EU-Sportminister in Pader-
born wurde von deutscher Seite angeregt, dass die EU-
Kommission eine Arbeitsgruppe zur Berücksichtigung
der besonderen Belange des Sports bei der Fortentwick-
lung des EU-Vertragsrechts einrichtet, damit eine ge-
meinsame Haltung der EU-Mitgliedstaaten zu dieser
Frage erarbeitet werden kann. Für die Umsetzung dieses
Anliegens hat sich die Bundesregierung auf den nachfol-
genden Informellen Treffen der EU-Sportminister und
EU-Sportdirektoren eingesetzt, zuletzt auf den Informel-
len Treffen der EU-Sportminister in Brüssel am 12. No-
vember 2001 und am 17. Mai 2002 in Almeria.

Mit Blick auf die laufenden Arbeiten des EU-Konvents
und die Regierungskonferenz 2004 ist die Bundesregie-
rung der Auffassung, dass sich bezüglich der Verankerung
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des Sports im Gemeinschaftsrecht eine einvernehmliche,
gemeinsame und tragfähige Haltung der EU-Mitglied-
staaten herausbilden muss. Für die Aufnahme zusätzlicher
Politikbereiche in die EU-Verträge wird hierbei das Sub-
sidiaritätsprinzip einen wichtigen Maßstab darstellen.
Dies entspricht dem Auftrag in der „Erklärung der Zu-
kunft der Union“ der Regierungskonferenz von Nizza,
eine „genauere, dem Subsidiaritätsprinzip entsprechende
Abgrenzung der Zuständigkeiten zwischen der Europä-
ischen Union und den Mitgliedstaaten“ anzustreben. Die
europäischen Sportministerinnen und -minister waren
sich anlässlich ihres Informellen Treffens unter spani-
scher Ratpräsidentschaft am 17. Mai 2002 in Almeria
mehrheitlich darüber einig, die Aufnahme des Sports in
das EU-Vertragswerk unter Berücksichtigung der Beson-
derheiten des Sports, seiner gesellschaftlichen und sozia-
len Funktion sowie der föderativen Zuständigkeiten für
den Sport in den Mitgliedstaaten, weiter voranzubringen. 

6.4 Bilaterale Zusammenarbeit
Die immer stärkere Verflechtung des internationalen
Sports erfordert auch von der Bundesregierung, ihre
sportpolitischen Möglichkeiten und Interessen internatio-
nal verstärkt zur Geltung zu bringen. Hierzu benötigt das
BMI kompetente Partner, die insbesondere durch eine
verstärkte bilaterale Zusammenarbeit mit ausländischen
Sportministerien gewonnen werden. Das BMI führt der-
zeit regelmäßig sportpolitische Konsultationen mit Ver-
tretern von europäischen Regierungen und vereinbart u. a.
den Austausch von Experten. 

6.5 Generalsekretariate internationaler 
Sportfachverbände in Deutschland

Die Bundesregierung versucht, den Einfluss des deutschen
Sports bei internationalen Gremien im Bereich des Sports
zu verstärken. Hierzu stellt das BMI Förderungsmittel für
internationale Generalsekretariate in Deutschland zur Ver-
fügung. Mit der vom BMI unterstützten Ansiedlung des
Generalsekretariats des Internationalen Paralympischen
Komitees (IPC) 1998 in Bonn wurde ein wichtiges inter-
nationales sportpolitisches Zeichen für die Förderung des
Behindertensports durch die Bundesregierung gesetzt. 

Durch die Änderung der Förderungsgrundsätze des BMI
können seit 2001 auch die Generalsekretariate des Welt-
rats für Sportwissenschaft und Leibes-/Körpererziehung
(ICSSPE) sowie der Europäischen Nichtregierungsein-
richtungen des Sports (ENGSO) gefördert werden.

B. Förderung des Hochleistungssports
1. Förderung des Deutschen Sportbundes

und des Nationalen Olympischen
Komitees für Deutschland

1.1 Deutscher Sportbund

Allgemeines

Der Deutsche Sportbund (DSB) ist mit rund 27 Mio. Mit-
gliedschaften in ca. 88 000 Turn- und Sportvereinen die
größte Personenvereinigung Deutschlands. Der DSB 

– nach seiner Satzung „eine Gemeinschaft freier Turn-
und Sportverbände und Sportinstitutionen der Bundes-
republik Deutschland“ – ist Dachorganisation für 16 Lan-
dessportbünde sowie für 55 Spitzenverbände, elf Sport-
verbände mit besonderer Aufgabenstellung, sechs
Verbände für Wissenschaft und Bildung sowie für zwei
Förderverbände.

Seit der im Juli 1978 beendeten institutionellen Förderung
des DSB durch den Bund, erstreckt sich die Bundesförde-
rung auf einzelne Projekte, die – entsprechend den verfas-
sungsrechtlichen Zuständigkeiten im Bereich der öffent-
lichen Hand – auf dem Gebiet des Hochleistungssports
liegen.

Bei der Förderung des Spitzensports arbeitet das BMI mit
dem Bereich Leistungssport (BL) des DSB zusammen,
der bei Maßnahmen zur Förderung des Leistungssports
beratend und koordinierend tätig wird. Zu den Schwer-
punkten seiner Arbeit zählt es, die Bundessportfachver-
bände bei Planung, Organisation und Durchführung ihrer
sportlichen Maßnahmen (Training, Lehrgänge, Wett-
kämpfe) zu unterstützen.

DSB-Projekte

Im Wege einer teils sportartübergreifenden, teils sport-
artspezifischen Projektförderung fördert das BMI ein-
zelne praxisbezogene Vorhaben des Bereichs Leistungs-
sport (BL). 

Den Schwerpunkt der geförderten Projekte bildeten Maß-
nahmen zur Leistungsoptimierung der Spitzenathletinnen
und -athleten in ausgewählten Sportarten im Rahmen des
biomechanischen Untersuchungssystems, die vom Bun-
desinstitut für Sportwissenschaft koordiniert wurden. Im
Bereich von Trainings- und Wettkampfsteuerung konnten
für verschiedene Sportarten erfolgreich durchgeführte
Test- und Modellmaßnahmen neue Verfahren und Techni-
ken erproben oder weiterentwickeln. Auch die jährlichen
Bundestrainerseminare zählen ebenso wie vom BL he-
rausgegebene leistungssportliche Publikationen zu den
vom Bund geförderten DSB-Projekten. Die weitere Ent-
wicklung des vom Bund finanzierten sportmedizinischen
Untersuchungssystems wurde im Interesse der Gesund-
heit der Athletinnen und Athleten im Rahmen der fortge-
setzten Förderung dieses Projektes mit besonderer Auf-
merksamkeit beobachtet (im Einzelnen s. B 7.1.1).

Für die Förderung von Projekten des DSB (BL) – ohne die
sportmedizinischen Untersuchungen – hat das BMI im
Berichtszeitraum folgende Beträge aufgewendet:

1998 900 000 DM
1999 733 000 DM
2000 612 000 DM
2001 651 000 DM.

1.2 Nationales Olympisches Komitee

Allgemeines

Das Nationale Olympische Komitee für Deutschland
(NOK) ist eine selbstständige Einrichtung innerhalb der
Selbstverwaltung des deutschen Sports. Dem NOK, das



ausschließlich gemeinnützige Zwecke verfolgt, obliegt
nach seiner Satzung und innerhalb der Regeln des Inter-
nationalen Olympischen Komitees insbesondere die Auf-
gabe, olympisches Ideengut zu verbreiten, Sportlerinnen
und Sportler der Bundesrepublik Deutschland zu den
Olympischen Spielen zu entsenden und Beziehungen zu
den Olympischen Komitees anderer Länder zu pflegen.

Das NOK finanziert sich seit 1977 selbst. Die laufenden
Ausgaben werden aus Beiträgen der Mitglieder, aus den
anteiligen Erlösen der Fernsehlotterie „GlücksSpirale“ 
(s. A 5.5) und aus wirtschaftlichen Maßnahmen getragen.
Hierbei spielt die Vergabe von Lizenzen auf Rechte (z. B.
Verträge über die Nutzung des olympischen Em-
blems, Münzprogramme olympischer Organisationsko-
mitees) eine wichtige Rolle. Zuschüsse des Bundes im
Rahmen der Projektförderung für besondere Maßnahmen
(u. a. Entsendung der Olympiamannschaften) ergänzen
diese Finanzierung. 

Mit der im Oktober 2001 von Bundesinnenminister Schily
und NOK-Präsident Prof. Tröger unterzeichneten Folge-
vereinbarung zur Beteiligung des Bundes an den Ent-
sendungskosten deutscher Olympiamannschaften wurde
ein fairer Kompromiss für eine ausgewogene Las-
tenverteilung in der Finanzierung der Entsendungskosten
gefunden.

Olympische Spiele 1998 und 2000 
Die Kosten für die Entsendungen der Mannschaften der
Bundesrepublik Deutschland zu den

XVIII.   Olympischen 
Winterspielen 1998 in Nagano/Japan

XXVII. Olympischen 
Sommerspielen 2000 in Sydney/Australien

XIX.     Olymischen 
Winterspielen 2002 in Salt Lake City/USA
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XVIII. Olympische 
Winterspiele 1998
in Nagano/Japan

TDM v. H.
Zuwendung Bund 2 523 79,5
NOK/Partner 650 20,5
Gesamtkosten 3 173 100,0

XXVII. Olympische 
Sommerspiele 2000

in Sydney/Australien
TDM v. H.

Zuwendung Bund 6 200 69,6
NOK/Partner 2 706 30,4
Gesamtkosten 8 906 100,0

Die Schlussrechnung der XIX. Olympischen Winterspiele
2002 in Salt Lake City/ USA lag zum Zeitpunkt dieses Be-
richtes noch nicht vor. Nach dem letzten Kostenvoranschlag
des NOK war nachstehende Kostenverteilung vorgesehen.

XIX. Olympische 
Winterspiele 2002

in Salt Lake City/USA

Euro v. H.

Zuwendung Bund 1 108 520 62,7

NOK/Partner 658 665 37,3

Gesamtkosten 1 767 185 100,0

Die sportliche Bilanz der genannten Olympischen Spiele
ist bei der Förderung der Bundessportfachverbände 
(s. B 2.1 Allgemeines) dargestellt.

Deutsches Olympisches Institut (DOI) 

Das aufgrund eines NOK-Beschlusses am 17. November
1990 gegründete DOI mit Sitz in Berlin fördert den Sport
im Sinne der satzungsgemäßen Aufgaben des NOK u. a.
durch

– die wissenschaftliche Erforschung der Geschichte der
Olympischen Bewegung sowie

– den Anstoß von Initiativen zur Vertiefung, Weiterent-
wicklung und Verbreitung des Olympischen Gedan-
kengutes.

Der Berliner Senat hat sich in erheblichem Umfang an der
Finanzierung des DOI beteiligt. Im Übrigen trägt das
NOK als Gründer des DOI dessen Kosten. 

2. Förderung der Bundessportfachverbände

2.1 Allgemeines
In der Bundesrepublik Deutschland ist die Organisation
des Hochleistungssports eine Aufgabe der Bundessport-
fachverbände. Sie arbeiten eng mit anderen fachlichen und
überfachlichen Sportorganisationen, vor allem den Verei-
nen und Landesverbänden, dem Bereich Leistungssport
des Deutschen Sportbundes (DSB/BL), der Stiftung Deut-
sche Sporthilfe und – sofern es sich um Vorbereitung und
Teilnahme an Olympischen Spielen handelt – dem Natio-
nalen Olympischen Komitee für Deutschland zusammen.

Die Bundessportfachverbände verantworten die Aufstel-
lung der Nationalmannschaften, deren Entsendung zu in-
ternationalen Wettkämpfen, sowie das Training und die
Vorbereitung auf diese Wettkämpfe.

Das Bundesministerium des Innern (BMI) fördert im We-
sentlichen folgende Maßnahmen im Zusammenhang mit
dem Leistungssport: 

– Durchführung von Trainingsprogrammen, einschließ-
lich Stützpunkttraining und Beschaffung von Sport-
geräten für Bundesstützpunkte,

wurden wie folgt aufgebracht:
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– Teilnahme an Wettkämpfen, insbesondere an Olympi-
schen Spielen, Welt- und Europameisterschaften,

– Ausrichtung von Welt- und Europameisterschaften in
der Bundesrepublik Deutschland, 

– Beschäftigung von Leistungssportpersonal (Trainer,
Sportdirektoren),

– Organisation von Sichtungsveranstaltungen und Mit-
wirkung in internationalen Sportfachverbänden.

Die ständig steigende Popularität des Spitzensports führt
seit Jahren zu einem stetigen Anstieg der Zahl der inter-
nationalen Wettkämpfe. Viele internationale Verbände ha-
ben – nicht zuletzt auch aus ökonomischen Interessen –
neue Welt- und Europameisterschaften oder eine dichtere
Folge ihrer Meisterschaften sowie die Einführung von
Welt- und Europacups beschlossen. Darüber hinaus wur-
den entsprechende Wettbewerbe im Junioren- und Ju-
gendbereich eingeführt. Zudem wurden durch das Inter-
nationale Olympische Komitee eine Reihe neuer
Disziplinen in das olympische Programm aufgenommen. 

Diese Entwicklung lässt viele Bundessportfachverbände
an organisatorische und finanzielle Grenzen stoßen. Die
Bundesregierung unternimmt erhebliche finanzielle An-
strengungen, die Bundessportfachverbände dabei zu un-
terstützen, dass sie im internationalen Wettbewerb beste-
hen können. Dies im Wissen, dass hierbei durchaus ein
Spannungsfeld besteht zwischen den Notwendigkeiten
des internationalen Wettkampfkalenders und den Anfor-
derungen eines humanen Leistungssportes, der es an sich
verbietet, die Athletinnen und Athleten immer stärker zu
belasten und die notwendigen Regenerationszeiten zu
verkürzen.

Sportliche Höhepunkte im Berichtszeitraum waren die
Olympischen Winterspiele 1998 in Nagano/Japan, die
Olympischen Sommerspiele 2000 in Sydney/Australien
und die Olympischen Winterspiele 2002 in Salt Lake
City/Vereinigte Staaten von Amerika. Die deutschen
Mannschaften waren hierbei abermals sehr erfolgreich. 

In Nagano errangen die Damen 21 und die Herren 
7 Medaillen. Eine Medaille wurde im Paarlauf gewon-
nen. In der Nationenwertung belegte die Bundesrepu-
blik Deutschland Platz 1.

Von den insgesamt in Sydney errungenen Medaillen ent-
fielen 20 auf Frauen und 32 auf Männer. Vier Medaillen
wurden von Mannschaften gewonnen. Die Bundesrepu-

blik Deutschland belegte damit nach dem zweiten Platz
1996 in Atlanta den fünften Platz in der Nationenwertung.

In Salt Lake City errangen die Frauen mit 20 und die Män-
ner mit 15 Medaillen insgesamt mit 35 Medaillen nach
Nagano wieder den ersten Platz in der Nationenwertung.

Im Berichtszeitraum förderte das BMI 30 olympische, 
16 nicht olympische und sechs Bundessportfachverbände
mit besonderer Aufgabenstellung, insgesamt 52 Bundes-
sportfachverbände.

Die Förderung der Bundessportfachverbände umfasste im
Einzelnen folgende Bereiche: 

2.2 Trainingsprogramme
Im Rahmen der Förderung von Trainingsprogrammen
wurden das Training an Bundesstützpunkten sowie zen-
trale Lehrgänge berücksichtigt.

2.2.1 Training an Bundesstützpunkten
Das Training an Bundesstützpunkten ist neben dem Ver-
einstraining und den zentralen Lehrgängen die Basis des
Trainingsaufbaus von Hochleistungssportlerinnen und 
-sportlern.

Dabei trainieren die Sportlerinnen und Sportler mehrfach
wöchentlich in homogenen Trainingsgruppen unter Nut-
zung am Ort oder in der Umgebung vorhandener Einrich-
tungen/Kapazitäten (Sportstätten, medizinische oder phy-
siotherapeutische Behandlungseinrichtungen, Trainer). 

So haben z. B. im Jahr 2001 die Bundessportfachverbände
aus den ihnen vom BMI zur Verfügung gestellten Mitteln
rund 4,9 Mio. DM für diesen Bereich, d. h. für Fahr- und
Verpflegungskosten, sportmedizinische und physiothera-
peutische Betreuung sowie für notwendige technische
Hilfsmittel eingesetzt. 

2.2.2 Zentrale Lehrgänge
Zentrale Lehrgänge führen die Bundessportfachverbände
zur Vorbereitung auf internationale Wettkämpfe sowie zur
Leistungskontrolle und Regeneration der Spitzensportle-
rinnen und -sportler durch. 

Dies gilt insbesondere für die Mannschaftssportarten, für
die zentrale Lehrgänge ein unverzichtbarer Bestandteil
des Trainings und der Vorbereitung auf internationale
Wettkämpfe sind. Aber auch in den Individualsportarten
finden zentrale Lehrgänge zur Verbesserung von Technik,
Taktik und Kondition statt. 

Gold Silber Bronze Gesamt

XVIII. Olympische WS 1998 in Nagano 12 9 8 29

XXVII. Olympische SS 2000 in Sydney 13 17 26 56

XIX. Olympische WS 2002 in Salt Lake City 12 16 7 35



Für die Lehrgänge werden in erster Linie Bundesleis-
tungszentren und Olympiastützpunkte genutzt; Lehr-
gänge im Ausland fallen nur dann unter die Förderung,
wenn sie zur Anpassung an Klima-, Höhen- und Witte-
rungsverhältnisse unverzichtbar sind und der DSB/BL
dies sportfachlich bestätigt.

Neben den Lehrgängen für die Spitzensportlerinnen und 
-sportler führen die Bundessportfachverbände mit Mitteln
des BMI auch Sichtungslehrgänge für Nachwuchssportle-
rinnen und -sportler durch, bei denen insbesondere das
Leistungsniveau für die Kadereinstufungen festgestellt
wird; soweit es sich hierbei um Landeskader handelt, er-
folgt eine Förderung aus Landesmitteln. 

Zu den bezuschussungsfähigen Kosten gehören neben
Fahr-, Verpflegungs- und Unterbringungskosten vor al-
lem die Aufwendungen für sportmedizinische, physiothe-
rapeutische und sportwissenschaftliche Betreuung sowie
für Sportgeräte und sonstiges technisches Material. 

2.3 Wettkampfprogramme
Die Förderung von Wettkampfmaßnahmen bezieht sich
auf:

– die Teilnahme deutscher Spitzensportlerinnen und 
-sportler und Nationalmannschaften an internationa-
len Wettkämpfen im In- und Ausland, in erster Linie
Welt- und Europameisterschaften, Qualifikationswett-
kämpfe, Welt- und Europacups, sowie 

– die Ausrichtung internationaler Sportveranstaltungen
in der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere
Welt- und Europameisterschaften.

In beiden Fällen ist eine Förderung nur unter Beachtung
der Belange des gesamten Spitzensports möglich. Dies
bedeutet, dass bei jeder Förderentscheidung auch über-
greifende Gesichtspunkte – z. B. eine angemessene För-
derung aller Bundessportfachverbände – zu berücksichti-
gen sind.

Die Bundesregierung bekennt sich zu der Aufgabe, den
deutschen Spitzensportlerinnen und Sportlern eine Teil-
nahme an internationalen Wettkämpfen zu ermöglichen.
Wegen der immer höheren Aufwendungen in diesem Sek-
tor, vor allem durch Veranstaltungen in Übersee, können
jedoch nicht alle Teilnahmen deutscher Sportlerinnen und
Sportler gefördert werden. Die Förderentscheidung hängt
jeweils davon ab, welche Bedeutung eine Veranstaltung
hat und wie groß die Mannschaft  und die Erfolgsaussich-
ten sind. 

Nach Auffassung der Bundesregierung verlangen die In-
teressen des deutschen Sports und die gesamtstaatliche
Repräsentation der Bundesrepublik Deutschland die
Durchführung von Welt-, Europameisterschaften und an-
deren wichtigen internationalen Sportveranstaltungen im
Inland. Derartige Großveranstaltungen des Sports beein-
flussen nicht nur positiv die Entwicklung der jeweiligen
Sportart, sondern auch die des gesamten Sports in Leis-
tung und Breite. Sie bieten zudem eine hervorragende Ge-
legenheit, die Bundesrepublik Deutschland, die Länder

und die gastgebenden Städte im internationalen Sport und
darüber hinaus zu repräsentieren. Die Bundesregierung
stellt daher für solche Veranstaltungen unter Beachtung
des Subsidiaritätsprinzips zusammen mit dem jeweiligen
Bundesland und der Kommune finanzielle Mittel zur
Deckung der Organisationskosten zur Verfügung. 

Allerdings hat das BMI mit den für den Sport zuständigen
Ministerien und Senatsverwaltungen der Länder verein-
bart, öffentliche Mittel für die Finanzierung derartiger
Sportveranstaltungen nur dann bereitzustellen, wenn die
Bewerbung des jeweiligen Bundessportfachverbandes
um die Ausrichtung einer derartigen Meisterschaft vorher
abgestimmt war. Dies ist unverzichtbar, damit die von
Bund und Land zu tragenden Kosten rechtzeitig bei der
Aufstellung der Haushaltspläne und der mittelfristigen 
Finanzplanung berücksichtigt und Bewerbungen, die
nicht finanzierbar sind, vermieden werden können. Zu-
wendungen aus den Sportfördermitteln des BMI erhalten
nur Bundessportfachverbände, nicht örtliche oder regio-
nale Ausrichter. Die Mitfinanzierung beschränkt sich auf
die Organisationskosten von Welt- und Europameister-
schaften.

Zu den wichtigsten internationalen Veranstaltungen in der
Bundesrepublik Deutschland, die in den Jahren 1998 bis
2001 mit Bundesmitteln gefördert wurden (s. B 2.6),
gehörten u. a. 

1998 Basketball-WM der Frauen in Berlin
Kanu-Wildwasser-WM in Garmisch-Partenkirchen
Ruder-WM in Köln
Squash-WM der Frauen in Stuttgart

1999 Segelflug-WM in Bayreuth
Bahnrad-WM in Berlin
Snowboard-WM in Berchtesgaden
Hockey-EM der Frauen in Köln

2000 Karate-WM in München
Tischtennis-EM in Bremen
Schießen und Luftdruckwaffen-EM in München

2001 Judo-WM in München
Formationstanz-WM in Bremerhaven
Fecht-EM in Koblenz
Baseball-EM in Bonn, Köln und Solingen.

Zusätzlich fanden noch weitere bedeutende internationale
Veranstaltungen statt, die ohne Bundesbeteiligung finan-
ziert werden konnten:

1998 Skiflug-WM in Oberstdorf
Rodel-EM in Oberhof

1999 Rodel-WM in Berchtesgaden
Bob-EM in Winterberg

2000 Hallenradsport-WM in Böblingen
Eiskunstlauf-WM der Junioren in Halle
Kunstturn-EM der Männer in Bremen

2001 Eishockey-WM in Köln, Nürnberg, Hannover u. a.
Eisschnelllauf-WM Sprint in Inzell
Fußball-EM der Frauen in Erfurt, Ulm u. a.
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2.4 Sportgeräte, technische Hilfsmittel
Für Erfolge im Hochleistungssport sind Sportgeräte und
technische Hilfsmittel, die dem neuesten Stand sport-
wissenschaftlicher Forschung entsprechen, unabdingbar.
Neben Sportgeräten im engeren Sinne gehören hierzu vor
allem auch audiovisuelle Hilfsmittel und Datenverarbei-
tungsgeräte für das moderne Hochleistungstraining. Das
BMI stellt den Bundessportfachverbänden Mittel für die-
sen Zweck im Rahmen der Jahresplanung zur Verfügung.

In diesem Zusammenhang hat das vom BMI im Wege der
Projektförderung bezuschusste Institut für Forschung und
Entwicklung von Sportgeräten in Berlin (FES) wesentlich
dazu beigetragen, dass deutsche Sportlerinnen und Sport-
ler durch die Neuentwicklung oder Optimierung von
Sportgeräten in den vergangenen Jahren international er-
folgreich sein konnten (s. B 8.2). Auch das zum Ge-
schäftsbereich des BMI gehörende Bundesinstitut für
Sportwissenschaft (BISp) sieht hierin einen wichtigen
Aufgabenbereich (s. B 8.1). 

2.5 Förderung
Bundessportfachverbände werden nur insoweit gefördert,
als sie gezielt Hochleistungssportmaßnahmen durch-
führen und sie nicht in der Lage sind, dies mit eigenen
Mitteln zu finanzieren. 

Grundlage für die Förderung sind zunächst so genannte
Strukturpläne. Sie regeln die Organisation des Hochleis-
tungssportes eines Verbandes, z. B. Art und Umfang der
Trainingsmaßnahmen, Schwerpunkte des Trainingsansat-
zes, Trainerorganisation, Talentsuche/Talentförderung,
Trainingszentren. Die Strukturpläne werden jeweils für
den Zeitraum einer Olympiade aufgestellt. 

Der sportfachliche Umfang der jeweiligen Förderung
wird seit dem 1. Januar 1997 durch das zwischen BMI und
DSB/BL abgestimmte und von den Bundessportfachver-
bänden verabschiedete Förderkonzept 2000 des DSB/BL
bestimmt. Wesentliche Schwerpunkte dieses Konzepts
liegen auf einer strengen Leistungsorientierung, einer Pri-
orität der olympischen Sportarten sowie einer Einordnung
der Sportarten/Disziplinen in vier Förderungsgruppen
nach Maßgabe der Ergebnisse der letzten Olympischen
Spiele und der vorolympischen Weltmeisterschaften. Das
Konzept trägt den tief greifenden Veränderungen im
Hochleistungssport, insbesondere der zunehmenden Pro-
fessionalisierung und Kommerzialisierung sowie der
Ausweitung der Wettkampfsysteme Rechnung und ent-
spricht damit den Förderkriterien und Prioritäten des Leis-
tungssportprogramms des BMI. 

Die Vergabe von Sportfördermitteln erfolgt aufgrund ei-
ner von dem jeweiligen Bundessportfachverband vorge-
legten und mit BMI und DSB/BL abgestimmten so ge-
nannten Jahresplanung, in der die Aufwendungen für die
förderbaren Leistungssportmaßnahmen aufgeführt sind. 

Für diese Jahresplanung erhalten die olympischen Bun-
dessportfachverbände als Zuwendung im Wesentlichen
einen für den olympischen Zyklus von vier Jahren festge-
legten Sockelbetrag, der ihnen weitgehend eigene Ent-
scheidungen und Flexibilität bei der Umsetzung der 

Jahresplanung belässt. Zusätzlich werden jeweils geson-
dert die Mittel für die Teilnahme an Welt- und Europa-
meisterschaften bereitgestellt. Die nicht olympischen Bun-
dessportfachverbände erhalten grundsätzlich nur eine
Pauschale, die deren leistungssportbezogenen Aktivitäten
insgesamt abdecken soll.

Im Rahmen der Festlegung der Zuwendungshöhe werden
die verfügbaren Eigenmittel sowie die sonstigen Einnah-
men – z. B. aus Fernseh- und Vermarktungsverträgen –
berücksichtigt.

Die verwaltungstechnische Umsetzung der Zuwendungen,
insbesondere die Bewilligung und die Prüfung der Ver-
wendungsnachweise, obliegt dem Bundesverwaltungsamt. 

2.6 Höhe der Förderung
Für die Jahresplanungen der Bundessportfachverbände
wurden aus dem Sporthaushalt des BMI im Zeitraum 1998
bis 2001 Mittel in Höhe von insgesamt 144,8 Mio. DM be-
reitgestellt.

Für Organisationskosten von Welt- und Europameister-
schaften, die in der Bundesrepublik Deutschland durch-
geführt wurden, standen im Zeitraum von 1998 bis 2001
5,8 Mio. DM im Bundeshaushalt zur Verfügung.

3. Förderung der Leistungszentren
3.1 Allgemeines
Seit dem 1. Januar 1997 erfolgt die Förderung der Leis-
tungszentren auf der Grundlage der vom DSB/BL in Ab-
stimmung mit dem BMI erarbeiteten Konzeption „Wei-
terentwicklung des Stützpunktsystems“. 

Unter Beibehaltung bewährter Strukturelemente (Olym-
piastützpunkte, Bundesleistungszentren, Bundesstütz-
punkte, Landesleistungszentren mit Bundesnutzung) trägt
die Konzeption den Erfordernissen des Spitzensports hin-
sichtlich der Anpassung an die veränderten Bedingungen
im Hochleistungssport (zunehmende Bedeutung des täg-
lichen Trainings) Rechnung. Insbesondere werden auf-
grund der Konzeption das Stützpunktsystem konzentriert
und gestrafft, die bestehenden Strukturelemente enger
miteinander verzahnt, die Fördermittel effizienter (ggf.
durch Umschichtung) eingesetzt und damit letztlich ein
langfristiger Leistungsaufbau ermöglicht.

Das System der Leistungszentren wird laufend überprüft. 

Im Bereich der Olympiastützpunkte betraf dies zuletzt
den Olympiastützpunkt München mit den Bundesleis-
tungszentren Oberstdorf, Füssen, Inzell, Ruhpolding,
Berchtesgaden und Augsburg. Mit dem Ziel, die Förde-
rung stärker unmittelbar der Betreuung der Athleten zu-
kommen zu lassen, wurden die Bundesleistungszentren in
Bayern aufgelöst und in eine neue Struktur, bestehend aus
einem Olympiastützpunkt Bayern und den vier Regional-
zentren München, Garmisch-Partenkirchen, Chiemgau/
Berchtesgaden und Allgäu, integriert.

Auch im Bereich der Bundesleistungszentren ist eine
Konzentration erfolgt, um Fördermittel für zentrale Sport-
stätten, die seitens der Bundessportfachverbände nicht



mehr angemessen genutzt wurden oder bei denen organi-
satorisch schlankere Strukturen erreichbar waren, zur ver-
stärkten Förderung anderer Leistungszentren zu nutzen.
Zwischenzeitlich bestehen nur noch fünf Bundesleis-
tungszentren (s. B 3.3.1).

Schließlich wurde auch das System der Bundesstütz-
punkte (s. B 3.4) einer Straffung unterzogen, indem 
verstärkt deren Einbindung in das Gesamtsystem der
Leistungszentren sowie eine konsequentere Schwer-
punktbildung der Bundessportfachverbände veranlasst
wurde.

3.2 Olympiastützpunkte
3.2.1 Allgemeines
Olympiastützpunkte sind Dienstleistungseinrichtungen
für Spitzensportlerinnen und -sportler sowie deren Trai-
nerinnen und Trainer; in begrenztem Umfang stehen sie
auch dem Nachwuchs zur Verfügung. Sie haben die Auf-
gabe, für die an Bundesleistungszentren und Bundesstütz-
punkten trainierenden Kaderathletinnen und -athleten
sportartübergreifend die sportmedizinische, physiothera-
peutische, trainingswissenschaftliche und soziale Bera-
tung und Betreuung im täglichen Training und bei zentra-
len Schulungsmaßnahmen der Bundessportfachverbände
sicherzustellen. Die Olympiastützpunkte unterstützen und
koordinieren in enger Zusammenarbeit mit den Bundes-
sportfachverbänden das bestehende Trainingssystem von
Bundesleistungszentren, Landesleistungszentren mit Bun-
desnutzung und Bundesstützpunkten und haben damit an
ihrem Standort  wesentlichen Einfluss auf die Steuerung
der Leistungssportentwicklung. Zu ihren Aufgaben gehört
auch die Unterstützung ausgewählter Bundesstützpunkte
in den Bereichen Stützpunktpersonal, Gerätebeschaffung
und sportartspezifische ergänzende Baumaßnahmen. 

In die Förderung der Olympiastützpunkte integriert sind
die so genannte Standortsicherung, mit der bundesweit
die für das Training notwendige Trainingsstätteninfra-
struktur realisiert wird, und die Häuser der Athleten, mit
denen die Möglichkeiten zu einer Konzentration von Spit-
zenathletinnen und Spitzenathleten im täglichen Training
und bei zentralen Maßnahmen verbessert werden. Darü-
ber hinaus ist in die Unterstützung der Olympiastütz-
punkte auch die so genannte Trainermischfinanzierung
einbezogen, die über eine gemeinsame Finanzierung von
BMI und Dritten eine durchgängige leistungssportliche
Schulung der Kaderathletinnen und -athleten im Über-
gang von der Landes- zur Bundesförderung sicherstellt. 

Zurzeit bestehen 20 Olympiastützpunkte mit folgenden
Betreuungsschwerpunkten (s. Tabelle, Seite 33).

Nach Angaben des Deutschen Sportbundes/BL werden
von den Olympiastützpunkten über 4 000 Spitzensportle-
rinnen und -sportler betreut. Hinzu kommt die Betreuung
von Spitzensportlerinnen und -sportlern aus paralympi-
schen Disziplinen (s. B 6.2.4). Im Rahmen freier Kapa-
zitäten werden auch Spitzensportlerinnen und -sportler
nicht olympischer Verbände betreut.

In erster Linie richtet sich das Angebot der Olympiastütz-
punkte an Spitzensportlerinnen und -sportler, die bei inter-

nationalen Wettkämpfen Medaillen- oder Endkampfchan-
cen haben. Darüber hinaus sollen aber auch besonders ta-
lentierte Nachwuchssportlerinnen und -sportler (hier u. a.
der so genannte D/C-Kaderbereich = Schnittstelle Landes-
Bundeskader) durch die Betreuung in den Olympiastütz-
punkten an das internationale Leistungsniveau herange-
führt werden.

3.2.2 Organisation
Die Struktur der einzelnen Olympiastützpunkte ist unter-
schiedlich; sie wird bestimmt durch:

– Anforderungen der betreuten Sportarten/Disziplinen, 

– räumliche Ausdehnung (zentrale, dezentrale Trainings-
stätten),

– sportwissenschaftliche, apparative und personelle Aus-
stattung,

– Zahl der betreuten Athletinnen und Athleten, 

– Trägerschaft.

Die Trägerschaft ist bei den einzelnen Olympiastützpunkten
unterschiedlich geregelt. Träger sind in der Regel privat-
rechtliche Vereine; einzelne Olympiastützpunkte stehen je-
doch unter der Trägerschaft eines Landessportbundes, einer
kommunalen Gebietskörperschaft oder einer Gesellschaft
mit beschränkter Haftung. Dem Träger obliegt die rechtliche
Verantwortung für die Arbeit des Olympiastützpunktes,
dem Leiter des Olympiastützpunktes die organisatorische
Sicherstellung und Koordinierung der notwendigen fach-
übergreifenden Dienste (Sportmedizin, Physiotherapie,
Biomechanik, Trainingssteuerung, Laufbahnberatung, psy-
chologische Betreuung, Medien- und Informationsdienste)
sowie die Personalführung. Er ist verantwortlich für den
sach- und fachgerechten Einsatz der ihm zur Verfügung ste-
henden Finanzmittel, einschließlich der Beschaffung von
Drittmitteln (z. B. bei Sponsoren), sowie die Umsetzung
struktureller und konzeptioneller Neuerungen. 

Soweit nicht andere übergeordnete Gremien vorhanden
sind, berät ein Kuratorium den Träger des Olympiastütz-
punktes; es ist vor allen wichtigen Entscheidungen zu
hören. Mitglied im Kuratorium sind neben dem BMI
(Vorsitz) im Regelfall das jeweilige Land, die beteiligten
Kommunen, der Träger, der DSB/BL, die Stiftung Deut-
sche Sporthilfe, der jeweilige Landessportbund, die den
Olympiastützpunkt nutzenden Bundessportfachverbände,
die Vertreter der Aktiven sowie sonstige beteiligte Insti-
tutionen, z. B. Universitäten, Sponsoren. Die Kuratorien
tagen im Regelfall einmal jährlich. 

3.2.3 Finanzierung
Grundlage der Finanzierung der Olympiastützpunkte sind
jährlich zu erstellende Wirtschaftspläne, die detailliert die
Einnahmen und Ausgaben ausweisen. Die Aufstellung
des Wirtschaftsplans erfolgt durch den Olympiastütz-
punktleiter. 

Die Einnahmen und Ausgaben der Olympiastützpunkte
stellten sich nach der Analyse des DSB/BL im olympi-
schen Zyklus 1997 bis 2000 insgesamt wie in den Grafi-
ken auf Seite 34 dar.
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OSP Berlin Boxen, Eishockey, Eiskunstlauf, Eisschnelllauf, 
Gewichtheben, Judo, Kanurennsport, Leichtathletik, 
Moderner Fünfkampf, Radsport, Rudern, Sportschießen, 
Schwimmen, Wasserspringen, Segeln, Turnen, Volleyball. 

OSP Potsdam Kanurennsport, Leichtathletik, Ringen, Rudern, Schwimmen. 

OSP Mecklenburg-Vorpommern Kanurennsport, Leichtathletik, Rudern, Wasserspringen, 
Volleyball. 

OSP Cottbus/Frankfurt-Oder Boxen, Gewichtheben, Judo, Radsport, Ringen, 
Sportschießen. 

OSP Chemnitz/Dresden Bob, Schlittensport, Eisschnelllauf, Gewichtheben, 
Leichtathletik, Rudern, Wasserspringen, Ski-nordisch, 
Turnen. 

OSP Leipzig Handball, Hockey, Judo, Kanurennsport, Kanu-Slalom, 
Leichtathletik, Rudern, Schwimmen, Wasserspringen, 
Turnen, Volleyball. 

OSP Hamburg/Schleswig-Holstein Hockey, Rudern, Segeln, Schwimmen. 

OSP Niedersachsen Judo, Leichtathletik, Schwimmen, Wasserball, Turnen. 

OSP Magdeburg/Halle Boxen, Handball, Kanurennsport, Leichtathletik, Rudern, 
Schwimmen, Wasserspringen, Turnen. 

OSP Köln/Bonn/Leverkusen Fechten, Hockey, Judo, Leichtathletik, Turnen. 

OSP Rhein/Ruhr Badminton, Basketball, Handball, Hockey, Kanurennsport, 
Schwimmen, Tischtennis. 

OSP Westfalen Kanu-Slalom, Leichtathletik, Ringen, Rudern, Sportschießen, 
Rhythmische Sportgymnastik, Volleyball, Bob- u. 
Schlittensport, Reiten, Ski-nordisch. 

OSP Thüringen Bob- u. Schlittensport, Eisschnelllauf, Leichtathletik, Ringen, 
Sportschießen, Ski-nordisch. 

OSP Frankfurt/Rhein-Main Hockey, Leichtathletik, Ringen, Sportschießen, Schwimmen, 
Tischtennis, Turnen, Volleyball. 

OSP Rheinland-Pfalz/Saarland Badminton, Ringen, Tischtennis, Triathlon.

OSP Rhein/Neckar Boxen, Gewichtheben, Kanurennsport, Leichtathletik, 
Ringen, Schwimmen, Tischtennis. 

OSP Tauberbischofsheim Fechten. 

OSP Stuttgart Leichtathletik, Radsport, Sportschießen, Turnen, Rhythmische 
Sportgymnastik. 

OSP Freiburg/Schwarzwald Radsport. 

OSP Bayern Bob- u. Schlittensport,  Eishockey, Eisschnelllauf, Kanu-
Slalom, Leichtathletik, Sportschießen, Ski-alpin/nordisch, 
Taekwondo. 



An den Ausgaben der Olympiastützpunkte beteiligen sich
folgende Finanzgeber: 

– Bundesministerium des Innern (Hauptfinanzier),

– Land, 

– Landessportbund, -verband, 

– Kommunen.

Die Anteile differieren zum Teil stark und sind wesentlich
davon abhängig, inwieweit Einnahmen vorhanden sind
oder es gelingt, Drittmittel (aus Marketingaktivitäten oder
von Sponsoren) einzuwerben.

Im Berichtszeitraum 1998 bis 2001 hat das BMI im Rah-
men der Finanzierung der Olympiastützpunkte Haus-
haltsmittel in Höhe von rd. 169,5 Mio. DM bereitge-
stellt.

3.3 Bundesleistungszentren

3.3.1 Allgemeines
Bundesleistungszentren sind vom BMI im Einverneh-
men mit dem DSB und den Bundessportfachverbänden
anerkannte Sportstätten, in denen in erster Linie zentra-
le Trainings- und Lehrgangsmaßnahmen der Bundes-
sportfachverbände für ihre Spitzensportlerinnen und 
-sportler sowie andere – in die Förderungszuständigkeit
des Bundes fallende – sportliche Maßnahmen – z. B.
Trainerfortbildung – durchgeführt werden. Neben der
Nutzung durch die Bundessportfachverbände dienen sie
auch der Förderung der Leistungssportlerinnen/-sportler
auf Landesebene und – im Rahmen freier Kapazitäten –
dem Vereins- und Schulsport sowie anderen Benutzer-
gruppen.

Die Bundesleistungszentren verfügen über alle Sportanla-
gen, Einrichtungen und Geräte, die für die Betreuung und
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Bund
56 v.H.

Land, Kom. LSB/LSV 
20 v.H.

SDSH
4 v.H. unbare Leistungen**

13 v.H.

Sonstiges*
3 v.H.

Vermarktung/Spenden
4 v.H.

*   Sonstiges Gebühren und vermischte Einnahmen
** Unbare Leistungen: Pkw-Bereitstellungen, miet- und kostenfreie Nutzung von Gebäuden und Anlagen, Verbrauchsmaterialien und

Geräte, Leistungsübernahmen Dritter, Personalgestellungen

Medizin
13 v.H.

Physio/KG.
15 v.H.

Verwaltung
19 v.H.

Allg.Kosten
13 v. H.

soziale Betreuung 
10 v.H.

Trainingswissenschaft
30 v.H.

Einnahmenstruktur OSP

Ausgabenverteilung OSP



Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode – 35 – Drucksache 14/9517

das Training von Hochleistungssportlerinnen/-sportlern
in mindestens einer Sportart/Disziplin erforderlich sind.
Darüber hinaus stehen im Regelfall auch Unterbringungs-
und Verpflegungsmöglichkeiten zur Verfügung. 

Zwischenzeitlich ist die Zahl der Bundesleistungszentren
von ursprünglich 43 auf nunmehr 5 Bundesleistungszen-
tren reduziert worden. Dies sind:

– sportartübergreifend: Kienbaum

– Sommersport: Duisburg (Kanurennsport) 
Hennef (Boxen, Ringen)
Warendorf (Reiten)

– Wintersport: Oberhof (Biathlon, Bob- und
Schlittensport, Ski-nordisch)

Im Rahmen des Konzeptes „Weiterentwicklung des Stütz-
punktsystems“ wurden die übrigen Bundesleistungszen-
tren in die so genannte Standortsicherung der Olympia-
stützpunkte überführt.

3.3.2 Organisation
Träger der Bundesleistungszentren ist entweder die Kom-
mune, in der sich die Einrichtung befindet (Oberhof,
Duisburg), ein Bundessportfachverband (Warendorf/
Deutsches Olympiade Komitee für Reiterei; Hennef/Fuß-
ballverband Mittelrhein) oder ein Trägerverein (Kien-
baum).

Bei den Bundesleistungszentren bestehen – wie bei den
Olympiastützpunkten – Kuratorien unter Vorsitz des BMI,
denen vor allem die Zuwendungsgeber und die Vertreter
der beteiligten Sportorganisationen angehören. 

3.3.3 Finanzierung

Das BMI trägt grundsätzlich denjenigen Anteil der in-
vestiven Kosten sowie der Betriebs- und Unterhaltungs-
kosten, der durch Nutzung von A-, B- und C-Kader-
athletinnen und -athleten veranlasst wird. Neben der
Nutzung ist auch das jeweilige Bundesinteresse am Be-
stand einer Sportstätte von maßgeblicher Bedeutung für
die Übernahme eines Finanzierungsanteils durch das
BMI.

Alle Einnahmen und anerkennungsfähigen Ausgaben
werden in einen Wirtschaftsplan eingestellt, der von den
Zuwendungsgebern, den beteiligten Sportorganisatio-
nen und dem Träger des Leistungszentrums vereinbart
wird.

Im Zeitraum von 1998 bis 2001 hat das BMI Beträge zur
Finanzierung der Betriebs- und Unterhaltungskosten der
Bundesleistungszentren in einer Größenordnung von rund
35,7 Mio. DM bereitgestellt.

3.4 Bundesstützpunkte

Bundesstützpunkte sind Trainingseinrichtungen der Bun-
dessportfachverbände, in denen zusätzlich zum Vereins-
training Spitzenkaderathletinnen und -athleten in homo-
genen Gruppen trainieren.

Bundesstützpunkte werden auf Antrag des jeweiligen
Bundessportfachverbandes vom BMI unter Beteiligung
des DSB/BL und des zuständigen Landesministeriums
anerkannt. Voraussetzung für die Anerkennung sind nach
den Grundsätzen über die Anerkennung von Bundes-
stützpunkten vom 5. April 1977 in der Fassung vom 
5. Juli 1984:

– die erforderlichen Trainingseinrichtungen und

– eine homogene Trainingsgruppe mit einer disziplin-
spezifisch ausreichenden Anzahl von Angehörigen der
Bundeskader A bis C.

Nachwuchssportlerinnen und -sportler des D/C-Kaders,
bei denen die berechtigte Aussicht auf einen Aufstieg in
eine höhere Leistungsklasse besteht, und Sportlerinnen
und Sportler, die als Trainingspartner, insbesondere bei
Kampfsportarten, unentbehrlich sind, werden bei der 
Anerkennung von Bundesstützpunkten berücksichtigt. 

Organisatorisch verantwortlich für einen Bundesstütz-
punkt ist der zuständige Bundessportfachverband, in der
Regel zusammen mit einem Sportverein oder Landes-
sportfachverband. Der Bundessportfachverband hat ne-
ben qualifizierten Trainerinnen und Trainern auch die Be-
treuung sicherzustellen; dabei kann er – soweit regional
möglich – die Unterstützung eines Olympiastützpunktes
beanspruchen.

Die Anerkennung eines Bundesstützpunktes erfolgt in der
Regel für vier Jahre. 

Gegenwärtig sind insgesamt 150 Bundesstützpunkte an-
erkannt, davon 101 Bundesstützpunkte mit einer Aner-
kennungsdauer von vier Jahren.

3.5 Sportfördergruppen der Bundeswehr
Die Bundeswehr fördert den Leistungssport seit 1968 auf
Beschluss des Deutschen Bundestages. Dafür stellt sie
744 Stellen für die Spitzensportförderung in Sportförder-
gruppen der Bundeswehr zur Verfügung. Davon sind 
40 Stellen militärspezifischen Disziplinen vorbehalten,
für die es keinen zivilen Spitzenverband gibt. 1992 hat das
Bundesministerium der Verteidigung entschieden, dass
auch Frauen im Rahmen dieses Konzeptes gefördert wer-
den können.

Auf der Grundlage des Erlasses „Regelung für die För-
derung von Spitzensportlern bei der Bundeswehr“ leisten
regelmäßig rund 700 Bundeskaderathleten/-innen der
Sportfachverbände ihren Dienst als Soldat – darunter
zurzeit ca. 150 Spitzensportler/innen – in 25 Sportför-
dergruppen der Bundeswehr. Diese sind – bis auf die
Sportfördergruppen für militärsportspezifische Diszipli-
nen – grundsätzlich in der Nähe von Olympiastützpunk-
ten, deren Außenstellen und Bundesleistungszentren ein-
gerichtet(s. Tabelle, Seite 36).

Mit Anbindung der Sportfördergruppen der Bundes-
wehr an die bestehenden Olympiastützpunkte ist das
Bundesministerium der Verteidigung in den Kuratorien
der Olympiastützpunkte vertreten, in deren Nähe 



Sportfördergruppen stationiert sind. Die Sportschule
der Bundeswehr in Warendorf ist in das System der
Olympiastützpunkte eingebunden (Außenstelle Waren-
dorf/Münsterland des Olympiastützpunktes Westfalen/
Dortmund).

Bundeskaderzugehörige Spitzensportler/-innen werden
auf Antrag und nach Zustimmung ihrer Spitzenverbände
in die Bundeswehr einberufen. Nach der obligatorischen
Grundausbildung werden sie in die Sportfördergruppen
der Bundeswehr versetzt. Hier beginnt die eigentliche
Förderung, indem den Sportlern/-innen die Möglichkeit
eröffnet wird, während des Dienstes zu trainieren und an
Wettkämpfen teilzunehmen. Die Verantwortung für
Training und Wettkampf liegt bei den Bundessportfach-
verbänden bzw. den zuständigen Bundestrainern. Die
Festlegung der betreffenden Sportfördergruppe der Bun-
deswehr berücksichtigt grundsätzlich die Wünsche der
Bundessportfachverbände. Anzahl und Platzverteilung
werden mit dem Bereich Leistungssport des DSB abge-

stimmt, dabei wird den olympischen Sportarten/Diszipli-
nen höchste Priorität eingeräumt.

Während Spitzensportlerinnen nur über das Dienstver-
hältnis Soldat auf Zeit (Zeitsoldat) für zwei Jahre in die För-
derung aufgenommen werden, können Spitzensportler
während des Wehrdienstes auf Antrag in das Dienstverhält-
nis eines Zeitsoldaten übernommen werden. Auf Antrag be-
steht für Spitzensportler/-innen auch die Möglichkeit, Be-
rufssoldat zu werden. Im Rahmen der militärischen Aus-
und Weiterbildung sind dabei notwendige Lehrgänge zu
absolvieren. Für Reservisten besteht zudem die Mög-
lichkeit der „freiwilligen zusätzlichen Wehrübung“ zur
Vorbereitung auf bzw. Teilnahme an internationalen Meis-
terschaften wie Olympische Spiele, Welt- und Europameis-
terschaften.

Bundeswehrsoldaten haben mit beachtlichen Ergebnissen
bei Olympischen Spielen das System der Spitzensportför-
derung bekannt gemacht.
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Sportfördergruppen der Bundeswehr Olympiastützpunkt 

Berlin Berlin 

Frankenberg  Chemnitz/Dresden  

Frankfurt-Oder Cottbus/Frankfurt-Oder 

Mainz Frankfurt/Rhein-Main,  
Rheinland-Pfalz/Saarland 

Todtnau/Fahl Freiburg/Schwarzwald 

Appen Hamburg/Kiel 

Hannover Hannover/Wolfsburg 

Köln-Longerich, Köln-Wahn  Köln/Bonn/Leverkusen 

Halle Leipzig, Magdeburg/Halle 

Rostock Mecklenburg-Vorpommern 

Bischofswiesen, Mittenwald, Neubiberg, Sonthofen Bayern 

Potsdam Potsdam 

Bruchsal Rhein/Neckar 

Holzwickede, Warendorf Rhein/Ruhr, Westfalen 

Stuttgart Stuttgart 

Tauberbischofsheim Tauberbischofsheim 

Oberhof Thüringen 

Sportfördergruppen der Bundeswehr Militärspezifische Disziplinen (CISM)

München Militärischer Fünfkampf 

Altenstadt Fallschirmsport 

Eckernförde Maritimer Fünfkampf 
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Von den insgesamt errungenen Medaillen entfielen auf
Frauen:

Nagano: 3 Gold-, 2 Silber- und 4 Bronzemedaillen
(davon eine im Paarlauf)

Sydney: 2 Gold-, 2 Silber- und 4 Bronzemedaillen
Salt Lake City: 5 Gold-, 5 Silber- und 3 Bronzemedaillen.

Im Rahmen der „Erneuerung der Bundeswehr von Grund
auf“ sind weitere Verbesserungen bei der Spitzensportför-
derung vorgesehen. So ist zunächst die Übernahme der
Sportfördergruppen der Bundeswehr – ausgenommen
Eckernförde und Rostock – in den neuen Organisations-
bereich der Streitkräftebasis vorgesehen. Damit wird die
Führung der Sportfördergruppen vereinfacht. Ferner ist

eine achtwöchige Grundausbildung für Spitzensportler
vorgesehen. Die Möglichkeit der Schaffung einer Lauf-
bahn Sportsoldat wird geprüft.

Für den DSB ist das Sportfördersystem der Bundeswehr
zu einem unverzichtbaren Bestandteil seiner mittel- und
langfristigen Planungen geworden. Auch das Nationale
Spitzensport-Konzept des DSB stellt die optimalen Rah-
menbedingungen der Förderung bei der Bundeswehr he-
raus. Durch regelmäßigen Erfahrungsaustausch sind die
Bundeswehr, der DSB und die Bundessportfachverbände
bemüht, ihre Kooperation ständig zu verbessern.

Weitere herausragende Erfolge von bundeswehrangehöri-
gen Spitzensportlern im Berichtszeitraum verdeutlichen
die Leistungsfähigkeit diese Konzeptes.

Olympische Spiele Gesamtteil- 
nehmer 

(Männer/Frauen) 

Bw-Angehörige 
(Männer/Frauen) 

Verhältnis  
(gerundet) 

Gesamtteilnehmer/ 
Bw-Angehörige 

Medaillen 
Nagano 1998 

Medaillen 
(Gold, Silber, Bronze) 

134
(83/51) 

29
(12, 9, 8) 

43
(25/18) 

16
(7, 3, 6) 

32 v. H. 

55 v. H. 

Sydney 2000 

Medaillen 
(Gold, Silber, Bronze) 

428
(241/187) 

56
(13, 17, 26) 

113
(77/36) 

23
(6, 6, 11) 

26 v. H. 

41 v. H. 

Salt Lake City 2002 

Medaillen 
(Gold, Silber, Bronze) 

158
(87/71) 

35
(12, 16, 7) 

70
(42/28) 

25
(8, 11, 6) 

44 v. H. 

71 v. H. 

Bilanz bei Olympischen Spielen 

Erfolgsbilanz von Spitzensportlern/-innen der Bundeswehr
(ohne Olympische Spiele)

Deutsche
Meisterschaften

Europa-
Meisterschaften

Welt-
Meisterschaften

Intern. Wettbewerbe 
Europa-/Weltcup/ CISM

Jahr
1.

Platz
2.

Platz
3.

Platz
1.

Platz
2.

Platz
3.

Platz
1.

Platz
2.

Platz
3.

Platz
1.

Platz
2.

Platz
3.

Platz
1998 82 63 50 18 14 14 15 14 9 67 60 40
1999 196 125 99 41 24 14 38 24 31 121 63 58
2000 207 120 105 23 24 31 32 35 10 89 99 57
2001 183 95 85 34 26 19 48 25 22 74 34 34

Stand: 
März 
2002



Durch die Förderung von Spitzensportlern innerhalb der
Bundeswehr ist es auch möglich, mit leistungsstarken
Mannschaften an Sportwettkämpfen mit Streitkräften an-
derer Nationen teilzunehmen. So nehmen Bundeswehr-
mannschaften jährlich an Militärweltmeisterschaften des
Conseil International du Sport Militaire (CISM; Mit-
gliedsnationen zurzeit rund 120) teil, dem die Bundeswehr
seit 1959 angehört. Die dabei erzielten Erfolge sind be-
achtlich:
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Jahr Teilnahme an 
Militärwelt-

meisterschaften 

Gold Silber Bronze 

1998 in 11 Sportarten 20 19 7

1999 in 22 Sportarten 19 15 21

2000 in 15 Sportarten 16 12 17

2001 in 14 Sportarten 14 9 19

Die Bundeswehr leistet ferner einen Beitrag auf dem Ge-
biet des Sports im Rahmen des Gesamtkonzepts der Bun-
desregierung zur „Beratung beim Aufbau von Demokratie
und sozialer Marktwirtschaft“ in den Staaten Mittel- und
Osteuropas, den neuen unabhängigen Staaten, den balti-
schen Staaten und Albanien sowie innerhalb der von der
Bundesregierung eingegangenen Verpflichtungen im Rah-
men des Wiener Dokuments 1992. Durch militärische Kon-
takte zu den Streitkräften der Teilnehmerstaaten werden bi-
laterale Wettkämpfe, gemeinsame Trainingslager und die
Aus- und Fortbildung von Trainern dieser Staaten erleich-
tert und gefördert.

3.6 Spitzensportförderung des 
Bundesgrenzschutzes (BGS)

Der BGS fördert seit 1978 Spitzensportlerinnen und Spit-
zensportler für Wintersportarten bei der BGS-Sportschule

in Bad Endorf und seit 1999 für Sommersportarten im
Rahmen des Spitzensportförderprojektes beim Olympia-
stützpunkt Cottbus/Frankfurt-Oder. 

Mit seiner Spitzensportförderung verfolgt der BGS das
Ziel, einerseits junge hochtalentierte Athleten in der Aus-
übung des Leistungssports zu fördern und andererseits ih-
nen eine berufliche Ausbildung zu Polizeivollzugsbeam-
tinnen und -beamten im BGS zu ermöglichen. Bereits
während der sportlichen Karriere erhalten die Spitzen-
sportlerinnen und -sportler die Chance, die Weichen für
ein adäquates und chancenreiches Berufsleben nach Be-
endigung der sportlichen Laufbahn zu stellen. 

Das so genannte Bad Endorfer Modell vereinigt dabei 
sowohl die polizeifachliche Ausbildung als auch die
sportfachliche Betreuung. Die Förderung von Spitzen-
sportlerinnen und -sportlern in Cottbus wird geprägt von
der engen Zusammenarbeit zwischen dem BGS und dem
Olympiastützpunkt Cottbus/Frankfurt-Oder. Während der
BGS für die polizeifachliche Ausbildung Verantwortung
trägt, erfolgt die sportfachliche und sportärztliche Betreu-
ung durch den jeweiligen Spitzenverband und den Olym-
piastützpunkt.

Derzeit umfasst die Spitzensportförderung des BGS in
Bad Endorf 75 BGS-Beamtinnen und -Beamte in zehn
olympischen Wintersportarten (Alpiner Rennlauf, Biath-
lon, Skilanglauf, Skispringen, Nordische Kombination,
Snowboard, Eisschnelllauf, Short Track, Bob, Rennro-
deln) und in Cottbus 29 BGS-Beamtinnen und -Beamte in
drei Sommersportarten (Radsport, Leichtathletik, Judo). 

An den XIX. Olympischen Winterspielen 2002 in Salt
Lake City haben 17 Spitzensportlerinnen und -sportler
des BGS teilgenommen und dabei vier Gold-, zwei Silber-
und eine Bronzemedaille gewonnen. 

Die herausragenden Erfolge von Spitzensportlerinnen
und -sportlern des BGS bei nationalen und internationa-
len Großveranstaltungen verdeutlichen die Leistungsfä-
higkeit der Spitzensportförderung des BGS.

Spitzenplatzierungen bei nationalen und internationalen Großveranstaltungen der
BGS-Sportlerinnen/-sportler der BGS-Sportschule Bad Endorf

1. Januar 1998 bis 31. Dezember 2001

Olympische 
Spiele

Weltmeister-
schaften

Junioren-
weltmeister-

schaften

Europa-
meister-
schaften

Weltcup-
Platzierungen

Gesamt-
Weltcup und 

Disziplin-
Weltcup

Deutsche 
Meister-
schaften/
Deutsche 

Jugend- und 
Junioren-
meister-
schaften

7 davon 32 davon 29 davon 11 davon 159 davon 28 davon insgesamt
Gold 3 (3) Gold 8 (7) Gold 14 (6) Gold 5 (2) 44 x 1. Platz 5 x 1. Platz
Silber 3 (3) Silber 17 (16) Silber 8 (4) Silber 2 (2) 64 x 2. Platz 14 x 2. Platz
Bronze 1 (1) Bronze 7 (6) Bronze 7 (2) Bronze 4 (2) 51 x 3. Platz 9 x 3. Platz

78 Meistertitel

Die in Klammern gesetzten Zahlen repräsentieren Medaillengewinne durch Frauen
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Spitzenplatzierungen bei nationalen und internationalen Großveranstaltungen der
BGS-Sportlerinnen/-sportler der BGS-Sportschule Bad Endorf

Berichtszeitraum 1. Januar 2002 bis 18. März 2002

Olympische 
Spiele

Weltmeister-
schaften 

Juniorenwelt-
meister- 
schaften 

Europa-
meister- 
schaften 

Weltcup-
platzierungen

Gesamt-
Weltcup und 

Diszipin-
Weltcup 

Deutsche 
Meister- 
schaften/ 
Deutsche 

Jugend- und 
Junioren-
meister- 
schaften 

7 davon 1 davon 10 davon 17 davon 10 davon insgesamt 

Gold 4 (3) Gold Gold  7  Gold 4 (2) 4 x 1. Platz 
Silber 2 (2) Silber Silber  3  Silber 9 (1) 1 x 2. Platz 
Bronze  1 (1) Bronze  1 (1) Bronze Bronze 4 (2) 5 x 3. Platz 

6 Meistertitel 

Die in Klammern gesetzten Zahlen repräsentieren Medaillengewinne durch Frauen.

Spitzenplatzierungen bei nationalen und internationalen Großveranstaltungen der
Sportler der BGS-Sportschule Bad Endorf 

Gesamtübersicht für den Zeitraum1978 bis 2002

Olympische 
Spiele

Weltmeister-
schaften

Juniorenwelt-
meister-
schaften

Europa-
meister-
schaften

Weltcup-
platzierungen

(ab Saison 
93/94)

Gesamt-
Weltcup und 

Diszipin-
Weltcup 

(ab Saison 
93/94)

Deutsche 
Meister-
schaften/
Deutsche 

Jugend- und 
Junioren-
meister-
schaften

20 davon 55 davon 78 davon 35 davon 264 davon 40 davon insgesamt
Gold 8 (8) Gold 16 (14) Gold 31 (11) Gold 11 (6) 79 x 1. Platz 7 x 1. Platz
Silber 8 (8) Silber 25 (23) Silber 28 (23) Silber 13 (4) 96 x 2. Platz 21 x 2. Platz
Bronze 4 (4) Bronze 14 (11) Bronze 19 (7) Bronze 11 (7) 89 x 3. Platz 12 x 3. Platz

228 Meistertitel

Die in Klammern gesetzten Zahlen repräsentieren Medaillengewinne durch Frauen.

Spitzenplatzierungen bei nationalen und internationalen Großveranstaltungen der
BGS-Sportlerinnen/-sportler des Spitzensportförderprojekts in Cottbus

Berichtszeitraum 1. Oktober 1999 bis 31. Dezember 2001

Olympische 
Spiele

Weltmeister-
schaften

Junioren-
weltmeister-

schaften

Europa-/
Junioren-/

U 23-
Europameister-

schaften

Weltcup-
platzierungen Gesamt-

Weltcup

Deutsche 
Meister-
schaften/
Deutsche 

Jugend- und 
Junioren-
meister-
schaften

2 2 10 davon 12 davon 1 31 davon

Gold Gold 1 (1) Gold 3 (2) 6 x 1. Platz 1 x 1. Platz 9 x 1. Platz

Silber Silber Silber 3 (3) 4 x 2. Platz 11 x 2. Platz

Bronze 2 (2) Bronze 1 (1) Bronze 4 (3) 2 x 3. Platz 11 x 3. Platz

Die in Klammern gesetzten Zahlen repräsentieren Medaillengewinne durch Frauen.



3.7 Bundeszollverwaltung (Zoll Ski Team) 
Die Bundeszollverwaltung fördert Skisport bereits seit
1952. Diese Sportförderung war anfänglich ausgerichtet
auf eine erfolgreiche Teilnahme an den Internationalen
Zollskiwettkämpfen, entwickelte sich aber im Laufe der
Jahre zu einer Förderung des Leistungssports.

Medaillenplätze und vordere Platzierungen bei Olympi-
schen Spielen, Welt- und Europameisterschaften, im
Welt- und Europacup und bei sonstigen internationalen
und nationalen Wettkämpfen waren das Ergebnis dieser
Intensivierung der Sportförderung. 

Im Zoll Ski Team werden die Disziplinen Ski-alpin,
Langlauf und Biathlon gefördert. Seit 1996 sind auch
Frauen in diese Förderung mit einbezogen.

Die Bundeszollverwaltung betreibt eine dezentrale Sport-
förderung in den vier Trainingsstützpunkten 

– Sonthofen/Oberstdorf

– Mittenwald/Garmisch-Partenkirchen

– Ruhpolding/Berchtesgaden und

– Altenberg,

die jeweils in der Nähe eines Olympiastützpunktes bzw.
einer seiner Außenstellen liegen.

In den vier Trainingsstützpunkten werden die Sportlerin-
nen und Sportler durch Zolltrainer trainiert und betreut.

Die Bundeszollverwaltung verfügt über insgesamt 40 För-
derplätze für Sportlerinnen, Sportler und Trainer. Die
Sportlerinnen und Sportler gehören fast ausschließlich ei-
nem Nationalkader des Deutschen Skiverbandes an.

Das Zoll Ski Team arbeitet eng mit dem Deutschen Ski-
verband (DSV) zusammen. DSV und Zoll Ski Team or-
ganisieren für die Athleten zentrale und dezentrale Trai-
ningsmaßnahmen, die sich gegenseitig ergänzen. So wird
eine optimale Vorbereitung auf die Wettkämpfe im Win-
ter sichergestellt.

Die wichtigsten sportlichen Ergebnisse der letzten vier
Jahre des Zoll Ski Teams sind in nachfolgender Übersicht
dargestellt:
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1998/99 bis 2001/02
Wettkämpfe 1. Platz 2. Platz 3. Platz
Deutsche Meisterschaften 16 12 16
Internationale Wettkämpfe
(Olympische Spiele, 
Weltmeisterschaften, 
Junioren-Weltmeister-
schaften, Weltcup, 
Europacup, Internationale
Zollskiwettkämpfe, 
Sonstige)

82 60 38

In der Bundeszollverwaltung werden die Nachwuchs-
sportlerinnen und -sportler ungeachtet ihrer jeweiligen
schulischen Qualifikation zunächst in den einfachen Zoll-
dienst eingestellt, da dort keine Laufbahnausbildung vor-
angestellt ist. Die Sportler können sich hier ausschließlich
auf den Leistungssport konzentrieren. Erst im Anschluss
an die sportliche Karriere entscheiden sie sich entspre-
chend ihrer persönlichen schulischen Vorbildung für einen
Wechsel in die entsprechende Laufbahn des Zolls, für ein
externes Studium oder eine andere Ausbildung außerhalb
der Bundeszollverwaltung.

Die Sportförderung durch die Bundeszollverwaltung bie-
tet den Sportlerinnen und Sportlern daher frühzeitig die
Möglichkeit, ihre berufliche Zukunft sicher und verbind-
lich zu planen. Sie ist ein wesentlicher Teil eines Ge-
samtkonzepts der bundesdeutschen Leistungssportförde-
rung.

3.8 Nachwuchsleistungssport
Im Hinblick auf Abhängigkeiten zwischen Erfolgen im
Spitzensport und der Qualität des Nachwuchsleistungs-
sports stellen sowohl das Nationale Spitzensport-Kon-
zept als auch das Nachwuchs-Leistungssport-Konzept
des Deutschen Sportbundes folgerichtig das Verbundsys-
tem Schule-Leistungssport als wichtiges Element bei der
Förderung sportlicher Talente auf dem Weg zur nationa-
len und internationalen Spitze heraus. Dieses Verbundsys-
tem zielt darauf ab, die im Rahmen einer optimalen Ta-
lentförderung anfallenden Anforderungen aus Training,
Schule, pädagogischer Betreuung und wissenschaftsori-
entierter Trainingsbegleitung zu bündeln.

Bis 1998 hatte der Deutsche Sportbund 26 „sportbetonte
Schulen“ und „Partnerschulen des Leistungssports“ als so
genannte „Eliteschulen des Sports“ anerkannt. Im Be-
richtszeitraum ist es gelungen, neun weitere Einrichtun-
gen dieser Art zu gründen. Diese Entwicklung wird kon-
tinuierlich fortgeführt.

Unter Beachtung der Kulturhoheit und der Zuständigkei-
ten der Länder für die Talent- und Nachwuchsförderung
richtet die Bundesregierung ein besonderes Augenmerk
darauf, wo in den Bereichen der „Eliteschulen des Sports“
Nachholbedarf besteht.

Ziel sollte es sein, diese Einrichtungen auf einheitlich ho-
hem Niveau flächendeckend zu schaffen, da hier eine leis-
tungssportliche und schulische Ausbildung in idealer
Weise verbunden und damit das Spannungsverhältnis zwi-
schen hohem Trainingsaufkommen und schulischer Belas-
tung insbesondere in der Sekundarstufe II zum Wohle der
Schülerinnen und Schüler aufgelöst werden kann. Denn
nur durch Auflösung dieses Spannungsverhältnisses kön-
nen viele Nachwuchssportlerinnen und -sportler die Spitze
erreichen. Es ist signifikant, dass viele Juniorenweltmeis-
terinnen und -weltmeister an der Doppelbelastung
Schule/Ausbildung und Training/Wettkampf scheitern und
somit nicht den Sprung in die so genannten A-Kader ihrer
Sportart schaffen.

Zur Ergänzung der genannten schulischen Möglichkeiten
wurden im Schnittstellenbereich zwischen Nachwuchs-
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und Spitzensport unter finanzieller Beteiligung des 
Bundes an verschiedenen Olympiastützpunkten „Häuser
des Athleten“ eingerichtet, die neben einem Internat für
Schülerinnen und Schüler auch Wohnheime für Athletin-
nen und Athleten nach dem Schulalter sowie Unterkunfts-
bereiche für die Dauer zentraler Trainingsmaßnahmen 
beinhalten können. Damit wird sowohl Nachwuchsleis-
tungssportlern als auch Spitzensportlern die Nutzung von
Förderstrukturen in ihrem regionalem Umfeld ermöglicht.
Ziel ist es, diese „Häuser des Athleten“ flächendeckend an
allen Olympiastützpunkten zu schaffen.

Im Schnittstellenbereich der Trainingsbetreuung von
Bundes- und Landeskaderathleten an Olympiastützpunk-
ten hat sich das Projekt der Trainermischfinanzierung ins-
besondere im Hinblick auf die Nachwuchsförderung be-
währt. Im Rahmen dieses Projekts werden Trainer sowohl
aus Bundes- als auch aus Landesmitteln finanziert. Zu-
sammen mit dem Deutschen Sportbund ist in Aussicht ge-
nommen, dieses Projekt im Rahmen des nächsten olym-
pischen Zyklus für die Dauer von weiteren vier Jahren in
erweiterter Form fortzuführen.

Einen weiteren Baustein der Nachwuchsförderung stellt
die Arbeit der Laufbahnberaterinnen und -berater an den
Olympiastützpunkten dar. Aufgabe dieser derzeit 32 Lauf-
bahnberater ist es, junge Sportlerinnen und Sportler insbe-
sondere beim Übergang von der Schule zum Beruf unter-
stützend zu begleiten, damit junge Talente ihre sportliche
Laufbahn zielstrebig fortsetzen können und ihre Sport-
karriere nicht wegen eines unkalkulierbar erscheinenden
Verlaufs abbrechen. Auch gilt es zu vermeiden, dass
Leistungssportlerinnen und -sportler durch intensives
Ausüben des Hochleistungssports ihre beruflichen Chan-
cen vernachlässigen. Dieses bewährte Projekt, das sowohl
mit Bundes- und Landesmitteln als auch mit Mitteln der
Deutschen Sporthilfe über die Olympiastützpunkte finan-
ziert wird, soll ebenfalls in erweiterter Form fortgeführt
werden.

4. Personal

4.1 Trainerinnen und Trainer

Die Förderung des Spitzensports durch die Finanzierung
von Trainern genießt eine besondere Priorität. Der Bund
hat dafür auch in diesem Berichtszeitraum erhebliche
Mittel bereitgestellt:

1998 33,2 Mio. DM
1999 33,2 Mio. DM
2000 33,2 Mio. DM
2001 33,2 Mio. DM.

Mit Hilfe dieser Mittel konnten jährlich rund 250 haupt-
berufliche Bundestrainer und 450 Bundeshonorartrainer
beschäftigt werden. Hinzu kommen seit 1993 die so ge-
nannten mischfinanzierten Trainerinnen und Trainer, die
insbesondere zur Nachwuchsförderung an der Nahtstelle
der landes- und bundesgeförderten Kader eingesetzt sind.
Für diese mischfinanzierten Trainerinnen/Trainer wurden

über die Haushalte der Olympiastützpunkte allein aus
Bundesmitteln in den Jahren

1998 rd. 3,1 Mio. DM
1999 rd. 3,3 Mio. DM
2000 rd. 3,2 Mio. DM
2001 rd. 3,7 Mio. DM.

aufgewendet. Die Zahl der mischfinanzierten Trainerin-
nen/Trainer ist von 54 im Jahr 1993 inzwischen auf 110 an-
gestiegen.

Grundlage für die Finanzierung der Trainerinnen und
Trainer ist das seit 1996 geltende Trainerkonzept, das von
seiner Zielsetzung her in erster Linie verstärkte athleten-
nahe Trainerbetreuung, größere Flexibilität beim Trainer-
einsatz, Stärkung der eigenverantwortlichen Entscheidung
der Spitzenverbände und Begrenzung des Finanzrahmens
der Trainermittel sowie Vereinfachung des Verwaltungs-
verfahrens, eine Änderung der Anstellungsmodalitäten
der Trainerinnen/Trainer sowie eine Änderung bei der
Vergabe der Bundesmittel vorsieht. Dabei gelten folgende
Eckdaten:

– Der Finanzrahmen betrug in den Jahren 1998 bis 2001
jährlich 33,2 Mio. DM.

– Die Bundeszuwendung an die Spitzenverbände zur Fi-
nanzierung ihrer Trainerinnen/Trainer wird unter
Berücksichtigung der nach dem Förderkonzept 2000
vorgesehenen Trainerausstattung auf der Grundlage
der verbandsspezifischen Trainerkonzepte in Abstim-
mung mit dem DSB pauschaliert. Alle Trainerkosten
sind von den Spitzenverbänden ggf. auch mit Hilfe
von Eigenmitteln aus den ihnen zur Verfügung ge-
stellten Pauschalen abzudecken. Die Bundesregierung
erwartet, dass die ausgebildeten Diplomtrainerinnen
und -trainer der Trainerakademie Köln (s. B 4.3), die
mit erheblichen Mitteln des Bundes gefördert werden,
angemessene Berücksichtigung bei der Anstellung in
den Spitzenverbänden finden. 

– Mit Rücksicht auf die erforderliche Planungssicherheit
der Spitzenverbände und die vertraglichen Verpflich-
tungen, die diese beim Abschluss der Trainerverträge
eingehen, sind die Trainermittel haushaltsrechtlich
durch die Inanspruchnahme von Verpflichtungser-
mächtigungen abgesichert. Die Mittel sind übertragbar
und zur Selbstbewirtschaftung ausgewiesen. 

Festzustellen ist, dass

– 90 v. H. aller hauptberuflichen Bundestrainer sowie
alle Bundeshonorartrainer unmittelbar an anerkannten
Bundesstützpunkten der Spitzenverbände tätig sind
und somit eine tägliche aktivennahe Betreuung der
Spitzensportlerinnen und -sportler sichern; 

– der Einsatz von Trainerinnen/Trainern im Nachwuchs-
bereich weiter verstärkt werden konnte, nicht zuletzt in
den Sportarten/-disziplinen, die in die Fördergruppen
drei und vier des Förderkonzepts 2000 eingestuft wur-
den.



Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass ab 2004 eine mit-
telfristige Erhöhung des Traineransatzes anzustreben ist,
um

– den Leistungsstand des deutschen Spitzensports im in-
ternationalen Vergleich zu halten,

– der durch neue olympische Sportarten und Disziplinen
bedingten Entwicklung Rechnung zu tragen,

– die Trainervergütungen dem geänderten Niveau von
Löhnen und Gehältern anzupassen.

Nach wie vor zählt es zu den grundlegenden Vorausset-
zungen der Finanzierung einer Trainerin und eines Trai-
ners aus Bundesmitteln, dass der Sport bei Anstellung und
Beschäftigung die Regeln zur Bekämpfung des Dopings,
die der autonome Sport selbst gesetzt hat, einhält und dies
auch überzeugend darlegt. 

Für Trainerinnen und Trainer aus der ehemaligen DDR
gilt nach diesen Regeln im Wesentlichen, dass

– frühere Verbands-Cheftrainer nicht eingestellt werden
können;

– Trainerinnen/Trainer, die vor Ort mit den Athleten zu-
sammengearbeitet haben, dahingehend zu überprüfen
sind, ob sie die Gewähr dafür bieten, dass sie jetzt für
einen von Dopingmitteln freien Sport eintreten und
dementsprechend arbeiten werden. Um diesen Ansatz
durchzusetzen, sind entsprechende Verpflichtungs-
erklärungen abzugeben, deren Nichteinhaltung ein
Recht zur fristlosen Kündigung gewährt. Dabei sind
wahrheitsgemäße Auskünfte bei der Einstellung über
eine Beteiligung an Dopingmaßnahmen der ehemali-
gen DDR von wesentlicher Bedeutung. 

Sind nach diesen Grundsätzen die Voraussetzungen für
eine Beschäftigung als Trainerin oder Trainer nicht oder
nicht mehr gegeben, dürfen für diese vom jeweiligen Spit-
zenverband keine Bundesmittel mehr verwendet werden,
unabhängig davon, welche arbeitsrechtlichen Maßnah-
men der Spitzenverband ergreift.

Die Feststellung, ob die Beschäftigung einer Trainerin/ei-
nes Trainers den vom Sport gesetzten Regeln zur
Bekämpfung des Doping entspricht, ist in erster Linie Sa-
che des Sports selbst (Spitzenverband und DSB mit Hilfe
seiner Anti-Doping-Kommission und ggf. des beim DSB
eingerichteten „Unabhängigen Beratungsgremiums in
Stasi-Fragen“).

Das BMI unterstützt im Rahmen seiner Möglichkeiten
den Sport in seiner hier geforderten Verantwortung.

Vielfach unterschiedliche Sachlagen setzen in jedem Ein-
zelfall eine sorgfältige Prüfung voraus. Vorverurteilungen
bei unsicherer Beweislage müssen vermieden werden.
Daraus folgt, dass arbeitsrechtliche Maßnahmen gegen
Trainerinnen/Trainer, denen eine Verstrickung in das Do-
pingsystem der ehemaligen DDR vorgeworfen wird, in
Zweifelsfällen erst nach förmlicher Anklageerhebung 
geboten sind.

Als Ergebnis der Prüfungsbemerkungen des Bundesrech-
nungshofes über die Trainerfinanzierung wird die beste-
hende Trainerkonzeption überarbeitet, wobei die neue
Konzeption das gesamte Leistungssportpersonal erfassen
wird.

4.2 Hauptamtliche Führungskräfte
Das Bundesministerium des Innern stellt den Bundes-
sportfachverbänden im Rahmen der Förderung zentraler
Maßnahmen auf dem Gebiet des Sports seit dem Jahr
1970 Haushaltsmittel für die Beschäftigung hauptamt-
lichen Führungspersonals zur Verfügung.  

Damit sollen die Bundessportfachverbände organisato-
risch und verwaltungstechnisch in die Lage versetzt wer-
den, den Leistungssport entsprechend den sportfachlichen
und förderpolitischen Vorgaben zu betreiben; daneben
soll auch die ordnungsgemäße Bewirtschaftung der Bun-
desmittel gesichert werden. Insbesondere Sportdirektoren
sind speziell für große Verbände mit mehreren Sportarten
oder Disziplinen wegen der erforderlichen Koordinie-
rungsaufgaben sowie zur Entlastung der hauptamtlichen
Bundestrainer von Verwaltungsaufgaben erforderlich.

Die Aufwendungen des BMI betrugen im Zeitraum von
1998 bis 2001 rund 18,3 Mio. DM.

4.3 Trainerakademie Köln
Die Trainerakademie Köln als die zentrale Aus-, Fort- und
Weiterbildungsstätte für Spitzentrainerinnen und Spitzen-
trainer in Deutschland wurde im Jahre 1974 auf Initiative
des Deutschen Sportbundes und seiner Spitzenverbände
mit maßgeblicher Unterstützung des Bundes und des Lan-
des Nordrhein-Westfalen gegründet.

Die Akademie wird vom Verein Trainerakademie Köln
e.V. getragen. Ihm gehören als Mitglieder neben dem
DSB und dem NOK für Deutschland 43 Bundessportfach-
verbände, 16 Landessportbünde und die Deutsche Gesell-
schaft für Sportmedizin und Prävention an. Die Akademie
sieht ihre Hauptaufgabe darin, die Ausbildung der Traine-
rinnen und Trainer auf wissenschaftlich fundierter Grund-
lage auszurichten.

Im zweijährigen Wechsel mit dem Ministerium für Arbeit,
Soziales, Stadtentwicklung, Kultur und Sport des Landes
Nordrhein-Westfalen führt das BMI den Vorsitz im Kura-
torium der Trainerakademie, das den Trägerverein bei der
Erfüllung seiner Aufgaben berät.

Innerhalb der „Rahmenrichtlinien für die Ausbildung im
Bereich des Deutschen Sportbundes“ baut das an der Trai-
nerakademie erworbene Diplom auf den C-, B- und A-
Lizenzen der Spitzenverbände auf und ist damit die höchs-
te Trainer-Lizenz des Sports, die in Deutschland vergeben
wird.

Mit den staatlich geprüften Trainerinnen und Trainern
stellt die Trainerakademie Köln dem deutschen Sport
hoch qualifizierte Spezialisten zur Verfügung.

Seit ihrer Gründung im Jahre 1974 hat sich diese Einrich-
tung zu einer national und international hoch geschätzten
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Institution entwickelt. 658 Trainerinnen und Trainer aus
36 verschiedenen Sportarten, die bislang ihr Trainer-Di-
plom erworben haben, leisten, vielfach als verantwortli-
che Nationaltrainerinnen und Nationaltrainer, hervorra-
gende Arbeit im nationalen wie im internationalen Sport.

Der Abschluss zum „staatlich geprüften Trainer bzw. Trai-
nerin“ und das Diplom des Deutschen Sportbundes kön-
nen in zwei Ausbildungsgängen, dem Direktstudium und
dem Kombinationsstudium erworben werden. Das
Direktstudium besteht aus vier Ausbildungsabschnitten
und dauert zwei Jahre, das dreijährige Kombinationsstu-
dium umfasst ein zweieinhalbjähriges Heimstudium mit
anschließendem Wechsel in den letzten Ausbildungsab-
schnitt des Direktstudiums.

Für bereits im Hochleistungssport tätige, mit Bundesmit-
teln geförderte Trainerinnen und Trainer, bietet die Trai-
nerakademie eine Weiterbildung an, die mit einem Zerti-
fikat abschließt. Besonders befähigte Teilnehmer der
Weiterbildung können nach Abschluss der Weiterbil-
dungsmaßnahmen und Ablegung einer Einstufungsprü-
fung in den letzten Ausbildungsabschnitt des Direktstudi-
ums übernommen werden. 

Im Bereich der Fortbildung führt die Trainerakademie pro
Jahr zwei Seminare für Absolventen sowie vier Seminare
für Bundestrainer durch.

Im Ausbildungsbereich „Sportorganisation und -verwal-
tung“ arbeitet die Trainerakademie eng mit der Führungs-
akademie Berlin des DSB und dem LSB Nordrhein-
Westfalen zusammen. Nach erfolgreich abgeschlossener
Prüfung erhalten die Trainerstudenten auch die höchste
Lizenzstufe der Organisationsleiter-Ausbildung.

Im internationalen Bereich wirkt die Trainerakademie ak-
tiv an der Arbeit des „Europäischen Netzes der sportwis-
senschaftlichen Institute“ mit. Ziel ist die Harmonisierung
der Trainerausbildung durch Festlegung europäischer
Richtlinien.

Die Trainerakademie ist Mitglied des International 
Council of Coach Education (ICCE), dem vergleichbare
Einrichtungen aus mehr als 20 Ländern angehören. Die
konstituierende Sitzung des ICCE fand 1997 statt.

Die Finanzierung der Trainerakademie für das Direktstu-
dium tragen der Bund mit 60 v. H. und das Land Nord-
rhein-Westfalen mit 40 v. H; das Kombinationsstudium
wird vom Bund ebenfalls mit 60 v. H. und vom Sport
(DSB, NOK, Landessportbünde und Bundessportfachver-
bände) mit 40 v. H. getragen.

Im Berichtszeitraum wurden vom Bund für die Trainer-
akademie folgende Mittel aufgewendet:

1998 829 000 DM
1999 851 000 DM
2000 793 000 DM
2001 784 000 DM.

Aufgrund der Feststellungen in den Prüfungsbemerkun-
gen des Bundesrechnungshofes wird angestrebt, die künf-
tige Förderung der Trainerakademie von einer angebots-
auf eine nachfrageorientierte Förderung umzustellen.

4.4 Führungsakademie Berlin des 
Deutschen Sportbundes

Die Führungsakademie Berlin des Deutschen Sportbundes
ist die im Jahr 1980 gegründete zentrale Ausbildungsstätte
des organisierten deutschen Sports. Mit zeitgemäßen
Qualifizierungs- und Beratungsangeboten unterstützt sie
die Sportorganisationen, damit deren ehrenamtliche sowie
hauptberufliche Führungskräfte den Herausforderungen
gerecht werden können, die mit der Entwicklung des
Sports auf den unterschiedlichen Ebenen verbunden sind. 

Die wesentlichen Aufgaben der Akademie bestehen in der 

– Aus- und Weiterbildung der für die Mitgliedsvereine
notwendigen Führungs- und Verwaltungskräfte,

– Beratung der Vereinsmitglieder bei der Entwicklung
und Realisierung neuer Führungs- und Verwaltungs-
strukturen,

– Weiterbildung von Lehrkräften für die Ausbildung im
Bereich des DSB, 

– Veranstaltung von Tagungen zu aktuellen sportspezi-
fischen Themenstellungen.

Im Rahmen dieses Schwerpunktkataloges gewährleistet
die Akademie als Serviceeinrichtung des Deutschen Sport-
bundes im Bereich des DSB-Vereins- und Verbandsmana-
gements die Ausbildung zum Erwerb der höchsten Lizenz-
stufen (B- und A-Lizenz), die Führungskräfte in die Lage
versetzen sollen, sportpolitische Zusammenhänge zu ver-
stehen, den Verein oder Verband im jeweiligen gesell-
schaftlichen Zusammenhang gestalten zu können und auf
diese Weise sportpolitische Handlungskompetenz insge-
samt zu vertiefen. Hinzukommen personenbezogenes Trai-
ning für Führungskräfte des Sports sowie die Weiterbil-
dung von Lehrkräften im Bereich des DSB. Die
maßgeblichen Ausbildungsinhalte werden nach Maßgabe
der Rahmenrichtlinien des DSB erarbeitet, die entspre-
chend den Bedürfnissen der Praxis weiterentwickelt wur-
den. Das auf dieser Grundlage vermittelte Wissen versetzt
Führungskräfte in die Lage, fachspezifische Aufgaben
(z. B. Führung, Sportbetrieb, Finanzierung, Marketing und
Verwaltung/Organisation) umfassend wahrzunehmen und
ein Fachressort verantwortlich zu leiten. 

Die Führungsakademie unterstützt die einzelnen Organi-
sationen des Sports in ihrer zielgerichteten Personal- und
Organisationsentwicklung. Sie erarbeitet zusammen mit
den Beteiligten spezifische Lösungen, um der Vielfältig-
keit des Sports Rechnung zu tragen. So werden fallspezi-
fische Workshops für Verbände durchgeführt, um die Mit-
glieder bei der Entwicklung und Realisierung ihrer
Leitbilder und neuer Führungsstrukturen zu unterstützen. 

Der Bereich Forum ergänzt diese Angebote, indem er
Meinungsbildnern im Sport und anderen gesellschaftli-
chen Gruppen sowie internationalen Partnern eine Mög-
lichkeit zu vertiefter Diskussion aktueller Themen zu
Sportpolitik und Sportentwicklung eröffnet, um mit In-
formationen und Ideen Impulse für künftige Entwicklun-
gen zu geben.



Mit dieser Angebotspalette ist die Führungsakademie
zentraler Ort für die Führungskräfteentwicklung durch
Aus- und Weiterbildung ebenso wie für die Verbandsent-
wicklung durch eine praxisorientierte, fallspezifische
Managementberatung. Sie eröffnet den Vertretern von
Spitzensportfachverbänden und Landessportbünden eine
umfassende Vorbereitung auf eine möglichst effektive
Erfüllung der ihnen obliegenden Managementaufgaben,
die zugleich einer möglichst optimalen Wahrnehmung
von bundesgeförderten Aufgaben der Sportorganisatio-
nen zugute kommt. Insoweit liegt der Ausbildungsbetrieb
der FA auch im Interesse des Bundes, der sich daher ge-
meinsam mit dem Land Berlin sowie dem DSB und an-
deren Organisationen des Sports, die Mitglieder des die
Akademie tragenden Vereins sind, an den Kosten des
Akademiebetriebes beteiligt. Der Verein wird bei seiner
Wirtschaftsführung, insbesondere bei der Verwendung
der öffentlichen Mittel, durch ein Kuratorium beraten,
dem neben Vertretern des Sports je ein Vertreter des BMI
und des Senats von Berlin angehören. 

Der Bund hat im Berichtszeitraum folgende Beträge auf-
gewendet:

1998 248 000 DM
1999 248 000 DM
2000 246 000 DM
2001 247 000 DM.

Aufgrund der Feststellungen in den Prüfungsbemerkun-
gen des Bundesrechnungshofes wird das Bundesinteresse
weiter verstärkt beachtet werden.

5. Talentsuche/Talentförderung

5.1 Allgemeines

Für ein anhaltend hohes Leistungsniveau im Spitzensport
sind gezielte Talentsuche und Talentförderung unabding-
bare Voraussetzungen. Um sportliche Talente frühzeitig
erkennen und fördern zu können, müssen Sportvereine und
Schulen eng zusammenarbeiten. Dies bedarf der intensi-
ven Kooperation von Sportverbänden auf Landesebene
und Ländern. Der Bund besitzt für die Förderung des
Nachwuchsbereichs zwar keine originäre Zuständigkeit.
Gleichwohl trägt die Bundesregierung durch vielfältige
Maßnahmen im Rahmen des Bundesfördersystems der
auch künftigen Leistungsfähigkeit des deutschen Spit-
zensports Rechnung.

Hierbei handelt es sich insbesondere um die Förderung:

– von Sportinternaten und Sport-Teilzeitinternaten im
Rahmen der „Häuser des Athleten“, 

– des Bundeswettbewerbs der Schulen „Jugend trainiert
für Olympia“, 

– von nachwuchsspezifischen Forschungsvorhaben, 

– von Stützpunkten, in die auch Sportlerinnen und
Sportler der D- und D/C-Kader einbezogen werden
können, und 

– von Sichtungslehrgängen im Rahmen der Jahrespla-
nung der Spitzenverbände, in denen festgestellt wird,
inwieweit die Teilnehmer (D-Kader, D/C-Kader) für
ein Aufrücken in die Bundeskader geeignet sind.

5.2 Bundeswettbewerb der Schulen 
„Jugend trainiert für Olympia“

Der bundesweit organisierte leistungsorientierte Mann-
schaftswettbewerb der Schulen „Bundeswettbewerb der
Schulen Jugend trainiert für Olympia“ wurde 1969 mit
seinerzeit zwei Sportarten und anfangs rund 16 500 Teil-
nehmern gegründet. Bis zum Jahr 2001 ist die Zahl der
Sportarten auf 14 (Badminton, Basketball, Fußball,
Gerätturnen, Hallenhandball, Hockey, Judo, Leichtathle-
tik, Rudern, Schwimmen, Skilanglauf, Tennis, Tischten-
nis und Volleyball) und die der Teilnehmer auf über
830 000 angewachsen. 

Der „Bundeswettbewerb der Schulen Jugend trainiert für
Olympia“ steht allen Schulen in Deutschland auf freiwil-
liger Basis offen. Er bedarf der vertrauensvollen Zusam-
menarbeit zwischen Schule, Verein und Sportverband.
Übergeordnete Zielsetzung des Wettbewerbs, der zu-
gleich der Talentsichtung und -förderung im Sport auf
Bundes- und Landesebene dient, ist die Entwicklung und
Förderung des Leistungs- und Gemeinschaftsverhaltens
junger Menschen im und durch den Sport. „Jugend trai-
niert für Olympia“ setzt bei den Inhalten der Wettbewerbe
auf eine vielseitige Grundausbildung, auf abwechslungs-
reichen Trainingsbetrieb, auf langfristige Motivation und
Spaß bei der sportlichen Leistung sowie Stärkung des
Ehrenamtes.

Die Wettkämpfe werden in vier verschiedenen Alters-
klassen für Mädchen und Jungen ausgeschrieben. In 
allen 16 Ländern treten Schulmannschaften zunächst auf
Stadt- bzw. Kreisebene gegeneinander an. Die besten
Schulteams qualifizieren sich in mehreren aufeinander
aufbauenden Wettkampfebenen für die Landesausschei-
dungen. Beim Bundesfinale wird schließlich unter den
Landessiegern die beste Schulmannschaft Deutschlands
in bestimmten Wettkampfklassen der Sportarten ermit-
telt.

Mit anhaltend steigender Tendenz nehmen am Bundes-
wettbewerb jährlich mehr als 830 000 Schülerinnen und
Schüler teil. In den über 30 Jahren seines Bestehens ha-
ben sich mehr als 11 Millionen Kinder und Jugendliche
mit über 1 Million Lehrkräften und Betreuern am Bun-
deswettbewerb beteiligt, unter ihnen viele später bekannte
und international erfolgreiche Spitzensportlerinnen und 
-sportler.

Für die Bundesfinalveranstaltungen qualifizieren sich
jährlich ca. 8 200 Schülerinnen und Schüler. Sie finden für
die zwölf „Frühjahrs- und Herbstsportarten“ traditionell
in Berlin statt. Das Bundesfinale Skilanglauf und Judo
wird momentan im turnusmäßigen Wechsel in den Län-
dern Baden-Württemberg (Schonach), Bayern (Nessel-
wang), Niedersachsen (St. Andreasberg), Thüringen
(Oberhof) und Sachsen (Oberwiesenthal) durchgeführt. 
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Entsprechend einer Forderung des Bundes berücksichtigt
der Bundeswettbewerb mehr als bisher die Talentsichtung
und -förderung für den Spitzensport. So konzentriert sich
der Wettbewerb auf die jüngeren, für die Talentsichtung
relevanten Jahrgänge, indem an den Bundesfinalwett-
kämpfen überwiegend die 12- bis16-jährigen Schülerinnen
und Schüler teilnehmen. Für die Sportarten Fußball, Tur-
nen, Hockey, Leichtathletik, Schwimmen und Volleyball
wurden in enger Zusammenarbeit mit den Bundessport-
fachverbänden und dem Bereich Leistungssport des DSB
Wettkampfkonzepte entwickelt und erprobt, die den Er-
kenntnissen der Talentforschung Rechnung tragen. 

Träger des Wettbewerbs ist der Verein „Bundeswettbe-
werb der Schulen JUGEND TRAINIERT FÜR OLYM-
PIA e. V“. In ihm sind die Kultusbehörden der 16 Länder,
die 14 beteiligten Sportfachverbände, der DSB sowie der
wichtigste Sponsor als Hauptförderer vertreten.

Neben den Leistungen der Sponsoren ist die Finanzierung
des Wettbewerbs auf Landesebene bis zur Ermittlung der
Landessieger Aufgabe des jeweiligen Landes. Die Kosten
der Bundesfinalveranstaltungen tragen das Land Berlin,
der Trägerverein des Bundeswettbewerbs, die Deutsche
Schulsportstiftung und das BMI, das die Fahrtkosten der
Schüler, Betreuer, Kampfrichter und Offiziellen zu den
Bundesfinalveranstaltungen sowie Beteiligung an den
Kosten für Unterkunft und Verpflegung der Teilnehmer
der Finalveranstaltungen, Kosten der Teilnahme deut-
scher Mannschaften an internationalen Schulsportwettbe-
werben übernimmt. Im Berichtszeitraum hat der Bund
Zuwendungen in Höhe von jährlich 850 000 DM gewährt. 

Der „Bundeswettbewerb der Schulen Jugend trainiert für
Olympia“ gilt als das attraktivste aller Schulsportange-
bote in Deutschland, das den Teilnehmern Freude am
Sport vermittelt und zu Teamgeist und Fairness erzieht.
„Jugend trainiert für Olympia“ kommt damit insbeson-
dere wegen

– der hohen Zahl jugendlicher Teilnehmer,

– der Erziehung junger Menschen zu Teamgeist, Kame-
radschaft, Fairness und Leistung, 

– der Brückenfunktion zwischen Schule und Verein so-
wie

– des Wertes für die Talentsuche und Talentförderung
für den Spitzensport

eine besondere sportfachliche und sportpolitische Bedeu-
tung zu.

Durch die leistungsorientierte Ausrichtung übernimmt der
Bundeswettbewerb in Zusammenarbeit mit den beteilig-
ten Bundessportfachverbänden darüber hinaus eine un-
verzichtbare Brückenfunktion für die leistungsorientierte
Nachwuchsförderung und gibt einen geeigneten Aktions-
rahmen für nationale wie internationale Begegnungen.
Dies gibt den Schülerinnen und Schülern als Repräsen-
tanten deutscher Schulen neben neuer Wettkampfmotiva-
tion zugleich die Möglichkeit, Kontakte zu ausländischen
Sportlerinnen und Sportlern zu knüpfen und Einblick in
die Schulsportstrukturen anderer Länder zu gewinnen.

6. Sport behinderter Menschen

6.1 Behindertensport allgemein
In der Bundesrepublik Deutschland leben über 6,6 Millio-
nen behinderte Menschen. Der Sport kann entscheidend
dazu beitragen, deren Lebensqualität zu verbessern. Er er-
hält und steigert die Leistungsfähigkeit, weckt Selbstver-
trauen, stärkt das Selbstbewusstsein, führt zur Lebensbe-
jahung und ist daher eine wirkungsvolle Lebenshilfe. Er
fördert Kontakte als Möglichkeit der Begegnung behin-
derter Menschen untereinander und mit Nichtbehinderten
und leistet damit einen wichtigen gesellschaftlichen Inte-
grationsbeitrag.

Die Bundesregierung begrüßt deshalb alle Aktivitäten, die
dazu beitragen, Sportmöglichkeiten für behinderte Men-
schen weiter auszubauen und zu verbessern.

Im Behindertensport ist zu unterscheiden zwischen

– dem Leistungssport,

– dem Breitensport und

– dem Rehabilitationssport als gesetzlich fixierte Form
des Behindertensports, einschließlich Versehrtenleibes-
übungen.

Träger des vereinsorientierten Behindertensports sind
die Behindertensportgruppen und Behindertensportver-
eine, die im Deutschen Behindertensportverband (über
324 000 Mitglieder), im Deutschen Gehörlosen-Sport-
verband (ca. 12 500 Mitglieder) und im Deutschen Blin-
den-Schachbund (ca. 600 Mitglieder) zusammengefasst
sind.

Zusätzliche Möglichkeiten der Sportausübung für behin-
derte Menschen bestehen in Heimen und Tagesstätten für
Behinderte, in Freizeiteinrichtungen wie Jugendzentren
und Klubs sowie Einrichtungen der Kirche. Diese Art der
Sportausübung erfolgt in der Regel nicht vereinsmäßig
organisiert. 

Für Menschen mit geistiger Behinderung organisiert Spe-
cial Olympics Deutschland (SOD) spezielle Sportveran-
staltungen und das dazugehörige Training. Special 
Olympics ist eine aus den USA stammende weltumspan-
nende Sportbewegung, die zum Ziel hat, durch regel-
mäßigen Sport die Akzeptanz und Respektierung geistig
behinderter Menschen als vollwertige und wertvolle Mit-
glieder in unserer Gesellschaft zu erreichen. Bei den
Sportveranstaltungen erhält jeder Teilnehmer eine Me-
daille. Spitzenleistungen werden zum Teil erzielt, jedoch
nicht angestrebt. Special Olympics Deutschland entsen-
det geistig behinderte Sportler zu den „European Games“,
den „World Games“ und organisiert alle zwei Jahre Na-
tionale Spiele im Wechsel als Sommer- und Winterspiele
in Deutschland. Obwohl es sich hierbei um Veranstaltungen
handelt, die überwiegend dem Breitensport zuzurechnen
sind, erfolgt dennoch – aufgrund der besonderen und auch
weltweiten Bedeutung der Veranstaltungen zur Wahrung
der Repräsentanz Deutschlands bei den bedeutenden in-
ternationalen Sportveranstaltungen – eine anteilmäßige
Förderung der Geschäftsstelle durch das BMI und von



Entsendungskosten der deutschen Mannschaft. Unter an-
derem wurde die Entsendung deutscher Mannschaften zu
den „World Summer Games 1999“ in North Carolina und
den „World Winter Games 2001“ in Alaska gefördert.

6.2 Leistungssport der Behinderten

6.2.1 Leistungssportangebote und 
Belastbarkeit

Der Deutsche Behindertensportverband bietet seinen Mit-
gliedern im Bereich des Leistungssports 36 Sportarten an.
Dieses Angebot gilt für Körperbehinderte einschließlich
Rollstuhlfahrer, Blinde und Sehbehinderte sowie geistig
Behinderte. Im Deutschen Gehörlosen-Sportverband wer-
den 21 Sportarten betrieben.

Leistungsvergleiche im Wettbewerb bieten auch im Be-
hindertensport Ansporn zu Bestleistungen. Die Behinder-
tensportverbände ermöglichen ihren leistungswilligen
Mitgliedern, auf vielfältige Weise Wettkampf- und Leis-
tungssport auf örtlicher, regionaler, nationaler und inter-
nationaler Ebene zu betreiben. Das sportliche Angebot
richtet sich nach Art und Grad der Behinderung. Die
Sportarten sind – mit Ausnahme des Gehörlosensports –
in Disziplinen und Startklassen eingeteilt, die auf die un-
terschiedlichen Funktionseinschränkungen der Sportle-
rinnen und Sportler abstellen.

Der Leistungssport der Behinderten hat – ähnlich wie der
Spitzensport der Nichtbehinderten – eine Vorbildfunk-
tion, weil er behinderte Menschen anregt, sich im Brei-
tensportbereich sportlich zu betätigen.

Leistungssport für behinderte Menschen ist unter gesund-
heitlichen Aspekten grundsätzlich nicht anders zu bewer-
ten als Leistungssport Nichtbehinderter. Er muss jedoch
dort seine Grenzen finden, wo übermäßiges Leistungs-
streben eine bereits vorhandene Behinderung verschlim-
mern oder weitere Behinderungen verursachen kann. Eine
überproportionale gesundheitliche Beeinträchtigung be-
hinderter Menschen durch die Teilnahme an nationalen
und internationalen Wettkämpfen ist bisher nicht bekannt.
Damit diese Voraussetzungen erhalten bleiben, bedarf der
Leistungssport behinderter Menschen in besonderem
Maße ärztlicher Beratung und Betreuung sowie wissen-
schaftlicher Begleitung. Die Bundesregierung widmet da-
her den medizinischen Fragen nach den Grenzen der Be-
lastbarkeit behinderter Leistungssportlerinnen/-sportler
weiterhin besondere Aufmerksamkeit.

6.2.2 Förderung
Die Bundesregierung hat die Förderung des Leistungs-
sports behinderter Menschen gezielt erhöht, um die
Annäherung der Trainings- und Wettkampfbedingungen
behinderter Leistungssportler und -sportlerinnen an die
der nicht behinderten Athleten weiter voranzubringen. Im
internationalen Vergleich erzielte Spitzenpositionen deut-
scher Mannschaften wären ohne verstärkte Förderungen
nicht zu halten bzw. zurück zu erobern. Ein weiteres Ziel
der Förderung ist es, Menschen mit Behinderungen ver-
stärkt anzuregen, Leistungssport zu treiben. Weiterhin
muss dem Leistungssport behinderter Menschen die ihm
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Förderung der 
Behinderten-

Sportverbände

1998
in

Mio.
DM

1999
in

Mio. 
DM

2000
in

Mio. 
DM

2001
in

Mio. 
DM

Deutscher Behinderten-
sportverband 3,4 3,6 5,6 3,9
Deutscher Gehörlosen-
Sportverband 1,2 1,4 1,2 2,9
Deutscher Blinden-
Schachbund 0,1 0,1 0,1 0,2
Special Olympics 
Deutschland 0,1 0,3 0,3 0,4
Betreuung von Behinder-
tensportlern in OSP’s 0,2 0,2 0,2 0,2
Behindertensportkongresse 
u. sonst. Leistungen – 0,2 0,1 –
Zusammen 5,0 5,8 7,5 7,6

gebührende Anerkennung und eine größere öffentliche
Beachtung verschafft werden. 

Der Leistungssport behinderter Menschen wird nach dem
Programm zur Förderung des Leistungssports durch das
BMI nach den gleichen Kriterien gefördert wie der Spit-
zensport der Nichtbehinderten. Spezifische Belange des
Behindertensports werden berücksichtigt.

Die finanzielle Förderung der Behindertensportverbände
durch das BMI von 1998 bis 2001 ergibt sich aus folgen-
der Übersicht:

Die überproportionale Steigerung der Förderung des
Deutschen Behindertensportverbandes in den Haushalts-
jahren 1999 und 2000 ist auf die Vorbereitung und die
Teilnahme an den Paralympics in Sydney zurückzu-
führen. Beim Deutschen Gehörlosen-Sportverband führte
die Teilnahme an den Weltspielen der Gehörlosen in Rom
im Haushaltsjahr 2001 zur Steigerung der Förderung.

Das Bundesministerium des Innern fördert im Bereich des
Spitzensports behinderter Menschen im Wesentlichen fol-
gende Maßnahmen:

– Teilnahme deutscher Sportlerinnen und Sportler an in-
ternationalen Veranstaltungen im In- und Ausland und
deren Vorbereitung, z. B. Paralympics, Weltspiele der
Gehörlosen, Weltmeisterschaften, Europameister-
schaften und Länderkämpfe,

– Organisation bedeutender internationaler Sportveran-
staltungen im Inland,

– Lehrgänge (z. B. Trainingslehrgänge, zentrale Lehr-
gänge für Kampfrichter und Trainer),

– Maßnahmen zur strukturellen Verbesserung im Be-
reich des Behindertenspitzensports, z. B. intensivierte
Nachwuchsförderung,
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– bundeszentrale Veranstaltungen (z. B. Fachtagungen
der Sportausschüsse und der Fachausschüsse),

– gesundheitliche und sportmedizinische Betreuung,

– Sonderveranstaltungen (z. B. Kongresse über Fragen
des Behindertensports),

– anteilige Übernahme der Personalkosten der Ge-
schäftsstellen der Behindertensportverbände (z. B.
Geschäftsführer, Sportdirektor, Cheftrainer, Gehör-
losendolmetscher, Bürokräfte),

– Beschaffung von Sportgeräten,

– Zusammenarbeit des Deutschen Behindertensportver-
bands mit dem Institut für Angewandte Trainingswis-
senschaft (IAT), dem Bundesinstitut für Sportwissen-
schaft (BISp) und dem Institut für Forschung und
Entwicklung von Sportgeräten (FES).

6.2.3 Erfolge deutscher behinderter 
Sportlerinnen und Sportler

Bei den Paralympics 1998 in Nagano, 2000 in Sydney und
2002 in Salt Lake City sowie bei den Weltspielen der
Gehörlosen 2001 in Rom waren die deutschen Mann-
schaften teilweise außerordentlich erfolgreich. Es wurden
folgende Medaillen errungen:

Paralympics Gold Silber Bronze Gesamt
Winter-Paralympics 
1998 in Nagano 14 17 13 44
Sommer-Paralympics 
2000 in Sydney 16 41 37 94
Winter-Paralympics 
2002 in Salt Lake City 17 1 15 33

Weltspiele der 
Gehörlosen Gold Silber Bronze Gesamt

Weltspiele der 
Gehörlosen 2001 
in Rom 
(Deaflympics) 13 21 13 47

Von den in Nagano errungenen Medaillen entfielen 7, in Sydney 43 und
in Salt Lake City 4 auf Frauen.

Die Sportlerinnen und Sportler des Deutschen Behinder-
tensportverbandes erzielten bei den Paralympics 1998 in
Nagano den 2. Platz, 2000 in Sydney den 10. Platz und
2002 in Salt Lake City den 1. Platz der Nationenwertung.
Die Sportlerinnen und Sportler des Deutschen Gehörlo-
sen-Sportverbandes errangen bei den Weltspielen in Rom
den 2. Platz in der Nationenwertung.

Diese durchweg hervorragenden Ergebnisse zeigen, dass
die Bundesrepublik Deutschland auch im Bereich des
Leistungssports der Behinderten zu den führenden Natio-
nen in der Welt gehört und bestätigen die Förderpolitik der
Bundesregierung.

Die Berichterstattung über die Paralympischen Spiele in
Sydney und Salt Lake City wurde – auch Dank des Ein-
satzes der Politik – im Vergleich zu den vorhergehenden
Spielen erheblich ausgeweitet. Diese Angebote fanden re-
gen Zuspruch und führten den Leistungssport behinderter
Menschen immer mehr in den Blickpunkt des öffentlichen
Interesses. Darin sehen die Sportlerinnen und Sportler ein
Stück mehr öffentlicher Anerkennung ihrer großartigen
Leistungen.

6.2.4 Verbesserungen im Bereich des Leistungs-
sports behinderter Menschen

Wegen der herausragenden politischen Bedeutung des
Leistungssports behinderter Menschen und auf Grund des
hier bestehenden Nachholbedarfs hat die Bundesregierung
im Rahmen ihrer Zuständigkeit und ihrer Möglichkeiten
wesentliche Verbesserungen im Bereich des Leistungs-
sports erreicht. Neben der dargestellten deutlichen Erhö-
hung der Fördermittel seit 1998 ist insoweit insbesondere
hervorzuheben, dass im Jahr 2000 alle Olympiastütz-
punkte für behinderte Spitzensportlerinnen und -sportler
geöffnet wurden. Behinderte Kadersportlerinnen/-sportler
können dort die umfassenden Serviceleistungen im Rah-
men der Grundversorgung in Anspruch nehmen (u. a. 
medizinische Grundversorgung, Leistungsdiagnostik in
Teilbereichen, Physiotherapie, psychologische Grundbe-
ratung, Ernährungsberatung, Laufbahnberatung).

Der DBS nahm das Abschneiden bei den Paralympics in
Sydney 2000 (Platz 10, vorher Platz 3) zum Anlass, die
Ursachen auch im eigenen Verband zu analysieren. Aus
den Ergebnissen der Analyse wurde erstmalig das „Leis-
tungssportkonzept 2001“ für behinderte Sportlerinnen
und Sportler entwickelt. Die Absicht des Leistungssport-
konzepts besteht darin, die Nachwuchsarbeit durch die
Landesbehindertensportverbände zu intensivieren, beste-
hende Ressourcen zu bündeln, Synergieeffekte zu nutzen
und in manchen Bereichen neue Wege zu beschreiten, um
den Leistungssport wieder nach vorne zu bringen. Der
hierzu vorgesehene Maßnahmenkatalog stellt dabei kein
starres Gebilde dar, sondern bedarf der regelmäßigen
Überprüfung und Fortschreibung.

Die Umsetzung soll insbesondere durch die folgenden
Maßnahmen erfolgen:

– Talentsuche und -förderung durch die Landesverbände,

– Optimierung des Trainingsumfeldes der Athleten,

– Einrichtung von mischfinanzierten Trainerstellen,

– Erhöhung der Teilnahmemöglichkeiten der Athleten
an internationalen Wettkämpfen.

Das Konzept wird von der Bundesregierung ausdrück-
lich begrüßt und die Umsetzung finanziell und ideell un-
terstützt. Die gezielte Annäherung der Förderung des

28 Medaillen wurden von Frauen errungen.



Leistungssports behinderter Menschen an die der Nicht-
behinderten wird auch in den kommenden Jahren einen
wichtigen Schwerpunkt der Sportpolitik der Bundes-
regierung bilden.

7. Sportmedizinische und soziale 
Maßnahmen, Auszeichnung von 
Spitzensportlerinnen und -sportlern

7.1 Sportmedizinische Betreuung
Sportliche Höchstleistungen sind heute ohne optimale
sportmedizinische Betreuung nicht zu erzielen. Die Bean-
spruchungen, denen ein Athlet in Training und Wettkampf
ausgesetzt ist, bewegen sich in Grenzbereiche physischer
Belastbarkeit und Leistungsfähigkeit hinein. Deshalb gilt
der medizinischen Betreuung der Hochleistungssportle-
rinnen und Hochleistungssportler – und hier vor allem
dem Schutz ihrer Gesundheit – ein besonderes Augen-
merk. Das Sportmedizinische Untersuchungs- und Be-
treuungssystem des DSB/BL gewährleistet eine intensive
sportärztliche und physiotherapeutische Betreuung in
Training und Wettkampf, insbesondere durch

– regelmäßige sportmedizinische Gesundheitsunter-
suchungen für Bundeskader,

– trainings- und wettkampfbegleitende sportmedizini-
sche und sportphysiotherapeutische Beratung und Be-
treuung,

– Behandlung von Sportverletzungen (sporttraumatolo-
gische Behandlung) sowie

– Maßnahmen zur Erhaltung und Wiederherstellung der
sportlichen Leistungsfähigkeit (Regeneration und
sportspezifische Rehabilitation).

Das Sportmedizinische Untersuchungs- und Betreuungs-
system, dem damit herausragende Bedeutung zukommt,
wurde im Berichtszeitraum an aktuelle Entwicklungen
und Erfordernisse angepasst.

7.1.1 Sportmedizinische Untersuchungen
Bei den sportmedizinischen Untersuchungen ist zu unter-
scheiden zwischen den

– sportmedizinischen Gesundheitsuntersuchungen für
Bundeskader und

– sportartspezifischen leistungsphysiologischen Unter-
suchungen.

Die sportmedizinische Gesundheitsuntersuchung ist eine
spezifische Vorsorgeuntersuchung. Sie dient der grundsätz-
lichen Beurteilung des Gesundheitszustands der Athletin
und des Athleten im Sinne einer allgemeinen wie sportspe-
zifischen Beurteilung von Eignung, Tauglichkeit und Be-
lastbarkeit in internistisch-physiologischer und orthopädi-
scher Hinsicht. Sie erfolgt grundsätzlich einmal im Jahr
und richtet sich nach Vorgaben standardisierter Untersu-
chungsbögen, die für diesen Zweck entwickelt wurden.

Für Nachwuchsathletinnen und -athleten sollten danach je
nach Spezifik der Sportart bzw. Sportdisziplin spätestens

im D-Kader in der Verantwortung der Bundesländer eine
„Eingangsuntersuchung“ und jährliche Gesundheitsun-
tersuchungen durchgeführt werden.

Die sportartspezifische leistungsphysiologische Untersu-
chung dient der Bestimmung der Leistungsfähigkeit und ist
damit Grundlage für anschließende sportartspezifische
leistungssteuernde Maßnahmen (Trainings-/Leistungs-
steuerung). Die leistungsphysiologischen Untersuchungen
bestehen aus differenzierten Untersuchungsgängen mit
überwiegend internistisch-physiologischer Ausrichtung.
Sie werden entweder im Labor oder direkt am Trainingsort
durchgeführt. Sie erfolgen vor allem anhand geeigneter
Untersuchungsparameter, wie z. B. der Laktatbestimmung.
Leistungsphysiologische/trainingssteuernde Maßnahmen
werden für definierte Sportarten/Sportdisziplinen durch-
geführt im Rahmen

– des täglichen Trainings,

– von zentralen Maßnahmen des Spitzenverbands im
Inland,

– von zentralen Maßnahmen des Spitzenverbands im
Ausland.

Die Häufigkeit der leistungsphysiologischen Untersu-
chungen richtet sich vor allem nach der Jahrestrainings-
planung und nach den Trainingsinhalten.

Die sportmedizinischen Untersuchungen bei den An-
gehörigen der Leistungskategorien A, B und C werden, so-
weit es sich um von der Bundesregierung geförderte Sport-
arten handelt, vom Bundesministerium des Innern über das
vom Deutschen Sportbund – Bereich Leistungssport – ver-
waltete Projekt „Sportmedizinisches Untersuchungs- und
Betreuungssystem im Spitzensport“ finanziert.

Im Berichtszeitraum betrugen die Aufwendungen:
1998 1,250 Mio. DM
1999 1,347 Mio. DM
2000 1,250 Mio. DM
2001 1,245 Mio. DM.

7.1.2 Sportärztliche und physiothera-
peutische Betreuung

Angesichts der starken physischen Belastung der Hoch-
leistungssportlerinnen und -sportler durch Training und
Wettkampf ist über die sportmedizinischen Untersuchun-
gen hinaus eine ständige gesundheitliche Betreuung erfor-
derlich. Die Bundesregierung macht daher die Förderung
von Sportmaßnahmen der Verbände davon abhängig, dass
eine ausreichende gesundheitliche Betreuung der beteilig-
ten Sportlerinnen und Sportler in Training und Wettkampf
gewährleistet ist, und stellt – soweit nicht andere Kosten-
träger (z. B. Krankenversicherungsträger) in Betracht
kommen – hierfür die notwendigen Mittel zur Verfügung.

Für die Behandlung und Betreuung der Athleten durch
qualifizierte Sportmediziner und Sportphysiotherapeuten
an den Trainingsorten spielen die Olympiastützpunkte
eine zentrale Rolle. Dabei werden folgende Ziele verfolgt:
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– Prävention sportartspezifischer Mikrotraumen,

– Erhaltung einer unbeeinträchtigten Belastbarkeit un-
ter Beibehaltung einer optimalen Trainingsintensität,

– Eliminierung möglicher Schwach- und Gefahrenstel-
len des aktiven und passiven Stütz- und Bewegungs-
apparates,

– Umsetzung neuer Forschungsergebnisse für Präven-
tion, Regeneration und Therapie im Hochleistungs-
sport,

– Durchführung individuell gestalteter Trainingssteue-
rung auf der Grundlage einer leistungsphysiologi-
schen Untersuchung.

Die Leistungen werden bei olympischen Sportarten über
die Haushalte der Olympiastützpunkte finanziert, bei
nicht olympischen Sportarten über die zuständigen Leis-
tungszentren bzw. über die Verbände.

7.2 Soziale Betreuung
Wegen der erheblichen zeitlichen Beanspruchung können
mit der Ausübung des Spitzensports schulische, berufli-
che und finanzielle Probleme verbunden sein. Der sozia-
len Betreuung der Hochleistungssportlerinnen und -sport-
ler kommt daher eine große Bedeutung zu. Diese Aufgabe
übernimmt im Sportfördersystem der Bundesrepublik
Deutschland insbesondere die Stiftung Deutsche Sport-
hilfe.

7.2.1 Stiftung Deutsche Sporthilfe (SDSH)
Die Stiftung Deutsche Sporthilfe (SDSH) wurde 1967 von
der Deutschen Olympischen Gesellschaft und dem Deut-
schen Sportbund gegründet und dient ausschließlich und
unmittelbar dem gemeinnützigen Zweck, Sportlerinnen
und Sportler, die sich auf sportliche Spitzenleistungen
vorbereiten, solche erbringen oder erbracht haben, zum
Ausgleich für ihre Inanspruchnahme durch die Gesell-
schaft und bei der nationalen Repräsentation ideell und
materiell durch alle dazu geeigneten Maßnahmen zu för-
dern. Die SDSH unterstützt die Aktiven nicht nur bei der
Entwicklung und Erhaltung ihrer sportlichen Leistungsfä-
higkeit, sondern gewährt ihnen darüber hinaus soziale
Unterstützung, damit sie sich entsprechend ihren Anla-
gen, Fähigkeiten und Einsatzfreude in der beruflichen
Aus- und Weiterbildung entfalten können.

Der Bund unterstützt diese Zielsetzung in jeglicher Hin-
sicht. Er hält das Wirken dieser Institution des Spitzen-
sports für eine unverzichtbare Ergänzung der staatlichen
und nicht staatlichen Förderung des Leistungssports in
der Bundesrepublik Deutschland.

Fördermaßnahmen

Die SDSH gewährt den Hochleistungssportlerinnen und -
sportlern im Rahmen der Bestimmungen des IOC indivi-
duelle Förderleistungen. Diese richten sich nach sport-
fachlichen und sozialen Kriterien. Die sportfachlichen
Voraussetzungen sind grundsätzlich gegeben, wenn die
Sportlerin/der Sportler dem Bundeskader des jeweiligen
Sportfachverbandes angehören. Darüber hinaus sind die

Leistungen der SDSH auch vom Einkommen der Sportle-
rinnen und Sportler bzw. bei Minderjährigen der Erzie-
hungsberechtigten abhängig. Eine finanzielle Hilfe der
SDSH ist nicht bzw. nur eingeschränkt möglich, wenn die
Sportlerinnen und Sportler bzw. die Erziehungsberechtig-
ten aufgrund des jeweiligen Einkommens in der Lage
sind, die Aufwendungen für den Sport und die Ausbildung
ganz oder teilweise zu finanzieren. Näheres regelt eine
Fördervereinbarung, deren Unterzeichnung Vorausset-
zung für die Förderung ist. Diese Fördervereinbarung
sieht u. a. vor, dass Sportlerinnen und Sportler, die dank
der sportlichen Erfolge, die sie auch mit Hilfe der Förde-
rung durch die SDSH erlangen, aus Werbeverträgen Ein-
künfte beziehen, nur dann gefördert werden, wenn sie be-
reit sind, einen Solidaritätsbeitrag zur Förderung der
Sportler in der Bundesrepublik Deutschland zu leisten.

Die SDSH definiert sich heute als die Athleten Service
Gesellschaft Deutschlands, die ihre Finanz- und Dienst-
leistungsangebote als eine Service-Einrichtung moderner
Prägung anbietet. 

Zur Finanzierung der durch den Sport entstehenden Kos-
ten gewährt sie für die C-Kader insbesondere eine Grund-
förderung, die aus Grundbeihilfen, leistungsbezogenen
Kostenerstattungen (Prämien) und berufsbezogenen För-
derungen besteht. Bei den A- und B-Kadern entfällt in
dem ab 2002 gültigen Förderkonzept die bisherige Grund-
förderung zugunsten einer leistungsorientierten Förde-
rung und individuell begründeter Einzelanträge, die fol-
gende Fördermöglichkeiten vorsehen:

– leistungsorientierte Förderung,

– sportorientierte Förderung,

– berufliche Hilfen (z. B. Verdienstausfallserstattungen,
Studien- und Ausbildungsbeihilfen und Zuschüsse für
Nachhilfe- und Nachholunterricht).

Neben diesen personenbezogenen Hilfen finanziert die
Sporthilfe gezielt Projekte. Eine der wichtigsten Maßnah-
men betrifft die Nachwuchsförderung in Schulen, in den
Eliteschulen des Sports und Sportinternaten. Traditionell
fördert die Sporthilfe sportspezifische Voll- und Teilzeitin-
ternate. Neben individuellen Zuschüssen für die Teilfinan-
zierung der Internatsbeiträge werden insbesondere Hilfen
für Hausaufgabenbetreuung und Nachhilfeunterricht ge-
leistet sowie Fahrtkosten für Heimfahrten erstattet. 

Alle betreuten Sportler werden mit einem umfangreichen
Versicherungspaket automatisch gegen die Risiken der
Haftpflicht, des Rechts- und Unfallschutzes sowie eines
Krankenschutzes im Ausland versichert. Eine private Al-
tersvorsorge ist in Vorbereitung.

Ein Vorteilspaket vermittelt günstige Tarife und Sonder-
angebote wie z. B. Flüge, Mietwagen, Reisen oder
Sprachkurse. Medienseminare schulen für den richtigen
Umgang mit Journalisten, Berufsorientierungs-Seminare
helfen für die Zeit nach dem Sport. 

Seit ihrer Gründung 1967 hat die SDSH über 32 000 Sport-
lerinnen und Sportler mit mehr als 528 Millionen DM un-
terstützt. Im Jahr 2000 förderte die Sporthilfe 3 841 Athle-
ten mit rund 23,5 Millionen DM.



Finanzierung

Als private Institution erhält die SDSH keine staatlichen
Zuwendungen. Die Mittel kommen zu rund 30 v. H. aus
Beiträgen der Kuratoren, individuellen Aktivitäten und
Spenden der Bevölkerung, zu 20 v. H. aus den Zuschlägen
der Briefmarkenserie „Für den Sport“, zu 25 v. H. aus den
Erlösen der Fernsehlotterie „GlücksSpirale“ und zu 25 Pro-
zent aus den Erlösen der Tochtergesellschaften.

Die Ausnahme bildeten die Übergangsjahre 1991 bis
1993, als im Zuge der Wiedervereinigung Deutschlands
fast von heute auf morgen über 2 000 Athletinnen und
Athleten aus den neuen Ländern zusätzlich betreut wer-
den mussten. Für diesen Übergang stellte die Bundes-
regierung einmalig eine finanzielle Unterstützung von
insgesamt 45 Mio. DM zur Verfügung. 

Die Erlöse aus den Ausspielungen der Fernsehlotterie
„GlücksSpirale“ und den jährlich vier (ab 2003: fünf) Zu-
schlagsbriefmarken, die das Bundesministerium der
Finanzen herausgibt und die überwiegend bedeutenden 
– auch den Behindertensport betreffenden – Sportereig-
nissen gewidmet sind, stellen einen wesentlichen und un-
erlässlichen Teil der Einnahmen der SDSH dar.
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Sporthilfe-Einnahmen aus 
GlücksSpirale

Zuschlags-
briefmarken

1998 10,3 Mio. DM 6,2 Mio. DM

1999 10,0 Mio. DM 6,0 Mio. DM

2000 12,1 Mio. DM 5,4 Mio. DM

2001 12,9 Mio. DM 5,2 Mio. DM

7.2.2 Berufliche Absicherung der Spitzen-
sportlerinnen und -sportler

Berufsförderwerk der SDSH

Die Aktiven können die von ihnen erwarteten Spitzenleis-
tungen nur erbringen, wenn sie frei sind von beruflichen
Sorgen.

Es wird angesichts des sich verschärfenden internationa-
len Wettbewerbs im Sport heute für die Spitzensportlerin-
nen und -sportler jedoch zunehmend schwieriger, ihre
sportliche Karriere und die Planung ihrer beruflichen
Laufbahn in Übereinstimmung zu bringen. Die berufliche
Absicherung der Spitzensportlerinnen und -sportler ist je-
doch sehr wichtig. Deshalb hat die SDSH ein Berufsför-
derungsprojekt initiiert, um die Spitzensportler bei der
Suche nach einem Ausbildungs- oder Arbeitsplatz zu un-
terstützen.

Ein bundesweiter Firmenpool von derzeit 22 Unternehmen
hält Ausbildungs- und Arbeitsplätze bereit, die leistungs-
sportgerecht sind. Mittels eines neuen Förderprojektes
„Auf dem Weg nach Olympia”, in dessen Startjahr 2001 be-

reits 126 Sportlerinnen und Sportler in über 100 Firmen
vermittelt werden konnten, sollen gezielt kleine und mittel-
ständische Unternehmen gewonnen werden, ebenfalls Aus-
bildungs- und Arbeitsplätze für Sportler bereit zu halten.
Eine zusätzliche Betreuung vor Ort erfolgt durch die Lauf-
bahnberater an den Olympiastützpunkten, an deren Finan-
zierung sich die Sporthilfe jährlich beteiligt.

Zusätzlich hält die SDSH Förder-Stipendien (für längs-
tens drei Jahre) bereit, die ehemals geförderten Athleten
nach Beendigung ihrer sportlichen Laufbahn eine Weiter-
qualifizierung im Studium oder Beruf ermöglichen sollen. 

Die Bundesregierung unterstützt die berufsbezogenen
Sonderprojekte der SDSH mit Nachdruck. Derartige Hil-
fen sind für die Spitzensportlerinnen und -sportler wichti-
ger als zusätzliche Zahlungen, da sie sich langfristig auf
die Lebensplanung der Athletinnen und Athleten auswir-
ken. Die Initiative verhilft auch den beteiligten Unter-
nehmen zu zusätzlichen Nutzen, handelt es sich bei den
Athleten doch überwiegend um hochmotivierte und leis-
tungsorientierte Mitarbeiter mit dem Willen und den
Fähigkeiten zu Spitzenleistungen.

Bundeswehr, Bundesgrenzschutz und Zollverwaltung
sind hierbei mit den dort für Spitzensportlerinnen und 
-sportler zur Verfügung gestellten Planstellen unmittelbar
beteiligt.

7.2.3 Solidarität zugunsten des Nachwuchses

Fördervereinbarung

Der im Jahr 1999 initiierte Solidaritätsfonds der SDSH
dient der solidarischen Unterstützung von Athletinnen und
Athleten aus den eigenen Reihen heraus. Darüber hinaus
dienen die in der Fördervereinbarung eingegangenen Ver-
pflichtungen der Athleten zu einer Identifizierung mit den
Zielen und der Arbeitsweise der Sporthilfe, die insbeson-
dere auf die Förderung des Nachwuchses ausgerichtet ist.

Bekannte, erfolgreiche und vermarktbare Athleten wer-
den so an die Sporthilfe gebunden und stehen der SDSH
für ihre Zwecke zur Verfügung. Falls sie über persönliche
Sponsorenverträge Einnahmen erzielen, treten sie einen
Teil dieser Einnahmen als Ausgleich für die erwiesene
Unterstützung an die SDSH ab. Diese Sportlereinnahmen
fließen ausschließlich in einen Solidaritätsfonds, der ge-
zielt der Nachwuchsförderung dient. 

Emadeus – Club der Ehemaligen der Stiftung
Deutsche Sporthilfe

Auch ehemalige Athleten, die in dem im Jahre 2000 ins
Leben gerufenen Ehemaligen-Club der Sporthilfe „ema-
deus“ versammelt sind, unterstützen diesen Solidargedan-
ken. Sie stehen den geförderten Athleten als kostenfreier
„Ratgeber“ zur Verfügung oder leisten mit ihrem jährli-
chen Klub-Mitgliedsbeitrag und zusätzlichen Spenden
auch einen wichtigen finanziellen Beitrag für die Förde-
rung. Etliche Ehemalige sind bereits dem Sporthilfe-
Kuratorium beigetreten oder arbeiten sogar im ehrenamt-
lichen Vorstand der Stiftung mit. 
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7.3 Auszeichnung von Spitzensportlerinnen
und -sportlern

Das im Jahr 1964 von Bundespräsident Heinrich Lübke
gestiftete Silberne Lorbeerblatt wird für hervorragende
sportliche Leistungen deutscher Sportlerinnen und Sport-
ler verliehen. Bei der Wertung der Leistungen wird ein am
internationalen Leistungsniveau orientierter strenger Maß-
stab angelegt, nach dem eine nur vereinzelt erbrachte
Höchstleistung für eine Verleihung grundsätzlich nicht
ausreicht. Der sportlichen Leistung muss eine vorbild-
liche menschliche und charakterliche Haltung der Aus-
zuzeichnenden entsprechen. Seit 1992 werden auch Me-
daillengewinner der Paralympics, der Weltspiele der
Gehörlosen und der Schacholympiaden mit dem Silber-
nen Lorbeerblatt ausgezeichnet.

Daneben besteht weiterhin die Möglichkeit, an behinderte
Sportlerinnen und Sportler, die durch besondere sportli-
che Leistungen in hervorragender Weise die Fähigkeit be-
wiesen haben, ihre Behinderung zu meistern und dadurch
anderen ein Beispiel zu geben, die Silbermedaille für den
Behindertensport zu verleihen. Sie wurde 1978 von Bun-
despräsident Walter Scheel als Ehrenzeichen gestiftet.

8. Sportwissenschaft

8.1 Bundesinstitut für Sportwissenschaft
(BISp)

8.1.1 Aufgaben und Ziele, Struktur und 
Finanzen

Aus der Erkenntnis heraus, dass der Leistungssport wis-
senschaftlich gestützte Hilfe benötigt, um international
chancengleich mithalten zu können, und vor dem Hinter-
grund der sportpolitischen Entwicklung der 60er-Jahre
wurde das BISp 1970 als nicht rechtsfähige Bundes-
anstalt im Geschäftsbereich des BMI errichtet. Seine
Kernaufgabe ist die Förderung der wissenschaftlichen
Zweckforschung auf dem Gebiet des Sports (Ressortfor-
schung).

Die für den Bund geltenden Zuständigkeitsregelungen im
Sport implizieren eine Schwerpunktsetzung im Spitzen-
sport. Übergeordneter Auftrag und zentrales Ziel der Insti-
tutstätigkeit ist die Realisierung eines humanen Leistungs-
sports. Diese Maxime bestimmt seine Serviceleistungen
zur Verbesserung der Leistungsbedingungen für die am na-
tionalen Spitzensport beteiligten Akteure und den Er-
kenntnistransfer der von ihm geförderten Forschungspro-
jekte in die Sportpraxis.

Das BISp unterzog sich im Berichtszeitraum einer vom
BMI in Auftrag gegebenen Organisationsuntersuchung.
Nach abschließender Erörterung im Sportausschuss des
Deutschen Bundestages wurde auf der Grundlage der Un-
tersuchung vom Bundesinnenminister entschieden, dass
das BISp umstrukturiert wird und seine Arbeit ab Sommer
2001 in der Liegenschaft des BMI in der Graurheindorfer
Straße in Bonn fortführt. Durch eine Verwaltungsgemein-
schaft des BISp mit dem Statistischen Bundesamt, Zweig-
stelle Bonn, werden Möglichkeiten zu mehr Wirtschaft-

Jahr Soll
abzgl. 

Effizienz-
rendite

verfügbar

1998 12,345 Mio. DM 600 000 DM 11,745 Mio. DM

1999 12,999 Mio. DM 499 000 DM 12,500 Mio. DM

2000 12,185 Mio. DM 499 000 DM 11,686 Mio. DM

2001 12,036 Mio. DM 499 000 DM 11,537 Mio. DM

lichkeit und Effizienz genutzt. Die Fördermittel für die
sportwissenschaftliche Forschung konnten dadurch schon
kurzfristig in 2001 erhöht werden.

Die Untersuchung bestätigte die erfolgreiche Arbeit des
BISp als Serviceeinrichtung für die Bundesregierung und
Dienstleister für den Sport. Nach der Neufassung des Er-
richtungserlasses vom 1. Juli 2001 ergeben sich folgende
Schwerpunkte:

– Förderung der wissenschaftlichen Zweckforschung
auf dem Gebiet des Sports, insbesondere für:

– Spitzensport einschließlich Nachwuchsförderung
und Talentsuche unter Einbeziehung von Sport-
geräten;

– Dopingkontrolle und -prävention;

– Sportstätten, soweit für Zwecke der Normung er-
forderlich;

– Fragestellungen, die für die Bundesrepublik als
Ganzes von Bedeutung sind und die nicht durch
ein Bundesland allein wirksam gefördert werden
können;

– Ermittlung des Forschungsbedarfs, Bewertung und
Transfer der Forschungsergebnisse;

– Veranlassung und Koordinierung von Maßnahmen zur
Dopingbekämpfung, soweit keine andere Stelle zu-
ständig ist;

– Mitwirkung bei der nationalen und internationalen
Normung auf dem Gebiet der Sportstätten und Sport-
geräte;

– Betrieb der für die Aufgabenerfüllung notwendigen
Datenbanken;

– Fachliche Beratung des BMI auf dem Gebiet des
Sports.

Das BISp ist in folgende Wissenschaftsbereiche geglie-
dert:

– Medizin und Naturwissenschaften,

– Sozial- und Verhaltenswissenschaften,

– Sportanlagen und Sportgeräte,

– Dokumentation und Information.

Der Haushaltsansatz des BISp betrug im Berichtszeit-
raum:



Für die sportwissenschaftlichen Forschungsprojekte wur-
den davon folgende Fördermittel veranschlagt:

1998 3,696 Mio. DM
1999 3,552 Mio. DM
2000 2,618 Mio. DM
2001 3,518 Mio. DM.

8.1.2 Kooperation und Koordinierung
Das BISp ist eine Serviceeinrichtung für die Bundes-
regierung und Dienstleister für den Sport. Es bildet ein
Scharnier zwischen Wissenschaft, Staat und Praxis und
hat seine Kooperationspartner in allen drei Bereichen.
Sein Auftrag verpflichtet das BISp im Sinne einer prag-
matischen Sportberatung zum Aufzeigen von Forschungs-
defiziten, zur Veranlassung entsprechender Forschungs-
vorhaben und zur Unterstützung der Umsetzung der
Forschungsergebnisse. Besondere Bedeutung kommt da-
bei der Zusammenarbeit mit dem Bereich Leistungssport
(BL) des DSB sowie den Hochschuleinrichtungen der
Sportwissenschaft zu. Auch mit einzelnen Bundesländern
werden gemeinsam finanzierte Projekte abgestimmt und
begleitet.

Zur Vermeidung von Doppelforschung und zur Nutzung
von Synergieeffekten arbeitet das BISp in enger Koope-
ration mit dem Institut für Angewandte Trainingswissen-
schaft (IAT) in Leipzig und dem Institut für Forschung
und Entwicklung von Sportgeräten (FES) in Berlin.

Das BISp bemüht sich verstärkt um vernetzte Projekte
zwischen den Hochschulen, freien wissenschaftlichen
Einrichtungen, IAT und FES und den Olympiastützpunk-
ten. Der Förderung wissenschaftlich interdisziplinärer
Projekte wird besondere Aufmerksamkeit gewidmet.

8.1.3 Forschungsförderung als Dienstleistung
Die Forschungsförderung mit der Zielsetzung eines hu-
manen Leistungssports erfolgt zum einen durch die Bezu-
schussung von Forschungsanträgen, die insbesondere von
Hochschulen an das BISp gestellt werden, zum anderen
durch die Initiierung, Planung, Vergabe und Begleitung
von Forschungsaufträgen. Sie orientiert sich an Förder-
programmen, die auf die Behebung der von Wissenschaft
und Praxis ermittelten Forschungsdefizite abzielen. Fach-
gutachter beurteilen die Vorhaben hinsichtlich der prakti-
schen Relevanz, der wissenschaftlichen Qualität und der
Kosten-Nutzen-Relation. Seit 1997 werden in so genann-
ten Frühjahrssitzungen mit Vertretern des Sports und der
vom Bund geförderten Einrichtungen (BISp, IAT, FES)
aktuelle Fragen, Themen und Problemfelder diskutiert
und vom Koordinierungsausschuss sowie Direktorium
des BISp zu einem Schwerpunktprogramm verdichtet.
Der Abstimmungsprozess zwischen BISp, IAT und FES
im Koordinierungsausschuss ermöglicht Synergieeffekte,
führt zu gemeinsamen Aktivitäten und gewährleistet ei-
nen effektiven Einsatz öffentlicher Mittel. 

Die Ergebnisse abgeschlossener Forschungsprojekte wer-
den hinsichtlich des erzielten Erkenntnisfortschritts und
des Problemlösungspotenzials ausgewertet. Der Transfer

der Erkenntnisse in die Sportpraxis ist entscheidendes An-
liegen der Forschungsförderung. Die Erkenntnisse aus
Grundlagenforschung und angewandter Forschung müs-
sen rasch und kontinuierlich der Praxis zur Verfügung ge-
stellt und umgesetzt werden. Je besser dies gelingt, desto
bedeutsamer kann der Vorteil des deutschen Sports im in-
ternationalen Vergleich durch die wissenschaftliche Un-
terstützung sein.

Der Transfer der sportwissenschaftlichen Erkenntnisse er-
folgt insbesondere durch:

– Veranstaltungen, die vom BISp allein oder in Zusam-
menarbeit mit anderen Institutionen aus Sport, Wis-
senschaft und Wirtschaft durchgeführt oder personell
und finanziell unterstützt werden,

– Veröffentlichungen in den BISp-Publikationsreihen
oder in Form von besonderen Informationsdiensten,

– Vorträge von BISp-Mitarbeitern bei Tagungen und 
Seminaren,

– Lehrtätigkeit von BISp-Mitarbeitern und Beteiligung
an Fortbildungsmaßnahmen (z. B. Trainerakademie
Köln, Deutsche Sporthochschule Köln),

– Arbeitsgruppen des BISp bzw. Mitarbeit in BISp-ex-
ternen Arbeitsgruppen und Kommissionen,

– Betreuungsprojekte gemeinsam mit den Verbänden
und den Projektnehmern.

Im Berichtszeitraum wurden insbesondere folgende
Schwerpunktbereiche in Forschungsprojekten bearbeitet
oder initiiert:

Medizin und Naturwissenschaften

– Minimierung von Belastungen und Risiken im Spit-
zensport,

– Neue Technologien für den Spitzensport,

– Verletzungsprophylaxe und -therapie,

– Übertraining, Regeneration und Reduzierung von
Trainingsausfällen,

– Dopingkontrolle und -prävention,

– Leistungssport der Behinderten,

– Optimierung des Kraft-, Schnellkraft- und Technik-
trainings,

– Weiterentwicklung der Leistungsdiagnostik,

– Sozial- und Verhaltenswissenschaften,

– Talentförderung und Nachwuchstraining,

– Ökonomische Bedeutung des Sports,

– Organisationsstrukturelle Fragen des Sports,

– Trainerhandeln und Trainerausbildung,

– Aufarbeitung der Geschichte des DDR-Sports,

– Soziale, psychologische und pädagogische Probleme
im Leistungssport,
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– Frauen im Sport,

– Senioren im Sport (in Kooperation mit BMFSFJ),

Sportanlagen und Sportgeräte

– Sportstätten und Umwelt,

– Sportstättenentwicklungsplanung,

– Sportgeräte/Technologieentwicklung.

Die Vielfalt der praxisbezogenen Aktivitäten ist Beleg für
die vom BISp verfolgte pragmatische Sportberatung: Mit
dem Sport und der Wissenschaft anstehende Probleme
gemeinsam anzugehen und einen Transfer neuen Wissens
in den Sport zu bewerkstelligen sowie Partner aus unter-
schiedlichen Bereichen zur Lösung von Problemen zu-
sammenzubringen.

8.1.4 Dokumentation und Information

Die vom BISp betriebenen Datenbanken decken mit
ihren Serviceleistungen – Literatur-, Medien- und Daten-
dokumentation – praktisch das gesamte Spektrum der
Sportwissenschaft ab. Zu den Aufgaben gehört sowohl
die Produktion von Datenbanken als auch die Informa-
tionsvermittlung. Im Rahmen der Evaluierung des BISp
und in einem weiteren Fachgutachten wurde festgestellt,
dass die Produktion und Weiterentwicklung der BISp-
Datenbanken für die sportwissenschaftliche Forschung
unverzichtbar ist.

Um eine größtmögliche Nutzer-Akzeptanz sicherzustel-
len, sind seit 1997 auf der CD-ROM „Sportwissenschaft“
neben der bereits zuvor auf CD-ROM erhältlichen Daten-
bank SPOLIT (Sportwissenschaftliche Literatur) nun-
mehr auch die Informationsprodukte SPOFOR (Sport-
wissenschaftliche Forschungsprojekte) und SPOMEDIA
(Sportwissenschaftliche Medien) verfügbar. 

Mit mehr als 135 000 Literaturhinweisen (Stand Ende
2001) und einem jährlichen Zuwachs von über 6 000 Do-
kumenten ist SPOLIT die größte europäische sportwis-
senschaftliche Datenbank. Etwa die Hälfte der Quellen ist
deutschsprachig. Berücksichtigt werden alle leistungs-
sportlich relevanten Disziplinen und Themenfelder der
Sportwissenschaft. Kurzreferate ermöglichen gezielte
und effiziente Recherchen und unterstreichen die Funk-
tion dieser Datenbank als wichtiges Transfer- und Koor-
dinierungsinstrument für die gesamte sportwissenschaft-
liche Forschung.

Die Datenbank SPOFOR dokumentiert rund 4 400 sport-
wissenschaftliche Forschungsvorhaben (Stand Ende 2001)
ab 1991, wobei etwa 350 Projekte pro Jahr hinzukommen.
Erfasst werden nicht nur vom Bund geförderte For-
schungsprojekte, sondern auch die aus anderen Quellen fi-
nanzierten Vorhaben in der Bundesrepublik Deutschland,
Österreich und der Schweiz. Ein wesentliches Ziel dieser
Projektdokumentation ist die möglichst frühzeitige Infor-
mation über das jeweilige Forschungsvorhaben, um Dop-
pelforschung vermeiden und verschiedene Projekte ab-
stimmen zu können.

Rund 1 400 deutschsprachige Filme, Videos und sonstige
audiovisuelle Medien sind in der Datenbank SPOMEDIA
inhaltlich erschlossen, wobei jährlich etwa 100 neue Me-
dien gesichtet werden. Eine Ausweitung auf fremdsprach-
liche Medien ist vorgesehen.

Seit Mai 1999 ist auch das BISp mit einer eigenen Home-
page www.bisp.de im Internet für die Öffentlichkeit prä-
sent. Eine Ausweitung des Informationsangebots in Form
eines sportwissenschaftlichen Portals im Internet ist in
Planung. Damit ist das BISp bestrebt, seinen Beitrag zum
Vorhaben der Bundesregierung „BundOnline-2005“ zu
leisten. Der Startschuss zur Präsentation der Datenbanken
im Internet im Rahmen von IFIS (internetbasiertes Fach-
informationssystem Sport) erfolgte anlässlich einer klei-
nen Feier zu 100-Tagen BISp-Bonn am 23. Oktober 2001.

8.1.5 Sportanlagen und Sporttechnologie
Schwerpunkte sind die Erstellung neuer und die Anpas-
sung bestehender Planungsgrundlagen und Orientie-
rungshilfen für Sporthochbauten und Sportfreianlagen.
Außerdem werden Anleitungen für den Betrieb und die
Erhaltung von Sportanlagen erarbeitet. Öffentlichen Bau-
trägern und Planern von Neubau- und Sanierungsmaß-
nahmen steht das BISp als beratende Institution zur Ver-
fügung.

Wesentliche Aspekte bei der Planung und Ausführung von
Sportstätten jeglicher Art sind der Umweltschutz und die
Sicherheit. Das BISp vergibt Forschungsaufträge, über-
nimmt deren Auswertung sowie Dokumentation und Pu-
blikation für Sportarten, deren Ausübung zu belastenden
Auswirkungen auf die Umwelt führen kann. In gleicher
Weise werden Sicherheitsanforderungen zur Unfallverhü-
tung im Anlagenbereich bearbeitet.

Für eine ausreichende Berücksichtigung der Belange des
Sports im Rahmen der Regional- und Stadtentwicklung
hat das BISp, gestützt auf Erkenntnisse aus Forschungs-
vorhaben, einen „Leitfaden für die Sportstättenentwick-
lungsplanung“ erstellt und publiziert. Veränderungen im
Sportverhalten der Bevölkerung, eine Bedarfsdeckung
bei Sportstätten in Teilbereichen der Sportnachfrage,
knapper werdende öffentliche Mittel usw. erfordern eine
Abkehr von den zuvor geltenden einwohnerbezogenen
und damit starren städtebaulichen Orientierungswerten
für Sportstätten. Der Leitfaden erfüllt die aus Politik,
Sport und von Planern artikulierte Forderung nach einer
praxisgerechten und zugleich wissenschaftlich fundierten
Planungsmethode.

Weitere Arbeitsschwerpunkte waren Fördervorhaben zur
Entwicklung sportartspezifischer Trainingsgeräte hin-
sichtlich ihrer Funktionalität, Stabilität und Sicherheit, die
Optimierung von Wettkampfgeräten, die gerätetechnische
Unterstützung der Leistungsdiagnose und -optimierung
und die Nutzung sowie Umsetzung des technologischen
Fortschritts in der Geräteentwicklung für den Hochleis-
tungssport.

Unter dem Aspekt des gesamtwirtschaftlichen Nutzens
der Normung kommt der Mitwirkung und Mitarbeit in
Normenausschüssen und Richtlinienkommissionen für



Sportanlagen und Sportgeräte immer größere Bedeutung
zu. Durch die Einbringung der im BISp gewonnenen Er-
kenntnisse wird die technische Regelsetzung im Bereich
der Sportanlagen und Sportgeräte unterstützt.

Für die Förderung des Baus von Sportstätten in den neuen
Bundesländern nach dem Sonderförderprogramm „Gol-
dener Plan Ost“ wurden rund 50 Anträge für die Förder-
entscheidung des BMI in Bezug auf Plausibilität der ge-
nannten zuwendungsfähigen Gesamtkosten der einzelnen
Projektvorschläge geprüft. Bei ca. 10 v. H. der Anträge er-
folgte in Abstimmung mit dem betreffenden Land eine de-
taillierte Nachprüfung, die in 6 v. H. der Fälle zu Redu-
zierungen führte.

8.1.6 Dopingbekämpfung
Die Dopinganalytik wurde im Berichtszeitraum in Ab-
stimmung mit den Organisationen des deutschen Sports
und mit Hilfe der Labore in Kreischa und Köln weiter in-
tensiviert. Das Institut für Dopinganalytik und Sportbio-
chemie (IDAS) in Kreischa bei Dresden wird vom Verein
für Dopinganalytik und spezielle Biochemie e.V. getra-
gen. Mitglieder des Vereins sind u. a. der DSB, vertreten
durch die ADK, das NOK, die Landessportbünde, die Ge-
meinde Kreischa und der Landkreis Weißeritz. Das Insti-
tut für Biochemie ist eine Einrichtung der Deutschen
Sporthochschule Köln.

Die beiden vom IOC akkreditierten deutschen Laborato-
rien in Köln und Kreischa führen auf der Grundlage der
Analyse von durchschnittlich etwa 8 000 Dopingproben
für den deutschen Sport Forschungen zur Verbesserung
der Dopinganalytik mit Förderung des BISp durch. Die
umfangreichen Analysen von Dopingproben sind Grund-
lage für Forschungen zur Entwicklung neuer Verfahren
und Grundsätze für die Dopinganalytik. Die Ergebnisse
der Dopingbekämpfung einschließlich der Arbeiten der
Laboratorien werden in einer jährlichen gemeinsamen Do-
pingpressekonferenz von BISp (Veranstalter) und ADK
vorgestellt.

Die Ausgaben des Bundes für die beiden IOC-akkredi-
tierten Laboratorien betrugen im Berichtszeitraum:

1998 2,333 Mio. DM
1999 2,219 Mio. DM
2000 2,699 Mio. DM
2001 3,262 Mio. DM.

Die Ausgabensteigerung ist maßgeblich davon bestimmt,
dass Forschungen an Blutproben und Gerätschaften für
das international anerkannte Verfahren zum EPO-Nach-
weis finanziert wurden. 

Im Berichtszeitraum erfolgte die Akkreditierung der bei-
den Institute als Prüflabor für die Dopinganalytik durch
den Deutschen Akkreditierungsrat nach der neuen Norm
ISO/ICE 17025.

Der Leiter des Institutes in Kreischa, Professor R. Klaus
Müller, ist Dopingbeauftragter der Bundesregierung. In
dieser Funktion ist er als Experte beim Europarat als Lei-
ter der Arbeitsgruppe „Wissenschaft“ bestellt und Mit-

glied der Arbeitsgruppe „Forschung, Wissenschaft, Ge-
sundheit“ der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA).

8.1.7 Internationale Kooperation
Ziele der Zusammenarbeit mit internationalen Einrich-
tungen sind die Auswertung internationaler Erkenntnisse
für die deutsche Sportforschung und die Einbeziehung
deutscher Erfahrungen und Positionen in die internatio-
nale Fachdiskussion. 

Schwerpunkte sind die Mitwirkung an den sportwissen-
schaftlichen Aktivitäten des Europarats und der Europä-
ischen Union. Seit dem Jahre 1999 schreibt die Europä-
ische Union Forschungsvorhaben zur Dopingbekämpfung
aus. Das BISp informiert die deutschen Forschungsein-
richtungen über diese Ausschreibungen und wirkt selbst
an einigen Projekten mit. Kooperationen bestehen auch
mit internationalen sportwissenschaftlichen Verbänden
und Partnerinstitutionen.

Zur Fortführung des Gedankenaustausches im Bereich
des „Expertenkomitees für sportwissenschaftliche For-
schung“ (SRONET) hat das BISp 1998 das European Ex-
pert Meeting unter Vorsitz des Direktors BISp ins Leben
gerufen. Im Berichtszeitraum fanden zwei Treffen in Köln
und Budapest statt.

1998 veranstaltete das BISp gemeinsam mit der Eid-
genössischen Sportschule Magglingen und dem Institut
National du Sport et de l’Education Physique Paris das
37. Magglinger Symposium „Das Leben nach dem Spit-
zensport“ in Magglingen/Schweiz.

Des Weiteren führt das BISp im Auftrag des BMI Maß-
nahmen im Rahmen der bilateralen sportpolitischen Zu-
sammenarbeit mit europäischen Nachbarländern durch.

8.2 Institut für Angewandte Trainingswissen-
schaft (IAT)/Institut für Forschung und
Entwicklung von Sportgeräten (FES) 

8.2.1 Grundlagen
Nach Artikel 39 Abs. 2 Satz 3 des Einigungsvertrages
wurden u. a. das Institut für Angewandte Trainingswis-
senschaft in Leipzig (IAT) anstelle des aufgelösten For-
schungsinstituts für Körperkultur und Sport (FKS) so-
wie das Institut für Forschung und Entwicklung von
Sportgeräten in Berlin (FES) weitergeführt. Beide Ein-
richtungen wurden dem Gebot der Selbstverwaltung des
Sports folgend in eingetragene Vereine unter der Träger-
schaft von Spitzenverbänden überführt. Anstelle der bis-
herigen selbstständigen Vereine wurden IAT und FES
zum 1. Januar 1997 unter einer gemeinsamen Träger-
schaft verschmolzen. Dem Verein IAT/FES e. V. mit ins-
gesamt 31 Mitgliedern gehören 24 Bundessportfachver-
bände (Spitzenverbände), 5 Landessportbünde, der DSB
sowie das NOK an. Dadurch wird die Ausrichtung der Ar-
beit der Institute an den vorrangigen Interessen des Spit-
zensports gefördert.

Das IAT und das FES als zentrale Institute des deutschen
Sports orientieren sich an den wissenschaftsorientierten

Drucksache 14/9517 – 54 – Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode



Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode – 55 – Drucksache 14/9517

Bedürfnissen des Spitzen- und Nachwuchssports und stel-
len eine athletennahe, sportartspezifische, interdiszipli-
näre und komplexe Trainings- und Wettkampfforschung
sowie Technologieentwicklung in den Mittelpunkt ihrer
Arbeit.

Die Realisierung der Forschungs- und Entwicklungs-
projekte des IAT und FES erfolgen mehrheitlich auf der
zeitlichen Grundlage von Olympiazyklen. In die Koopera-
tionsvereinbarungen zwischen IAT/FES und den Bundes-
sportfachverbände sind weitere Partner des Verbundsys-
tems, wie Olympiastützpunkte, Hochschulinstitute u. a.
einbezogen. Die wissenschaftliche Begutachtung der Pro-
jekte erfolgt nach einheitlichen Kriterien durch die beim
Bundesinstitut für Sportwissenschaft gebildeten Fach-
beiräte.

Als Folge der Zusammenführung von IAT und FES unter
gemeinsamer Trägerschaft hat sich die Zusammenarbeit
zwischen den Instituten intensiviert. In interdisziplinärer
Kooperation zwischen Trainings- und Ingenieurwissen-
schaftlern beider Institute werden Prinziplösungen ent-
wickelt und abgestimmte Projekte vor allem in den
Sportarten Eisschnelllauf, Skilanglauf, Biathlon, Kanu,
Triathlon und Schwimmen, bearbeitet. Beispiele sind
die Entwicklung des Klappschlittschuhs und des Arm-
kraftdiagnosegerätes für die Sportarten Eisschnelllauf,
Ski, Schwimmen und Triathlon sowie die Weiterent-
wicklung des Radmessplatzes für Triathlon. Der Syner-
gieeffekt wird durch eine enge Kooperation mit dem
Bundesinstitut für Sportwissenschaft verstärkt. Grund-
lage der Zusammenarbeit der drei Institute ist das Kon-
zept der Koordinierung und Neustrukturierung der vom
Bund geförderten sportwissenschaftlichen Forschung,
das im Jahr 1996 vom Haushaltsausschuss sowie dem
Sportausschuss des Deutschen Bundestages gebilligt
wurde.

8.2.2 Institut für Angewandte 
Trainingswissenschaft (IAT) 

Die mit der Errichtung des IAT im Jahre 1992 entwickelte
Institutsphilosophie stellt die Leitorientierung für die Ar-
beit des Instituts dar. Prinzipiell ist die Arbeit auf die kon-
zeptionellen und wissenschaftlichen Lösungsbedürfnisse
des deutschen Spitzen- und Nachwuchssports gerichtet.
Die Arbeit steht unter der Maxime:

– deutschen Spitzensportlerinnen und -sportlern inter-
nationale Chancengleichheit zu gewährleisten,

– die Prinzipien eines humanen Spitzensports zu wahren
und

– mit den Partnern in den Bundessportfachverbänden
und im wissenschaftlichen Verbundsystem eng zu-
sammenzuarbeiten.

Die wissenschaftliche Trainingsprozessforschung in den
sportartspezifischen Projekten am IAT konzentriert sich
in den Olympiazyklen der Sommer- und Wintersportarten
in erster Linie auf die wissenschaftliche Unterstützung
der Umsetzung der neuen Rahmentrainingskonzeptionen
im Spitzen- und Juniorenbereich. 

Folgende Schwerpunkte bestimmen die wissenschaft-
lichen Projekte:

(1) Evaluierung des realisierten Trainings im makro-,
meso- und mikrozyklischen Verlauf im Vergleich zu
den Anforderungen der neuen Rahmentrainingskon-
zeptionen am Beispiel ausgewählter Sportlerinnen/
Sportler des Hochleistungs- und Anschlussbereiches
mit Hilfe der sportartspezifischen Komplexen Leis-
tungsdiagnostik, Wettkampfanalyse, Trainingsanalyse
und Trainingsberatung unter Herausarbeitung indivi-
dueller Beispiellösungen;

(2) kontinuierliche Weltstandsanalysen mit Kennzeich-
nung von Entwicklungstendenzen, Präzisierungen der
Leistungsstrukturen und Anforderungsprofile in den
zu bearbeitenden Sportarten;

(3) Schaffung von trainingswissenschaftlichem und tech-
nologischem Vorlauf in den Sportarten/Sportarten-
gruppen durch interdisziplinäre Bearbeitung sportart-
übergreifender Fragestellungen.

Diese Arbeiten haben zum Ziel, in Bezug auf ausgewählte
Sportlerinnen/Sportler die Leistungsentwicklung und Trai-
ningswirksamkeit besonders in Vorbereitung auf zukünf-
tige internationale Höhepunkte des Sports positiv zu beein-
flussen.

Das aus der Institutsphilosophie abgeleitete Arbeits- und
Wissenschaftsprofil wird kontinuierlich weiterent-
wickelt. Das gesamte Spektrum der Forschungstätigkeit
und der Serviceleistungen des IAT lässt sich unter dem
Aspekt unterschiedlicher Forschungstypen und Entwick-
lungsbereiche in die folgenden fünf Teilbereiche glie-
dern:

1. Sportartspezifische prozessbegleitende 
Trainings- und Wettkampfforschung 

Mit der am IAT praktizierten Forschungsstrategie, die
auf dem Projekttyp der sportartspezifischen prozess-
begleitenden Trainings- und Wettkampfforschung be-
ruht, ist es gelungen, das sportliche Training als institu-
tionalisierter Prozess, der langfristig geplant, organisiert
und pädagogisch-didaktisch geführt, kontrolliert und 
reguliert wird, komplex zu betrachten und zu unterstüt-
zen.

Das IAT arbeitet gegenwärtig in 16 Spitzenverbänden mit
über 60 unterschiedlichen Disziplinen der olympischen
Sommer- und Wintersportarten (davon 23 Sportarten mit
Herren- und Damendisziplinen). Es werden mehr als
1 100 Sportlerinnen und Sportler aus den A-, B- und C-
Kadern der Verbände pro Jahr betreut.

Die Vorbereitung der Sportlerinnen und Sportler auf inter-
nationale Wettkampfhöhepunkte wird auf der Grundlage
von wissenschaftlichen Projekten der prozessbegleitenden
Trainings- und Wettkampfforschung realisiert. Die Spit-
zenverbände werden bei der Erarbeitung von Ergebnisaus-
wertungen, Weltstandsanalysen, Trainingskonzeptionen



und bei der Traineraus- und -weiterbildung im Spitzen-
und Nachwuchssport unterstützt. Auch die Mitarbeit im
Rahmen des wissenschaftlichen Verbundsystems ist Insti-
tutsaufgabe und erbrachte wissenschaftlichen Vorlauf für
Forschungsmethoden und Technologien. 

Schwerpunkt der Institutsarbeit ist der weitere Ausbau des
Trainer-Beratersystems als Schnittstelle zwischen Wissen-
schaft und Praxis. Die Wirkungsweise des Systems basiert
auf sportartspezifischen, individualisierten Informationen
mit hohem Objektivierungsanspruch aus Wettkampfanaly-
sen, komplexen leistungsdiagnostischen Verfahren, Mess-
platztraining und Trainingsanalysen, die verständlich für
den jeweiligen Nutzer (Trainer/Sportler) aufbereitet wer-
den. Dabei spielen die Informationsbedürfnisse der Trai-
ner eine gestaltende Rolle (s. Tabelle unten).

Bei der langfristigen und unmittelbaren Wettkampfvorbe-
reitung auf die Olympischen Spiele in Sydney und Salt
Lake City waren Mitarbeiter des IAT in siebzehn Som-
mer- und vier Winter-Sportarten/Disziplinen mit den un-
terschiedlichsten prozessbegleitenden Forschungsakti-
vitäten im Einsatz. 

In den vom IAT betreuten Wintersportarten konnte
Deutschland in Nagano dreizehn und in Salt Lake City
fünfundzwanzig Medaillen erringen.

2. Nachwuchstrainingsforschung 
einschließlich der Eignungs- 
und Talentdiagnostik 

Diese Arbeitsrichtung beinhaltet schwerpunktmäßig Auf-
gabenstellungen, die dem Grundlagen-, Aufbau- und An-
schlusstraining dienen. Grundlage ist das vom DSB 1997
beschlossene „Nachwuchs-Leistungssport-Konzept“.

Die Tabelle auf Seite 57 zeigt, dass etwa 1 300 D-/C- und
D-Kader-Sportlerinnen und -Sportler der Landesfach-
verbände in Maßnahmen der prozessbegleitenden Trai-
nings- und Wettkampfforschung der Fachgruppen des IAT
involviert waren. Art und Umfang der Interventionen un-
terschieden sich von Sportart zu Sportart. Leistungen für
C-Kader-Athletinnen und Athleten, die sich im Anschluss-
training befinden, wurden der prozessbegleitenden Trai-
nings- und Wettkampfforschung in den Spitzenverbänden
zugeordnet. Zusätzlich werden Sportlerinnen und Sport-
ler (z. B. von sportbetonten Schulen) untersucht, die noch
keinem Kaderkreis der Landesfachverbände zugehörig
sind und deren Anzahl nicht gesondert tabellarisch erfasst
wird.

3. Vorlauf- und Eigenforschung 

Vorlaufforschung bezeichnet wissenschaftliche Vorge-
hensweisen, mit denen die zu erwartenden Ereignisse 
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Anzahl der im Rahmen der prozessbegleitenden Trainings- und Wettkampfforschung betreuten 
Sportlerinnen und Sportler (A-, B- und C-Kader) 

– Stand 2001 –

Verb. Sportart/Disziplin A/B-Kader C-Kader Gesamt
m w m w

BVDG Gewichtheben 10 2 16 10 38
DBV Boxen 15 45 60
DESG Eisschnelllauf alle Strecken 18 15 25 25 83
DEU Einzellaufen, Paarlaufen, Eistanzen 10 8 12 22 52
DfeB Degen, Florett, Säbel 16 9 25
DHB Hockey 3 16 19
DHB Handball 16 16
DJB Judo 15 24 22 21 82
DKV Kanu-Rennsport, Kanu-Slalom 23 9 71 22 125
DLV Lauf, Gehen

Sprung, Wurf / Stoß, Mehrkampf
74 49 31 32 186

DRB gr.-römisch Freistil 16 4 36 3 59
DSV Spezialspringen, Nord. Kombinat.

Skilanglauf, Biathlon
55 16 46 15 132

DSV Wasserspringen, Schwimmen 39 40 31 35 145
DTU Triathlon/Kurz 6 4 8 3 25
DVV Volleyball 18 18 12 21 69
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objektiviert oder vorhandene Forschungsmethoden, -tech-
nologien, Erkenntnisse und Erfahrungen für innovative
Ansätze genutzt werden. Zur Vorlaufforschung gehört
auch das Vorausexperimentieren mit modifizierten Trai-
ningsinhalten, Trainingsgeräten zur Erhöhung von Trai-
ningswirkungen und mit strategischen Planspielen zur
Verbesserung der Wettkampfresultate. Auch Innovatio-
nen bei den Algorithmen von Forschungsmethoden und 
-technologien sowie der Datenbehandlung bis hin zur
Umsetzung erfordern einen Vorlauf. Somit erfüllt Vor-
laufforschung die Funktion des innovativen und prognos-
tizierenden Vordenkens und erhält im Arbeits- und Wis-
senschaftsprofil des IAT eine immer größere Bedeutung.
Ein dazu 1999 in der IAT-Zeitschriftenreihe herausgege-
benes Heft behandelt u. a. folgende Themen:

– Atemgasanalysen in der Leistungsdiagnostik der Aus-
dauersportarten,

– Simultane Bildmessung und Nutzung virtueller Kör-
permodelle,

– Modellierung und Computeranimation sportlicher
Techniken,

– Ergometrie für die oberen Extremitäten,

– Simulationssystem zur Technik Skisprung.

4. Entwicklung von Mess- und 
Informationstechnologie

Die Qualität der gesamten Forschung und eines Großteils
der von Partnern geforderten Serviceleistungen des IAT
ist abhängig vom Entwicklungsstand und der Weiterent-
wicklung der Mess- und Informationssysteme (MIS). Ihre
QualitätbestimmenForschungsmethoden, Forschungstech-
nologien, Messplatzkonfigurationen, Informations- und
Kommunikationssysteme und den Grad der Vernetzung.

Die Technologieentwicklung am IAT lässt sich in vier Be-
reiche gliedern:

– Erstellung von Systemen für die Forschungsarbeit am
IAT,

– Durchführung von Technologieprojekten,
– Serviceleistungen IAT-intern und für Partner,
– Technologielösungen in der Zusammenarbeit von IAT

und FES. 

Nachdem im Jahr 2000 das MIS-Basissystem in seiner
Grundstruktur definiert und am Beispiel des neuen Ergo-
metrie-Zentrums in einer ersten Ausbaustufe zur Anwen-
dung gekommen ist, wurde 2001 die Modernisierung der
Mess- und Informationssysteme zielstrebig weitergeführt. 

Anzahl der im Rahmen der prozessbegleitenden Trainings- und Wettkampfforschung vom IAT
betreuten Sportlerinnen und Sportler (D/C- und D-Kader)

Verb. Sportart/Disziplin A/B-Kader C-Kader Gesamt 
m w m w

BVDG Gewichtheben 10 2 16 10 38

DBV Boxen 15 45 60

DESG Eisschnelllauf alle Strecken 18 15 25 25 83

DEU Einzellaufen, Paarlaufen, Eistanzen 10 8 12 22 52

DfeB Degen, Florett, Säbel 16 9 25

DHB Hockey 3 16 19

DHB Handball 16 16

DJB Judo 15 24 22 21 82

DKV Kanu-Rennsport, Kanu-Slalom 23 9 71 22 125

DLV Lauf, Gehen 
Sprung, Wurf/Stoß, Mehrkampf 

74 49 31 32 186

DRB gr.-römisch Freistil 16 4 36 3 59

DSV Spezialspringen, Nord. Kombinat. 
Skilanglauf, Biathlon 

55 16 46 15 132

DSV Wasserspringen, Schwimmen 39 40 31 35 145

DTU Triathlon/Kurz 6 4 8 3 25

DVV Volleyball 18 18 12 21 69



Im Jahr 2001 wurden folgende Technologieentwicklun-
gen realisiert:

– Entwicklung allgemeiner Komponenten für das MIS-
Basissystem;

– Entwicklung der Komponenten für Standarddiagno-
sen Lauf/Gehen an den neuen Laufbändern;

– Aufbau einer komplexen Server-Datenbank Kanu-
rennsport;

– Aufbau eines Mehrkamera-Synchronsystems, insbe-
sondere für die Anwendung im Schwimmen;

– Fertigstellung des neuen Programms zur Generierung
von Bildreihen;

– Ersatz der Speziallösung „Digitaler Recorder“ durch
eine Lösung auf der Basis der allgemein verfügbaren
PC-Karte „AV-Master“ für Wettkampfanalysen in den
technisch-akrobatischen Sportarten;

– Weiterentwicklung der Wettkampfanalyse Gerätturnen
durch die Nutzung der Symbolschrift;

– Entwicklung einer 3D-Videoaufnahmetechnologie 
für DV;

– Erarbeitung einer Studie zu den Möglichkeiten der
Zeitmessung auf der Basis von DV-Aufzeichnungen.

5. Entwicklung von Medien und 
Wissenstransfer

Der Transfer wissenschaftlicher Erkenntnisse in die deut-
sche Spitzensportpraxis ist eine der wichtigsten Aufgaben
des IAT. Bewährte Formen der praktischen Zusammenar-
beit mit den Partnern im Deutschen Sportbund, in den
deutschen Spitzenverbänden und Olympiastützpunkten
werden genutzt, um aktuell und umfassend über neue For-
schungen zu informieren und im unmittelbaren sportfach-
lichen Dialog zum Beispiel mit Trainern und Athleten
Einfluss auf den Trainingsprozess und den Wettkampf-
verlauf zu nehmen. 

Zentrale Ergebnisse waren:

– die Erarbeitung von insgesamt 20 Abschlussberichten
zu Forschungsvorhaben aus dem zurückliegenden
Olympiazyklus 1996 bis 2000,

– die Vorstellung und Diskussion aktueller Forschungs-
und Entwicklungsprojekte anlässlich von Trainer-
seminaren und Auswertungsberatungen deutscher
Spitzenverbände sowie bei Symposien und Work-
shops.

So wurden u. a. zu folgenden Forschungsprojekten Ab-
schlussberichte vorgelegt:

– Untersuchungen von Zustandsgrößen des Körperbaus
und des Halte- und Bewegungsapparates von Nach-
wuchs- und Kaderathleten in besonderem Bezug zur
Belastung;
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Publikationen und Vorträge von IAT-Mitarbeitern
1999 bis 2001

1999 2000 2001

buchhändlerisch erwerbbare 
Publikationen

49 80 73

interne Publikationen 60 52 61

Referate und Vorträge 130 145 176

– Untersuchungen zur Herzfrequenzvariabilität zur Be-
urteilung des vegetativen Funktionszustandes bei Aus-
dauersportlern;

– Technikanalyse Schwimmen;

– Untersuchungen zum Flugverhalten des Diskus;

– Untersuchungen zum Einfluss von allgemeinen und
speziellen Leistungsvoraussetzungen auf die kom-
plexe sportliche Leistungsfähigkeit junger Schwimmer;

– Untersuchungen zur Erhöhung der Trainingswirksam-
keit in der Disziplin Lauf/Gehen im mehrjährigen Ver-
lauf mit den Schwerpunkten Grundlagenausdauer-
training, Kraftausdauertraining sowie Belastung und
Belastungsgestaltung im Wettkampfabschnitt;

– Nachweis der Wirkungen des Krafttrainings im Sport-
schwimmen am Beispiel der Sprinter;

– Effektivierung von Trainingsbelastungen im Jahres-
aufbau und Erhöhung der Aussagefähigkeit der kom-
plexen Leistungsdiagnostik im Kanurennsport und
Kanuslalom;

– Qualifizierung der Belastungsgestaltung und des
Techniktrainings im Gewichtheben;

– Leistungsdiagnostische Untersuchungen und Wett-
kampfanalysen zur technischen Vervollkommnung
und speziellen Kraftentwicklung in leichtathletischen
Sprung- und Wurfdisziplinen;

– Untersuchungen zum Leistungsfaktor Synchronität
im Wasserspringen;

– Erhöhung der Wirksamkeit der Trainingssteuerung
von Boxern, Ringern und Judoka im Spitzenbereich;

– Wettkampfanalyse als Mittel der Trainingssteuerung
im Fechten;

– Weiterentwicklung des Diagnostik- und Beratungs-
systems „Technik-Taktik“ im Spitzenvolleyball.

Über detaillierte Ergebnisse dieser Projekte sowie die neu
konzipierten Vorhaben für den kommenden Olympia-
zyklus 2001 bis 2004 wurde in Ergebniskonferenzen im
Dezember 2001 Rechenschaft abgelegt. 

Eine Zusammenstellung der Publikations- und Vortrags-
tätigkeit der Mitarbeiter des IAT belegt das hohe Niveau
des Informations- und Wissenstranfers des IAT:
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Die wissenschaftliche Zeitschrift des IAT „Zeitschrift
für Angewandte Trainingswissenschaft“ ist bisher in 
16 Ausgaben erschienen. In 130 Beiträgen mit insgesamt
2 396 Seiten haben 76 Autoren aktuelle Forschungser-
gebnisse in der angewandten Trainingswissenschaft vor-
gestellt. In der Zeitschrift wurden auch bedeutende
sportwissenschaftliche Veranstaltungen des IAT doku-
mentiert und einer interessierten Leserschaft zugänglich
gemacht.

Die Präsentation des IAT mit aktuellen Informationen
über wissenschaftliche Aktivitäten der verschiedenen
Fachgruppen im Internet wird kontinuierlich weiterent-
wickelt und ausgebaut. 

Die innerhalb dieser Präsentation angebotenen sport-
artspezifischen Datenbanken im Gewichtheben, Ringen
und Triathlon erfreuen sich eines großen lnteresses. Die
Datenbank „Sponet“ mit sportwissenschaftlichen Quel-
len aus dem Internet wird in der trainingswissenschaftli-
chen Forschung sowie in der deutschen Sportwissen-
schaft intensiv genutzt und genießt in internationalen
Fachkreisen hohe Anerkennung. Weitere Informations-
angebote werden im Kontakt mit den potenziellen Nut-
zern entwickelt und auch anderen Institutionen zur Nach-
nutzung zur Verfügung gestellt. So basierte die
statistische Ergebnisdarstellung auf der Website des
NOK anlässlich der Olympischen Winterspiele 2002 auf
einer Datenbank des IAT. 

8.2.3 Institut für Forschung und Entwicklung
von Sportgeräten (FES) 

1. Aufgabe und Arbeitsweise

Das FES arbeitet an gerätetechnischen Entwicklungen
und Fertigungen sowie messtechnischen Systemen für die
Sportarten Kanu, Rudern, Segeln, Radsport, Rennschlit-
ten, Bob, Eisschnelllauf, Skeleton, Triathlon, und Schüt-
zen sowie einigen ausgewählten Projekten für die Sport-
arten Schwimmen, Leichtathletik, Ski, Gewichtheben und
Bogenschießen.

Ohne Hochleistungswerkstoffe und -technologien ist
heutzutage kein Weltrekord im Sport mehr vorstellbar.
Der Leistungssport verlangt die Anfertigung von Geräten
mit primär individuellem Zuschnitt, die Verwendung mo-
dernster Materialien und die Anwendung modernster
Technologien. 

Einer der wichtigsten Punkte für die erfolgreiche Arbeit
des Instituts FES in Zusammenarbeit mit den Spitzen-
verbänden ist die Entwicklung von eigenen Konzepten,
bei einer systematischen Betrachtung von „Mensch und
Material“. Nur wer heute eigene Konzepte entwickelt
und gestaltet, wird den Wettbewerb von morgen gewin-
nen.

2. Strukturelle Veränderungen im 
Berichtszeitraum

Die Verlagerung des Instituts FES in seine neue Liegen-
schaft bei laufendem Geschäftsbetrieb und in Vorberei-

tung der Olympischen Sommerspiele stellte im Jahr 2000
die höchsten Anforderungen im Bereich Logistik und
Improvisationsvermögen an die Mitarbeiter des Instituts
dar. 

Die Einweihung des modernisierten FES-Gebäudes fand
im Herbst 2000 statt und wurde zusammen mit einer Wür-
digung der erreichten Erfolge bei den Olympischen Som-
merspielen vorgenommen. 

Zehn Jahre nach der deutschen Einheit verfügt der deut-
sche Hochleistungssport mit dem Institut FES über ein
wissenschaftlich-technisches Zentrum, das auch für die
Zukunft die Gewähr bietet, dass der Leistungsfaktor
„Sportgerät“ unseren Aktiven beste Chancen in interna-
tionalen Sportwettkämpfen sichert.

3. Projektergebnisse und 
Entwicklungsleistungen

Basis aller Entwicklungsprojekte sind 4-Jahreskonzep-
tionen im Rhythmus der Olympiazyklen und daraus ab-
geleitet die jährlichen Leistungsvereinbarungen mit den
Fachverbänden. Das Institut FES arbeitet erfolgreich mit
den Verbänden der Sommer- und Wintersportarten zu-
sammen. Das erfordert zwingend einen ständigen Wech-
sel bei der Kapazitätsplanung für die Sommer- und Win-
tersportbereiche.

Zu den Olympischen Winterspielen in Nagano 1998
konnten mit Hilfe von FES-Technologie 12 Medaillen in
den Sportarten Schlitten, Bob und Eisschnelllauf errun-
gen werden. 

Das in Sydney erzielte Spitzenergebnis in Form von 
20 Olympiamedaillen, an denen das FES mit seinen Er-
zeugnissen in den Sportarten Kanu, Rudern, Segeln und
Radsport für die geräte- und messtechnische Ausrüstung
der Sportler maßgeblich mit verantwortlich zeichnete,
ist ein Beweis für die Arbeit des FES und für die Steige-
rung der Effektivität des Instituts. 

Im Jahr 2001 konzentrierten sich die Arbeiten des Instituts
FES in Vorbereitung der Olympischen Winterspiele 2002
vorrangig auf die Projekte der Wintersportarten Rennro-
del, Bob, Eisschnelllauf sowie auf die neu hinzu gekom-
menen Projekte Skeleton und Frauenbob. Das in den Leis-
tungsverträgen festgelegte Wettkampfmaterial wurde
termingerecht an die Sportler übergeben und konnte in der
laufenden Saison erfolgreich getestet werden. Zahlreiche
Einsätze von Mitarbeitern des FES erfolgten innerhalb der
Nationalmannschaften, um die Einführung und Anpassung
von neuen Geräten zu überwachen und um bei nationalen
und internationalen Wettkämpfen die Reglementkonfor-
mität zu kontrollieren.

Ziel des Instituts FES ist es, als technologisches Zentrum
für den Spitzensport in Deutschland alles dafür zu tun,
dass die Position, zu den besten Sportnationen der Welt zu
gehören, gefestigt und ausgebaut wird.
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Technologieumsetzung zu den Olympischen Winterspielen 1998 in Nagano

Sportart Entwicklungsleistung Umsetzung in die Sportpraxis Ergebnisse 

Schlitten Weiterentwicklung der Wettkampfge-
räte und Systeme  

Fertigung von 7 Einsitzer-Geräten 
Fertigung von 6 Doppelsitzer-Geräten 

erfolgreicher 
Einsatz bei OS 

Entwicklung materialoptimierter 
Laufschienen und Bau einer neuen 
Abziehvorrichtung 

Fertigung 11 Paar Laufschienen 
Fertigung 10 Stück Abziehvorrichtungen 

Wettkampf 
und Training 

Entwicklung spezieller Anschubkral-
len 

Fertigung 27 Sätze (= 162 Stück) 
Startkrallen 

Wettkampf 
und Training 

– Entwicklung neuartiger Hybrid- 
 kufen 
– Bauteilentwicklung 

Fertigung von 8 Paar Kufen 
Fertigung von 4 Stück Böcke 
Fertigung von 7 Stück Wanne 

Wettkampf 
und Training 

– Entwicklung einer Kufenmess-
 einrichtung 
– Entwicklung eines dynamischen 
 Messsystems für Freifeldunter- 
 suchungen 

Einsatz in Vorbereitung der OWS 
Weiterentwicklung des vorhandenen Sys-
tems in Vorbereitung der OWS 2002

Wettkampf 
und Training 

Bob Entwicklung und Fertigung eines  
2er-Bobs 

Gleichwertigkeit zum Gerät von  
C. Langen bescheinigt;  
Testphase zu kurz, Einsatz erst nach OWS
Fertigung von 2 St. Bob FES-203
Fertigung von 3 St. Bob FES-204

Wettkampf 
und Training 

Entwicklung einer neuen 4er-
Bobverkleidung für C. Langen 

Einsatz OWS  Wettkampf 
und Training 

Baugruppen- und Einzelteiloptimie-
rung am 4er-Bob 

Optimierung ist nach Pilotenvorgabe 
erfolgt 

erfolgreicher 
Einsatz bei OS 

Weiterentwicklung von Formkurven 
für Bobkufen durch Einsatz von 
CNC-Technologie 

Auf verschlissene Kufen kann eine neue 
Formkurve gefräst werden 

Wettkampf 
und Training 

Entwicklung eines statischen und 
dynamischen Messsystems für 2er- 
und 4er-Bob 

Einsatz zur Qualifizierung der Geräte-
technik Bob 

Wettkampf 
und Training 

Eisschnell-
lauf 

Weiterentwicklung des  
FES-Klappmechanismus  

Olympiamodell für 20 Sportler ausgelie-
fert; 12 Systeme wurden eingesetzt 

erfolgreicher 
Einsatz bei OS 

Entwicklung eines Messsystems zur 
Krafterfassung am Eisschnelllauf-
complet 

Einsatz zur Erfassung unterschiedlicher 
Laufstrukturen im Training

Wettkampf 
und Training 

Entwicklung eines Linearergometers 
für DESG 

Einsatz zur Qualifizierung im Krafttraining Wettkampf 
und Training 

Skilanglauf 
Biathlon 

Entwicklung eines Armkraftzug-
gerätes (AKZ) 

– AKZ als Laborvariante für Diagnostik 
 und Forschung 
– AKZ als tägliches Trainingsgerät
 Einsatz in Vorbereitung der OWS

Wettkampf 
und Training 
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Technologieumsetzung zu den Olympischen Sommerspielen 2000 in Sydney

Sportart Entwicklungsleistung Umsetzung in die Sportpraxis Ergebnisse 

Kanu Konstruktion und Bau aller  
5 olympischen Bootsklassen 
K1, K2, K4, C1, C2 im Frauen- und 
Männerbereich 

Fertigung von 5 St. KI-2000
Fertigung von 4 St. KII-2000
Fertigung von 3 St. KIV-2000
Fertigung von 3 St. CI-2000
Fertigung von 4 St. CII-2000
Fertigung von 4 St. SL CII-2000

erfolgreicher 
Einsatz bei OS 

Weiterentwicklung der Antriebsmittel Fertigung von 12 Stück Paddel für den 
Einsatz zur OS 2000 

Wettkampf 
und Training 

Entwicklung des  
Kanufreifahrtmesssystems 
KFM 2000 

Fertigung eines kompletten Kanufreifahrt-
messsystems in Vorbereitung der Sportler 
auf die OS 2000  
Durchführung von 91 Mann-Messfahrten 

Wettkampf und 
Training 

Entwicklung eines Kanu-Ergometers Bereitstellung von 2 Kanu-Ergometern als 
Diagnostik- und Trainingsgerät in Vorbe-
reitung der OS 2000 eingesetzt in Berlin 
und Duisburg 

Wettkampf und 
Training 

Rudern Weiterentwicklung der Kohlefaser-
ausleger für Skull- und Riemenboote 

Ausrüstung aller Riemen- und Skullboote 
mit FES-Kohlefaser-Auslegern –  
insgesamt 44 Stück 

erfolgreicher 
Einsatz bei OS 

Entwicklung des mobilen Mess-
systems 2000 (MMS 2000)  

– Fertigung des mobilen Messsystems 
 2000 in Vorbereitung der OS für alle 
 Ruderdisziplinen 
– Durchführung von 574 Mann-Messfahrten 

Wettkampf und 
Training 

Segeln Neuentwicklung und Konstruktion 
eines 470er 

Bau von 3 Prototypen des 470er 5. Platz  

Optimierungs- und Serviceleistungen 
an Wettkampfbooten der olympischen 
und paralympischen Klassen 

– Optimierungsarbeiten an der Soling 
– Optimierungsarbeiten an der Europe 
– Optimierungsarbeiten am Sonar 
– Optimierungsarbeiten am Einhand-
 Kielboot der 2.4mR Klasse 

erfolgreicher 
Einsatz bei OS 

Radsport Fertigung von Wettkampfgeräten für 
Bahn und Straße 

– Fertigung von 40 Zeitfahrrädern in  
 10 Disziplinen 
– Bau eines neuen Straßenrades 

erfolgreicher 
Einsatz bei OS 

Weiterentwicklung des  
Rad-Ergometer 

Fertigung des Rad-Ergometer S-2000
Es diente zur unmittelbaren Vorbereitung 
auf die OS 2000 im Ausdauer-, Kurzzeit- 
und Sprintbereich; Einsatzorte Berlin, 
Leipzig, Frankfurt/O. 

Wettkampf und 
Training 

Schwimmen Weiterentwicklung des 
Armkraftzuggerätes (AKZ) 

Einsatz in Vorbereitung der OS 2000 an
8 Olympiastützpunkten bzw. Bundesleis-
tungszentren 

Wettkampf und 
Training 

Schießen Entwicklung von  
Carbonfaserschäften 

Fertigung von 3 St. individuell angepassten 
Carbonfaserschäften 

erfolgreicher 
Einsatz bei OS 

Triathlon 
(Radsport) 

Entwicklung eines speziellen 
Triathlon-Rahmens 

Fertigung eines speziellen Triathlon-
Rahmens für die Sportlerin A. Dittmer 

Einsatz bei OS 



9. Dopingbekämpfung
Das Thema Doping steht nach wie vor im Zentrum der öf-
fentlichen Diskussion, insbesondere nach den spekta-
kulären Dopingfällen bei der Tour de France 1998 und den
zahlreichen EPO-Fällen, zuletzt bei den Olympischen
Spielen in Salt Lake City, ferner aufgrund der Vorwürfe
wegen persönlicher Verstrickung von Ärzten, Trainern
und Sportlern in das flächendeckende Doping im ehema-
ligen DDR-Sport sowie der Berichte über die Ermittlun-
gen der Zentralen Regierungsstelle für Regierungs- und
Vereinigungskriminalität (ZERV).

Die Bundesregierung hat das Thema Dopingbekämpfung
daher zu einem wichtigen Schwerpunkt ihrer Sportpolitik
gemacht. Ausdruck dieser verschärften Fokussierung des
Themas auf nationaler und auch internationaler Ebene
sind eine Reihe von wichtigen Entscheidungen und Maß-
nahmen.

9.1 Nationale Situation 
Bundesregierung und Sportverbände haben beschlossen,
eine Nationale Anti-Doping-Agentur (NADA) als unab-
hängige Stiftung ins Leben zu rufen, um so die Einzelakti-
vitäten im Kampf gegen das Doping noch besser zu bün-
deln. Der Gründungsakt der NADA ist für Juli 2002
vorgesehen. Die Bundesregierung ermöglicht die Grün-
dung der NADA durch einen Stiftungsbeitrag von über 
5 Mio. Euro, die Bundesländer steuern insgesamt etwa 
1 Mio. Euro bei und aus dem Bereich der Wirtschaft hat
sich die Deutsche Telekom AG bereit gefunden, mit einem
über fünf Jahre verteilten Stiftungsbeitrag von insgesamt
250 Tausend Euro unterstützend tätig zu werden. Mit die-
ser Maßnahme wird das hohe Niveau der Dopingbekämp-
fung im deutschen Sport unterstrichen. Die Bundesregie-
rung, der Deutsche Bundestag und der Sport sind
überzeugt, dass die NADA das bestehende Anti-Doping-
System in Deutschland optimieren und auf eine Harmoni-
sierung von Sportrecht und Sportgerichtsbarkeit auf natio-
naler und internationaler Ebene effektiv hinwirken wird.

Die Bundesregierung verfolgt die Politik eines konsequen-
ten Kampfes gegen Doping im Sport. Unter Berücksichti-
gung der Autonomie der Verbände setzt die Förderung des
Spitzensportes durch die öffentliche Hand einen sauberen,
manipulationsfreien Sport voraus. Die Bewilligung von
Bundesmitteln steht unter der Bedingung, dass die Emp-
fänger dem Doping-Kontroll-System der Gemeinsamen
Anti-Doping-Kommission (ADK) von DSB/NOK an-
gehören. Die angemessene Bestrafung von Dopingsündern
auf der Grundlage der Autonomie des Sportes liegt derzeit
in den Händen der Verbandsgerichtsbarkeit. Verbände und
die in Gründung befindliche NADA sind aufgerufen, hier
konstruktiv zusammenzuarbeiten.

Das bestehende Anti-Doping-System ist im Berichtszeit-
raum weiter optimiert worden:

– Nicht nur in den olympischen Verbänden, sondern
auch bei den nicht olympischen Verbänden werden
nunmehr Trainings- und Wettkampfkontrollen durch-
geführt (s. Tabelle, Seite 63). Die Zahl der Kontrollen
wurde im Durchschnitt weiter erhöht.

– Alle Bundessportfachverbände haben mittlerweile
Anti-Dopingbestimmungen in ihren Satzungen veran-
kert, alle Verbände haben einen Anti-Doping-Beauf-
tragten berufen (s. Tabelle, Seite 63).

Das Anti-Doping-System wird regelmäßig an die neuen
Entwicklungen angepasst. Insbesondere wurden die Vo-
raussetzungen geschaffen, nicht nur Urin-, sondern auch
künftig Blutkontrollen im Deutschen Sport durchzu-
führen. Die Rahmenrichtlinien zur Bekämpfung des Do-
pings wurden zuletzt 2001 geändert. Die Liste zulässiger
Medikamente als Handreichung für den Arzt sowie die
Broschüre „Ich werde kontrolliert“ sind unmittelbar vor
Abschluss der Aktualisierung. Vom Bundesinstitut für
Sportwissenschaft wurde die Broschüre „Dopingkon-
trolle“ herausgebracht. 

Nach der Weltkonferenz gegen das Doping hat das Natio-
nale Olympische Komitee (NOK) den Entwurf eines
Anti-Doping-Codes in seiner Satzung entsprechend ver-
ankert. Weiterhin verlangt das NOK zur Nominierung der
Olympiamannschaften, dass sich alle Teilnehmerinnen
und Teilnehmer den von der ADK durchgeführten Trai-
ningskontrollen unterwerfen müssen. Dabei beauftragt
das NOK die ADK, im Vorfeld der Olympischen Spiele
verstärkt Trainingskontrollen durchzuführen. Der ent-
sprechende potenzielle Teilnehmerinnen- und Teilneh-
merkreis wird frühzeitig vor den Spielen benannt. Mindes-
tens jedoch ein bis eineinhalb Jahre vor den jeweiligen
Olympischen Spielen.

Die Kaderangehörigen der Bundesverbände mit besonde-
rer Aufgabenstellung unterliegen dem Dopingkontroll-
system der jeweiligen Bundessportfachverbände.

Sportlerinnen und Sportler der ehemaligen DDR haben
teilweise erhebliche Gesundheitsschäden durch staatli-
ches Zwangsdoping in der DDR erlitten. Vor allem durch
Strafurteile des Berliner Landgerichts gegen ehemalige
Sportfunktionäre, Trainer und Ärzte hat die  Öffentlich-
keit von diesem Zwangsdoping erfahren. Der Haushalts-
ausschuss des Deutschen Bundestages hat daher zuguns-
ten eines Fonds für DDR-Dopingopfer am 15. November
2001 im Haushalt des Bundesministeriums des Innern 
2 Mio. Euro bereitgestellt. 

Mit dem Entwurf für ein Dopingopfer-Hilfegesetz
(DOHG) hat das Parlament im Sommer 2002 die erfor-
derliche gesetzliche Grundlage geschaffen, um den Do-
pingopfern schnellstmöglich finanzielle Hilfen aus die-
sem Fonds zu gewähren. Die Hilfeleistung erschöpft sich
nicht allein und vorrangig in einer materiellen Zuwen-
dung, sondern ermöglicht insbesondere moralische Ge-
nugtuung für das erlittene Unrecht in der DDR. Diese
Zielsetzung stößt auf einen breiten parlamentarischen
Konsens.

9.2 Internationale Situation
Ausgelöst durch die Ereignisse bei der Tour de France
1998 haben die für die Dopingbekämpfung verantwortli-
chen Stellen auf Einladung des Internationalen Olympi-
schen Komitees 1999 eine Welt-Anti-Doping-Konferenz
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Anti-Dopingmaßnahmen der Bundessportfachverbände und der Verbände 
mit besonderer Aufgabenstellung

Fachverbände und 
weitere Mitgliedverbände des DSB 

Verankerung  
von Antidoping 
in der Satzung 

Anti-Doping 
Beauftragter 

Doping-
kontrollsystem 

(Trainings-
kontrollen) 

Wettkampf-
kontrollen 

Deutscher Aero-Club ja ja ja 

Deutscher Alpenverein ja ja ja ja 

American Football Verband Deutschland ja ja ja ja 

Deutscher Amateur-Box-Verband ja ja ja ja 

Deutscher Athletenbund 

Bundesverband Deutscher 
Kraftdreikämpfer 

ja ja ja ja 

Bundesverband Deutscher Gewichtheber ja ja ja ja 

Deutscher Badminton-Verband ja ja ja ja 

Deutscher Bahnengolf-Verband ja ja ja 

Deutscher Baseball- und Softball-Verband ja ja ja ja 

Deutscher Basketball-Bund ja ja ja ja 

Deutscher Behinderten-Sportverband ja ja ja ja 

Deutsche Billard-Union ja ja ja 

Deutscher Bob- und Schlittensportverband ja ja ja ja 

Deutscher Boccia-, Boule- und 
Petanque-Verband 

ja ja 

Deutscher Eissport-Verband 

Deutsche Eislauf-Union ja ja ja ja 

Deutsche Eisschnelllauf-Gemeinschaft ja ja ja ja 

Deutscher Eisstock-Verband ja ja ja 

Deutscher Curling-Verband ja ja ja ja 

Deutscher Eishockey-Bund ja ja ja ja 

Deutscher Fechter-Bund ja ja ja ja 

Deutscher Fußball-Bund ja ja ja ja 

Deutscher Gehörlosen-Sportverband ja ja ja ja 

Deutscher Golf-Verband ja ja 

Deutscher Handball-Bund ja ja ja ja 

Deutscher Hockey-Bund ja ja ja ja 

Deutscher Judo-Bund ja ja ja ja 

Deutscher Ju-Jutsu-Verband ja ja ja ja 

Deutscher Kanu-Verband ja ja ja ja 

Deutscher Karate-Verband ja ja ja ja 



Drucksache 14/9517 – 64 – Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode

Fachverbände und 
weitere Mitgliedverbände des DSB 

Verankerung  
von Antidoping 
in der Satzung 

Anti-Doping 
Beauftragter 

Doping-
kontrollsystem 

(Trainings-
kontrollen) 

Wettkampf-
kontrollen 

Deutscher Keglerbund ja ja ja ja 

Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft ja ja ja ja 

Deutscher Leichtathletik-Verband ja ja ja ja 

Deutscher Verband für Modernen 
Fünfkampf 

ja ja ja ja 

Deutscher Motor Sport-Bund ja ja ja 

Deutscher Motoryachtverband ja ja ja 

Bund Deutscher Radfahrer ja ja ja ja 

Deutscher Rasenkraftsport- und Tauzieh-
Verband 

ja ja ja ja 

Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) ja ja 

Deutscher Ringer-Bund ja ja ja ja 

Deutscher Rollsport-Inline-Verband ja ja ja ja 

Deutscher Ruderverband ja ja ja ja 

Deutscher Rugby-Verband ja ja ja ja 

Deutscher Schachbund ja ja 

Deutscher Schützenbund ja ja ja ja 

Deutscher Schwimm-Verband ja ja ja ja 

Deutscher Segler-Verband ja ja ja ja 

Deutscher Skibob-Verband ja ja 

Deutscher Skiverband ja ja ja ja 

Deutscher Sportakrobatik-Bund ja ja ja ja 

Verband Deutscher Sportfischer ja ja 

Verband Deutscher Sporttaucher ja ja ja ja 

Deutscher Squash Verband ja ja ja ja 

Deutsche Taekwondo-Union ja ja ja ja 

Deutscher Tanzsportverband ja ja ja ja 

Deutscher Rock’n-Roll- und  
Boogie-Woogie-Verband 

Deutscher Twirling-Sport-Verband 

Deutscher Verband für Garde- und 
Schautanzsport 

Deutscher Professional Verband 

Tanzsporttrainer-Vereinigung 

Deutscher Tennis-Bund ja ja ja ja 

Deutscher Tischtennis-Bund ja ja ja ja 
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in Lausanne durchgeführt. Zentrale Ergebnisse waren die
Beschlüsse,

– eine Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) zu gründen
sowie

– alle dopingrelevanten Bereiche aus dem Medical-
Code des IOC herauszulösen und in einem eigenen
Anti-Doping-Regelwerk zusammenzufassen.

Die WADA hat ihre Arbeit inzwischen aufgenommen. Ihr
Sitz ist in Montreal.

Um ihre Unabhängigkeit zu gewährleisten, wurde die
WADA als Stiftung ins Leben gerufen. Die WADA ent-
sandte bisher Beobachter zu den Olympischen Spielen in
Sydney und in Salt Lake City. Konsequente Dopingkon-
trollen, nicht nur unmittelbar nach den Wettkämpfen, son-
dern während des gesamten Aufenthaltes der Olympiateil-
nehmerinnen und Olympiateilnehmer im Olympischen
Dorf, haben weiter zum Erfolg der Dopingbekämpfung
beigetragen. Die WADA hat mittlerweile auch die Feder-
führung bei der Erstellung der Liste der verbotenen Wirk-
stoffe und Methoden übernommen.

Die Finanzierung der WADA wurde in den ersten beiden
Jahren durch das IOC sichergestellt. Ab dem Jahre 2002

soll die Finanzierung zu gleichen Teilen durch Sport und
Staat erfolgen. Mangels Finanzierungsvereinbarung zwi-
schen der Europäischen Kommission und der WADA
wurde auf dem Informellen Treffen der EU-Sportministe-
rinnen und -minister am 16. und 17. Mai 2002 in Almeria
(Spanien) für Europa zunächst eine bilaterale Finanzie-
rung für das Jahr 2002 vereinbart. Noch unter spanischer
EU-Ratspräsidentschaft soll durch das „Liaison-Commit-
tee“ bis zum 28. Juni 2002 eine endgültige Finanzierungs-
lösung erarbeitet werden.

Bei internationalen Wettkämpfen auf deutschem Boden,
soweit sie von deutschen Vereinen oder Verbänden ausge-
richtet werden und den Haushalt belasten, werden die Do-
pinganalysen von den IOC akkreditierten Laboratorien in
Köln und Kreischa unentgeltlich analysiert, und so auch
die internationale Dopingbekämpfung durch nationale
Maßnahmen unterstützt.

Mit dem Übereinkommen des Europarates gegen das Do-
ping (vgl. Bundestagsdrucksache 12/4327), dem die Bun-
desrepublik Deutschland am 28. April 1994 beigetreten
ist, wird die internationale Zusammenarbeit zur Bekämp-
fung von Doping im Sport gestärkt. Auch hier leistet die
Bundesrepublik ihren Beitrag.

Fachverbände und 
weitere Mitgliedverbände des DSB 

Verankerung  
von Antidoping 
in der Satzung 

Anti-Doping 
Beauftragter 

Doping-
kontrollsystem 

(Trainings-
kontrollen) 

Wettkampf-
kontrollen 

Deutsche Triathlon-Union ja ja ja ja 

Deutscher Turner-Bund ja ja ja ja 

Deutscher Volleyball-Verband ja ja ja ja 

Deutscher Wasserski-Verband ja ja ja ja 

Deutscher Aikido-Bund 

Deutscher Betriebssportverband 

Eichenkreuz-Sport im  
CVJM-Gesamtverband 

Verband Deutscher Eisenbahner-
Sportvereine 

Deutscher Verband für Freikörperkultur 

Allgemeiner Deutscher 
Hochschulsportverband 

ja 

Deutsche Jugendkraft-DJK-Sportverband ja 

Kneipp-Bund/Bundesverband für 
Gesundheitsförderung 

Makkabi Deutschland 

Deutsches Polizeisportkuratorium 

Rad- und Kraftfahrerbund 
SOLIDARITÄT 



Die Zusammenarbeit aller mit der Dopingbekämpfung
betrauten Stellen in den Mitgliedstaaten der Europäischen
Union wurde intensiviert. Seit 1999 schreibt die Europä-
ische Kommission Forschungen zur Entwicklung von
Maßnahmen oder Harmonisierung der Dopingbekämp-
fung mit einem Ansatz von 5 Mio. Euro jährlich aus. Im
Jahr 2000 erhielten vier  deutsche Antragsteller bei insge-
samt sechzehn geförderten Forschungsvorhaben und im
Jahre 2001 sechs deutsche Antragsteller von insgesamt
fünfzehn geförderten Forschungsvorhaben den Zuschlag.

9.3 Gesetzliche Grundlagen
Im Jahr 1998 wurde bei der 8. Änderung des Arzneimit-
telgesetzes eine Vorschrift zum „Verbot von Arzneimit-
teln zu Dopingzwecken im Sport“ eingefügt (§ 6a). Inso-
weit sind die rechtlichen Grundlagen geschaffen, Trainer,
Betreuer wie auch Ärzte und medizinisches Assistenzper-
sonal über das Arzneimittelgesetz bei Dopingverstößen
zu bestrafen. Für die Ahndung von Dopingvergehen durch
die Sportler selbst liegt die rechtliche Grundlage für Sank-
tionen vornehmlich im Verbandsrecht der Bundessport-
fachverbände auf der Grundlage der verfassungsrechtlich
abgesicherten Vereins- und Verbandsautonomie, die das
Recht zur Selbstverwaltung bei der Regelung der Vereins-
und Verbandsangelegenheiten umfasst. Zu den rechtli-
chen Rahmenbedingungen in diesem Zusammenhang
gehören auch die Vorschriften aus dem allgemeinen Straf-
recht, der Strafprozessordnung und dem Betäubungsmit-
telrecht.

Im Rahmen einer Politik der konsequenten Bekämpfung
des Dopings stehen die existierenden Regelungen laufend
im Fokus der Bundesregierung. 

Nach derzeitigem Erkenntnisstand der Bundesregierung
werden Dopingverstöße den Strafverfolgungsbehörden
teilweise nur zögerlich zur Kenntnis gebracht. Insofern
sind Sportverbände und Verbandsgerichte verstärkt gefor-
dert, Anhaltspunkten nach Verstößen durch betreuende
Ärzte, Trainer usw. entschieden nachzugehen und ggf.
Anzeige zu erstatten, damit die Strafverfolgungsbehörden
der Länder entsprechende Ermittlungsverfahren einleiten
können. Nach gegenwärtigem Erkenntnisstand handelt es
sich im Wesentlichen um Vollzugsdefizite, die abzubauen
sind und die auch durch eine Verschärfung der Gesetzes-
lage nicht beseitigt würden. Die Spezialvorschrift des § 6a
AMG ist vorrangig im Hinblick auf die Sanktionierung
ärztlichen Fehlverhaltens von Nutzen und hat insgesamt
die Sensibilität gegenüber der Thematik Doping erhöht.

Nach Auffassung der Bundesregierung sollte die Schaf-
fung neuer gesetzlicher Vorschriften ultima ratio sein. Der
aktivierende Staat ist nicht gefordert, jeden einzelnen Le-
benssachverhalt zu regeln, wenn eine konsequente An-
wendung der bestehenden allgemeinen Gesetze zur Lö-
sung des Problems beitragen kann. Die Bundesregierung
ist der Auffassung, dass vor der Schaffung neuer gesetzli-
cher Vorschriften alle Maßnahmen ausgeschöpft werden
müssen, die geeignet sind, Doping nachhaltig zu bekämp-
fen. Dazu wird künftig beispielsweise auch die NADA
beitragen, die mit umfassenden Kompetenzen ausgestat-
tet sein wird.

9.4 Dopingkontrollen
Die Dopingkontrollen in Deutschland wurden im Be-
richtszeitraum auf eine Zahl von etwa 8 000 jährlich er-
höht. Einen Überblick über die letzten vier Jahre zeigt die
unten stehende Tabelle.

Diese unentgeltlich durchgeführten Analysen für den
Deutschen Sport werden etwa hälftig in den beiden IOC-
akkreditierten Laboratorien Kreischa und Köln analy-
siert.

Wesentliches Merkmal einer Kontrolle außerhalb des
Wettkampfes ist die Unberechenbarkeit für den Sportler.
Die für die Kontrollen verantwortliche ADK teilte in den
jährlichen Pressekonferenzen mit, dass die Ankündi-
gungszeiten immer kürzer werden. Derzeit liegen mehr
als 95 v. H. der Trainingskontrollen in einer Ankündi-
gungszeit von unter zwei Stunden. 

9.5 Dopinganalytik
Die Dopinganalytik wird in den beiden IOC-akkreditier-
ten Laboratorien in Köln und Kreischa durchgeführt. Die
vom IOC harmonisierte und koordinierte Entwicklung
der Dopinganalytik wird durch die staatliche finanzielle
Unterstützung in den Laboratorien realisiert. So wurden
in den vergangenen Jahren die für die hochauflösende
Massenspektrometrie erforderlichen Geräte beschafft und
die Voraussetzungen geschaffen, dass die geforderte Zer-
tifizierung der Laboratorien nach ISO-2000 durchgeführt
wurden.

Nachdem das vom französischen IOC-akkreditierten La-
bor und einer australischen Forschungsgruppe entwickelte
direkte und indirekte Verfahren zum Nachweis von
Erythropoietin bei den Olympischen Spielen in Sydney er-
probt und erstmals in Salt Lake City eingesetzt worden ist,
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Jahr Gesamt Trainings-
kontrollen

Wettkampf-
kontrollen Positiv (Prozent)

1998 6 829 4 037 2 792 36 (0,50 v. H.)

1999 7 726 4 265 3 461 39 (0,50 v. H.)

2000 8 255 4 089 4 166 55 (0,66 v. H.)

2001 7 831 4 170 3 661 44 (0,56 v. H.)
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wurden zuerst für das Labor in Kreischa die Vorausset-
zungen geschaffen, um diese Methode auch dort einzu-
führen. Zur Implementierung dieser Methode in Kreischa
wurde mit dem Labor in Frankreich eine entsprechende
Vereinbarung getroffen. Auch das Kölner Labor wird mit
der erforderlichen Technik ausgestattet werden. Die
Ausgaben für Dopinganalytik und -forschung sind in
Deutschland im Berichtszeitraum von ca. 2,54 Mio. DM
auf fast 3,48 Mio. DM angestiegen (s. Tabelle unten).

9.6 Künftige Entwicklung
Die Bundesregierung erwartet – zusammen mit dem 
Sport – durch die Gründung der Stiftung Nationale-Anti-
Doping-Agentur (NADA) eine weitere positive Entwick-
lung der Dopingbekämpfung. Die Zusammenführung der
bisher an verschiedenen Stellen liegenden Zuständigkei-
ten werden zu Effizienzsteigerungen und Synergieeffek-
ten führen. Dies betrifft sowohl die Kontrollen wie auch
die Schiedsgerichtsbarkeit und ggf. Maßnahmen zur
Prävention und Information zum Kampf gegen das Do-
ping. Bei der künftigen Weiterentwicklung des Antido-
ping-Systems stehen folgende Aufgaben im Mittelpunkt:

– Gründung und zügige Arbeitsaufnahme der Stiftung
Nationale-Anti-Doping-Agentur;

– Ausweitung des Kontrollnetzes;

– weitere Optimierung der Trainings- und Wettbewerbs-
kontrolle;

– Verbesserung und Harmonisierung des Sanktionen-
systems;

– Harmonisierung des Verbandsrechts;

– weitere Mitwirkung an der Implementierung des In-
ternationalen Anti-Doping-Codes;

– Intensivierung der internationalen und europäischen
Zusammenarbeit, insbesondere zwischen NADA und
WADA, der Europäischen Union und dem Europarat.

10. Sportstättenbau

10.1 Allgemeines
Der Sportstättenbau für den Hochleistungssport ist ein
wesentlicher Bestandteil des Sportförderprogramms der
Bundesregierung, das vom Bundesministerium des In-

nern (BMI) in Zusammenarbeit mit den Organisationen
des Sports, den Ländern und den Kommunen in die Pra-
xis umgesetzt wird. 

Zusätzlich werden seit 1999 mit dem Sonderförderpro-
gramm „Goldener Plan Ost“ auch der Neubau, die Erwei-
terung und der Umbau von Sportstätten der Grundversor-
gung (Sportplätze, Sporthallen, Schwimmbäder) in den
neuen Ländern und im Ostteil Berlins gefördert. Hierfür
stehen von 1999 bis 2003 insgesamt 52,1 Mio. Euro allein
an Bundesmitteln zur Verfügung.

Außerdem werden im Rahmen der Ausrichtung der Fuß-
ball-WM 2006 als Sonderbaumaßnahmen das Olympia-
stadion in Berlin mit 196 Mio. Euro und das Zentralsta-
dion in Leipzig mit 51 Mio. Euro einmalig unterstützt.

10.2 Förderung von Baumaßnahmen im
Hochleistungssport

10.2.1 Fördermaßnahmen
Die Bundesregierung fördert den Bau von Sportstätten für
den Hochleistungssport durch die Gewährung von Zu-
wendungen für

– die Errichtung und Erstausstattung von Sportstätten,

– Ersatzbaumaßnahmen für nicht mehr sanierungs-
fähige Einrichtungen und

– Sanierungs-, Modernisierungs- und Bauunterhal-
tungsmaßnahmen an bereits bestehenden Anlagen.

Diese Maßnahmen erstrecken sich auf die Standorte der
Olympiastützpunkte (OSP), Bundesleistungszentren
(BLZ), Bundesstützpunkte (BSP) und Sportinternate mit
bundeszentraler Funktion.

Die Förderung erfolgt bedarfsorientiert nach sportfachli-
chen Gesichtspunkten. Für den Umfang der finanziellen
Hilfe durch den Bund wird der voraussichtliche Nut-
zungsbedarf durch Bundeskaderathleten zugrunde gelegt.
Auch der Gesichtspunkt eines darüber hinaus gehenden
sonstigen Bundesinteresses (z. B. bei Einrichtungen, die
auch der gesamtstaatlichen Repräsentation dienen) wird
einbezogen. Maßnahmen an den Standorten der OSP und
BLZ werden danach grundsätzlich bis zu 70 v. H., die an-
deren Einrichtungen grundsätzlich bis zu 30 v. H. der zu-
wendungsfähigen Kosten gefördert.

Jahr 1998 1999 2000 2001

1. Labore
(Forschung, Analytik)

2 233 2 220 2 699 3 262

2. universitäre Forschung 327 262 379 213

Summe 2 560 2 482 3 078 3 475

Tabel le zu 9.5

Ausgaben für Dopinganalytik und -forschung 
(Beträge in TDM)



10.2.2 Fördergrundsätze
Im Vordergrund der Förderung steht der Bedarf der olym-
pischen Verbände. Soweit dieser nach den entsprechen-
den Strukturplänen der Bundessportfachverbände örtlich
oder sportartspezifisch gegeben ist, wird der Ausbau des
vorhandenen Netzes von Trainings- und Wettkampf-
stätten angestrebt.

Bei den nicht olympischen Sportarten werden die natio-
nale und internationale Verbreitung der jeweiligen Sport-
art, ihre Öffentlichkeitswirksamkeit und ihre weiteren
Entwicklungsmöglichkeiten berücksichtigt.

In Abstimmung mit dem Deutschen Sportbund – Ge-
schäftsbereich Leistungssport – (DSB-BL) werden bei
den Maßnahmen folgende Grundsätze beachtet:

– Die Förderung erfolgt an im Spitzensport erfolgrei-
chen Standorten, an denen zentrale Maßnahmen der
Verbände und/oder tägliches Training der Athleten
stattfinden. Die Sportleistungszentren müssen über
eine stabile Kadersituation und entsprechende Nach-
wuchskonzepte verfügen. Die mit dem DSB-BL abge-
stimmten Regionalkonzepte der OSP fließen mit ein.

– Die Förderung erfolgt im Einklang mit den anderen
sportfachlichen Entscheidungen des Hauses. Sie orien-
tiert sich daher an den vorliegenden Strukturen (z. B.
OSP, BLZ, Standortsicherung) und Förderkonzepten
(z. B. Häuser des Athleten).

– Strukturelle, flächendeckende Sanierungsmaßnahmen,
die den Trainingsbetrieb sicherstellen, haben grund-
sätzlich Vorrang vor repräsentativen Neubauten, die in
der Regel einen zu hohen Anteil der insgesamt zur
Verfügung stehenden Fördermittel binden. 

– Die Sportstätten sind in einem nutzungsfähigen Zu-
stand zu halten und die bisher getätigten Investitionen
durch werterhaltende Maßnahmen (Bauunterhaltung)
zu sichern. Dies betrifft für die Zukunft auch verstärkt
wieder die älteren Sportleistungszentren in den alten
Ländern, nachdem in den vergangenen Jahren den
Sportstätten in den neuen Ländern ein gewisser Vor-
rang zukam.

10.2.3 Förderverfahren
Bedarfsanmeldungen erfolgen sowohl von den Ländern
und Kommunen als auch von Bundessportfachverbänden.
Baumaßnahmen, an denen ein Bundesinteresse besteht,
und die für eine Bundesnutzung vorgesehen sind, werden
zwischen dem BMI und den Organisationen des Sports
(DSB-BL, Bundessportfachverbänden u. a.) unter sport-
fachlichen Gesichtspunkten und Bildung von Prioritäten
abgestimmt. Darin einbezogen werden auch die Struktur-
pläne der Bundessportfachverbände. Die Sicherstellung
der Gesamtfinanzierung der Projekte erfolgt in Zusam-
menarbeit zwischen dem BMI, den Ländern und Kom-
munen und sonstigen Maßnahmeträgern (z. B. Vereine).

In den Abstimmungsgesprächen werden in dem jeweils
erforderlichen Umfang im Einzelnen erörtert:

– die Nutzung durch Kaderathleten für Training und
Wettkampf;

– die Anlehnung an vorhandene Sportanlagen;

– die optimale Ausnutzung und Auslastung durch Aus-
übung mehrerer Sportarten auf einer einheitlichen
Sportanlage (multifunktionale Nutzung);

– die Nutzung in freien Zeiten durch Schul-, Vereins-
und Breitensport, Bundeswehr und Bundesgrenz-
schutz;

– die Nutzung/der Nutzungsbedarf durch behinderte
Sportler;

– die möglichst hohe Wirtschaftlichkeit der Anlage;

– die vorhandene und zu erwartende Leistungsdichte
der jeweiligen Sportart im Einzugsgebiet der Sport-
stätte;

– die verkehrsgünstige Lage und Eignung der Infrastruk-
tur des Ortes;

– die Möglichkeit der sportwissenschaftlichen, sport-
medizinischen und physiotherapeutischen Betreuung.

Nach der Bildung sportfachlicher Prioritäten und der
grundsätzlichen Sicherstellung der Gesamtfinanzierung
der Projekte wird unter Berücksichtigung 

– des Vorrangs von Sanierungs-, Modernisierungs- und
Ausbaumaßnahmen, zum Erhalt und zur Verbesserung
vorhandener Anlagen (dies gilt insbesondere dann,
wenn Standardanpassungen vorzunehmen sind, die
Sportstätten nicht den behördlichen Vorschriften und
Auflagen entsprechen oder Sanierungsmaßnahmen zu
Energie- und Betriebskosteneinsparungen führen) und

– der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel

die Beteiligung des Bundes an der jeweiligen Baumaß-
nahme in Aussicht gestellt.

Die Erteilung des Zuwendungsbescheides ist dann von
der Vorlage eines baufachlich und verwaltungsmäßig ge-
prüften Förderantrages des jeweiligen Bundeslandes ab-
hängig. Aus ihm muss auch im Einzelnen aufgeschlüsselt
die Sicherstellung der Gesamtfinanzierung ersichtlich
sein.

In dem gesamten Verfahren liegt die abschließende Ent-
scheidungszuständigkeit beim BMI.

10.2.4 Förderleistungen
Auf der Grundlage der Ende 1995 erstmals unter einheit-
lichen Gesichtspunkten bei den Ländern und den Bundes-
sportfachverbänden durchgeführten Bedarfserhebung,
die seither regelmäßig aktualisiert wird, den Förder-
grundsätzen, den sportfachlichen Stellungnahmen der
Bundessportfachverbände und den Abstimmungsge-
sprächen mit dem DSB-BL ergeben sich die jährlichen
Bewilligungsplanungen für den Sportstättenbau.

In den Jahren 1998 bis 2001 hat die Bundesregierung 
für die Förderung des Baues und für die Unterhaltung 
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von Sportstätten des Hochleistungssports insgesamt
257,2 Mio. DM Bundesmittel ausgegeben, und zwar:

im Jahr 1998 67,3 Mio. DM
im Jahr 1999 68,0 Mio. DM
im Jahr 2000 68,0 Mio. DM
im Jahr 2001 53,9 Mio. DM.

Gefördert wurden: 

– die Errichtung multifunktionaler Sporthallen;

– die Errichtung von Leichtathletikhallen;

– die Errichtung von Trainingshallen für andere Sport-
arten, z. B. für Boxen, für Eisschnelllauf, für Ringen;

– die Errichtung und der Ausbau von Funktionsgebäuden;

– die Errichtung und Erweiterung von Krafttrainings-
räumen;

– Sanierungs-, Modernisierungs- und Ausbaumaß-
nahmen aus Gründen der Standardanpassung und der
Energieeinsparung;

– werterhaltende Maßnahmen (Bauunterhaltung/Stand-
ortsicherung);

– sonstige sportartspezifische Baumaßnahmen (z. B.
Anlagen für Wasserspringen, Schwimm-Strömungs-
kanäle, Kanu-Gegenstromkanal, Kunstrasenplätze für
Hockey, Mattenbelegung von Sprungschanzen, An-
lagen für Bob- und Rennschlitten, Eisschnelllauf-
bahnen, Anlagen für Ski-alpin und Ski-nordisch).

10.3 Sonderförderprogramm 
„Goldener Plan Ost“

Eines der ehrgeizigsten sportpolitischen Vorhaben der
neuen Bundesregierung ist in der Koalitionsvereinbarung
mit der Ankündigung eines Sonderförderprogrammes
nach den Kriterien des „Goldenen Planes Ost“ wiederge-
geben.

Unter Beteiligung von Fachleuten aus der öffentlichen
Sportverwaltung und des selbstverwalteten Sports hatte
der Deutsche Sportbund den „Goldenen Plan Ost“ ent-
wickelt und 1992 vorgestellt. Er enthält den Vorschlag ei-
nes 15-Jahres-Programmes, mit dem der bedrückende
Mangel an Sportstätten für den Breitensport in den neuen
Ländern überwunden und eine Angleichung der Sportin-
frastruktur an die der alten Bundesländer erreicht werden
soll. Bei der alten Regierung fand die Forderung nach ei-
nem Sonderförderprogramm indes keinen Widerhall. 

Die Bundesregierung hat Wort gehalten. 1999 konnte das
Programm mit einem jährlichen Ansatz von zunächst 
15 Mio. DM Bundesmitteln starten. Inzwischen stehen
von 1999 bis zum Jahr 2003 Mittel in Höhe von insgesamt
52,1 Mio. Euro bereit. 

Förderfähig sind der Neubau, die Erweiterung und der
Umbau von so genannten Sportstätten der Grundversor-
gung – hauptsächlich Sportplätze und Sporthallen, aber
auch neue Umkleide- und Sanitärgebäude. Grundlage ist

eine eigens für dieses Programm geschaffene Förderricht-
linie des Bundesministeriums des Innern.

Nach Maßgabe dieser Förderrichtlinie bestimmen allein
die Länder die Projektauswahl und die Prioritätenfolge
nach Dringlichkeit. Damit entspricht das Programm den
unterschiedlichen Zielsetzungen der Länder bei der Sport-
stättenbauförderung und gewährleistet eine flexible Hand-
habung.

So setzt bei etwa gleichem Finanzierungsanteil des Bun-
des das Land Brandenburg auf die Förderung kleinerer
Vereinsbaumaßnahmen, während Sachsen-Anhalt größere
Projekte fördert. Im Gegensatz zu den anderen neuen Län-
dern setzt Thüringen auch Prioritäten in der Unterstützung
der Bäderlandschaft des Landes; deshalb wurden mit dem
zustehenden Mittelanteil für das Jahr 2000 zwei große
Badbauprojekte in Weimar und Gera gefördert. Das Land
Sachsen, das den höchsten Förderanteil des Bundes erhält,
baut überwiegend neue Sportplätze und größere Sporthal-
len; hervorzuheben ist der Bau einer Großsporthalle in
Dresden, an dem sich Bund und Land mit jeweils rd. 
1,9 Mio. Euro beteiligen. Mecklenburg-Vorpommern in-
vestiert überwiegend in den Bau von Ein- und Zweifeld-
sporthallen und den Neubau von Kleinsportplatzanlagen.
Berlin, mit dem geringsten Förderanteil, errichtet vorwie-
gend Sportfunktionsgebäude oder baut Räume, die bisher
für andere als sportliche Zwecke genutzt wurden, in eine
Sportstätte um. So werden beispielsweise ehemalige Ga-
ragen, die als Anbau an einer Sporthalle standen, zu Um-
kleide- und Sanitärräumen umgebaut.

Die Bundesmittel werden nach Quoten – bezogen auf die
Einwohnerzahl – den Ländern für das jeweilige Haus-
haltsjahr zur Bewirtschaftung zugewiesen und für die
vom BMI genehmigten Fördervorschläge in Anspruch ge-
nommen. Die Bewilligung der Zuwendungen und die Ver-
wendungsnachweisprüfung obliegen den Ländern.

Zusammen mit den Finanzmitteln der Länder, Kommu-
nen und Vereine werden Gesamtinvestitionen von deut-
lich über 200 Mio. Euro sichergestellt, die in ca. 350 Pro-
jekte fließen. Allein in den Jahren 2001 und 2002 stellt die
Bundesregierung mit jeweils 14,8 Mio. Euro (29 Mio. DM)
fast doppelt so viele Mittel bereit wie zunächst geplant.
Das zeigt den großen Stellenwert, den die Bundesregie-
rung der Modernisierung und Instandsetzung von Sport-
anlagen für den Breitensport zumisst. Neben allen sport-
lich Aktiven kommen diese Investitionen insbesondere
auch der Kinder- und Jugend-, und damit auch der Nach-
wuchsarbeit im deutschen Sport zugute. 

Mit Mitteln des Sonderförderprogramms kann die Errich-
tung von Sportanlagen für den Breitensport gefördert
werden, nicht aber die Sanierung. Diese Beschränkung ist
gewollt, denn für Sanierungsmaßnahmen stehen die Bun-
deshilfen nach dem Investitionsförderungsgesetz Aufbau
Ost (IfG) zur Verfügung, die wiederum nicht für den Neu-
bau eingesetzt werden dürfen. IfG und Sonderförderpro-
gramm „Goldener Plan Ost“ ergänzen sich deshalb und
stellen zusammen genommen den umfassenden Beitrag
des Bundes zur Verringerung der Sportstättendefizite in
den neuen Ländern und im ehemaligen Ostteil Berlins dar. 



Im „Goldenen Plan Ost“ ist treffend ausgedrückt, „dass
die Möglichkeiten des Sports für die Erhaltung der Ge-
sundheit und Leistungsfähigkeit, die Steigerung der Le-
bensfreude, die Bildung und Erziehung einen wertvollen
Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität bieten.“ Da-
mit ist zugleich der gesellschaftspolitische Auftrag be-
schrieben, dem sich der Bundesminister des Innern in sei-
ner Eigenschaft als Sportminister besonders verpflichtet
fühlt. Diese Verpflichtung schließt ein, im Rahmen der ge-
nerellen Angleichung der Lebensverhältnisse auf ein glei-
chermaßen gutes Sportstättenangebot in Ost und West
hinzuwirken.

10.4 Förderung der Stadien in Berlin 
und Leipzig

Die Bundesregierung fördert im Rahmen der Ausrichtung
der Fußball-WM 2006 den Ausbau der Stadien in Berlin
und Leipzig mit insgesamt 247 Mio. Euro. Darüber hinaus
ist keine weitere Bundesförderung für WM-Stadien vor-
gesehen.

Die Förderung der Sanierung des Olympiastadions in
Berlin und des Zentralstadions in Leipzig durch den Bund
berücksichtigt die besondere Situation der beiden Arenen
und stellt eine Ausnahme dar, weil der Bund grundsätzlich
Fußballstadien nicht fördert. Der Bund als ehemaliger Ei-
gentümer des Berliner Olympiastadions war in der
Pflicht, im Rahmen der Übertragung des Eigentums an
Berlin die Sanierung des Stadions zu übernehmen. Die
Förderung des Leipziger Zentralstadions dient dem Ziel,
WM-Spiele auch in den neuen Bundesländern auszutra-
gen. Zudem verfolgt die Bundesregierung mit der Förde-
rung des Stadions in Leipzig und auch des Olympiastadi-
ons in Berlin das Ziel, die Struktur in Ostdeutschland zu
verbessern.

Mit Bundesfördermitteln in Höhe von rd. 196 Mio. Euro
soll das Berliner Olympiastadion zu einem Gesamtpreis
von 242 Mio. Euro saniert und modernisiert werden. Es
erhält 76 000 überdachte Sitzplätze. Eine Besonderheit
wird die Ergänzung um eine 9. Laufbahn sein, die den
Wünschen der internationalen Leichtathletik entspricht.
Die Baumaßnahmen haben Mitte des Jahres 2000 begon-
nen und werden bei laufendem Betrieb segmentweise
durchgeführt und Ende 2004 abgeschlossen sein.

Die Stadt Leipzig will das Zentralstadion in der Weise
umbauen, dass im Inneren des vorhandenen Stadionwalls
ein reines Fußballstadion mit 45 000 überdachten Sitz-
plätzen errichtet wird. Zu den veranschlagten Gesamtkos-
ten in Höhe von 91 Mio. Euro erhält Leipzig einen Bun-
deszuschuss in Höhe von 51 Mio. Euro. Baubeginn war
Ende des Jahres 2000, die Fertigstellung soll Mitte des
Jahres 2003 erfolgen.

11. Fußball-Weltmeisterschaft 2006
– Stand der Vorbereitungen –

Für die Bundesrepublik Deutschland, die Länder und die
beteiligten Kommunen ist eine Fußball-Weltmeister-
schaft im eigenen Land von herausragender politischer,

kultureller und volkswirtschaftlicher Bedeutung. Sie bie-
tet die einzigartige Gelegenheit, sich der Weltöffentlich-
keit als leistungsfähiger Gastgeber darzustellen.

Die Bundesregierung unterstützt mit großem Engagement
den Deutschen Fußball-Bund bei der Ausrichtung der
WM 2006. Die erfolgreiche Organisation einer Großver-
anstaltung wie der Fußball-Weltmeisterschaft im eigenen
Land erfordert ein hohes Maß gemeinsamen Handelns
aller beteiligten staatlichen Stellen. Dies gilt für den
Bund, die Länder und die Kommunen gleichermaßen.

Die Planungen haben begonnen. Zur Koordinierung der
staatlichen Vorbereitungsmaßnahmen hat das feder-
führende Bundesministerium des Innern am 1. Juli 2001
die „Projektgruppe Fußball-Weltmeisterschaft 2006“ ein-
gerichtet. Die Projektgruppe bildet die zentrale Koordi-
nierungsstelle der Bundesregierung zur Unterstützung der
Vorbereitungsmaßnahmen des DFB-Organisationskomi-
tees für die Fußball-WM 2006 und zur Planung eigener
begleitender Maßnahmen.

Vorbereitungsmaßnahmen des Bundes und der Länder zur
Unterstützung des Deutschen Fußball-Bundes sind u. a.
auf folgenden staatlichen Handlungsfeldern angelaufen:

– Sicherheit,

– Kultur,

– Verkehr, Transport, Infrastruktur,

– Tourismus,

– Umweltschutz,

– Akkreditierung, Visa-Angelegenheiten,

– Protokoll,

– Medien, Öffentlichkeitsarbeit,

– Sondermünzen, Sonderbriefmarken,

– Steuern, Zölle,

– Verbraucherschutz,

– Gesundheit,

– Schul- und Jugendkampagnen,

– Arbeitsgenehmigungen,

– logistische Unterstützung,

– Markenschutz.

Zu diesen Sachbereichen werden derzeit in enger Zusam-
menarbeit mit dem Organisationskomitee WM 2006 des
Deutschen Fußball-Bundes Konzepte erarbeitet. Nach
den bis dahin kaum vorstellbaren terroristischen Gewalt-
akten vom 11. September 2001 wird vor allem der Si-
cherheit hohe Bedeutung beizumessen sein. Ziel für die
Fußball-WM 2006 ist ein national und international auf
das Bedrohungspotenzial abgestimmtes Sicherheitskon-
zept. In Abstimmung mit der FIFA und dem OK wird zu
gewährleisten sein, dass die bestehenden nationalen Si-
cherheitsgrundlagen für die WM 2006 auf einen Standard
gebracht werden, der den größtmöglichen Schutz der
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Spieler, Schiedsrichter, Delegationen, FIFA-Partner, Me-
dienvertreter und Zuschauer vor, während und nach den
Spielen bewirkt, innerhalb wie außerhalb der Stadien.

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 soll ein heiteres und
friedliches, sympathisches und völkerverbindendes Er-
eignis werden. Das Organisationskomitee will eine außer-
gewöhnliche Atmosphäre schaffen, von der eine Welle der
Gastfreundschaft und Internationalität ausgehen soll und
dem wiedervereinten Deutschland neue Freunde in aller
Welt sichert. Dazu soll ein internationales Kunst-, Kultur-
und Rahmenprogramm beitragen, das auf eine Symbiose
zwischen Fußball und Kultur gerichtet ist. Bei der WM
2006 soll Deutschland als Kulturland im Herzen Europas
präsentiert werden. In das Kulturprogramm wie auch als
Trainingsstätte oder Hotelstandort sollen viele Regionen
eingebunden werden.

Das Gelingen der WM 2006 ist ein nationales Anliegen,
das bestmögliche Unterstützung der öffentlichen Hand
rechtfertigt. So wird das Kulturprogramm durch Bund
und Länder gefördert. Die Bundesregierung wird anläss-
lich der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 im Zeitraum von
2003 bis 2006 jährlich eine 10-EURO-Silbergedenk-
münze, d. h. eine Serie von insgesamt vier Münzen he-
rausgeben und damit dazu beitragen, dieses Ereignis in
der Öffentlichkeit bekannt zu machen. Die Sonderpost-
wertzeichen-Serien „Für den Sport“ stehen in den Jahren
2003 bis 2006 im Zusammenhang mit der Fußball-
Weltmeisterschaft 2006. 

Für einen Erfolg der WM 2006 ist eine effiziente örtliche
und überörtliche Verkehrsinfrastruktur von elementarer
Bedeutung. Deutschland verfügt bereits über eine hervor-
ragende Verkehrsinfrastruktur (Straße, Schiene, Luftver-
kehr). Im Rahmen der planmäßigen Straßenbauprojekte
wird im Jahr 2006 ein punktuell auf sechs Fahrstreifen er-
weitertes Autobahnnetz zur Verfügung stehen. Die
Strecken der Hochgeschwindigkeitszüge (ICE) befinden
sich in kontinuierlichem Ausbau. Zusätzlich werden Op-
timierungen bei Verkehrsinformations- und Verkehrs-Ma-
nagementsystemen angestrebt.

C. Sonstige Maßnahmen des Bundes

1. Ehrenamt im Sport

1.1 Gesellschaftspolitische Einordnung,
Zahlen

Die für den Bereich des Ehrenamtes zuständige Bundes-
ministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sagte
bei der Auftaktveranstaltung zum „Internationalen Jahr
der Freiwilligen 2001“:

„Unsere zivile Gesellschaft lebt von dem freiwilligen En-
gagement seiner Bürgerinnen und Bürger. Gemeinsinn,
Solidarität und Zivilcourage sind der Kitt unserer Demo-
kratie. Gerade in einer Zeit des Wandels zur modernen
Wissensgesellschaft wächst die Bedeutung bürgerschaft-
lichen Engagements. Aus freiwilliger Arbeit und Eh-
renämtern erwächst eine Kultur der wechselseitigen Ach-
tung, der Zugehörigkeit und des Gemeinsinns. Diese

Werte werden nicht an der Börse gehandelt und sind den-
noch das, was moderne Zivilgesellschaften zusammen-
hält.

Ziel unserer Politik ist es, nach Wegen zu suchen, wie die
Rahmenbedingungen für ehrenamtliches Engagement
verbessert werden können. Dabei darf es nicht darum ge-
hen, dass der Staat Kosten spart. Es ist ganz klar, dass bür-
gerschaftliches Engagement freiwillig und ergänzend
bleiben muss und reguläre Arbeitsplätze nicht ersetzen
darf.

Aktivierung heißt Ermutigung, Befähigung, Anregung,
Mobilisierung.“

Sport und Bewegung ist quantitativ der bedeutendste
Bereich ehrenamtlicher Tätigkeiten und Freiwilligenar-
beit. Nach der letzten Finanz- und Strukturanalyse des
DSB (FISAS) werden für 1996 2,2 Mio. Menschen als
ehrenamtlich Tätige in Vereinen des Deutschen Sport-
bundes ausgewiesen. Ein Drittel davon wird der Ebene
der Führung und Verwaltung zugerechnet, die übrigen
2/3 der so genannten Ausführungsebene (z. B. Übungs-
leiter, Trainer). 

Nach der Repräsentativerhebung von 1999 zu „Ehrenamt,
Freiwilligenarbeit und bürgerschaftlichem Engagement
in Deutschland“ durch den Projektverbund Ehrenamt im
Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend bejaht nahezu jeder Dritte unter den ak-
tiv Beteiligten im Bereich Sport und Bewegung die Frage
nach „Freiwillig übernommenen Aufgaben und Arbeiten,
die man unbezahlt oder gegen geringe Aufwandsentschä-
digung ausübt“. Von allen ehrenamtlichen, freiwilligen
Tätigkeiten entfällt gut jede fünfte Tätigkeit auf den Sport.
Hochgerechnet handelt es sich damit um rund 6,6 Mio.
Menschen, die in Sportvereinen und -verbänden frei-
willige, ehrenamtliche Tätigkeiten leisten. Diese Zahl
liegt nun erheblich höher als die bisher vorhandenen
Schätzungen zur Zahl der „Ehrenamtlichen“ in den 
88 000 Sportvereinen in Deutschland, bei denen der Deut-
sche Sportbund Zahlen im Bereich von 2 bis 2,5 Mio.
Ehrenamtlichen nennt. Zur Begründung dieser Differenz
wird darauf hingewiesen, dass in den Befragungen der
Vereine häufig nur die formellen, d. h. an bestimmte Äm-
ter oder Positionen gebundene Aufgaben und Tätigkeiten
erfasst werden. Dies bedeutet, dass die freiwillige auf
Spontaneität und Einzelabsprachen beruhende individu-
elle Leistung im Verein, die man als „Freiwilligenarbeit“
bezeichnen kann, noch weit über die Erhebungen des
Deutschen Sportbundes innerhalb der FISAS-Erhebung,
die die formalen Ehrenämter betreffen, hinausgeht.

1.2 Förderung des Ehrenamts durch die
Verbesserung steuerrechtlicher und
sozialversicherungsrechtlicher
Rahmenbedingungen für die
Sportvereine

Die jetzige Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt,
das ehrenamtliche oder auch bürgerschaftliche Engage-
ment gesellschaftspolitisch zu stärken. 



– Durch das Steuerbereinigungsgesetz 1999 wurde die
so genannte „Übungsleiterpauschale“ als steuerlicher
Freibetrag um 50 v. H. auf jetzt 1 848 Euro (3 600 DM)
jährlich angehoben und der Kreis der Begünstigten um
die Tätigkeit der Betreuerinnen und der Betreuer er-
weitert. Dieser Schritt kommt damit nicht nur den
Übungsleitern, sondern auch den vielen Mannschafts-
und Jugendbetreuern in Sportvereinen zugute. Mit der
Steuerfreiheit des Übungsleiterfreibetrags ist auch die
Sozialversicherungsfreiheit verknüpft.

– Die Spitzenverbände der Sozialversicherungsträger ha-
ben sich im August 2001 darauf verständigt, Übungs-
leiter in Sportvereinen nicht mehr grundsätzlich als
abhängig Beschäftigte anzusehen. Bei einer selbst-
ständigen Tätigkeit entfällt die Sozialversicherungs-
pflicht.

– Weiterhin wurde auf das lästige und arbeitsaufwen-
dige so genannte Durchlaufspendenverfahren über die
Stadtverwaltungen zum 1. Januar 2000 verzichtet.
Jetzt können alle gemeinnützigen Vereine, auch die
Sportvereine, Geldspenden unmittelbar entgegenneh-
men und die Spendenquittungen selbst ausstellen.
Diese Maßnahme baut zugleich unnötige Bürokratie
ab.

– Außerdem wurden die Möglichkeiten verbessert,
durch Rücklagen dauerhaftes Vermögen bei den Ver-
einen zu bilden und Gewinne aus wirtschaftlichen
Betätigungen geringer zu besteuern.

– Von der Enquete-Kommission des Deutschen Bundes-
tages „Zukunft des bürgerschaftlichen Engagements“
liegen der Bundesregierung seit dem Juni 2002 wei-
tere Empfehlungen für eine Stärkung des Ehrenamts
in den Vereinen vor. Diese wird die Bundesregierung
in ihre Überlegungen einbeziehen, inwieweit weitere
ehrenamtliche Tätigkeiten im Rahmen der finanziel-
len Möglichkeiten steuer- und sozialversicherungs-
rechtlich begünstigt werden können. Dabei wird auch
geprüft werden, ob über das Steuer- und Sozialrecht
hinaus auch in den Bereichen des Arbeitsrechts, des
Zivilrechts (u. a. Haftung, Unfallschutz, Vereinsrecht,
Stiftungsrecht) und des öffentlichen Dienstrechts
(z. B. Freistellungsregelung) gesetzgeberische Maß-
nahmen zur Förderung des Ehrenamts angezeigt sind.

2. Breitensport

2.1 Allgemeines
Nach der verfassungsrechtlichen Kompetenzverteilung
ist die Förderung des Breiten- und Freizeitsports
grundsätzlich Sache der Länder, während der Schwer-
punkt der Bundesförderung beim Hochleistungssport
liegt. Innerhalb dieser von der Verfassung vorgegebenen
Zuständigkeitsverteilung kann die Bundesregierung zen-
trale Maßnahmen bundeszentraler Sportorganisationen
im Breiten- und Freizeitsport dann fördern, wenn diese für
die Bundesrepublik Deutschland von Bedeutung sind und
von einem Land allein nicht wirksam gefördert werden
können.

Die von den Ländern außerhalb des Hochleistungssports
erbrachten Leistungen werden von der Bundesregierung
ausdrücklich anerkannt. 

2.2 Förderung des Deutschen Turner-Bundes
Die finanzielle Förderung breitensportlicher Maßnahmen
des Deutschen Turner-Bundes (DTB) ist im Berichtszeit-
raum fortgesetzt worden. Für die Durchführung der zen-
tralen Lehrgangsplanung und der breitensportlichen Pro-
jektmaßnahmen wurden dem Verband zur Verfügung
gestellt:

1998 500 000 DM
1999 500 000 DM
2000 400 000 DM
2001 500 000 DM.

Die breitensportlichen Projektmaßnahmen sind u. a. in
den Bereichen Kinder- und Jugendturnen, Turnen der Äl-
teren, Sport und Ernährung sowie Fitness und Gesundheit
angesiedelt.

Neben diesen Breitensportmaßnahmen des DTB beteiligt
sich die Bundesregierung an der Finanzierung des Deut-
schen Turnfestes und der Gymnaestrada, dem internatio-
nalen Turnfest. Diese Veranstaltungen finden alle vier
Jahre statt (Deutsches Turnfest im Jahr vor der Gymnae-
strada).

Dem DTB wurden vom Bund für das Deutsche Turnfest
1998 in München 1,9 Mio. DM als Zuschuss gewährt und
für das Deutsche Turnfest 2002 in Leipzig 1,02 Mio. Euro
als Zuschuss bewilligt.

Zur Teilnahme deutscher Turnerinnen und Turner an der
Gymnaestrada 1999 in Göteborg wurden Bundesmittel in
Höhe von 700 000 DM bereitgestellt. 

2.3 Sportplakette des Bundespräsidenten
Die Sportplakette des Bundespräsidenten wurde 1984 von
Bundespräsident Karl Carstens als Auszeichnung für
Turn-/Sportvereine oder -verbände, die sich in langjähri-
gem Wirken besondere Verdienste um die Pflege und Ent-
wicklung des Sports erworben haben, gestiftet. Sie wird
aus Anlass des 100-jährigen Bestehens eines Turn-/Sport-
vereins oder -verbandes auf dessen Antrag verliehen. Vo-
raussetzung ist u. a. der Nachweis über den Gründungs-
zeitpunkt.

Von 1998 bis Ende 2001 wurde die Sportplakette des
Bundespräsidenten an mehr als 630 Sportvereine und -
verbände verliehen.

3. Integration durch Sport
Benachteiligung und gesellschaftliche Isolierung sind oft
Nährboden für Rechtsextremismus. Vor allem junge Men-
schen brauchen Halt und Orientierung. Sie brauchen eine
Gemeinschaft, in die sie sich einbringen können und in
der sie akzeptiert werden. Gerade der Sport kann über die
persönlichen und aktiven Begegnungen der Jugendlichen
dazu beitragen, vorhandene Vorurteile und Angst vor
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Fremdem abzubauen sowie Fairness und Respekt zu erle-
ben und zu erlernen. Damit verfügt der Sport, in dem
Teamgeist und fairer Wettbewerb gefragt sind, über ein
breites Spektrum von Möglichkeiten zur Gewaltpräven-
tion und zu sozialer Integration.

Dieses Potenzial hat die Bundesregierung mit dem Projekt
„Sport mit Aussiedlern“, das vom Deutschen Sportbund
durchgeführt und seit 1989 vom Bundesministerium des
Innern (BMI) aus Integrationsmitteln mit insgesamt mehr
als 100 Mio. DM gefördert wurde, zur Festigung des ge-
sellschaftlichen Zusammenhangs konsequent ausgebaut.
Das Projekt stellt einen wichtigen Beitrag im Gesamtkon-
zept zur gesellschaftlichen Integration von Aussiedlern
dar. Die hierzu im Haushalt des Bundesministeriums des
Innern bereitgestellten Gesamtmittel konnten trotz aller
Sparzwänge seit 1998 stufenweise erhöht werden, und
zwar von 32 Mio. DM in 1998 auf 45 Mio. DM im Jahr
2000 und auf rd. 52,6 Mio. DM im Jahr 2001.

Als wichtige Maßnahme zur gesellschaftlichen Integration
von Aussiedlern will in diesem Gesamtrahmen das Projekt
„Sport mit Aussiedlern“ insbesondere jugendliche Aus-
siedler an den Sport und seine Vereine heranführen und sie
dadurch in das Wohnumfeld integrieren. Es erreicht jähr-
lich mehrere hunderttausend Menschen, darunter ca.
150 000 Spätaussiedler und leistet zugleich einen Beitrag
zur Drogen-, Gewalt- und Kriminalitätsprävention. 

Für dieses Projekt sind im Berichtszeitraum folgende Mit-
tel des BMI zur Verfügung gestellt worden: 

1998 rd.   6,8 Mio. DM
1999 rd.   8,5 Mio. DM
2000 rd.   8,5 Mio. DM
2001 rd. 11,2 Mio. DM.

Vor dem Hintergrund fremdenfeindlicher Übergriffe auf
Aussiedler und Ausländer wurde dieses bewährte Projekt
im Jahr 2001 unter dem Motto „Integration durch Sport“
geöffnet. Es bezieht jetzt verstärkt auch jugendliche Aus-
länder ein und erweitert die Zielgruppe zudem um benach-
teiligte deutsche Jugendliche, um neben den integrativen
auch die präventiven Funktionen des Sports zu nutzen. 

Es wurden 7 347 Integrations- und Präventionsmaßnah-
men gefördert. 

Das BMI wird sich im Jahre 2002 mit dem Themenfeld
„Integration durch Sport“ an der Gesellschaftskampagne
des DSB „Sport tut Deutschland gut“ beteiligen und künf-
tig noch stärker mit anderen Trägern kooperieren.

Darüber hinaus hat die Bundesregierung die vielfältigen
Möglichkeiten des Sports auch gezielt in ihr entschiede-
nes Eintreten gegen Gewalt und Fremdenhass einge-
bunden. Aus der Vielzahl hier einschlägiger Einzelkon-
zepte seien beispielhaft zitiert:

Das am 23. Mai 2000 vom Bundesministerium des Innern
und vom Bundesministerium der Justiz initiierte bundes-
weite „Bündnis für Demokratie und Toleranz – gegen Ex-
tremismus und Gewalt“ bündelt zivilgesellschaftliche Ini-
tiativen mit vergleichbarer Zielsetzung, dokumentiert

Beispiele zivilen Engagements und empfiehlt sie zum
Nachahmen. Es berät und unterstützt, es stellt Kontakte
her und initiiert selbst einzelne modellhafte Projekte.
Auch Sportveranstaltungen gegen Gewalt und Intoleranz
stehen unter dem Dach dieses Bündnisses, wie die ge-
meinsame Veranstaltung der Sportministerkonferenz und
des Bundesministeriums den Innern „Meile 2000 für To-
leranz“ in Frankfurt/Oder. 

In Rahmen des „Bündnisses für Demokratie und Toleranz –
gegen Extremismus und Gewalt“ hat das Bundesministe-
rium des Innern im September 2000 ein Benefizspiel un-
terstützt, das die Basketballmannschaft von Makkabi
Düsseldorf unter dem Motto „Gemeinsam gegen Frem-
denhass“ zugunsten der Opfer des Attentats vom 27. Juli
2000 in Düsseldorf veranstaltete. Alle Erlöse der Veran-
staltung kamen den Opfern des Attentats zugute. 

Das „Bündnis für Demokratie und Toleranz – gegen Ex-
tremismus und Gewalt“ ist seit dem Jahr 2001 auch bei
den Basketballspielen für Demokratie und Toleranz mit
dabei, die jährlich anlässlich des s.Oliver BBLAllstar Day
stattfinden. Basketballspieler, Trainer und Organisatoren
der s.Oliver BBL machen in diesem Rahmen mit ihrem
Engagement deutlich, dass Extremismus und Gewalt kei-
nen Platz in unserer Gesellschaft haben. Nach dem großen
Erfolg der Veranstaltung im Jahr 2001 übernahm  Bun-
desinnenminister Otto Schily im Jahr 2002 die Schirm-
herrschaft für das Basketball-Topevent in Berlin.

Auch die Streetball-Tour des Deutschen Basketball Bun-
des „BiberBeats 2001“ fand im Jahr 2001 in Kooperation
mit dem „Bündnis für Demokratie und Toleranz – gegen
Extremismus und Gewalt“ statt. Streetball als die schieds-
richterlose Variante des Basketballs erfordert besonderen
Respekt, Fair Play und Kommunikationsfähigkeit der
Spieler. An 35 Spielorten in ganz Deutschland wurden
von Mai bis September 2001 die Sieger in verschiedenen
Altersklassen ermittelt, die dann Anfang Oktober im
großen Finale aufeinander trafen. Das „Bündnis für De-
mokratie und Toleranz“ zeichnete bei jeder Veranstaltung
das fairste Team aus. Mit dieser Auszeichnung ist das au-
tomatische Startrecht für das Finale verbunden. Zudem
warb das Bündnis mit „Du willst RESPEKT. Ich auch.“
auf den Teilnehmer-T-Shirts für Toleranz und Aner-
kennung. Neben dem „Bündnis für Demokratie und Tole-
ranz“ beteiligte sich auch das vom Bundesinnenministe-
rium geförderte Projekt „Integration durch Sport“ des
Deutschen Sportbundes an der Aktion.

Eine in Berlin im November 2001 von der Bundeszentrale
für politische Bildung, der Sportjugend Berlin und der
Deutschen Sportjugend veranstaltete Fachtagung „Sport
und Jugendsozialarbeit gegen (rechte) Gewalt und Extre-
mismus“ stellte in einem zweitägigen Seminar erfolgrei-
che Projekte der Jugendsozialarbeit aus dem Bereich des
Sports vor.

4. Rehabilitationssport
Rehabilitationssport ist ein wichtiger und fester Bestand-
teil der Rehabilitation. Er wirkt mit den Mitteln des Sports
und sportlich ausgerichteter Spiele ganzheitlich auf 



behinderte Menschen ein, um insbesondere ihre Aus-
dauer, Koordination, Flexibilität und Kraft zu stärken. Die
sporttherapeutischen Übungen der regelmäßigen Übungs-
veranstaltungen sind nicht physikalische Therapie, son-
dern aus den Rehabilitationssportarten (Gymnastik,
Leichtathletik, Schwimmen, Bewegungsspiele in Grup-
pen) zu entwickeln. Hierbei ist der Gruppeneffekt, die ge-
meinsame Durchführung im Kreise Gleichbetroffener,
von besonderer Bedeutung. Rehabilitationssport ist glei-
chermaßen angezeigt bei Einzelschäden an Bewegungs-
organen wie auch bei Mehrfachschäden, bei Störungen in-
nerer Organe, bei neurologischen und geistig-seelischen
Schädigungen. Nach einer schweren Erkrankung, zum
Beispiel Herzinfarkt, Schlaganfall oder Querschnittläh-
mung, bietet Rehabilitationssport eine wirksame Hilfe,
Krankheitsbeschwerden und Folgen der Behinderung
durch Hilfe zur Selbsthilfe zu mindern; er fördert zugleich
die gesellschaftliche Integration sowie eine Steigerung
des Selbstwertgefühls.

Die Leistungsvoraussetzungen für den Rehabilitationssport
und das ärztlich verordnete Funktionstraining sind seit 
1. Juli 2001 im Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX)
– Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen –
festgeschrieben. Auf der Ebene der Bundesarbeitsge-
meinschaft für Rehabilitation haben die Rehabilita-
tionsträger im Jahre 1994 eine Gesamtvereinbarung über
den Rehabilitationssport und das Funktionstraining ge-
schlossen. Sie bildet bislang die Grundlage für die Durch-
führung der früher getrennt geregelten Bereiche „Rehabili-
tationssport“ und „Funktionstraining“. Durch die Regelung
„unter einem Dach“ ist eine schärfere Indikationsstellung
möglich; sie berücksichtigt im Übrigen auch stärker Herz-
gruppen und verbessert das Anerkennungsverfahren für die
Rehabilitationssport-Gemeinschaften und Funktionstrai-
ningsgruppen. Schließlich wird die ärztliche Verordnung
entsprechender Leistungen geregelt.

Durch das SGB IX ist der Rehabilitationssport nunmehr
erweitert worden um Übungen für behinderte oder von
Behinderung bedrohte Frauen und Mädchen, die der Stär-
kung des Selbstbewusstseins dienen. Hierunter sind auch
Selbstbehauptungskurse zu verstehen, in denen Frauen
und/oder Mädchen u. a. in Übungen zur Abgrenzung ge-
gen Übergriffe und zur Selbstverteidigung lernen, ihr
Selbstbewusstsein zu stärken und dieses durch selbstsi-
cheres Auftreten und bewusste Körpersprache zum Aus-
druck zu bringen. Derartige Kurse können insbesondere
auch bei psychisch behinderten Frauen und Mädchen not-
wendig sein. Aufgrund dieser Neuregelung ist zurzeit eine
Aktualisierung und Überarbeitung der Gesamtvereinba-
rung aus dem Jahre 1994 bei der Bundesarbeitsgemein-
schaft für Rehabilitation in Vorbereitung.

Rehabilitationssport stellt nicht unmittelbar auf die Hei-
lung einer Krankheit oder den Wiedereintritt in das Ar-
beitsleben ab, sondern ist eine ergänzende, über die un-
mittelbare medizinische Behandlung hinaus wirkungsvoll
anwendbare, Maßnahme der ganzheitlichen Rehabilita-
tion, um die Anliegen des § 4 Abs. 1 SGB IX durchzuset-
zen. Sein Ziel ist es, vorhandene Behinderungen zu be-
seitigen, zu lindern oder zu kompensieren sowie
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Jahr
Behinderten-

sport-
gruppen

aktive
Teil-

nehmer

davon 
Kriegs-

beschädigte
v. H.

1998 2 394 230 978 16 338 (7,1)

1999 2 436 240 837 14 590 (6,1)

2000 2 470 259 053 12 989 (5,0)

Krankheitsfolgen, Einschränkungen der Erwerbstätigkeit
oder Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu verringern
oder zu beseitigen. Darüber hinaus kann Rehabilitations-
sport dazu beitragen, behindertengerechtes Verhalten zu
erreichen, psychosoziale Krankheitsfolgen zu beseitigen
und Fertigkeiten im Gebrauch technischer Hilfsmittel zu
fördern.

5. Versehrtensport
Nach dem Sozialen Entschädigungsrecht haben Beschä-
digte Anspruch auf Teilnahme am Versehrtensport zur
Wiedergewinnung und Erhaltung der körperlichen Leis-
tungsfähigkeit (§ 10 Abs. 3 Bundesversorgungsgesetz).
Das gilt auch für Personen, die nach Gesetzen versorgt
werden, die eine entsprechende Anwendung des Bundes-
versorgungsgesetzes vorsehen, wie z. B. das Soldatenver-
sorgungsgesetz und das Opferentschädigungsgesetz. Ver-
sehrtensport wird in Übungsgruppen unter ärztlicher
Betreuung und fachkundiger Leitung in geeigneten Sport-
gemeinschaften regelmäßig durchgeführt. Bei den Sport-
arten sind die Übungen auf die Art und Schwere der 
Schädigungsfolgen und den gesundheitlichen Allgemein-
zustand des Beschädigten abzustellen. Mit zunehmendem
Alter des Beschädigten gewinnt die Wahl der Sportart
eine besondere Bedeutung.

Im Berichtszeitraum wurde Versehrtensport in fast 
2 500 Behindertensportgruppen durchgeführt. Diesen
Gruppen gehörten im Jahr 2000 über 259 000 aktive Teil-
nehmer an, davon ca. 13 000 Kriegsbeschädigte oder an-
dere Berechtigte nach dem Sozialen Entschädigungs-
recht. Damit hat sich die Zahl der aktiven Teilnehmer in
den vergangenen vier Jahren um rund 16 v. H. erhöht, die
Zahl der aktiven Kriegsbeschädigten ist dagegen um rund
29 v. H. gesunken.

Im Einzelnen ergab sich folgende Entwicklung:

Für das Jahr 2001 liegen noch keine Angaben vor. Der
Rückgang des Anteils der Kriegsbeschädigten führte sei-
nerzeit zum Erlass der Versehrtenleibesübungen-Verord-
nung (VÜbV), mit der die Abrechnung der Kosten ver-
einfacht (pauschaliert) und gleichzeitig die Finanzierung
auf absehbare Zeit sichergestellt wurde. Der Pauschalbe-
trag verminderte sich jeweils um den Vomhundertsatz, um
den sich die Zahl der rentenberechtigten Beschädigten im
Vergleich der beiden vorangegangenen Jahre verringerte.

Mit der Verordnung zur Änderung der Versehrtenleibes-
übungen vom 15. November 2000 wurde dieses Berech-
nungsverfahren, das zum 31. Dezember 1999 ausgelaufen
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ist, mit Wirkung vom 1. Januar 2000 neu geregelt. Da in
den letzten Jahren der Änderung der Zahl der rentenbe-
rechtigten Kriegsbeschädigten ein weit höherer Abgang
bei den Teilnehmern gegenüberstand, orientiert sich mit
der Neuregelung die Anpassung der Pauschalvergütung
an der Zahl der tatsächlich am Versehrtensport teilneh-
menden Kriegsbeschädigten.

Seit der zum 1. Januar 1991 erfolgten Einführung des
Bundesversorgungsgesetzes (BVG) in dem in Artikel 3
des Einigungsvertrages genannten Gebiet haben auch die
Beschädigten in den neuen Bundesländern die Möglich-
keit, am Versehrtensport teilzunehmen. In den neuen Bun-
desländern werden die Aufwendungen für die Teilnahme
am Versehrtensport aus praktischen Gründen einzeln er-
stattet. In der VÜbV ist allerdings die Möglichkeit ge-
schaffen worden, ebenfalls auf die Pauschalvergütung
überzugehen.

Für die Durchführung des Versehrtensports auf der
Grundlage des § 11a BVG sind folgende Mittel aufge-
wendet worden:

1998 5,3 Mio. DM
1999 4,7 Mio. DM
2000 4,5 Mio. DM
2001 3,9 Mio. DM.

Zusätzlich erhält der Deutsche Behindertensportverband
(DBS) jährlich Zuwendungen aus Mitteln des Bundesmi-
nisteriums für Arbeit und Sozialordnung zur teilweisen
Deckung der Verwaltungskosten einschließlich Personal-
kosten sowie der Kosten bundeszentraler Lehrgänge zur
Fortbildung von Übungsleitern und Ärzten für die Durch-
führung des Versehrtensports.

In den Jahren 1998 bis 2001 hat der DBS folgende Zu-
wendungen für die oben angegebenen Zwecke erhalten:

1998 230 000 DM
1999 236 000 DM
2000 245 000 DM
2001 245 000 DM.

Daneben wenden die Länder erhebliche Mittel für Ver-
waltungskosten der Landesversehrtensportorganisation
auf.

6. Sport und Umwelt

Die deutliche Ausweitung sportlicher Aktivitäten, die er-
höhte Mobilität von Bürgerinnen und Bürgern und das in-
dividuelle Streben nach Freizeitaktivitäten müssen mit
dem Natur- und Umweltschutz in Einklang gebracht wer-
den. Der natur- und umweltverträglichen Gestaltung von
Sport- und Freizeitmöglichkeiten kommt deshalb eine
zentrale Bedeutung zu. Sport, Natur- und Umweltschutz
dürfen nicht isoliert gesehen werden, da sie letztendlich
dem übergeordneten Ziel der Gesundheit sowie der Er-
haltung und Verbesserung der Lebensqualität der Men-
schen dienen. 

6.1 Sport und Naturschutz 

Mit dem wachsenden Bedürfnis nach Naturerlebnis und
gesunder Lebensweise hat sich auch eine größere Sensi-
bilität für eine umweltverträgliche Sportausübung ent-
wickelt. Dabei sind die Bemühungen der Sportverbände,
das Wissen über und das Verständnis für ökologische Aus-
wirkungen von Sportaktivitäten und die Schutzbedürftig-
keit von Umwelt und Natur auch über ihre Mitglieder hi-
naus zu wecken und zu vertiefen, in besonderem Maße
anzuerkennen.

Die Bundesregierung hat sich daher einem fairen Interes-
senausgleich zwischen sportlicher Aktivität im Freien und
den Belangen von Natur- und Umweltschutz besonders
verpflichtet gesehen. Gemeinsam mit den Ländern, den
kommunalen Spitzenverbänden sowie den beteiligten
Sport- und Umweltschutzorganisationen unterstützt sie
alle Konzepte und Maßnahmen, die zu einem dauerhaften
Interessenausgleich zwischen Sport und Naturschutz bei-
tragen.

Dem dauerhaften Interessenausgleich zwischen Sport und
Naturschutz trägt auch die im November 2001 ver-
abschiedete Novelle des Bundesnaturschutzgesetzes
(BNatSchG) Rechnung. Sie will den Ausgleich von
Schutz- und Nutzerinteressen vor allem durch zwei neue
Vorschriften fördern:

Die Naturschutzbehörden sollen zukünftig betroffene
Sportverbände frühzeitig über geplante Naturschutz-
maßnahmen, die sich auf die Sportausübung auswirken,
informieren. Das eröffnet den Sportlern die Möglichkeit,
gemeinsam mit den Naturschutzbehörden nach einver-
nehmlichen Lösungen zu suchen. 

Das neue Bundesnaturschutzgesetz stellt darüber hinaus
klar, dass der Schutz der Natur auch im Wege freiwilliger
Vereinbarungen anstelle von ordnungsrechtlichen Lösun-
gen erreicht werden kann. 

Darüber hinaus stellt die Novelle klar, dass die natur- und
landschaftsverträgliche Sportausübung Teil der Erholung
ist.

Zu der Frage, unter welchen Voraussetzungen die Sport-
ausübung natur- und landschaftsverträglich ist, hat der
„Beirat für Umwelt und Sport“ (s. C 6.2) beim Bundes-
umweltministerium eine fachliche Stellungnahme erar-
beitet und veröffentlicht. 

In der dicht besiedelten Bundesrepublik Deutschland sind
die Lebensräume für die wild lebenden und wachsenden
Tiere und Pflanzen und der Naturhaushalt hohen Belas-
tungen ausgesetzt. Auch der in der freien Natur ausgeübte
Sport führt zu Problemen beim Erhalt von Biotopen und
der Sicherung der Artenvielfalt. Die Novelle des Bundes-
naturschutzgesetzes sieht deshalb vor, dass vor allem im
siedlungsnahen Bereich ausreichende Flächen zur Erho-
lung und  Sportausübung bereit gestellt werden. Darüber
hinaus ist es zum Schutz ökologisch empfindlicher und
gleichzeitig attraktiver Bereiche in bestimmten Fällen un-
umgänglich, Nutzungsregelungen festzusetzen. 



So kann in Naturschutzgebieten und Nationalparks nach
§ 5 Satz 3 des Bundeswasserstraßengesetzes das Befahren
von Bundeswasserstraßen durch Rechtsverordnung gere-
gelt, eingeschränkt oder untersagt werden. Diese Verord-
nung erlässt das Bundesministerium für Verkehr, Bau- und
Wohnungswesen im Einvernehmen mit dem Bundesminis-
terium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit.
Maßgebend für den Erlass solcher Befahrensregelungen,
die Einschränkungen des Bootssports vorsehen, ist der in
den jeweiligen Schutzgebietsverordnungen der Länder
bestimmte Schutzzweck, der nachhaltig gewahrt und ge-
sichert werden muss. Im Verfahren werden neben den Na-
turschutzverbänden und den Vertretern der betroffenen
kommunalen Körperschaften auch die Verbände des Was-
sersports beteiligt. Der Anteil an Schutzgebietsflächen im
Bereich von Bundeswasserstraßen beträgt nur etwa 
0,5 v. H. der Gesamtflächen. 

6.2 Beirat für Umwelt und Sport
Der Beirat für Umwelt und Sport wurde in der 14. Legis-
laturperiode neu berufen. Er ist aus dem im Jahre 1994
beim Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit angesiedelten „Arbeitkreis Sport und
Umwelt“ hervorgegangen. 
Im Rahmen seiner Aufgaben, die Entwicklungen im Sport
und in der Sportindustrie zu beobachten, die Auswirkun-
gen des Sports auf die Umwelt sowie die Verträglichkeit
von Sportstätten und -geräten für die Umwelt zu erfassen
sowie Steuerungsinstrumente für eine umweltverträgliche
Sportausübung und eine möglichst vorausschauende Lö-
sung von Konflikten im Bereich der Sportausübung auf-
zuzeigen, hat sich der Beirat ein umfassendes Arbeitspro-
gramm gegeben, das im Rahmen der Ressortforschung
und Verbändeförderung mit folgenden Themenschwer-
punkten umgesetzt wird:

– „Energie – Contracting für Sportstätten“

Effiziente Energienutzung und rationelle Energie-
bereitstellung sind wesentliche Bestandteile aktiver
Klimaschutzpolitik, zu der sich die Bundesregierung
verpflichtet hat. Die Erschließung bestehender Ener-
gieeinsparpotenziale ist hierbei von höchster Priorität.
Die in Auftrag gegebene Studie untersucht die Poten-
ziale im Bereich der kommunalen Sportstätten, da bei
diesen Anlagen in naher Zukunft ein erheblicher Sa-
nierungsbedarf besteht. Die gegenwärtigen Möglich-
keiten zur Finanzierung dieses Sanierungsbedarfs sind
begrenzt. Contracting bietet hier eine Möglichkeit zur
Umsetzung der notwendigen Maßnahmen. Auf der
Grundlage konkreter Beispiele wurde ein Leitfaden
als Handlungshilfe für Kommunen, Planer und sons-
tige Investoren entwickelt, der im Frühjahr 2002 ver-
öffentlicht wurde.

– „Neue Entwicklungen bei Natursportarten“
Um die Auswirkungen auf Natur und Landschaft ein-
schätzen zu können, ist es in Zukunft wichtig, auch die
neuen Sportarten im Vorfeld zu beleuchten und Trends
frühzeitig zu erkennen. Von dem  Ergebnis der Studie,
die durch das Institut für Natursport und Ökologie der
Deutschen Sporthochschule Köln erarbeitet wird,

werden Hilfestellungen und Verfahrensweisen zur Lö-
sungsfindung erwartet.

– „Internetbasiertes Natursportinformationssystem“
Das Informationssystem wird für Naturschutzbehör-
den, Sportverbände und -vereine gleichermaßen zu-
gänglich sein. Es wird Auskunft über Art und Umfang
der Belastungen von Natur und Landschaft durch den
Sport geben und so das Wissen beider Seiten auf einen
gemeinsamen Stand heben. Darüber hinaus wird es
Vorschläge zur Konfliktlösung enthalten. Hierdurch
wird sichergestellt, dass die in der Novelle des Bun-
desnaturschutzgesetzes vorgesehene frühzeitige In-
formation durch Handlungsempfehlungen ergänzt
wird. Ab Juni 2002 wird das Informationssystem der
Fachöffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. 

– „Effizienz freiwilliger Vereinbarungen im Bereich
Sport und Natur-/Umweltschutz“
Die von der Universität Essen durchgeführte Untersu-
chung soll einen Beitrag zur Versachlichung der Dis-
kussion um die Wirksamkeit freiwilliger Instrumente
im Vergleich zu ordnungsrechtlichen Maßnahmen
leisten. Sie wird voraussichtlich zum Jahresende 2002
erscheinen. Die Ergebnisse werden in das Informa-
tionssystem einfließen. 

– „Natura 2000 und Sport – Leitfaden zur Anwendung
der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie und der Vogel-
schutzrichtlinie“
Der im Jahr 2001 erstellte Leitfaden soll den im Sport
ehrenamtlich Tätigen Informationen über die mögli-
chen Auswirkungen der FFH-Richtlinie auf den Sport
und Hinweise zur Erarbeitung von Stellungnahmen
gegenüber Naturschutzbehörden geben. 

– Handbuch „Integration von Naturschutz auf Golf-
plätzen“
Vorliegende Untersuchungen zu diesem Thema haben
zwischenzeitlich zu einer differenzierteren Betrach-
tung der ökologischen Situation auf Golfplätzen ge-
führt. So entstehen abseits der beanspruchten Spiel-
flächen nicht selten Biotoptypen mit einem hohen
Natürlichkeitsgrad. Das Handbuch, das nach den im
Berichtszeitraum aufgenommenen Vorarbeiten Mitte
des Jahrs 2002 vorliegen wird, soll Golfplatzbetreibern
sowie Greenkeepern verständliche Anleitungen an die
Hand geben, wie durch ökologische und naturschutz-
relevante Maßnahmen die Lebensbedingungen für dort
mögliche Pflanzen- und Tierarten gefördert werden
können bzw. darüber aufklären, welche Bedingungen
zu Einschränkungen und Ausschlüssen führen. 

– „Ökologisch bewusste Durchführung von Sport-
Großveranstaltungen“
Das Institut für Natursport und Ökologie an der
Sporthochschule Köln hat im Zeitraum  von 1998 bis
2000 große Natursportevents im Ski- und Snowboard-
Bereich im Auftrag der Stiftung für Sicherheit im Ski-
sport untersucht. Die Untersuchung wurde im Jahr
2001 im Auftrag des Bundesministeriums für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit um zwei Sommer-
sportarten erweitert. Ausgewählt wurden die Trend-
sportarten Downhill und Crosscountry im Mountain-
biking.
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Wesentlicher Inhalt der Studie wird die Entwicklung
von Bewertungsparametern sein, die eine zuverlässige
Beurteilung der Konfliktsituation erlauben und die
ökologische Belastungsfaktoren aufzeigen, die im
Vergleich zur normalen Auslastung des Natursport-
raumes durch Großveranstaltungen entstehen. 

6.3 Sport und Lärmschutz
Die Sportanlagenlärmschutzverordnung (18. BImSchV)
hat sich in den vergangenen zehn Jahren als Instrument
zur Lösung von Nachbarschaftskonflikten um die Beur-
teilung von Sportlärm vielfach bewährt. Dazu hat maß-
geblich beigetragen, dass die differenzierten und zugleich 
flexiblen Regelungen der 18. BImSchV den Vollzugs-
behörden der Länder beträchtliche Abwägungsspielräume
geben, um bei den vielfältigen Konstellationen des Sport-
betriebs, die vom Training auf dem „Sportplatz um die
Ecke“ bis zum sportlichen Großereignis mit weltweitem
Publikums- und Medieninteresse reichen, zu angemesse-
nen Lösungen zu gelangen. Die Sportanlagenlärmschutz-
verordnung, die nach einem intensiven Diskussionspro-
zess mit den beteiligten Kreisen erlassen wurde, hat im
Spannungsfeld zwischen Sport und Umwelt zur Ent-
schärfung zuvor bestehender Lärmprobleme geführt und
wichtige Beiträge zur Sicherung der wohnungsnahen
Sportstätten geleistet.

7. Sport im Bildungswesen

7.1 Allgemeines
Der Sport im Bildungswesen obliegt in erster Linie der
Zuständigkeit der Länder. Das Bundesministerium für
Bildung und Forschung kann in Zusammenarbeit mit den
Ländern und den Sportverbänden Maßnahmen von inter-
nationaler oder gesamtstaatlicher Bedeutung zur Bil-
dungsplanung und Verbesserung der Rahmenbedingun-
gen für den Sport in der Schule, Hochschule und im
Freizeitbereich unterstützen.

Grundlagen bilden die Artikel 91a und 91b des Grundge-
setzes.

Ein herausragendes Ereignis in der Berichtsperiode war
der „Weltgipfel zum Schulsport“, der vom 3. bis 5. No-
vember 1999 in Berlin stattfand. Er wurde organisiert
vom Weltrat für Sportwissenschaft und Leibes-/Körper-
erziehung ( International Council of Sport Science and
Physical Education – ICSSPE ) unter Schirmherrschaft
der UNESCO, des IOC und der KMK. Das Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung hat die Durch-
führung des Kongresses finanziell unterstützt ebenso wie
die Veröffentlichung der Kongressergebnisse in engli-
scher und deutscher Sprache. Die Dokumentation bietet
wissenschaftliche Begründungen für die Bedeutung des
Schulsports in heutiger Zeit aus internationaler Sicht.
Herausgestellt wird der Wert eines qualitätsgerechten
Sportunterrichts für die allgemeine Bewegungsfähigkeit,
für die Gesundheitserziehung, die körperliche und geis-
tige Leistungsfähigkeit, für die Hebung des Selbstbe-
wusstseins der Kinder und Jugendlichen und damit für die
Entwicklung des Selbstkonzepts und des Sozialverhal-

tens. In den internationalen Untersuchungen wurde nach-
gewiesen, dass für den Schulsport sowohl die entspre-
chenden Rahmenbedingungen geschaffen werden müssen
als auch für eine hohe gesellschaftliche Akzeptanz des
Schulsports gesorgt werden muss, damit dem Schulsport
der gebührende Stellenwert im Bildungsbereich einge-
räumt wird.

Im Ergebnis des Weltgipfels zum Schulsport wurde die
„Berliner Agenda – Ein Aufruf zur Aktion an Regierun-
gen und Minister“ verabschiedet. Die Berliner Agenda
fand Eingang und starke Beachtung in internationalen
Sportkongressen und Dokumenten.

Nach dem Weltgipfel zum Schulsport wurde eine „Ge-
meinsame Erklärung des Präsidenten der Kultusminister-
konferenz, des Präsidenten des Deutschen Sportbundes
und des Vorsitzenden der Sportministerkonferenz zur Be-
deutung des Schulsports für lebenslanges Sporttreiben“
im Dezember 2000 verabschiedet. In der Erklärung wird
der Sportunterricht als Kernbereich des Schulsports he-
rausgestellt und sein spezifischer Beitrag als einziges Be-
wegungsfach für die ganzheitliche Persönlichkeitsbil-
dung unterstrichen. Der außerunterrichtliche Bereich
bildet die zweite Säule des Schulsports und trägt mit „Ju-
gend trainiert für Olympia“, dem Programm „Bewe-
gungsfreundliche Schule“, dem Zusammenwirken von
Schule und Vereinssport dazu bei, die sportlichen Interes-
sen von Kindern und Jugendlichen zu wecken und zu be-
friedigen.

Die Bundesregierung begrüßt Initiativen der Länder für
einen qualitätsgerechten Sportunterricht in den Schulen,
den Hochschulsport  und ein vielfältiges außerunterricht-
liches Sportangebot, wie sie auch auf der von der Kul-
tusministerkonferenz gemeinsam mit dem Deutschen 
Sportbund, der Sportministerkonferenz und dem Sport-
ausschuss des Deutschen Bundestages im Dezember
2001 in Karlsruhe veranstalteten Fachtagung „Perspekti-
ven des Schulsports“ vorgestellt wurden.

7.2 Hochschulsport
Im Rahmen der Förderung hochschulbezogener zentraler
Maßnahmen studentischer Verbände unterstützt das
BMBF auch den Allgemeinen Hochschulsportverband
(adh). Ihm gehören 153 Mitgliedshochschulen an.

Es wurden Maßnahmen mit folgenden Schwerpunkten
gefördert:

– Förderung integrativer Sportangebote für Behinderte
und Nichtbehinderte in Seminaren,

– Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses/Ko-
operation mit der Sportwissenschaft,

– Planung des fachbezogenen Erfahrungsaustausches
unter den Studierenden,

– Umweltbildung im Hochschulsport am Beispiel des
Schneesports,

– Sponsoring im Hochschulsport/Managementtechni-
ken für studentische Gruppen,



– Förderung der Arbeit der Sportreferate innerhalb der
studentischen Hochschulvertretungen.

Von den Begabtenförderungswerken, für die das BMBF
die entsprechenden Mittel bereitstellt, wurden im Be-
richtszeitraum insgesamt 19 Doktoranden der Sportwis-
senschaft mit Stipendien gefördert.

Im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe Ausbau und Neu-
bau von Hochschulen wurden mit dem Neu- und Ausbau
von Sportstätten die Rahmenbedingungen für den Hoch-
schulsport in einer Reihe von Bundesländern verbessert.

Der Bundesanteil für den Sportstättenbau im Hochschul-
bereich betrug:

1998 = rd.   8 Mio. DM
1999 = rd. 10 Mio. DM
2000 = rd.   6 Mio. DM
2001 = rd.   8 Mio. DM.

Im Rahmen des Förderprogramms „Neue Medien in der
Bildung“ wird das Vorhaben „Neue Medien in der Sport-
medizinischen Lehre“ vom 1. Juni 2001 bis 31. Dezember
2003 an der Deutschen Sporthochschule Köln im Verbund
mit zehn deutschen Universitäten durchgeführt und vom
BMBF mit 2,6 Mio. Euro gefördert. Mit dem Vorhaben
wird ein breites Spektrum sportmedizinischer Inhalte me-
dientechnisch und mediendidaktisch aufbereitet. Hierzu
werden unterschiedliche neue Medienformen, wie Texte,
Bilder und digitale Videos sowie 3-D-Visualisierungen,
Computersimulationen und -animationen verwendet. Die
entstehenden Lernangebote richten sich an Sportstudie-
rende im Bereich Sportwissenschaft, Lehramtsstudi-
engänge im Fach Sport, Medizinstudierende, approbierte
Ärztinnen und Ärzte, die im Rahmen ihrer Weiterbildung
die Zusatzbezeichnung „Sportmedizin“ anstreben. 

7.3 Europäisches Jahr der Erziehung durch
Sport 2004

Im Oktober 2001 hat die Europäische Kommission auf
Initiative des für Bildung, Kultur und Sport zuständigen
Kommissionsmitglieds Frau Viviane Reding vorgeschla-
gen, das Jahr 2004 zum Europäischen Jahr der Erziehung
durch Sport zu erklären (gestützt auf Art. 149 EGV). Im
Jahr der Olympischen Sommerspiele und der Paralympics
in Athen 2004 sollen in allen Mitgliedstaaten der Europä-
ischen Union verschiedene Gemeinschaftsmaßnahmen
und Aktionen durchgeführt werden, die die erzieherischen
Funktionen des Sports in den Mittelpunkt stellen. 

Zielgruppen dieses Europäischen Jahres der Erziehung
durch Sport sollen Schüler und Schülerinnen, Eltern, Er-
zieher und Erzieherinnen, Leiter und Leiterinnen von Bil-
dungseinrichtungen und Sportorganisationen, insbeson-
dere auch in den Grenzregionen, sein.

Mit dem beschlossenen Europäischen Jahr der Erziehung
durch Sport will die Kommission zur

– Förderung der Partnerschaft zwischen Bildungs- und
Sporteinrichtungen;

– Förderung von Mobilität und Schüleraustausch;

– Förderung der sozialen und erzieherischen Dimension
des Sports, Übertragbarkeit sportlicher Werte auf den
Bildungsbereich;

– Förderung der sozialen Integration von Benachteilig-
ten durch Sport;

– Förderung sportlicher Aktivitäten in den schulischen
Lehrplänen gegen Bewegungsmangel von Schülern
und Schülerinnen;

– Berücksichtigung schulischer Probleme von Leis-
tungssportlern,

beitragen.

8. Jugendsport

8.1 Kinder- und Jugendplan des Bundes 
Ein wesentliches Instrument zur Förderung des außer-
schulischen Jugendsports ist der Kinder- und Jugendplan
des Bundes. Seine Maßnahmen werden vom Bundesmi-
nisterium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(BMFSFJ) finanziert. In ihm sind die konzeptionellen und
finanziellen Möglichkeiten zur Förderung der freien und
öffentlichen Jugendarbeit zusammengefasst. Er ist u. a.
Finanzierungsgrundlage für die Förderung der Deutschen
Sportjugend (dsj) im Deutschen Sportbund und anderer
zentraler Jugendverbände sowie für die Bundesjugend-
spiele.

Aus Mitteln des Kinder- und Jugendplans des Bundes
wurden im Berichtszeitraum insgesamt bei sportlichen
und sportbezogenen Maßnahmen verwendet:

1998 9,3 Mio. DM
1999 9,8 Mio. DM
2000 10,3 Mio. DM
2001 10,6 Mio. DM.

8.1.1 Förderung der Deutschen Sportjugend
(dsj) und anderer zentraler Jugend-
verbände

Der dsj werden Zuwendungen für ihre Geschäftsstelle
und als Zentralstelle für die Jugendorganisationen der
Fachverbände des Deutschen Sportbundes gewährt. Die
Mittel für die Jugendverbände sind im Wesentlichen be-
stimmt für

– Kurse der außerschulischen Bildung,

– Mitarbeiterschulung,

– Personalkosten der Bundesgeschäftsstellen der
Jugendorganisationen sowie 

– sonstige Einzelmaßnahmen, insbesondere für
Jugendverbandszeitschriften und für zentrales
Arbeitsmaterial.

Darüber hinaus erhält die dsj Zuwendungen für Vorhaben,
die im Rahmen des Internationalen Jugendaustausches
und der Internationalen Jugendbegegnung durchgeführt
werden. Hierzu gehören auch bilaterale Programme sowie
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jugendpolitische Maßnahmen, die sich auf Länder der
Dritten Welt beziehen.

Die Geschäftsstelle der dsj wird vom BMFSFJ im Rah-
men einer Fördervereinbarung auf Dauer gefördert. Hier
ist auch die Koordinationsstelle für die Fan-Projekte an-
gesiedelt, die als Bestandteil des Nationalen Konzeptes
Sport und Sicherheit eingerichtet ist. Ihr Ziel ist die über-
regionale Unterstützung und Koordinierung der Fan-
Projekte vorwiegend bei den Fußballvereinen der 1. und 
2. Liga. Aber auch international hat sich die Koordina-
tionsstelle bei Großveranstaltungen wie der Fußballwelt-
meisterschaft 1998 in Frankreich und der Fußballeuropa-
meisterschaft 2000 in den Niederlanden/Belgien bewährt.
Das Projekt wird zu zwei Dritteln aus Mitteln des Kinder-
und Jugendplans des Bundes und zu einem Drittel vom
DFB gefördert.

Hervorzuheben ist auch das Modellprojekt „Straßenfuß-
ball für Toleranz“, das die Brandenburgische Sportjugend
in den Jahren 2000 bis 2003 für die dsj durchführt. Ziel
dieses Projektes ist, gewaltbereite junge Menschen mit
fremdenfeindlicher Haltung durch positive Erfahrungen
mit Gewaltfreiheit zu Toleranz im Zusammenleben mit
anderen hinzuführen.

In den Jahren 1998 bis 2001 hat die Bundesregierung für
die Deutsche Sportjugend und ihre Fachverbände sowie
für besondere Projekte folgende Beträge aufgewendet:

1998 1999 2000 2001

in Mio. DM

Haushalt der Deutschen 
Sportjugend 1,922 1,957 2,008 2,290

Zuwendung für die 
Fachverbände und 
besondere Projekte 3,180 3,543 3,583 3,796

Insgesamt 5,102 5,500 5,591 6,086

Neben der dsj erhalten auch andere Sport treibende zen-
trale Jugendverbände Zuwendungen aus Mitteln des Kin-
der- und Jugendplans des Bundes. So werden als sportli-
che Maßnahmen mit besonderen Zielrichtungen gefördert

– der internationale Jugendaustausch und die internatio-
nale Jugendbegegnung;

– das Programm „Sportliche Jugendbildung“, das zur
Anregung und Intensivierung der theoretischen Aus-
einandersetzungen mit Inhalten und Zielen des Sports
in unserer Gesellschaft bei gleichgewichtiger Sport-
ausübung dient;

– sonstige Sport treibende Jugendverbände, wie z. B. die
Jugend des Rad- und Kraftfahrerbundes Solidarität,
die DLRG-Jugend, Deutsche Jugendkraft (DJK),
CVJM-Eichenlaub.

Zuwendungen im Berichtszeitraum:

Empfänger 1998 1999 2000 2001

in Mio. DM

Internationale 
Jugend-
begegnungen 2,470 2,525 2,590 2,590

Sportliche 
Jugendbildung 0,411 0,590 0,414 0,430

Sonstige 
Jugendverbände 0,760 0,750 0,796 0,756

Zusammen 3,641 3,865 3,800 3,776

8.1.2 Bundesjugendspiele
Seit 1951 werden die Bundesjugendspiele durchgeführt.
Die Auswahl der Übungen und die Ziele des Programms
werden maßgeblich von den Überlegungen bestimmt,
dass

– alle Jugendlichen teilnehmen können;

– jeder einen Anreiz erhalten soll, teilzunehmen, zu
üben und seine optimale Leistung zu erzielen;

– unterschiedliche Veranlagungen angesprochen und
entwickelt werden;

– der Einsatz von Schule und Verein für den Sport An-
regungen und Entwicklungsimpulse vermitteln soll.

Mit über fünf Millionen teilnehmenden Kindern und Ju-
gendlichen sind die Bundesjugendspiele die größte sport-
liche Veranstaltung in der Bundesrepublik Deutschland.
Der herausragende Platz der Bundesjugendspiele im
Schulsport ist vor allem dadurch zu erklären, dass die An-
forderungen der Spiele am durchschnittlichen Leistungs-
vermögen der Schülerinnen und Schüler orientiert sind
und jedem Teilnehmenden Gelegenheit bieten, seine im
Sportunterricht erlernten Fertigkeiten zu erproben.

Das Sportangebot wendet sich an Schülerinnen und
Schüler vom sechsten Lebensjahr an und umfasst Übun-
gen in den Sportarten Geräteturnen, Leichtathletik und
Schwimmen. Die Bundesjugendspiele werden von der
Trias Schule, Jugendarbeit und Sport getragen. Für die po-
litische und fachlich Zusammenarbeit dieser Träger haben
sich die Kultusminister der Länder, der DSB und das
BMFSFJ in einem Kuratorium zusammengeschlossen.
Sie haben einen Ausschuss berufen, der sich insbesondere
mit der Weiterentwicklung der Bundesjugendspiele be-
fassen soll.

Zum Erhalt der Attraktivität und zur Erhöhung der Ak-
zeptanz ist in einer Koordinierungsgruppe aus Vertretern
des DLV, des DTB, des DSV und der dsj eine Neukon-
zeption der Bundesjugendspiele erarbeitet worden, die



neben dem bisherigen Wettkampf (sportartspezifischer
Mehrkampf) einen zusätzlichen Wettbewerb (Vielseitig-
keitswettbewerb der jeweiligen Grundsportarten) und ei-
nen Mehrkampf (sportartübergreifender Mehrkampf der
drei Grundsportarten) beinhaltet. Zugleich wurde bei der
Neukonzeption auf mädchengerechte Rahmenbedin-
gungen Rücksicht genommen, sodass hier eine neue
mädchengerechte Sport- und Spielkultur im Bereich des
Schulsports entstehen kann. Nach Erprobung und Aus-
wertung wurden die neuen Bundesjugendspiele ab dem
Schuljahr 2001/2002 in die Ausschreibung aufgenom-
men. Neben der inhaltlichen Erneuerung mit neu gestal-
teten Urkunden und einem Logo haben die neuen Bundes-
jugendspiele auch die zeitgemäße Form der Vermittlung
durch CD-Rom und Internet erhalten.

Im Berichtszeitraum wurden für die Bundesjugendspiele
verausgabt:

1998 576 000 DM
1999 397 000 DM
2000 871 000 DM
2001 717 000 DM.

8.2 Deutsch-Französisches Jugendwerk
(DFJW)

Zu den wesentlichen Aufgaben des DFJW, das im We-
sentlichen durch Regierungsbeiträge von deutscher und
französischer Seite finanziert wird, zählt die Förderung
von Austausch, Begegnung und Zusammenarbeit im Be-
reich des Sports. Die Förderung wird auf deutscher Seite
in Zusammenarbeit mit dem DSB, der dsj, der DJK und
dem Deutschen Alpenverein vorgenommen. Den Rahmen
hierzu bilden verschiedene Programme wie etwa:

– Gruppenaustausch deutscher und französischer Sport-
vereine zur gemeinsamen sportlichen Betätigung,
freundschaftlichen Begegnung und zum Kennen-
lernen des gesellschaftlichen und kulturellen Umfel-
des.

– Sportseminare mit praktischer sportlicher Betätigung
und zur Auseinandersetzung mit Fragen z. B. des Um-
weltschutzes, der Integration von Ausländern im und
durch den Sport oder zur Gewaltproblematik.

– Gemeinsame Trainingsprogramme und Trainersemi-
nare im Leistungssport. Neben der Leistungssteige-
rung steht die interkulturelle Beschäftigung mit dem
Phänomen des Leistungssports im Mittelpunkt.

Im Berichtszeitraum wurden für die einzelnen Bereiche
folgende Mittel verwendet:

1998 2,2 Mio. DM
1999 2,4 Mio. DM
2000 2,4 Mio. DM
2001 2,3 Mio. DM.

Hierbei handelt es sich um eine Komplementärförderung
des gemeinsamen deutsch-französischen Fonds.

Weitere gemeinsame Aktivitäten des DFJW sind 

– der Hochschulsport, bei dem Begegnungen und Semi-
nare der Institute für Sportwissenschaft und der Sport-
referate der ASTEN gefördert werden;

– unterstützende Maßnahmen, bei denen es sich um
Auswertungstreffen und Tagungen der im Sport täti-
gen Zentralstellen handelt.

8.3 Deutsch-Polnisches Jugendwerk (DPJW)
Seit dem 1. Januar 1993 ist das Deutsch-Polnische Ju-
gendwerk eingerichtet, das die Förderung des deutsch-
polnischen Jugendaustausches übernommen hat.

Das DPJW fördert den deutsch-polnischen Jugendaus-
tausch mit dem Ziel, Vorurteile abzubauen, den Weg zur
Versöhnung ebenso wie gute Nachbarschaft und das ge-
genseitige Kennenlernen der Jugend zu unterstützen. Da-
bei kommt naturgemäß dem Sport eine besondere Bedeu-
tung zu. Nicht gefördert werden Wettbewerbe und
Leistungsvergleiche.

Das DPJW arbeitet bei der Förderung von sportlichen Ju-
gendbildungsmaßnahmen eng mit der Deutschen Sportju-
gend (dsj) zusammen. Daneben werden auch Programme
von Trägern gefördert, die nicht Mitglied der dsj sind.

Im Berichtszeitraum wurden folgende Mittel verausgabt:
1998 435 000 DM
1999 463 000 DM
2000 434 000 DM
2001 374 000 DM.

8.4 Einsatz von Zivildienstleistenden im
Sport

Ein Beschäftigungsbereich des Zivildienstes ist der Be-
reich des sozialen Sports in Zusammenarbeit mit geeig-
neten Institutionen. Zivildienstleistende werden im Be-
hindertensport, im Seniorensport, in der Altenhilfe, im
Koronarsport und im Sport in ambulanten Therapie-
gruppen, im kompensatorischen Sport mit Kindern und
Jugendlichen und bei Integrationshilfen für Kinder aus-
ländischer Arbeitnehmer, von Flüchtlingen und Asylbe-
werbern eingesetzt. Die dort eingesetzten Zivildienstleis-
tenden werden in besonderen Lehrgängen auf ihre
Tätigkeit vorbereitet.

9. Frauen und Mädchen im Sport

9.1 Stärkere Integration mädchen- und
frauenspezifischer Interessen

10,5 Millionen der im Deutschen Sportbund (DSB) im
Jahr 2001 zusammengeschlossenen Mitglieder sind weib-
lich, das entspricht etwa 39,1 v. H. der Mitglieder. Von den
7- bis 18-jährigen Mädchen ist heute fast jedes zweite
Mitglied eines Sportvereins; vom 19. Lebensjahr an
nimmt jedoch die Mitgliedschaft kontinuierlich ab. Die
meisten Mädchen und Frauen bevorzugen bei ihren sport-
lichen Aktivitäten eher Breiten- und Freizeitsportarten als
Wettkampfsportarten.
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Ungeachtet dieser prozentualen Verteilung  ist die organi-
sierte Arbeit der Sportorganisationen immer noch über-
wiegend männlich orientiert. Eine verstärkte Integration
mädchen- und frauenspezifischer Interessen ist daher
ebenso wichtig wie der Ausbau mädchen- und frauenge-
rechter Sportangebote oder der verstärkte Einsatz von
Trainerinnen und Übungsleiterinnen.

Eine vom BMFSFJ seit einigen Jahren geförderte, vom
Bundesinstitut für Sportwissenschaft und vom Bundes-
ausschuss Frauen im Sport des Deutschen Sportbundes
getragene Veranstaltungsreihe behandelt vor diesem Hin-
tergrund gezielt Fragen der Sportlerinnenkarrieren, spezi-
fische Fördermöglichkeiten, die Funktion von sportlichen
Vorbildern für Mädchen und Frauen, Gewalt gegen
Mädchen und Frauen im Sport oder auch die Darstellung
von Sportlerinnen in den Medien.

Die Tatsache, dass weniger als 10 v. H. aller Trainer
Frauen sind und Sportlerinnen daher durchweg von Trai-
nern betreut werden, belegt die Dringlichkeit, Berufe des
Sports stärker für Frauen zu öffnen. Vor diesem Hinter-
grund förderte das BMFSFJ die 1998 vom Bundesaus-
schuss Frauen und Sport des DSB durchgeführte europä-
ische Veranstaltung „Trainerin – (k)ein Beruf für
Frauen?!“. Zudem hat das Bundesinstitut für Sportwis-
senschaft eine Untersuchung zur Frage der Trainerinnen
und der Trainerausbildung veranlasst, von deren Ergeb-
nissen weitere Impulse erwartet werden.

Das 1999 geförderte Projekt „Come on girls, let’s play
Basketball!“ verfolgte das Ziel, Mädchen stärker in die
Arbeit von Sportvereinen einzubinden. Im Zuge dieses
Projektes wurden zugleich mädchengerechte Trainings-
methoden entwickelt, die ebenso für andere Ballsportar-
ten anwendbar sind.

Auch die neue Grundlage für den Rehabilitationssport, die
das im Juli 2001 in Kraft getretene Sozialgesetzbuch IX
geschaffen hat, berücksichtigt die besondere Situation be-
hinderter oder von Behinderung bedrohter Frauen und
Mädchen (s. C 4.).

Ebenso wurden im Zuge der generellen Überarbeitung der
Richtlinien für die Bundesjugendspiele mädchengerechte
Rahmenbedingungen geschaffen (s. C 8.1.2).

9.2 Frauen in Gremien des Sports
Die Forderung nach mehr Frauen in Führungspositionen
von Wirtschaft und Politik steht als wichtiger Aspekt ei-
ner gezielten Frauenförderung seit Jahren auf der politi-
schen Tagesordnung. Zunehmend wird diese Forderung
auch von engagierten Frauen im Bereich des Sports for-
muliert, zumal circa ein Viertel der weiblichen Bevölke-
rung der Bundesrepublik Deutschland in Vereinen des
Deutschen Sportbundes organisiert ist und der Frauen-
anteil unter den Mitgliedschaften im DSB kontinuierlich
auf inzwischen 39,1 v. H. angestiegen ist. Allein im Jahr
2001 hat sich die Zahl der weiblichen DSB-Mitglieder um
rund 106 000 erhöht, während sich die Zahl der männli-
chen Sportvereinsmitglieder lediglich um rund 17 000 er-
höhte. In sieben der 55 Spitzenverbände war die Zahl der
weiblichen Mitglieder im Jahre 2000 höher als die der

Männer. Dies betrifft den Verband für Modernen Fünf-
kampf (Frauenanteil 69,10 v. H.), die Reiterliche Vereini-
gung (70,01 v. H.), den Schwimm-Verband (51,88 v. H.),
den Sportakrobatik-Bund (71,96 v. H.), den Tanzsportver-
band (64,27 v. H.), den Turner-Bund (71,36 v. H.) sowie
den Volleyball-Verband (52,38 v. H.).

Dennoch stellen Frauen in den Führungspositionen des
Sports sowohl an der Vereinsbasis als auch in den Ver-
bänden sowie in den Landessportbünden noch immer eine
Minderheit dar. Es besteht zwischen der Frauenquote in
den Spitzenämtern von Verbänden und Vereinen und dem
prozentualen Anteil der Mädchen und Frauen in der Mit-
gliederstatistik des DSB eine große Diskrepanz. Dabei
geht es bei dem Ziel einer adäquaten Vertretung von
Frauen in den Gremien der Sportorganisationen um mehr
als nur die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen. Denn
dieser Ansatz trägt zugleich dazu bei, dass sich der Sport
stärker den Anforderungen von Frauen öffnet und so sei-
nem gesellschaftlichen Auftrag gerecht wird.

Sportwissenschaftliche Untersuchungen haben ergeben,
dass das Ehrenamt im Bereich des Sports auf der Ver-
bandsebene ein männlich zentriertes und stark berufs-
bezogenes Tätigkeitsfeld ist. So belegt etwa eine 2001 
erfolgte Befragung des Freiburger Kreises, der Arbeitsge-
meinschaft größerer deutscher Sportvereine, dass die Si-
tuation der Frauen in Führungspositionen der Sportver-
bände während der letzten zwei Jahrzehnte mehr oder
weniger stagniert. Die Befragung in den 157 Mitglieds-
vereinen des Freiburger Kreises ergab, dass lediglich 
19 v. H. der sowohl ehren- als auch hauptamtlichen
Führungspositionen von Frauen besetzt sind. Die Zahlen
deuten darauf hin, dass Frauen innerhalb von Vereinsvor-
ständen die prestigeträchtige, mit hohem Grad an Verant-
wortung und Außenwirkung verbundene Funktion der
Vereinsvorsitzenden äußerst selten ausüben. Wenn weib-
liche Vorstandsmitglieder in den Statistiken erscheinen,
so vor allem im weniger prestigeträchtigen Amt der
Schriftführerin oder der Kassenführerin. Typisch weibli-
che Betätigungsfelder innerhalb des Sportsystems sind
des Weiteren der Frauen- und der Jugendsport.

In den Präsidien der Landessportbünde betrug der Frau-
enanteil im Jahre 2001 im Durchschnitt 22,9 v. H., in den
Präsidien der Spitzenverbände sogar lediglich 10,1 v. H..
Während der Frauenanteil in den Präsidien der Landes-
sportbünde zwischen 11,1 v. H. (Hessen) und 40,0 v. H.
(Sachsen-Anhalt) variiert, ist in den Präsidien von 
21 Spitzenverbänden kein weibliches Mitglied vertre-
ten. Dem elf Personen zählenden DSB-Präsidium
gehören zwei Frauen an. Nur fünf der Spitzenverbände
werden von Frauen als Präsidentinnen geführt, in ledig-
lich einem der 16 Landessportbünde und in einem der 
20 weiteren Mitgliedsorganisationen führt jeweils eine
Frau den Vorsitz. In den Präsidien aller Mitgliedsorgani-
sationen üben insgesamt 34 Frauen das Amt der Vize-
präsidentin aus. 

Ein Forschungsprojekt der Universität Osnabrück bestä-
tigte im Jahr 2001, dass Frauen durchaus Interesse an Füh-
rungspositionen in Sportorganisationen haben. In einem
auf das Land Niedersachsen bezogenen Forschungsprojekt



wurde ermittelt, dass dort auf der Führungsebene der
Turn- und Sportvereine Frauen stark unterrepräsentiert
sind, während die ausführende Führungsebene stark von
Frauen besetzt wird. Diese Situation wurde von den be-
fragten Frauen u. a. damit erklärt, dass in der Regel die
Vereinsstrukturen zu starr seien und die Arbeitsstrukturen
in Vorständen auf sie eher abschreckend wirkten. Das For-
schungsprojekt kommt zu dem Ergebnis, dass nicht die
Einrichtung besonderer Ämter für Frauen, Quotenrege-
lungen oder Aktionsprogramme, sondern die Schaffung
moderner Vereinsstrukturen mit autonomen Abteilungen
und einem Lean-Management die besten Voraussetzun-
gen dafür sind, dass Frauen sich in Führungspositionen
der Turn- und Sportvereine engagieren.

Diese Ergebnisse belegen, dass Frauen durchaus ein Inte-
resse an Führungspositionen haben, dieses sich aber of-
fensichtlich weniger an traditionellen Führungsämtern
orientiert, sonder mehr auf die Wahrnehmung von Aufga-
ben ausgerichtet ist, die ein praktisches, engagiertes und
gemeinsames Handeln ermöglichen.

9.3 „Frauen an die Spitze“

Als Beitrag zur Erhöhung des Frauenanteils in den Gre-
mien des Sports initiierte das BMFSFJ in Kooperation mit
der FU Berlin und dem Nationalen Olympischen Komitee
das Modellprojekt „Frauen an die Spitze“. Dieses Projekt
geht zurück auf den sowohl an das Nationale Olympische
Komitee für Deutschland wie an das Internationale Olym-
pische Komitee gerichteten Appell des Deutschen Bun-
destages vom 4. Juli 2000, den jetzt noch marginalen 
Anteil von Frauen in Entscheidungspositionen der natio-
nalen wie internationalen Sportorganisationen bis 2005
auf 20 v. H. zu erhöhen.

Mit diesem Projekt wird der Diskrepanz zwischen der ste-
tig wachsenden Zahl sportaktiver Frauen und der Unter-
repräsentanz von Frauen in den Führungspositionen des
Sports mit dem Ziel Rechnung getragen, den Frauenanteil
in den Führungsgremien des Sports zu erhöhen. Dabei
sollen drei Problemfelder – Frauen in Führungspositionen
des Sports, Ehrenamt oder bürgerschaftliches Engage-
ment im Sport, gesellschaftliche Dynamik des Sports – er-
forscht, synergetische Effekte erzeugt, Kompetenzen und
Erfahrungen von Frauen genutzt werden, um den Mangel
an Führungskräften abzubauen und Frauen einen gleich-
berechtigten Zugang zu Einfluss- und Mitbestimmung im
Sport zu ermöglichen. Die Reichweite dieses Projektes
geht von der Bundesebene (NOK, DSB, Spitzenfachver-
bände) über die Landesebene (ausgewählte Landessport-
bünde und Landesfachverbände) ggf. bis zur Ebene von
Großvereinen.

Aufwendungen des BMFSFJ für Frauen und Mädchen im
Sport betrugen im Berichtszeitraum:

1998 86 000 DM
1999 8 000 DM
2000 69 000 DM
2001 235 000 DM.

9.4 Frauen und Mädchen im Rehabilitations-
sport

Das im Juli 2001 in Kraft getretene Sozialgesetzbuch IX
bildet eine neue Grundlage für den Rehabilitationssport
insbesondere auch für behinderte oder von Behinderung
bedrohte Mädchen und Frauen (s. C 4.)

10. Seniorensport
Der Sport bietet mit seinen vielfältigen Bewegungsange-
boten Frauen und Männern in der zweiten Lebenshälfte
ein abwechslungsreiches Feld für persönliches Erleben
und gemeinschaftliche Aktivitäten, auch mit Jüngeren.

Im Zentrum der Bemühungen stehen die Förderung der
Gesundheit und des individuellen Wohlbefindens. Er-
krankungen soll vorgebeugt und der Alternsprozess ver-
langsamt werden. Für die Gesundheitsvorsorge im Alter
ist sportliche Aktivität umso wirksamer, je früher sie ein-
setzt und je kontinuierlicher sie den Lebensweg begleitet.
Angemessene Bewegungsaktivitäten und Sport sind aber
auch dann wirkungsvoll, wenn sie in der zweiten Lebens-
hälfte erstmals begonnen oder wieder aufgenommen wer-
den. Dabei geht es nicht nur um die Erhaltung oder Wie-
derherstellung der Gesundheit und der körperlichen
Leistungsfähigkeit. Es geht auch darum, länger mobil zu
bleiben, die soziale Kompetenz zu stärken, eine selbst-
ständige Lebensführung zu sichern und mit alledem die
Lebensqualität zu erhalten und zu fördern.

Körperliche Aktivität und Sport haben nicht nur für jung
und fit gebliebene Seniorinnen und Senioren große Be-
deutung, sondern auch für viele Hilfe- und Pflegebedürf-
tige. Besonders für die Rehabilitation im Alter leisten Be-
wegung und Sport einen entscheidenden Beitrag dazu,
Fähigkeiten wieder herzustellen, die durch Krankheit
oder Unfall beeinträchtigt wurden.

Immer mehr ältere Menschen haben in den letzten Jahren
Zugang zu Bewegung, Spiel und Sport gefunden. Die An-
gebotsformen sind äußerst verschiedenartig, die Anbieter
von Bewegungs- und Sportaktivitäten stellen sich ent-
sprechend vielfältig dar. Von vielen Sportvereinen, Wohl-
fahrts- und Selbsthilfeorganisationen, Kommunen und
anderen Institutionen sind zahlreiche Bewegungsange-
bote für Ältere geschaffen worden. Dennoch: Trotz der
enormen Anstrengungen auf diesem Gebiet fällt auf, dass
viel zu wenige Menschen in der zweiten Lebenshälfte ei-
ner ausreichenden und regelmäßigen körperlichen Akti-
vität nachgehen und insgesamt nicht genug Bewegungs-,
Spiel- und Sportmöglichkeiten angeboten werden. Da-
rüber hinaus sind viele Angebote noch nicht hinreichend auf
die unterschiedlichen Bedürfnisse von Älteren ausgerich-
tet. Die quantitative und qualitative Weiterentwicklung
dieses Bereichs ist unerlässlich, zumal die Zahl älterer
Menschen in den nächsten Jahrzehnten deutlich zuneh-
men wird. Erforderlich ist es, die gesellschafts- und ge-
sundheitspolitische Bedeutung von körperlicher Aktivität
und Sport in der Bevölkerung bewusster zu machen. Für
eine wirksame Information und Beratung bedarf es vor al-
lem der verstärkten Mitwirkung von Ärztinnen und Ärz-
ten, aber auch der Unterstützung durch die Medien.

Drucksache 14/9517 – 82 – Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode



Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode – 83 – Drucksache 14/9517

Ein besonderer Bedarf ergibt sich dadurch, dass in abseh-
barer Zeit eine Generation die Schwelle zum Seniorenal-
ter überschreiten wird, die durch die dynamische Ent-
wicklung des Freizeit- und Gesundheitssports in den
letzten 25 Jahren verstärkt Bewegungs- und Sportange-
bote nachfragen wird.

Das BMFSFJ hat in den vergangenen Jahren verschiedene
zentrale Aktivitäten im Bereich Bewegung, Spiel und
Sport im Alter initiiert und gefördert. Dazu gehören bei-
spielgebende und internationale Projekte von Sport- und
Seniorenorganisationen sowie Arbeitsmaterialien für die
Bewegungs- und Sportpraxis.

Der Deutsche Sportbund (DSB) führte im Rahmen seiner
Kampagne „Danke den Ehrenamtlichen im Sport“ in Part-
nerschaft mit dem Ministerium seit Ende 1999 ein zwei-
jähriges, aus mehreren Elementen bestehendes Projekt
zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements und des
Erfahrungswissens von Seniorinnen und Senioren im
Sport durch.

Der vom Ministerium unterstützte Teil der Kampagne
umfasste eine bundesweite Aktion mit Großflächenplaka-
ten, Zeitungsanzeigen und ein „Danke-Paket“ mit ver-
schiedenen Arbeits- und Werbematerialien für mehr als
21 000 Sportvereine. Die DSB-Festivals des Sports wur-
den um den Schwerpunkt Seniorensport erweitert. Bis
Ende des Jahres 2001 wurden insgesamt 20 beispielge-
bende und modellhafte Maßnahmen von Landessportbün-
den und Sportfachverbänden im Seniorenbereich finanzi-
ell unterstützt. 

Mit dem seniorenspezifischen Teil der Kampagne wurden
insbesondere folgende Ziele verfolgt:

– Förderung der Bereitschaft zum ehrenamtlichen En-
gagement;

– Gewinnung und Qualifizierung neuer Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter für Bewegungs- und Sportakti-
vitäten Älterer;

– stärkere Einbeziehung des Erfahrungswissens älterer
Menschen in die Strukturen des Sports;

– Ausbau vorhandener und Aufbau neuer Kapazitäten
im Bereich Bewegung, Spiel und Sport der Älteren.

Aufwendungen für den Seniorensport:
1998 78 000 DM
1999 180 000 DM
2000 436 000 DM
2001 333 000 DM.

11. Familiensport
Sport nimmt im Familienalltag einen relativ großen Raum
ein, von der aktiven Teilnahme am Leistungssport bis zum
Konsum öffentlicher Sportveranstaltungen in den Me-
dien. Der Sport kann aber auch aus familienpolitischer
Sicht einen wichtigen Beitrag zu der Gestaltung von fa-
milienfreundlichen Lebensbedingungen und der Vermitt-
lung von Leitbildern leisten.

Meistens richten sich die Sportangebote an einzelne Fa-
milienmitglieder, an Kinder und Jugendliche, an Frauen,
an Männer, an Senioren. Nur wenige Sportarten sind echte
„Familiensportarten“, die von Familien gemeinsam be-
trieben werden können. Mit diesen Angeboten kommt der
Sport vielen jungen Vätern entgegen, die mehr qualifi-
zierte Zeit mit ihren Kindern verbringen möchten. Diesen
Trend in jungen Familien hat der Deutsche Sportbund
aufgegriffen. Im Rahmen seines „Festivals des Sports“
hat der Deutsche Sportbund im Juli 2000 in Nürnberg ein
Projekt „Familiensport“ durchgeführt, das das BMFSFJ
mit 30 000 DM unterstützt hat. Hier wurde vorgestellt, auf
welch vielfältige Art und Weise Sportvereine Angebote
für junge Familien machen können.

Mit der gleichen Zielsetzung wurde eine Arbeitsgruppe
„Familie und Sport“ beim DSB gegründet, an der auch
das Ministerium mit einem Vertreter beteiligt ist. Diese
Arbeitsgruppe hat eine „sportpolitische Konzeption des
Deutschen Sportbundes Familie und Sport“ erarbeitet, die
zurzeit in den Gremien des DSB beraten wird. Mit dieser
Konzeption stellt sich der Deutsche Sportbund seiner Ver-
antwortung für eine auf Nachhaltigkeit orientierte Gestal-
tung einer familienfreundlichen Gesellschaft. Das ge-
meinschaftliche Erleben von Sport kann einen wichtigen
Beitrag zur inneren Stärkung der Familie leisten. Daneben
sind auch die Aspekte der Gesundheitsförderung und des
Abbaus von Gewalt und Aggression von herausragender
Bedeutung.

Im Anschluss an die Kampagne „Mehr Spielraum für Vä-
ter“ der Bundesregierung plant der DSB ein Projekt, mit
dem das Angebot für Familien und insbesondere für Vä-
ter flächendeckend erweitert werden soll. Es werden Kon-
zeptionen erarbeitet, die die einzelnen Sportvereine vor
Ort in die Lage versetzen sollen, ihr Angebot stärker an
den Interessen der Familien zu orientieren. 

12. Dienst- und Ausgleichssport

12.1 Bundeswehr
Für die Einsatzfähigkeit der Streitkräfte ist die körperliche
Leistungsfähigkeit der Soldaten unerlässlich. Daher ha-
ben Sport und Sportausbildung einen hohen Stellenwert in
der Bundeswehr. Alle Soldaten, deren Tauglichkeit und
allgemeine Verwendungsfähigkeit nicht eingeschränkt ist,
sind zur Teilnahme am Sport/an der Sportausbildung ver-
pflichtet. Sportstätten der Bundeswehr stehen allen Sol-
daten außer Dienst zur Verfügung und können bei freien
Kapazitäten auch von Vereinen genutzt werden.

12.1.1 Sportausbildung 
Grundlage für die Sportausbildung der Soldaten ist die
Zentrale Dienstvorschrift „Sport in der Bundeswehr“. Sie
entspricht in ihren Grundsätzen einer lernzielorientierten
Ausbildung. Neue Erkenntnisse und Entwicklungen der
Sportpädagogik, Sportmethodik, Trainingspsychologie
und Sportmedizin sind eingearbeitet. Auf die besonderen
Belange des Sports/der Sportausbildung in der Truppe
wird dabei speziell eingegangen. 



Der Ausbildungsstand der Soldaten wird durch einen Phy-
sical-Fitness-Test, das Ablegen der Bedingungen zum Er-
werb des Deutschen Sportabzeichens, den Erwerb der
Schwimmabzeichen und der Deutschen Rettungs-
schwimmabzeichen überprüft. Damit leistet die Bundes-
wehr auch einen wesentlichen Beitrag zum Breitensport.

12.1.2 Sportausbilder
Der Sport in der Truppe wird von Unteroffizieren und Of-
fizieren geleitet, die als Sportausbilder in „Zweitfunk-
tion“ eingesetzt sind. 

Die Ausbildung und Prüfung der Sportausbilder wird an
den Schulen/Ausbildungseinrichtungen der Bundeswehr 
– vornehmlich der Sportschule der Bundeswehr – von zivi-
len Diplom-Sportlehrern oder staatlich anerkannten Sport-
lehrern durchgeführt. So werden im Rahmen von Lauf-
bahnlehrgängen Soldaten des Heeres und der Luftwaffe an
der jeweiligen Offizierschule und an der Sportschule der
Bundeswehr zum Übungsleiter der Bundeswehr (bei der
Marine zum Sportleiter) ausgebildet. Zusätzlich werden
ausschließlich an der Sportschule der Bundeswehr Solda-
ten zum Fachsportleiter ausgebildet.

Mit der Qualifikation „Übungsleiter der Bundeswehr“
kann die entsprechende Lizenz des DSB erworben wer-
den. Auch für die auf einzelne Sportarten spezialisierten
Fachsportleiter befinden sich Ausbildung und Prüfung im
Einklang mit den Bestimmungen der Fachverbände. Ein-
zelheiten der Ausbildung sind in „Rahmenrichtlinien für
die Ausbildung von Soldaten zum Sportausbilder in der
Bundeswehr“ festgelegt.

Jede Einheit (Kompanie oder vergleichbare Dienststelle)
der Streitkräfte soll mindestens über einen Sportleiter/
Übungsleiter und über möglichst viele Fachsportleiter
verfügen. Für die Fort- und Weiterbildung der militäri-
schen Sportausbilder setzt die Bundeswehr im Rahmen
einer Neukonzeption der Sportausbildung seit 1998 erst-
mals Diplom-Sportlehrer und staatlich geprüfte Sportleh-
rer flächendeckend und teilstreitkraftübergreifend in der
Truppe ein. Diese beraten und unterstützen die militäri-
schen Führer in allen Fragen des Sports/der Sportausbil-
dung. Damit ist die Aktualität und Kontinuität des
Sports/der Sportausbildung in der Bundeswehr sicherge-
stellt.

12.1.3 Sportschule der Bundeswehr
Zentrale Ausbildungsstätte für den Sport in den Streit-
kräften ist die Sportschule der Bundeswehr. Sie verfügt
über alle notwendigen sportartspezifischen, unterrichts-
technischen und sportmedizinischen Einrichtungen und
hat im Wesentlichen folgenden Auftrag:

– Ausbildung von Sportausbildern für die Bundeswehr,

– Anwendungsforschung und Entwicklung von Sport-
programmen,

– sportmedizinische Betreuung und Forschung,

– Durchführung von Welt- und Europameisterschaften
sowie Regionalturnieren im Rahmen der CISM-Mit-
gliedschaft der Bundeswehr.

Für den Bereich der Lehre unterhält die Sportschule der
Bundeswehr engen Kontakt z. B. mit zivilen sportwissen-
schaftlichen Instituten. 

Auf dem Gebiet der Anwendungsforschung haben die
vom Sportmedizinischen Institut entwickelten Verfahren
zur Leistungsdiagnostik bei Schwimmern, zur Trainings-
steuerung im Modernen Fünfkampf, Mittel- und
Langstreckenlauf sowie im Schwimmen internationale
Beachtung gefunden. Als Bestandteil der Wehrmedizin
arbeiten die Sportmediziner der Bundeswehr eng mit an-
deren medizinischen Instituten der Bundeswehr bzw. zi-
vilen sportmedizinischen Instituten zusammen.

Die Sportschule der Bundeswehr stellt ihre Einrichtungen
im Rahmen freier Kapazitäten auch der Öffentlichkeit zur
Verfügung. Vereine nutzen die Sportstätten ebenso wie
zunehmend Sportfachverbände für Wochenendlehrgänge. 

12.1.4 Sport im Zivildienst
Es ist Ausfluss der Fürsorge des Staates, dass diejenigen
Wehrpflichtigen, die den Dienst als Zivildienstleistende
verrichten, auch während der Dienstzeit Gelegenheit er-
halten, Sport zu treiben. Dabei führt die organisatorische
Struktur des Zivildienstes mit seiner zentralen staatlichen
Verwaltung mit Sitz in Köln und rd. 40 000 nicht staat-
lichen Beschäftigungsstellen im gesamten Bundesgebiet
zu besonderen Erschwernissen bei der Durchführung des
Dienstsports. Ursächlich hierfür sind u. a. der überpropor-
tional hohe Anteil von Beschäftigungsstellen mit weniger
als fünf Zivildienstleistenden, unterschiedliche Arbeits-
zeiten, Schichtdienst oder räumlich getrennte Einsatzorte.
Der regelmäßige Dienstsport muss sich daher auf die 
20 Zivildienstschulen sowie Zivildienstgruppen und auf
wenige große Beschäftigungsstellen konzentrieren. Da-
rüber hinaus müssen aber alle Dienststellen des Zivil-
dienstes den Zivildienstleistenden während der Dienstzeit
Gelegenheit geben, Sport zu treiben.

Zum Ausgleich der aus der Organisationsstruktur des Zi-
vildienstes resultierenden Erschwernissen können den
Beschäftigungsstellen zu den Kosten, die durch den
Dienstsport während und außerhalb der Dienstzeiten ent-
stehen, Zuschüsse z. B. zur Beschaffung von Sportgerä-
ten, Anmietung von Sportstätten, zu Eintrittsgeldern für
Schwimmbäder, zum stundenweisen Einsatz von Sport-
lehrkräften, zu Kosten für Aufnahmegebühren und Mit-
gliedsbeiträgen gewährt werden.

Eine sportliche Betätigung während der Dienstzeit gilt als
Zivildienst. Gesundheitliche Schädigungen, die durch 
einen während der Ausübung des dienstlichen Sports er-
littenen Unfall herbeigeführt werden, sind Zivildienst-
beschädigungen im Sinne des § 47 Zivildienstgesetz.

Im Berichtszeitraum wurden aufgewendet: 
1998 31 000 DM 
1999  36 000 DM 
2000 28 000 DM 
2001  18 000 DM. 
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12.2 Bundesgrenzschutz (BGS)
Der Polizeidienst stellt an die körperliche Einsatz- und
Leistungsfähigkeit der Polizeivollzugsbeamtinnen und 
-beamten aller Laufbahn- und Altersgruppen des BGS
hohe Anforderungen. Daher nimmt die Sportausübung im
Rahmen der dienstbegleitenden Fortbildung und in der
Laufbahnausbildung einen besonderen Stellenwert ein. 

Grundsätzlich muss bei der Betrachtung des Sports im
Bundesgrenzschutz (BGS) unterschieden werden zwi-
schen dem alltäglichen Dienstsport und dem Wettkampf-
sport.

12.2.1 Dienstsport
Einsatz- und Leistungsfähigkeit sind für Polizeibeamtin-
nen und Polizeibeamte notwendige Voraussetzungen zur
Erfüllung der gesetzlich übertragenen Aufgaben. Die kör-
perliche Fitness spielt dabei eine herausragende Rolle für
professionelles polizeiliches Handeln. Die körperlichen
Fertigkeiten und Fähigkeiten zu erhalten und ggf. zu stei-
gern, liegt in der Eigenverantwortung jeder Polizeibeam-
tin und jedes Polizeibeamten. Sie haben die Pflicht zur
Teilnahme am Dienstsport und sollen sich außerhalb des
Dienstes sportlich betätigen. 

Für Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte ist die Teil-
nahme von grundsätzlich acht Stunden innerhalb von vier
Wochen am dienstlich organisierten Sport vorgeschrie-
ben. Die Leitung dieser Sportstunden obliegt speziellen
Sportübungsleitern, die für diese Aufgabe im Rahmen von
Multiplikatorenlehrgängen an der Grenzschutzschule Lü-
beck und an der BGS-Sportschule Bad Endorf qualifiziert
werden.

Die Inhalte dieser Multiplikatorenlehrgänge sind einer-
seits auf die „Rahmenrichtlinien für die Ausbildung im
Bereich des Deutschen Sportbundes“ abgestimmt – und
damit u. a. Grundlage für die Anerkennung der Lehrgänge
im Bereich des Deutschen Sportbundes –, andererseits auf
das sportliche bzw. körperliche Anforderungsprofil der
Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten
zugeschnitten.

Daraus ergibt sich eine auf diesem Anforderungsprofil ba-
sierende klassische Dreiteilung innerhalb des Dienst-
sports im BGS:

– Konditionsfördernde Sportarten (Grundsportarten,
Trendsportarten),

– Schwimmen und Retten,

– Einsatztraining (früher Selbstverteidigung).

Die Veränderungen gesellschaftlicher Bedingungen, ge-
sundheitspolitischer Überlegungen und neue sportmedizi-
nische sowie trainingswissenschaftliche Erkenntnisse
führen auch zu einer entsprechenden Anpassung der Ziele,
Inhalte und Methoden des Dienstsports. Insbesondere die
gestiegene Bedeutung eines gesundheitsorientierten und
damit präventiv gestalteten Dienstsports spielt dabei eine
besondere Rolle. Der tägliche Dienstsport der BGS-Be-
amtinnen und -Beamten wird daher in zwei wesentliche
Bereiche unterschieden:

– Dienstsportliche Inhalte zur Gewährleistung der Ein-
satzfähigkeit:

Hierbei werden Trainings- und Übungsformen aus
dem Bereich des Konditionstrainings (Ausdauer-,
Kraft-, Schnelligkeit- und Flexibilitätstraining) und
des speziellen Koordinationstrainings (Selbstverteidi-
gung, Schwimmen und Retten sowie Einsatztraining)
zur Anwendung gebracht. Diese Formen des sportli-
chen Trainings, die sich an den sportmotorischen
Grundfähigkeiten und -fertigkeiten orientieren, bilden
den Schwerpunkt des regelmäßigen Dienstsports. 

– Dienstsportliche Inhalte zur Aufrechterhaltung bzw.
Wiederherstellung der Dienstfähigkeit:

Bei dieser eher neueren Variante des Dienstsports wer-
den Inhalte aus dem Bereich des Gesundheits- und
Präventionssports, z. B. Rückenschule, Wirbelsäu-
lengymnastik, Dienstsport als Entspannungstraining
zur Stressbewältigung, gesundheitsorientiertes Aus-
dauer- und Krafttraining etc. vermittelt. Diese Formen
des Sports sollen helfen, Krankheiten und Bewe-
gungsmangelerscheinungen vorzubeugen. 

Mit seinem modernen Sportangebot reagiert der BGS auf
die auch auf der Ebene des Deutschen Sportbundes unter-
nommenen Anstrengungen, einem gesamtgesellschaftlich
gestiegenen Gesundheitsbewusstsein mit zielführenden
Angeboten Rechnung zu tragen. 

12.2.2 Wettkampfsport
Der Wettkampfsport im BGS verfolgt als Ziele: 

– den Leistungswillen der Polizeivollzugsbeamtinnen
und -beamten zu steigern, 

– die körperliche Leistungsfähigkeit und -bereitschaft
möglichst lange auf einem hohen Stand zu halten, 

– für den Polizeidienst zu werben und 

– das Ansehen des BGS in der Öffentlichkeit zu heben.

Wie alle 16 Bundesländer ist auch der BGS Mitglied im
Deutschen Polizeisportkuratorium (DPSK). Zu den we-
sentlichen Aufgaben des DPSK gehört es u. a., die Aus-
richtung von Deutschen Polizeimeisterschaften zu koor-
dinieren sowie die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu
Europäischen Polizeimeisterschaften und/oder Polizei-
weltmeisterschaften auszuwählen und zu entsenden. Der
BGS beteiligt sich an den vom DPSK in dreizehn Sport-
arten ausgetragenen deutschen Polizeimeisterschaften
(Crosslauf/ Waldlauf, Fußball, Handball, Leichtathletik,
Polizeifünfkampf, Ringen, Schießen, Schwimmen und
Retten, Judo, Ju-Jutsu, Skilauf, Triathlon, Volleyball).
Orientiert an diesem bundesweiten polizeiinternen Wett-
kampfprogramm veranstaltet der BGS u. a. zur Sichtung
und als Qualifikation für Deutsche Polizeimeisterschaften
eigene Meisterschaften des Bundes (BGS und Bundeskri-
minalamt).

Die Vorbereitung auf und die Teilnahme an polizeiinter-
nen Sportwettkämpfen wird unter Berücksichtigung der
dienstlichen Obliegenheiten gefördert. 



Der BGS gewährt darüber hinaus einzelnen leistungsstar-
ken Sportlerinnen und Sportlern, die vor dem Hintergrund
ihres sportlichen Leistungspotenzials als besonders förde-
rungswürdig eingestuft werden, die Möglichkeit, auch
während der Dienstzeit zusätzlich zu trainieren. 

12.3 Deutsches Polizeisportkuratorium
(DPSK)

Das Deutsche Polizeisportkuratorium (DPSK) nimmt ei-
ner Bund-Länder-Vereinbarung zufolge die gemeinsamen
polizeisportlichen Interessen in der Bundesrepublik
Deutschland wahr. Es veranstaltet Deutsche Polizei-
meisterschaften, nominiert Sportlerinnen und Sportler so-
wie Mannschaften der Polizei für Europäische Polizei-
meisterschaften und Polizeiweltmeisterschaften. Für die
Teilnahme deutscher Polizistinnen und Polizisten an
internationalen Polizeimeisterschaften wurden im Be-
richtszeitraum Bundesmittel in folgender Höhe bereitge-
stellt:

1998 130 000 DM
1999 133 000 DM
2000 115 000 DM
2001 166 000 DM.

Das BMI hat 1999 die Europäischen Polizeimeister-
schaften im Schießen finanziert. In Grundsatzfragen des
Dienstsports berät das DPSK Bund und Länder. So
wurde der Leitfaden 290 „Sport in der Polizei“ und die
Polizeidienstvorschrift 291 „Wettkampfordnung der 
Polizei“ erarbeitet und vom Bund und den Ländern in
Kraft gesetzt. 

Das DPSK arbeitet als Mitglied der „Union Sportive des
Polices d’Europe“ (USPE) und der „Union Sportive In-
ternationale des Polices“ (USIP) mit den Polizeisportor-
ganisationen anderer europäischer Länder eng zusam-
men.

12.4 Bundeszollverwaltung

12.4.1 Dienstsport in der Bundeszoll-
verwaltung

In der Bundeszollverwaltung werden vor allem an die
waffentragenden Zollbediensteten (Grenzaufsichtsdienst,
Zollfahndungsdienst, Mobile Kontrollgruppen, Gruppen
zur Bekämpfung der illegalen Beschäftigung) hohe An-
forderungen an die körperliche Leistungsfähigkeit ge-
stellt. Bei der Bewerberauswahl für diese Arbeitsbereiche
wird deshalb auf eine ausreichende körperliche Leis-
tungsfähigkeit geachtet (sog. Polizeitauglichkeit). Zur Er-
haltung und Steigerung der körperlichen Leistungsfähig-
keit wird dem Dienstsport in der Bundeszollverwaltung
ein besonderer Stellenwert eingeräumt.

Der Dienstsport erfolgt hauptsächlich in den Schwer-
punktbereichen:

– konditionsfördernde Sportarten und

– Techniken der waffenlosen Selbstverteidigung.

12.4.2 Freiwilliger Sport unter dienstlicher
Leitung

Für alle Zollbediensteten besteht das Angebot, sich auf
freiwilliger Basis unter dienstlicher Leitung sportlich zu
ertüchtigen. In ca. 50 regionalen Zollsportvereinen, die im
Bund Deutscher Betriebssportverbände e.V. organisiert
sind, werden viele Sportarten (vor allem Leichtathletik,
Gymnastik und Ballsportarten) angeboten, wovon viele
Bedienstete Gebrauch machen. Regelmäßig finden so-
wohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene
Vergleichswettkämpfe statt, die auch über nationale Gren-
zen hinaus zur Knüpfung oder zur Festigung des Zusam-
menhalts der Zollbediensteten führen.

12.5 Eisenbahnersport
Der Verband Deutscher Eisenbahner-Sportvereine e. V.
und die darin organisierten Eisenbahner-Sportvereine
sind Selbsthilfeeinrichtungen, die vom Bundeseisen-
bahnvermögen (BEV) und der Deutsche Bahn AG als be-
triebliche Sozialeinrichtungen anerkannt sind. Sie werden
vom BEV gemäß § 15 Abs. 2 BEVermG aufrechterhalten
und weitergeführt.

Die Sportförderung durch das BEV und die Deutsche
Bahn AG erfolgt im Rahmen der hierfür weiter geltenden
Richtlinien für die Förderung des Eisenbahnersports 
der DB. Wesentliche Förderungsinhalte dieser Richtli-
nien sind die an die Förderungswürdigkeit der Eisen-
bahner-Sportvereine (Eisenbahneranteil im Verein) ge-
bundene kostenlose Überlassung von Flächen und
Grundstücken für sportliche Zwecke und die Bereitstel-
lung von Sportfördermitteln. Bis zum Jahr 2003 ist beab-
sichtigt, diese Richtlinien gemeinsam mit dem Verband
Deutscher Eisenbahner-Sportvereine e.V. weiterzuent-
wickeln.

Derzeit gibt es 393 Eisenbahner-Sportvereine mit insge-
samt 171 400 Mitgliedern, von denen rd. 51,0 v. H. zum
Kreis Eisenbahner und deren Angehörige zählen. Die Ei-
senbahner-Sportvereine gehören dem Verband Deutscher
Eisenbahner-Sportvereine e.V. an. Ziel des Verbandes ist
die Pflege des Breiten- und Freizeitsports. 

Die Eisenbahner-Sportvereine gehören den jeweiligen
Sportfachverbänden an. Der Verband Deutscher Eisen-
bahner-Sportvereine e.V. ist als Verband mit besonderer
Aufgabenstellung Mitglied des Deutschen Sportbundes.

Für die Förderung des Eisenbahnersports sind von der
Deutsche Bahn AG im Jahr 1998  6 Mio. DM und ab 1999
bis 2001 jeweils 4 Mio. DM aufgewandt worden.

12.6 Postsport
Mit Inkrafttreten der Postreform II am 1. Januar 1995
wurden die Unternehmen der Deutschen Bundespost in
die Deutsche Post AG, die Deutsche Postbank AG und die
Deutsche Telekom AG umgewandelt. Gleichzeitig wurde
die Bundesanstalt für Post und Telekommunikation
Deutsche Bundespost (BAnstPT) errichtet, zu deren Auf-
gaben u. a. die weitere Förderung der Post- und Telekom-
Sportvereine gehört. Die frühere materielle und ideelle
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Förderung wurde im Berichtszeitraum auf eine nur noch
ideelle Förderung umgestellt, weil der Anteil der Post-
und Telekom-Beschäftigten, die Mitglieder dieser Ver-
eine sind, stark zurückgegangen ist. 

1998 haben die Post-Aktiengesellschaften der BAnstPT
einen Betrag in Höhe von 4 Mio. DM zur Förderung der
Vereinigungen des Postpersonals, wozu auch die Post-
und Telekom-Sportvereine gehören, zur Verfügung ge-
stellt. 1999 beliefen sich die Zuwendungen der Unterneh-
men letztmalig auf 3 Mio. DM. Im Jahr 2000 hat die
BAnstPT bedürftige Vereinigungen des Postpersonals in
unabweisbaren Fällen noch mit einem Betrag in Höhe von
650 000 DM gefördert, wovon 150 000 DM zweckgebun-
den für die Jugendarbeit Verwendung gefunden haben.

Sportgrundstücke, die der BAnstPT übereignet waren,
wurden den Vereinen zum Kauf angeboten. Das Angebot
wurde von einem Teil der Vereine genutzt. In anderen Fäl-
len bestehen noch Erbbaurechte bzw. langfristige Nut-
zungsrechte. Die Interessen der Post- und Telekom-Sport-
vereine konnten in allen Fällen berücksichtigt werden.

Zwecks ideeller Förderung hat die BAnstPT mit den Post-
Aktiengesellschaften eine Vereinbarung getroffen, wo-
nach die Post- und Telekom-Sportvereine wie bisher In-
formationen in unternehmensüblicher Verfahrensweise
bekannt machen können.

Der Verband der Post- und Telekom-Sportvereine e.V., in
dem diese Vereine zusammengeschlossen waren und der
dem Deutschen Sportbund als Sportverband mit besonde-
rer Aufgabenstellung angehörte, wurde durch Beschluss
seiner Mitglieder mit Ablauf des 31. Dezember 1999 auf-
gelöst.

13. Sportförderung im Rahmen der 
Auswärtigen Kulturpolitik

13.1 Allgemeine Grundsätze
Das Auswärtige Amt fördert Sportbeziehungen zu Mittel-,
Ost- und Südosteuropa, der GUS, zu Ländern der Dritten
Welt, zur Mongolei und der VR China als Teil seiner Aus-
wärtigen Kulturpolitik. Sie dient vorrangig der Sympa-
thiewerbung für die Bundesrepublik Deutschland und der
Förderung menschlicher Begegnungen zwischen deut-
schen und ausländischen Sportlerinnen und Sportlern.
Das Mittel der Sportförderung wird vorzugsweise da ein-
gesetzt, wo andere Mittel der Auswärtigen Kulturpolitik
nicht oder nicht ausreichend zum Tragen kommen kön-
nen. Die Entsendung deutscher Experten ins Ausland, die
Ausbildung ausländischer Experten im Inland und
Materialspenden helfen dabei, die Beziehungen zwischen
Deutschland und den Gast- bzw. Empfängerländern zu
vertiefen und gegenseitiges Verständnis zu fördern. 

Die Sportförderung ist, betrachtet man die Resonanz, die
sie insbesondere in der Dritten Welt findet, ein außeror-
dentlich erfolgreiches Mittel der Auswärtigen Kulturpo-
litik. Ungeachtet der im Zuge der gebotenen Haushalts-
konsolidierung unvermeidbaren Kürzungen standen für die
Sportförderung im Rahmen der Auswärtigen Kulturpolitik
für das Jahr 2001 noch 5,69 Mio. DM zur Verfügung. 

13.2 Förderung der Sportbeziehungen zu den
MOE-Staaten und der GUS

Erfolgreiche bilaterale Sportbeziehungen leisten einen
grundlegenden Beitrag auch für eine positive Entwick-
lung der Beziehungen zwischen den Menschen. Dieser
Grundsatz hatte sich insbesondere zur Zeit des Ost-West-
Konfliktes bewährt und erste Ansätze grenzüberschrei-
tender Kontakte auch für Sportvereine und -verbände er-
möglicht.

Der Wegfall des Eisernen Vorhangs ermöglichte es, früher
geknüpfte Kontakte zu intensiven Beziehungen jetzt auch
unmittelbar zwischen Sportvereinen und Fachverbänden
auszubauen. Inzwischen hat sich der Austausch auf Ver-
einsebene mit den osteuropäischen Staaten weitgehend
normalisiert und trägt sich weitgehend selbst. Die Bun-
desregierung sieht einen besonderen Erfolg dieses För-
derungsprogramms im Rahmen ihrer Auswärtigen Kul-
turpolitik auch darin, dass es unter den veränderten
politischen Bedingungen zugleich einen wichtigen Bei-
trag zur Behebung der Defizite im Breitensport dieser
Staaten leisten kann, dessen Entwicklung im früheren
Ostblock gegenüber dem dort einseitig geförderten Spit-
zensport nahezu chancenlos war. 

Der Mittelaufwand für die Sportförderung in MOE/GUS-
Staaten hat sich wie folgt entwickelt:

1998 1,2     Mio. DM
1999 2,0     Mio. DM
2000 0,175 Mio. DM
2001 0,181 Mio. DM.

13.3 Sportbeziehungen zu Ländern 
der Dritten Welt

In enger Zusammenarbeit insbesondere mit dem Nationa-
len Olympischen Komitee für Deutschland konnten die
Sportbeziehungen zu Ländern der Dritten Welt weiter
ausgebaut werden. Seit 1961 wurden in über 100 Staaten
der Dritten Welt weit mehr als 1100 Sportprojekte durch-
geführt, mit denen ein wichtiger Beitrag zur Entwicklung
sportlicher Strukturen und Organisationen ebenso wie zur
Vermittlung von Trainingsmethoden und praktischer
Sportausübung geleistet wurde. Alle Projekte haben Be-
gegnungscharakter und dienen der Sympathiewerbung für
Deutschland.

Dem Auswärtigen Amt steht im Bereich dieser Sportför-
derung eine breit gefächerte Palette von Maßnahmen zur
Verfügung.

Hier ist vor allem die Entsendung von Langzeittrainern
(bis zu vier Jahren), vorwiegend in den Sportarten Fußball
und Leichtathletik, zu nennen, die darauf angelegt ist, ei-
nen Stamm von Fachkräften heranzubilden, die in der
Lage sind, ihr sportliches und didaktisches Können an ihre
Landsleute weiterzugeben. Mit Blick auf dieses Ziel legen
die vor der Entsendung mit den Partnerländern abzu-
schließenden Regierungsvereinbarungen neben den Ar-
beitsbedingungen des Experten und den partnerschaft-
lichen Leistungen des Empfängerlandes zugleich die
Benennung von „counterparts“ fest, die die Arbeit der



deutschen Fachkräfte später fortsetzen sollen. Mit der
Entsendung werden entweder das NOK für Deutschland
oder die GTZ beauftragt.

Außer der Entsendung von Langzeittrainern führt das
Auswärtige Amt im Rahmen der Pflege der Sportbezie-
hungen zu Ländern der Dritten Welt noch folgende Maß-
nahmen durch:

– Entsendung von Kurzzeitexperten (in der Regel vier
Wochen) für verschiedene Sportarten (z. B. Fußball,
Handball, Leichtathletik, Schwimmen, Hockey, Fech-
ten, Boxen), diese Maßnahmen werden vom NOK be-
treut und durchgeführt;

– vierzehnmonatige Trainerlehrgänge des Deutschen
Leichtathletikverbandes in Zusammenarbeit mit der
Johannes Gutenberg-Unversität Mainz und dem
Goethe-Institut Mannheim;

– Fortbildungslehrgänge des Deutschen Fußball-Bun-
des in der Sportschule Hennef für Fußballtrainer aus
Afrika, Asien und Zentralamerika.

Das Auswärtige Amt hatte nach der Wiedervereinigung
die Finanzierung der Aus- und Fortbildungsprogramme
für Trainer aus Entwicklungsländern an der ehemaligen
Deutschen Hochschule für Körperkultur (DHfK) in Leip-
zig übernommen, die jetzt von der Fakultät Sportwissen-
schaft der Universität Leipzig durchgeführt werden. Für
diese zweimal pro Jahr stattfindenden Trainerkurse von je
fünf Monaten, in denen etwa 120 Trainer aus der Dritten
Welt in neun Sportarten (Fußball, Handball, Leicht-
athletik, Judo, Volleyball, Geräteturnen, Schwimmen, Bo-
xen, Ringen) ausgebildet werden, stellt das Auswärtige
Amt seit 1991 jährlich ca. 1,643 Mio. DM bzw. 840 Tau-
send Euro zur Verfügung. Dieses Kursangebot ist in den
Ländern der Dritten Welt sehr beliebt.  Das Auswärtige
Amt wird daher die Fakultät Sportwissenschaft der Uni-
versität Leipzig auch weiterhin finanziell unterstützen
und setzt damit zugleich ein klares Zeichen zugunsten des
Sports in den neuen Bundesländern.

1998 fand erstmals ein russischsprachiger Kurs für Trai-
ner und Sportlehrer aus den Staaten Zentralasiens und des
Kaukasus in Leipzig statt. In Zukunft soll in jedem Jahr
ein russischsprachiger Kurs in wechselnden Sportarten
angeboten werden.

Die Mittel für die Förderung von Sportbeziehungen zu
Ländern der Dritten Welt betrugen:

1998 4,5 Mio. DM
1999 5,3 Mio. DM
2000 4,3 Mio. DM
2001 4,8 Mio. DM.

Hinzu kommen noch Mittel für Sportgerätespenden im
Werte von jährlich etwa 350 000 DM.

13.4 Sportbeziehungen zur VR China und zur
Mongolei

Auch die Sportbeziehungen zur VR China und der Mon-
golei werden vom Auswärtigen Amt finanziell gefördert.
Das Nationale Olympische Komitee für Deutschland er-

arbeitet als durchführende Organisation des deutschen
Sports mit den jeweiligen Bundesfachverbänden und den
chinesischen Partnern jährlich einen Sportkalender, in
dem die vereinbarten Maßnahmen niedergelegt werden.

Die Mongolei wurde in der Vergangenheit finanziell z. B.
bei der Vorbereitung auf Olympische Spiele unterstützt.

Die für diese Programme zur Verfügung gestellten Mittel
betrugen:

1998 250 000 DM
1999 150 000 DM
2000 150 000 DM
2001 155 000 DM.

14. Sportförderung im Rahmen der 
Entwicklungspolitik

Die Entwicklungszusammenarbeit sieht angesichts der
Notlage vieler Entwicklungsländer, insbesondere der am
wenigsten entwickelten Länder, vorrangigen Bedarf an
der Unterstützung von Maßnahmen der Armutsbekämp-
fung, der Bildung, des Umweltschutzes, der ländlichen
Entwicklung sowie der gesundheitlichen Basisversor-
gung. Die Sportförderung kann deshalb in diesem Rah-
men nur eine untergeordnete Rolle spielen.

Neben den besonderen Förderungsprogrammen im Rah-
men der Auswärtigen Kulturpolitik hat die Bundesregie-
rung jedoch nach Möglichkeit auch Maßnahmen des ge-
sundheitsorientierten Schul- und Breitensports in die vom
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (BMZ) geförderten Projekte einbe-
zogen. Wie bei allen anderen Projektansätzen setzt diese
Bereitschaft jedoch zunächst den entsprechenden Wunsch
eines Entwicklungslandes (Regierungsantrag) ebenso vo-
raus wie die Anerkennung der entwicklungspolitischen
Förderungswürdigkeit nach erfolgter Projektprüfung im
Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel.

Die sozialen und integrativen Elemente des Sports wur-
den auch im Berichtszeitraum im Rahmen bilateraler Vor-
haben oder Projekte von Nichtregierungsorganisationen
zur Armutsbekämpfung, Kinder-, Jugend- und Sozialar-
beit in städtischen Slumgebieten und zur Konfliktminde-
rung eingesetzt. 

Die Durchführung von Projekten im Rahmen der Techni-
schen Zusammenarbeit überträgt das Bundesministerium
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung der
Deutschen Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit
und Entwicklung (GTZ) GmbH.

Das Zentrum für internationale Migration und Entwick-
lung (CIM) vermittelt, bezuschusst und betreut bei Fest-
stellung der entwicklungspolitischen Förderungswürdig-
keit auch im Sportbereich integrierte Fachkräfte, die einen
Vertrag mit einem Arbeitgeber in einem Entwicklungs-
land abschließen. Diese sog. Integrierten Fachkräfte er-
halten als Ausgleich für die niedrigere Vergütung Ge-
haltszuschüsse. Die Förderung erfolgt in besonderen
Einzelfällen, z. B. wenn der Einsatz der Fachkräfte der
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Förderung des gesundheitsorientierten Schul- und Brei-
tensports dient und das Partnerland der Maßnahme eine
hohe Priorität einräumt. Entsprechende Fachkräfte wer-
den derzeit in Mosambik, Namibia, Jordanien, Südafrika
und Vietnam gefördert.

Im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit hat das
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit

und Entwicklung in den Jahren 1998 bis 2001 Sport-
projekte in einem Umfang gefördert von

1998 rd. 247 800 DM
1999 rd. 511 500 DM
2000 rd. 656 300 DM
2001 rd. 391 700 DM.
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Abkürzungsverzeichnis

AA Auswärtiges Amt

ADK Anti-Doping-Kommission

AMG Arzneimittelgesetz

AO Abgabenordnung

BAnstPT Bundesanstalt für Post und Telekommunikation Deutsche Bundes-
post

BDVG Bundesverband Deutscher Gewichtheber

BEV Bundeseisenbahnvermögen

BEVermG Bundeseisenbahnvermögensgesetz

BGB Bürgerliches Gesetzbuch

BGBl Bundesgesetzblatt

BGS Bundesgrenzschutz

BImSchV Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes

BISp Bundesinstitut für Sportwissenschaft

BL Bereich Leistungssport

BLZ Bundesleistungszentrum

BMA Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung

BMBF Bundesministerium für Bildung und Forschung

BMF Bundesministerium der Finanzen

BMFSFJ Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

BMG Bundesministerium für Gesundheit

BMI Bundesministerium des Innern

BMU Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

BMVBW Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen

BMVg Bundesministerium der Verteidigung

BMZ Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung

BNatSchG Bundesnaturschutzgesetz

BSP Bundesstützpunkt

BVG Bundesversorgungsgesetz

CDDS Lenkungsausschuss zur Förderung des Sports des Europarates

CIGEPS Ausschuss für Körpererziehung und Sport der UNESCO

CIM Centrum für internationale Migration und Entwicklung

CISM Conseil International du Sport Militaire

CVJM Christlicher Verein junger Menschen

DBV Deutscher Boxsport-Verband

DBS Deutscher Behindertensportverband

D. Anhang
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DESG Deutsche Eisschnelllauf-Gemeinschaft

DEU Deutsche Eislauf-Union

DFB Deutscher Fechter-Bund

DFB Deutscher Fußball-Bund

DFJW Deutsch-Französisches Jugendwerk

DHB Deutscher Handball-Bund 

DHB Deutscher Hockey-Bund

DHfK Deutsche Hochschule für Körperkultur

DJB Deutscher Judo-Bund 

DJK Deutsche Jugendkraft

DKV Deutscher Kanu-Verband

DLRG Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft

DLV Deutscher Leichtathletik-Verband

DOG Deutsche Olympische Gesellschaft

DOH-G Doping-Opfer-Hilfe-Gesetz

DOI Deutsches Olympisches Institut

DPJW Deutsch-Polnisches Jugendwerk

DPSK Deutsches Polizeisportkuratorium

DRB Deutscher Ringer-Bund

DSB Deutscher Sportbund

DSJ Deutsche Sportjugend

DSV Deutscher Schwimm-Verband

DSV Deutscher Skiverband

DTB Deutscher Tennis-Bund

DTB Deutscher Turner-Bund

DTU Deutsche Triathlon-Union

DVV Deutscher Volleyball-Verband

DZT Deutsche Zentrale für Tourismus

EGV EG-Vertrag

ENGSO European Non-Governmental Sports Organization

EPO Erythopoietin

ESMK Europäische Sportministerkonferenz

EU Europäische Union

EStG Einkommensteuergesetz

FES Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten

FIFA Federation Internationale de Football Association

FISAS Finanz- und Strukturanalyse der Sportvereine

FKS Forschungsinstitut für Körperkultur und Sport

GG Grundgesetz

GKV Gesetzliche Krankenversicherung
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GMBl Gemeinsames Ministerialblatt

GTZ Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit und Ent-
wicklung

GUS Gemeinschaft Unabhängiger Staaten

GWS Gesellschaft für Wirtschaftliche Strukturforschung

IAT Institut für Angewandte Trainingswissenschaft

ICCE International Council of Coach Education

ICSSPE International Council of Sport Science and Physical Education

IDAS Institut für Dopinganalytik und Sportbiochemie

ISO International Organization for Standardization

IOC Internationales Olympisches Komitee

IPC International Paralympic Committee

KMK Kultusministerkonferenz

LSB Landessportbund

LSV Landessportverband

MINEPS UNESCO-Weltsportministerkonferenzen

MOE Mittel-Ost-Europa

NADA Nationale Anti-Doping-Agentur

NOK Nationales Olympisches Komitee für Deutschland 

NRW Nordrhein-Westfalen

OSP Olympiastützpunkt

SDSH Stiftung Deutsche Sporthilfe

SGB Sozialgesetzbuch

SMK Sportministerkonferenz

SOD Special Olympics Deutschland

SPOFOR Sportwissenschaftliche Forschungsprojekte

SPOLIT Sportwissenschaftliche Literatur

SPOMEDIA Sportwissenschaftliche Medien

SRONET Sports Research Officers Network

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

USIP Union Sportive Internationale des Polices

USPE Union Sportive des Polices d’Europe

VÜbV Versehrtenleibesübungen-Verordnung

WADA Welt-Anti-Doping-Agentur

ZERV Zentrale Ermittlungsstelle für Regierungs- und Vereinigungskrimi-
nalität
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Anhang 2

Große und Kleine Anfragen zum Thema Sport 
im Zeitraum 1998 bis 2001

Große Anfragen:

1. Antwort der Bundesregierung auf die Große Anfrage
der Abgeordneten Klaus Riegert, Friedrich Bohl, Peter
Letzgus, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der
CDU/CSU

zum Thema

„Doping im Spitzensport und Fitnessbereich“

Bundestagsdrucksache 14/1867 vom 27. Oktober 1999

2. Antwort der Bundesregierung auf die Große Anfrage
der Abgeordneten Klaus Riegert, Peter Letzgus, 
Dr. Klaus Rose, weiterer Abgeordneter und der Frak-
tion der CDU/CSU

zum Thema

„Umfassende und nachhaltige Förderung der Ent-
wicklung des Sports in Deutschland“

Bundestagsdrucksache 14/8865 vom 24. April 2002

Kleine Anfragen:

1. Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage
der Abgeordneten Dr. Barbara Höll, Gustav-Adolf
Schur, Dr. Ruth Fuchs und der Fraktion der PDS

zum Thema

„Mögliche finanzielle Beteiligung des Bundes am
Umbau des Leipziger Zentralstadions“

Bundestagsdrucksache 14/235 vom 23. Dezember 1998

2. Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage
der Abgeordneten Klaus Riegert, Friedrich Bohl, Peter

Letzgus, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der
CDU/CSU

zum Thema

„Bau-, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen
von Sportstätten

Bundestagsdrucksache 14/269 vom 14. Januar 1999

3. Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage
der Abgeordneten Klaus Riegert, Friedrich Bohl, Peter
Letzgus, Walter Link (Diepholz), Dr. Klaus Rose,
Norbert Barthle, Georg Brunnhuber, Dirk Fischer
(Hamburg), Dr. Reinhard Göhner, Erwin Marschewski,
Wilhelm Josef Sebastian, Benno Zierer und der Frak-
tion der CDU/CSU

zum Thema

„Sportförderung durch die Bundesregierung“

Bundestagsdrucksache 14/731 vom 6. April 1999

4. Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage
der Abgeordneten Klaus Riegert, Peter Letzgus,
Norbert Barthle, weiterer Abgeordneter und der Frak-
tion der CDU/CSU

zum Thema

„Transparenz und Glaubwürdigkeit der Doping-
bekämpfung“

Bundestagsdrucksache 14/4470 vom 1. November 2000

5. Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage
der Abgeordneten Klaus Riegert, Norbert Barthle,
Friedrich Bohl, weiterer Abgeordneter und der Frak-
tion der CDU/CSU

zum Thema 

„Investitionen für die Errichtung, Erstausstattung und
Bauunterhaltung von Sportstätten für den Hochleis-
tungssport“

Bundestagsdrucksache 14/4940 vom 7. Dezember 2000



Stiftung Deutsche Sporthilfe (DSH)

- Vorstand
- Stiftungsbeirat
- Kuratorium
- Gutachterausschuss

Hauptausschuss

Vertreter der
16 Landessportbünde
55 Spitzenverbände
11 Sportverbände mit
     besonderer Aufgabenstellung
6   Verbände für Wissenschaft und Bildung
2   Förderverbände
-    Präsidium
-    Vorsitzende der Ständigen Konferen-
     zen der Spitzenverbände und der
     Landessportbünde
-    Vorsitzende der Bundesausschüsse

Bundespräsident

Deutscher Bundestag

Sportausschuss

Bundesregierung

Bundesminister des
Innern

Bundesinstitut für
Sportwissenschaft

Sportministerkonferenz
der Länder

Kultusministerkonferenz
der Länder

Kommunale
Spitzenverbände
Deutscher Städtetag
(rd. 5700)
Deutscher Landkreistag
(323)
Deutscher Städte- und
Gemeindebund (14.500)

Landtag

Landesregierung

Sportminister

Kultusminister

Regierungsbezirk

Sportreferent

Kreis

Sportreferent

Gemeinde

Sportämter

Landessportbünde (16)

Landessportverband Baden-Württemberg
Bayerischer Landes-Sportverband
Landessportbund Berlin
Landessportbund Brandenburg
Landessportbund Bremen
Hamburger Sportbund
Landessportbund Hessen
Landessportbund Mecklenburg-Vorpommern
LandesSportBund Niedersachsen
LandesSportBund Nordrhein-Westfalen
Landessportbund Rheinland-Pfalz
Landessportverband für das Saarland
Landessportbund Sachsen
Landessportbund Sachsen-Anhalt
Landessportverband Schleswig-Holstein
Landessportbund Thüringen

Spitzenverbände (55)

Deutscher Aero Club
Deutscher Alpenverein
American Football Verband Deutschland
Deutscher Athletenbund
Deutscher Badminton-Verband
Deutscher Bahnengolf-Verband
Deutscher Baseball und Softball Verband
Deutscher Basketball Bund
Deutscher Behinderten-Sportverband
Deutsche Billard-Union
Bob- und Schlittenverband für Deutschland
Deutscher Boccia-, Boule- und Pétanque-Verband
Deutscher Boxsport-Verband
Deutscher Eissport-Verband
Deutscher Fechter-Bund
Deutscher Fußball-Bund
Deutscher Gehörlosen-Sportverband
Deutscher Golf Verband
Deutscher Handball-Bund
Deutscher Hockey-Bund
Deutscher Judo-Bund
Deutscher Ju-Jutsu Verband
Deutscher Kanu-Verband
Deutscher Karate Verband
Deutscher Keglerbund
Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft
Deutscher Leichtathletik-Verband
Deutscher Verband für Modernen Fünfkampf
Deutscher Motor Sport Bund
Deutscher Motoryacht-Verband
Bund Deutscher Radfahrer
Deutscher Rasenkraftsport- und Tauzieh-Verband
Deutsche Reiterliche Vereinigung
Deutscher Ringer-Bund
Deutscher Rollsport- und Inline-Verband
Deutscher Ruderverband
Deutscher Rugby-Verband
Deutscher Schachbund
Deutscher Schützenbund
Deutscher Schwimm-Verband
Deutscher Segler-Verband
Deutscher Skibob-Verband
Deutscher Skiverband
Deutscher Sportakrobatik-Bund
Verband Deutscher Sportfischer
Verband Deutscher Sporttaucher
Deutscher Squash Verband
Deutsche Taekwondo Union
Deutscher Tanzsportverband
Deutscher Tennis Bund
Deutscher Tischtennis-Bund
Deutsche Triathlon-Union
Deutscher Turner-Bund
Deutscher Volleyball-Verband
Deutscher Wasserskiverband

Landesfachverbände

Turn- und Sportvereine

Bezirks-und KreisfachverbändeBezirks-, Kreis- und Stadt-Sportbünde

Mitgliedsorganisationen

Führungs-Akademie Berlin (FA)

Trainerakademie Köln (TA)

Mitgliedsorganisationen

Sportverbände mit besonderer
Aufgabenstellung (11)

- Deutscher Aikido-Bund
- Deutscher Betriebssportverband
- CVJM-Gesamtverband in Deutschland -
  Eichenkreuzsport
- Verband Deutscher Eisenbahner-
  Sportvereine
- Deutscher Verband für Freikörper-
  kultur
- Allgemeiner Deutscher Hochschul-
  sportverband
- DJK-Sportverband
- Kneipp-Bund, Bundesverband für
  Gesundheitsförderung
- Makkabi Deutschland
- Deutsches Polizeisportkuratorium
- Rad- und Kraftfahrerbund "Solidarität"
  Deutschland 1896

Verbände für
Wissenschaft und Bildung (6)

- Bundesverband staatl. aner-
   kannter Berufsfachschulen für
   Gymnastik und Sport
- GEW-Sportkommission
- Deutscher Verband für das Ski-
   lehrwesen-Interski Deutschland
- Deutscher Sportlehrerverband
- Deutsche Gesellschaft für
  Sportmedizin und Prävention
- Deutsche Vereinigung für Sport-
  wissenschaft

Förderverbände (2)

- Deutsche Olympische Gesell-
  schaft
- Stiftung Sicherheit im Skisport

Nationales Olympisches
Komitee für Deutschland (NOK)

- Hauptversammlung
- Mitgliederversammlung
- Präsidium

Deutsches Olympisches Institut
(DOI)

Deutscher Sportbund

Organisation des Sports in der Bundesrepublik Deutschland

Ständige Konferenzen der
- Landessportbünde
  (Vertreter der 16 Landessportbünde)
- Spitzenverbände
  (Vertreter der 55 Spitzenverbände)

Präsidium

Präsident/in
Vizepräsident/in für Leistungssport
Vizepräsident/in für Breitensport
2 Vizepräsident(inn)en für besondere
Aufgaben
Schatzmeister/in
Generalsekretär/in
Präsident/in des NOK
Vorsitzende/r der DSJ
Vorsitzende/r des Bundesausschusses
Frauen im Sport
Ehrenpräsidenten/innen

Bereich Leistungssport
- Vorstand
- Direktorium

Bundesausschüsse

- Ausbildung und Personalentwicklung
- Finanzen
- Frauen im Sport
- Recht, Steuern und Versicherungen
- Umwelt und SportstättenentwicklungBereich Breitensport

- Vorstand
- Leiterkreis

Deutsche Sportjugend
(DSJ)

Kommissionen
für aktuelle Aufgaben
(zeitlich begrenzt)

Bundestag (Mitgliederversammlung)

Vertreter der
16 Landessportbünde
55 Spitzenverbände
11 Sportverbände mit besonderer
     Aufgabenstellung
6   Verbände für Wissenschaft und Bildung
2   Förderverbände
-    Präsidium
-    Vorsitzende der Ständigen Konferen-
     zen der Spitzenverbände und der
     Landessportbünde
-    Vorsitzende der Bundesausschüsse

Organe

Stand Mai 2002

Deutscher Sportbund
Berliner Büro

EU-Büro des
deutschen Sports
Brüssel

Trägerverein IAT/FES

- Institut für Angewandte
  Trainingswissenschaften (IAT)

- Institut für Forschung und
  Entwicklung (FES)

GENERALSEKRETÄR/IN

- Büro des Präsidenten
- Grundsatzfragen/Wissen-
  schaft/Gesellschaft
- Internationale Aufgaben
- Justitiariat
- Öffentlichkeitsarbeit/Kom-
  munikation/Neue Medien

- Anti-Doping
- Ausbildung und Personal-
  entwicklung
- Frauen im Sport
- Umwelt/Sportstätten

- Haushalt/Controlling
- Personal/Verwaltung
- Revision

GESCHÄFTSSTELLE DES DEUTSCHEN SPORTBUNDES

Geschäftsleitung

Der/die Generalsekretär/in ist Leiter/in der Geschäftsstelle; er/sie
führt die Geschäftsleitung bestehend aus den Leitern/innen der Bereiche
LEISTUNGSSPORT • BREITENSPORT • JUGENDSPORT

LEISTUNGSSPORT

- Verbandsförderung
- Olympiastützpunkte

BREITENSPORT

- Planung und Beratung
- Gesundheit/Fitness/
  Seniorensport
- Programme und
  Veranstaltungen
- Deutsches Sport-
  abzeichen
- Integration durch Sport
  (Projekt)

JUGENDSPORT (dsj)

- Jugend- und Sportent-
  wicklung
- Gesellschaft
- Finanzen/Zuschuss-
  wesen
- Koordinationsstelle
  Fan-Projekte
- Koordinationsstelle
  FSJ
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Anhang 4

Gesamtmitgliederzahl

Bestandserhebung des Deutschen Sportbundes 2001

Landessportbünde

Mitglieder

1. Nordrhein-Westfalen 4 928 469

2. Bayern 4 186601

3. Baden-Württemberg 3 657 688

4. Niedersachsen 2 859 909

5. Hessen 2 102 948

6. Rheinland-Pfalz 1 497 354

7. Schleswig-Holstein 884 500

8. Berlin 541 283

9. Sachsen 516 794

10. Hamburg 482 471

11. Saarland 447 446

12. Sachsen-Anhalt 374 547

13. Thüringen 360 111

14. Brandenburg 278 581

15. Mecklenburg-Vorpommern 197 269

16. Bremen 165 886

Spitzenverbände

Mitglieder

1. Fußball 6 263 252

2. Turnen 4 963 458

3. Tennis 1 987 049

4. Schützen 1 581 593

5. Leichtathletik 858 658

6. Handball 832 424

7. Reiten 757 726

8. Tischtennis 693 909

9. Ski 684 590

10. Sportfischen 664 028

11. Schwimmen 640 736

12. Alpenverein 632 442

13. Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft 556 772

14. Volleyball 523 775

15. Golf 370 490

16. Behindertensport 325 397
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17. Judo 276 231

18. Tanzsport 264 667

19. Kegeln 258 036

20. Badminton 226 975

21. Basketball 193 788

22. Segeln 188 921

23. Eissport 171 683

24. Radsport 154 373

25. Motoryacht 112 600

26. Kanu 112 223

27. Karate 104 461

28. Schach 91 781

29. Rudern 78 674

30. Aero 75 623

31. Ringen 75 142

32. Sporttauchen 68 151

33. Hockey 64 646

34. Amateur-Boxen 57 790

35. Ju-Jutsu 52 290

36. Taekwondo 48 999

37. Billard 44 835

38. Gewichtheben 41 918

39. Rollsport 38 339

40. Baseball/Softball 28 162

41. Triathlon 24 780

42. Fechten 23 616

43. Am. Football 18 931

44. Squash Rackets 18 208

45. Motorsport 16 689

46. Boccia 12 980

47. Bahnengolf 12 514

48. Gehörlosen 11 933

49. Sportakrobatik 9 341

50. Rasenkraftsport 9 238

51. Rugby 9 073

52. Bob und Schlitten 7 679

53. Mod. Fünfkampf 7 199

54. Wasserski 3 500

55. Skibob 2 644
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